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Die verkehrspolitische Arbeit des 
Verbandes im Bereich ÖPNV im 
Jahr 2006 konzentrierte sich vor 
allem auf die ÖPNV-Finanzierung 
und den rechtlichen Ordnungs-
rahmen auf europäischer Ebene .  
Einen Höhepunkt der Verbandsar-
beit bildete die VDV-Jahrestagung 
Ende Mai 2006 in Bochum . 

Föderalismusreform bringt 
stufenweises Ende der Bundes-
finanzhilfen nach dem GVFG

Bundestag und Bundesrat beschlos- 
sen kurz vor der parlamentarischen  
Sommerpause im Sommer des 
Berichtsjahres das Gesetzespaket 
zur Föderalismusreform .  Dessen 
wesentlicher Inhalt war bereits 
im Anhang zu dem im November 
2005 unterzeichneten Koalitions-
vertrag zwischen CDU ,  CSU und 
SPD enthalten .  Unter anderem die 
Förderung von Investitionen zur 
Verbesserung der Verkehrsverhält-
nisse der Gemeinden durch Bun-
desmittel nach dem GVFG wird 
danach schrittweise abgeschafft . 

Auf der Grundlage des GVFG ,  das 
am 1.  Januar 1971 in Kraft trat ,  
und seiner Vorläuferregelungen 
aus dem Jahre 1967 erhielten alle 
Projektträger für den ÖPNV und 
den kommunalen Straßenbau bis 
einschließlich 2005 Bundesfinanz- 
hilfen in Höhe von insgesamt 
59 Milliarden Euro ,  davon 27 Milli-
arden Euro für Maßnahmen des 
kommunalen Straßenbaus und 
32 Milliarden Euro für ÖPNV-Inves-
titionen .  Nicht enthalten hierin 
sind die erheblichen ergänzenden 
Mittel ,  die aus Länder- und Kom-
munalhaushalten flossen ,  und die 
aufzubringenden Eigenanteile der 
Verkehrsunternehmen .  Rechnet 
man auch die ÖPNV-Projekte des 
Jahres 2006 und deren Komplemen-
tärfinanzierung hinzu ,  so konnten 
im Laufe von 40 Jahren allein im 
ÖPNV – vorsichtig geschätzt – 
 Investitionen in einer Größenord-
nung von weit mehr als 40 Milliar-
den Euro realisiert werden .  Diese 
Ist-Zahlen wären weit größer ,  
wenn man sie inflationsbereinigt 
in heutigen Preisen ausdrücken 

würde .  Der im internationalen 
Vergleich hervorragende ÖPNV in 
Deutschland verdankt sein Ranking  
in hohem Maße dem GVFG 
und dem Miteinander von Bund ,  
Ländern ,  Kommunen und Verkehrs-
unternehmen .  Nur aufgrund 
des finanziellen Sich-Ergänzens 
aller Ebenen des Staates und der 
Verkehrsunternehmen konnte in 
Deutschland der anerkannt gute 
Ausbaustandard im ÖPNV erreicht 
werden ,  mit dem in erheblichem 
Maße neue Fahrgäste angezogen 
werden konnten .  Gerade im Aus-
land wurde und wird immer noch 
mit viel Respekt auf das Modell 
GVFG geschaut ,  waren und sind 
dort die Städte und Gemeinden 
wie Verkehrsunternehmen vieler-
orts allein nicht in der Lage ,  ÖPNV-
Investitionen zu finanzieren .  

Das von Bund und Ländern be- 
schlossene Ende dieser seit Jahr-
zehnten bewährten ÖPNV-Finan-
zierungsquelle wird schrittweise 
kommen .  Bis Ende 2006 blieb das 
GVFG erhalten .  Ab 2007 wird es 
teilweise abgeschafft :  Der Bund 
stellt den Ländern bis Ende 2013 
jährliche und nicht dynamisierte 
Festbeträge in Höhe von ca . 1, 34 
Milliarden Euro zweckgebunden 
für die Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse der Gemeinden zur 
Verfügung .  Bis Ende des Jahres 
2013 wird dieser Betrag durch 
den Bundesgesetzgeber überprüft 
und in dann angepasster Höhe nur 
noch von 2014 bis 2019 gewährt ;  
in diesem Zeitraum entfällt die 
Zweckbindung zugunsten der ge-
meindlichen Verkehrsverhältnisse ,  
es verbleibt lediglich eine allgemei-
ne » investive « Zweckbindung . 

Zwar ist für 2019 eine weitere 
Neuregelung des Finanzausgleichs 
in der Bundesrepublik Deutsch-
land angekündigt .  Viel Hoffnung ,  
dass die Städte und Gemeinden 
dann eigenständig in der Lage sein 
werden ,  größere ÖPNV-Investitio-
nen zu finanzieren ,  besteht 
angesichts der sich verschärfenden 
finanzpolitischen Herausforde-
rungen – die Stichworte lauten 
insbesondere » demografische 
Entwicklung « und » Kollaps der 
Sozialsysteme « – aber wohl nicht . 

Durch Intervention des Verbandes 
konnte erreicht werden ,  dass das 
ÖPNV-Bundesprogramm nach 
dem bisherigen GVFG mit einer 
jährlichen Summe von ca .  330 Mil-
lionen Euro bis Ende 2019 weiter-

Anhaltende Talfahrt bei der ÖPNV-Finanzierung ,   
Teilerfolge bei der europäischen ÖPNV-Verordnung

Das Jahr 2006 brachte der ÖPNV-Finanzierung in Deutschland das befürchtete schrittweise Ausstei-
gen des Bundes beim Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) durch die Föderalismusreform ,  
während die Kürzungen bei den Bundesfinanzhilfen an die Länder nach dem Regionalisierungsge-
setz (RegG) aufgrund des politischen Engagements der Länder und der Verkehrsverbände nicht so 
massiv ausfallen werden wie von den Haushaltspolitikern des Bundes ursprünglich geplant .  Beide 
» Reformen « sind weit entfernt von der dringend notwendigen rationalen und bedarfsgerechten 
Gestaltung der finanziellen Grundlagen für die Zukunft des ÖPNV ,  insbesondere vor dem Hinter-
grund der Herausforderungen durch den Klimawandel .  Bei der seit Jahren vor sich hindümpelnden 
Diskussion über die Fortentwicklung der geltenden EU-Verordnung Nr . 1191/69 für den Personen-
verkehr auf Straße und Schiene konnte im Berichtsjahr – insbesondere durch das Engagement 
der österreichischen EU-Präsidentschaft und von Bundesverkehrsminister Tiefensee nach der 
VDV-Jahrestagung in Bochum – eine Einigung auf der Ebene der EU-Verkehrsminister erreicht 
werden .  Der am 11.  Dezember 2006 auch formell mit der erforderlichen Mehrheit als » Gemein-
samer Standpunkt « beschlossene und von der EU-Kommission (KOM) zwischenzeitlich ausdrücklich 
unterstützte Text erfüllt zwar noch nicht alle Anforderungen an einen rechtssicher und bürokratie-
arm praktizierbaren Ordnungsrahmen ,  stellt aber eine tragfähige Basis für eine Einigung mit dem 
Europäischen Parlament (EP) im Laufe des Jahres 2007 dar . 

GVFG-Zeitachse

?

?
GVFG-Länderprogramme: 
1,335 Milliarden Euro

Zweckbindung: 
wie bisheriges GVFG

Mit Revision neu 
festzusetzender Gesamtbetrag

Zweckbindung: 
investiv

ÖPNV-Bundesprogramm wird fortgeführt (ca. 330 Mio. Euro)

2006 20072005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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leben wird ;  dieses Programm war 
im Koalitionsvertrag vom Novem-
ber 2005 » vergessen « worden . 

Besonders fatal für den ÖPNV 
ist das vorgesehene Auslaufen 
dieser Bundesfinanzhilfen Ende 
2019 .  Denn der ÖPNV-Investitions-
bedarf in der Bundesrepublik 
Deutschland wird dann nicht 
gesättigt sein .  Dies zeigt die 
von der Studiengesellschaft für 
unterirdische Verkehrsanlagen 
(STUVA) vorgelegte Untersuchung 
» Investitionsbedarf des ÖPNV 
2003 bis 2012 « .  Aus ihr ergibt sich 
zum einen ,  dass die Bedeutung von 
Grunderneuerung der in den alten 
Ländern in die Jahre kommenden 
ÖPNV-Anlagen erheblich zuneh-
men wird mit der Folge ansteigend 
hoher Bedarfe ,  zum anderen be-
steht in den jungen Bundesländern 
immer noch Nachholbedarf beim 
Neu- und Ausbau von ÖPNV-
 Betriebsanlagen .  Außerdem macht  
die zunehmende Belastung der 
Umwelt durch den Kraftfahrzeug-
verkehr (Treibhausgase ,  Lärm ,  
Flächenverbrauch) weitere 
Anstrengungen zur Änderung der 
Verkehrsmittelwahl dauerhaft 
 erforderlich .  Der von der STUVA  
ermittelte Gesamtinvestitions-
bedarf für die Aufrechterhaltung 
 lediglich bisheriger Standards – 
ohne einen verkehrs- und umwelt- 
politisch wünschenswerten 
 massiven Ausbau des ÖPNV – liegt 
beispielsweise allein für die Jahre 
2008 bis 2013 bei über 16 Milliar-
den Euro . 

Deshalb setzt sich der Verband für 
eine langfristig wirkende Ersatz-
finanzierungsquelle zugunsten von 
ÖPNV-Investitionen ein ,  die am 

objektiven Bedarf orientiert ist .  
Kurzfristig muss es den Ländern 
mit ihren GVFG-Ersatzregelungen 
gelingen ,  im ÖPNV zumindest die 
dringendsten Neu- und Ausbau-
projekte sowie die erforderlichen 
Grunderneuerungsmaßnahmen 
sicherzustellen .  Strikt abzulehnen 
ist die in einzelnen Ländern bereits 
sichtbar werdende Tendenz ,  die 
Freiheit bei der eigenen Gestaltung 
von Fördertatbeständen gegen In-
vestitionen zu nutzen ,  z .  B .  indem 
zur Schonung der Landeskassen 
die Unterhaltung von Straßen aus 
den vom Bund gewährten GVFG-
Ersatzmitteln bestritten werden 
soll .  

Massive Einschnitte bei 
Regionalisierungsmitteln trotz 
verabredeter Teilkompensation

Ebenfalls kurz vor der parlamenta-
rischen Sommerpause 2006 wurde 
vom Bundesrat das Haushaltsbe-
gleitgesetz 2006 angenommen .  Mit 
diesem Artikelgesetz erhöhten sich 
mit Wirkung ab 2007 nicht nur die 
Regelsätze bei der Umsatzsteuer 
und Versicherungssteuer von 16 
auf 19 Prozent .  Vor allem wurden 
mit ihm – schon mit Wirkung ab 
2006 und in der Größenordnung 
ansteigend – drastische Kürzungen 
bei den vom Bund auf die Länder 
übertragenen Regionalisierungs-
mitteln für den ÖPNV in Höhe 
von 2 , 3 Milliarden Euro allein für 
die Jahre 2006 bis 2009 gegenüber 
dem vorherigen rechtlichen Status 
quo vorgenommen .  

Die neuen Beträge im RegG lauten :  
7,053 Milliarden Euro im Jahre 
2006 (minus 106 Millionen Euro) ,  
6 , 71 Milliarden Euro im Jahr 2007 

(minus 556 Millionen Euro) und 
» eingefrorene « 6 , 61 Milliarden 
Euro ab dem Jahr 2008 (minus 
765 Millionen Euro im Jahr 2008) .   
Durch die Regelungstechnik 
 (Nennung eines Betrages » ab « 
2008) wirkt das Gesetz über  
das Ende der Legislaturperiode  
im Jahre 2009 hinaus . 

Immerhin wurde nach massivem 
Widerstand von Ländern und 
Verkehrsverbänden nach langen 
Bund-Länder-Verhandlungen kurz 
vor der entscheidenden Bundes-
ratssitzung im Juni 2006 noch 
eine erhebliche Milderung der 
Kürzungen vereinbart .  Hiernach 
ist für die Jahre 2008 bis 2010 
eine Teilkompensation in Höhe 
von insgesamt 497 Millionen Euro 
vorgesehen ,  wobei ab dem Jahr 
2009 die Dynamisierung in Höhe 
von 1,5 Prozent jährlich wieder 
aufgenommen wird ,  woraufhin die 
Länderchefs im Bundesrat » grünes 
Licht « für das Haushaltsbegleit-
gesetz 2006 gaben . 

 Σ 2003–2007 Σ 2008–2012

Kommunale Unternehmen 
und NE-Bahnen 13.109 10.069

DB AG 4.317 5.447

Private Busunternehmen 1.575 880

Summe 19.001 16.396

Investitionsbedarf des ÖPNV (in Mio. Euro) *

* konservative Schätzung

Haushalts-
begleitgesetz 
2006

Kompromiss
Bundesrat

Regionali-
sierungsgesetz 
2005Mio. Euro

Differenz zum 
Kompromiss

Differenz zum 
Haushalts-
begleitgesetz
2006

106

798
6.500

7.000

7.500

2015201420132012201120102009200820072006

106
556

165
267

370
475

581
689

798

65

7.053

6.710

6.610 6.610 6.610 6.610 6.610 6.610 6.610 6.610

6.675
6.775

6.877
6.980

7.085
7.191

7.299
7.408

7.159
7.266

Regionalisierungsmittel 2006 – 2015 · Bund



Während die Länder mit dem 
Haushaltsbegleitgesetz 2006 
erhebliche Kürzungen bei den Re-
gionalisierungsmitteln werden hin-
nehmen müssen ,  werden sie durch 
andere Elemente des Gesetzespa-
ketes erhebliche Mehreinnahmen 
erzielen ,  vor allem durch die 
erhöhte Umsatzsteuer – und zwar 
im Verhältnis von mehr als 1:10 . 

Der Verband richtete aufgrund 
dieser Sachlage folgende Forde-
rungen an die Politik im Bund und 
in den Ländern : 

1.  Die verabredete Teilkompensa-
tion muss so schnell wie mög-
lich durch Änderung des RegG 
umgesetzt werden ;  hierbei ist ein 
langfristiger Zeithorizont anzu-
streben ,  möglichst wie beim GVFG 
bis Ende 2019,  um den betroffenen 
Aufgabenträgern und Verkehrsun-
ternehmen Planungssicherheit zu 
geben .  

2 .  Die Länder müssen ab 2007 in 
dem Maße ,  wie die Bundesmittel 
nach dem RegG gekürzt werden ,  
Landesmittel als Kompensation 

bereitstellen .  Das gilt vor allem 
für diejenigen Länder ,  die in den 
vergangenen Jahren ihre originären 
Landesmittel – beispielsweise 
bei den Ausgleichsleistungen im 
Ausbildungsverkehr – zurückgefah-
ren oder ganz eingestellt und diese 
Leistungen aus Regionalisierungs-
mitteln (mit)finanziert haben . 

Ein Entwurf eines Kompensations-
gesetzes zur Änderung des RegG 
lag bei Redaktionsschluss noch 
nicht vor .  Es bleibt dringend zu 
hoffen ,  dass die Einigung über die 
Teilkompensation auf der Ebene 
des Bundes und der Länder rasch 
im RegG umgesetzt werden wird . 

Angekündigte und tatsächliche 
Kompensationsaktivitäten auf-
seiten der Bundesländer waren 
bislang sehr unterschiedlich .  Die 
Palette der daraus resultierenden 
Maßnahmen reicht dementspre-
chend von Aufrechterhaltung des 
bisherigen Angebotes bei modera-
ter Anpassung der Fahrpreise bis 
hin zu massiven Kürzungen beim 
Angebot bei gleichzeitig erheblich 
steigenden Fahrpreisen . 

Initiative des VDV zur  
Zukunft der ÖPNV-Finanzierung 
bleibt notwendig

Der Widerspruch zwischen 
konkretem politischen Handeln 
bei der Bereitstellung öffentlicher 
Mittel zugunsten des ÖPNV ,  das 
von Rückzug geprägt ist ,  und den 
objektiven Anforderungen an 
einen leistungsfähigen ÖPNV ,  die 
einen massiven ÖPNV-Ausbau 
erfordern ,  tritt besonders vor 
dem Hintergrund der globalen 
Erderwärmung zu Tage (siehe 
auch Bericht auf S .  44) .  Deshalb 
ist der vom VDV geforderte Pakt 
für bezahlbare Mobilität unter 
der Überschrift » Neuer Konsens 
zur Finanzierung des ÖPNV « 
notwendiger denn je (vgl .  hierzu 
VDV-Jahresbericht 2005 ,  Seite 6 f . ) .  
Mit dieser Initiative hatte sich der 
VDV – als einziger Spitzenverband 
der deutschen Wirtschaft – schon 
vor den Wahlen zum Deutschen 
Bundestag im September 2005 zu 
Wort gemeldet und einen solchen 
Pakt angemahnt . 

Darin ist eine Selbstverpflichtung 
des Verbandes und seiner Mit-
glieder enthalten ,  sich – wie in den 
vergangenen Jahren auch – mit 
ganzer Kraft für weitere Kosten-
senkungen und Ertragssteige-
rungen und damit zur Entlastung 
öffentlicher Kassen einzusetzen .  
Dabei betont der VDV ausdrück-
lich die Notwendigkeit ,  das » Ob « 
und das » Wie « der bisherigen Ver-
kehrsangebote auf den Prüfstand 
zu stellen.  Zudem wird ein kon-
zeptioneller Weg aufgezeigt ,  wie 
in Zeiten dramatischer Entwick-
lungen öffentlicher Haushalte ein 
angemessenes ÖPNV-Grundange-
bot in den Städten und Regionen 
aufrechterhalten werden kann .   
Die Bewältigung dieses Zielkon-
fliktes setzt ein abgestimmtes und 
vor allem rationales Handeln aller 
am ÖPNV Beteiligten voraus .  Trotz 
der im Berichtsjahr beschlossenen 
Änderungen im GVFG und RegG 
erhält der Verband das Angebot an 
die Politik aufrecht . 

VDV-Jahrestagung in Bochum

Die VDV-Jahrestagung Ende Mai 
2006 in Bochum erhielt zum 
Auftakt ein besonderes Gepräge 
aufgrund der engagierten Diskus-
sion über die Zukunft der ÖPNV-
Finanzierung und wegen des aus 
Sicht des Verbandes völlig unbe-
friedigenden Standes der Vorbera-
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Bundesverkehrsminister
Tiefensee wurde während 
der VDV-Jahrestagung 
2006 am Eingang von 
wütenden Gewerkschafts-
mitgliedern empfangen

Pressestimmen zur Angebotseinschränkung im Nahverkehr

Verkehrsunternehmen schlagen »Pakt für bezahlbare Mobilität« vor
Agentur Associated Press (AP), 26. November 2005

Bund streicht Zuschüsse für den Nahverkehr zusammen
Tagesschau, 23. November 2005

Stadtbahnen vor dem Kollaps
Handelsblatt, 28. Dezember 2005

Weniger Busse und längere Wartezeiten
Solinger Tagblatt, 15. Februar 2006

Kritik an Sparplänen für den Nahverkehr
Kölner Stadt-Anzeiger, 29. Juni 2006

Im Nahverkehr drohen weitere Einschnitte im Land
Der Tagesspiegel, 15. Juli 2006



tungen der Nachfolgeverordnung 
zur Verordnung (EWG) 1191/69 
auf der Ebene der Beamten im Rat 
der EU .  

VDV-Präsident Günter Elste setzte 
hierzu sehr deutliche Akzente .   
Er warnte ,  dass die Früchte erfolg-
reicher Arbeit und der hervor-
ragende Ruf des deutschen ÖPNV 
akut bedroht seien .  Denn der 
Bund wolle sich ohne Rücksicht auf 
Bedarfs- und Sachargumente bei 
der ÖPNV-Finanzierung zuneh-
mend enthaften .  » Wir stehen 
zeitgleich den massivsten Angriffen 
auf die Finanzierungsgrundlagen 
in der Nachkriegsgeschichte und 
Verschärfungen des rechtlichen 
Ordnungsrahmens gegenüber ,  die 
für zahlreiche ÖPNV-Unterneh-
men existenzbedrohend sind « .  

Trotz der bereits erfolgten 
Absenkungen bei den Ausgleichs-
zahlungen für die rabattierte Beför-
derung von Auszubildenden und für 
die Freifahrt schwerbehinderter 
Menschen seien die Fahrgastzahlen 
und der Kostendeckungsgrad 
kontinuierlich gestiegen .  In der 
Zeit von 1994 bis 2005 seien die 
Regionalisierungsmittel um zirka 
15 Prozent ,  die Zahl der Fahrgäste 
im selben Zeitraum um zirka 
35 , 3 Prozent angewachsen .  Die 
Dimension der im Entwurf eines 
Haushaltsbegleitgesetzes 2006 
vorgesehenen Kürzungen der 
Regionalisierungsmittel werde zu 
massiven Leistungskürzungen und 
Preiserhöhungen führen .  Bei dem 
vorgesehenen Kahlschlag könne 
der ÖPNV seine bedeutende Rolle 
für die Funktionsfähigkeit der 
Wirtschaftsstandorte in unserem 
Land ,  zur Sicherung einer Grund-
mobilität für alle Bürger und zur 
Bewältigung der weiter verschär-
fenden Anforderungen aufgrund 
der EU-Umweltrichtlinien nicht 
mehr hinreichend wahrnehmen .  Im 
Rahmen der Föderalismusreform 
wolle die Große Koalition zudem 
das GVFG einfach zum Auslauf-
modell erklären .  Eine Sättigung des 
Investitionsbedarfs sei aber nicht 
abzusehen und könne auch von 

der Großen Koalition nicht einfach 
wegdefiniert werden ,  betonte der 
VDV-Präsident . 

Für die Beurteilung der neuen EU- 
Verordnung seien aus Sicht des 
VDV die folgenden Fragen ent-
scheidend :  Bringt die Verordnung 
mehr Effizienz und Qualität im 
ÖPNV? Bedeutet sie mehr Rechts-
sicherheit zum gegenwärtigen 
vergabe- und beihilferechtlichen 
Status quo? Ist Subsidiarität – also 
Gestaltungsfreiheit vor Ort – 
 gewährleistet? Sind die Kernforde-
rungen des EP erfüllt? Wissen die 
Betroffenen angesichts der unter 
den Beamten unter großem Zeit-
druck gefundenen Formulierungen ,  
was die Verordnung tatsächlich vor 
Ort bewirken wird? Leider seien 
alle Fragen mit » nein « zu beant-
worten .  

Beim Schienengüterverkehr laufe 
Deutschland angesichts der dyna-
mischen Nachfrageentwicklung 
 sehenden Auges in eine schwerwie-
gende Engpasssituation hinein .  Die 
Versäumnisse beim konsequenten 
Ausbau des Produktionsmittels 
Schienenweg werde den Wirt-
schaftsstandort Deutschland und 
die Exportfähigkeit unseres Landes 
gefährden ,  warnte Elste . 

Bundesverkehrsminister Wolfgang 
Tiefensee sagte dem VDV in seiner 
verkehrspolitischen Rede zunächst 
eine engere und bessere Abstim-
mung zu .  Bei den Verhandlungen 
über die Novellierung der EU-
Verordnung 1191 sei es unerlässlich ,  
dass die Spezifika des deutschen 
ÖPNV ,  die es so in anderen euro-
päischen Ländern nicht gebe ,  Be-
rücksichtigung fänden .  » Wir wollen 
die Verbünde erhalten .  Wir wollen 
den Querverbund erhalten« ,  be-
tonte der Minister .  Des Weiteren 
wolle Deutschland ein Europa des 
Mittelstandes .  » Wir sind uns einig :  
Die eigenwirtschaftlichen Betriebe ,  
die Inhouse-Vergabe-Fragen gehö-
ren nicht in die Regelung  
auf europäischer Ebene . « Das 
müsse durchgesetzt werden ,  was 
kompliziert genug sei .  Es brauche 

Regelungen ,  die rechtssicher seien 
und nicht in Auslegungsdiskussio-
nen mündeten ,  und es brauche 
nicht zuletzt auch festgeschriebene 
Sicherheits- ,  Umwelt und Sozial-
standards ,  die – wenn es Wett-
bewerb gebe – tatsächlich auch 
einen Wettbewerb unter Gleichen 
ermöglichten .  Zur Haushaltskonso-
lidierung erläuterte der Minister ,  
dass sich im Koalitionsvertrag die 
Spitzen der Parteien und auch 
einige Ministerpräsidenten zu 
drastischen Maßnahmen bekannt 
hätten .  Der Verkehrsbereich sei 
beherrscht von einer Diskrepanz 
zwischen den Anforderungen an 
die Infrastruktur und den Betrieb 
einerseits und dem ,  was die öffent-
liche Hand zu leisten vermöge ,  
andererseits .  Er würde gerne mehr 
Geld für den Verkehrshaushalt zur 
Verfügung haben ,  dieses sei aber 
nicht da . 

Der nordrhein-westfälische 
Verkehrsminister Oliver Wittke 
betonte in seiner Rede ,  dass 
Kürzungen mit Augenmaß vorge-
nommen werden müssten .  Die 
Regionalisierung Anfang der 90er 
Jahre sei das Vorziehen der Födera-
lismusreform im Kleinen gewesen .  
Wenn dann die Mittelvergabe nur 
noch nach Kassenlage vorgenom-
men werde ,  lasse das Schlimmes 
befürchten für die anderen großen 
Projekte der Föderalismusreform .  
Hier gehe es um die Glaubwürdig-
keit des Reformprozesses in 
Deutschland .  Wittke sprach den 
Mitgliedsunternehmen des VDV 
seinen Dank dafür aus ,  dass die 
finanziellen Einbußen bei der 
Anpassung der Mittel nach § 45a 
Personenbeförderungsgesetz und 
§ 6a Allgemeines Eisenbahngesetz 
bisher weitgehend kompensiert 
wurden und nicht in massive Leis-
tungseinschränkungen gemündet 
seien .  » Auf NRW-Ebene ist damit 
jedoch das Ende der Fahnenstange 
erreicht ,  den Verkehrsunterneh-
men kann nicht noch mehr zuge-
mutet werden « ,  betonte Wittke .  

Bei der EU-Verordnung 1191 zur 
Marktöffnung im ÖPNV habe NRW 
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... sowie 
Bundesverkehrsminister 
Wolfgang Tiefensee

NRW-Verkehrsminister 
Oliver Wittke ...

Redner bei der VDV-
Jahrestagung 2006 in 
Bochum waren unter 
anderen VDV-Präsident 
Günter Elste ...



ein » ungutes Gefühl « ,  weil die 
deutschen Besonderheiten bisher 
keine Berücksichtigung gefunden 
hätten .  Das ÖPNV-Gesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen stehe 
vor der Novellierung .  Bei den 
bisher neun kommunalen Zweck-
verbänden ,  die Aufgabenträger für  
den SPNV seien ,  müsse versucht 
werden ,  eine Struktur zu schaffen ,  
in der die Nachfragemacht so 
gebündelt werde ,  dass die Markt-
macht wirklich ausgespielt werden 
könne .  Statt bisher vieler Förder-
töpfe nebeneinander solle im 
Land künftig mehr mit Pauschalen 
gearbeitet und vor Ort entschie-
den werden ,  was mit den Mitteln 
passieren solle .  Wittke forderte 
die Unternehmen in NRW auf ,   
in eine intensive Diskussion über 
die Novelle des Landes-ÖPNV-
 Gesetzes einzutreten . 

Der Präsident des Deutschen 
Städtetages und Oberbürgermeis-
ter der Landeshauptstadt München ,  
Christian Ude ,  verwies darauf ,  dass 
die Europäische Kommission ihren 
Vorschlag für eine neue ÖPNV-
Verordnung mit europaweit tätigen 
Unternehmen begründe ,  denen 
z .  B .  der deutsche Markt bislang 
verschlossen sei .  » Abgesehen 
davon ,  dass das so nicht mehr 
stimmt :  Es wird nicht von den Bür-
gern als Konsumenten der Leistung 
her gedacht ,  sondern von deren 
Produzenten .  Ob sich so das An-
sehen der EU in der Bevölkerung 
verbessern lässt ,  erscheint mir 
sehr fraglich .  Wir alle wollen mög-

lichst viel Qualität und Effizienz im 
ÖPNV und zufriedene Kunden . « 
Der stark von städtischer Initiative 
geprägte ÖPNV in Deutschland 
und Österreich müsse sich jeden- 
falls nicht verstecken ,  zumal ange- 
sichts der Restrukturierungserfolge 
der letzten Jahre .  Wer vor Ort 
die Verantwortung für den ÖPNV 
trage und dafür zu Recht auch vom 
Bürger verantwortlich gemacht 
werde ,  müsse selbst entscheiden 
können ,  welche Struktur er unter 
den jeweils gegebenen Bedingun-
gen für die sinnvollste hält .  Klar 
sei aber auch :  Eine öffentliche 
Kofinanzierung bleibe unverzicht-
bar ,  wenn der ÖPNV weiterhin 
seine Rolle – wie sie im offiziellen 
Teil der Koalitionsvereinbarung 
von CDU/CSU und SPD deutlich 
beschrieben sei – erfolgreich 
wahrnehmen soll . 

Mag .  iur .  Klaus Gstettenbauer ,  
Delegationsleiter für die Rats-
arbeitsgruppe » Public Service 
Obligations « beim Bundesministe-
rium für Verkehr ,  Innovation und 
Technologie der Republik Öster-
reich ,  umriss in der Fachtagung 
Personenverkehr die Geschichte 
der EU-Beschäftigung mit dem 
lokalen Nahverkehr ,  den Werde-
gang der neuen EU-Verordnung ,  
den Stand der Verhandlungen und 
das Ziel der österreichischen 
Ratspräsidentschaft ,  bei der Ver-
kehrsministerratssitzung am 9 .  Juni 
2006 eine politische Einigung zu 
erreichen .  Dabei skizzierte er 
die unterschiedlichen Ziele und 
Interessen der Mitgliedsstaaten ,  
so unter anderem ,  dass alle zehn 
neuen EU-Staaten für eine völlige 
Liberalisierung des Nahverkehrs-
marktes einträten . 

Eckhard Busch ,  Abteilungsleiter 
im Ministerium für Bauen und 
Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen ,  erinnerte daran ,  dass 
mit dem RegG als Kernbestandteil 
der Bahnreform die Verantwortung 
für den SPNV auf die Länder 
übergegangen sei ,  die hierfür einen 
am Bedarf orientierten Ausgleich 
erhielten .  Hierbei handele es sich 
um einen originären Anspruch der 
Länder ,  der bewusst neben die 
Formen allgemeiner Finanzaus-
gleichsregelungen gestellt wurde .  
Bund und Länder seien sich dabei 
einig gewesen ,  dass die Mittel 
» insbesondere « für den SPNV zu 
verwenden seien ,  die Länder aber 
frei seien ,  sie auch für andere 
Zwecke im ÖPNV zu verwenden .  

Kritisch befasste sich Busch mit 
den Plänen ,  das GVFG im Zuge der 
Föderalismusreform aufzuheben .  
Für die Länder sei es von erheb-
licher Bedeutung ,  dass das ÖPNV-
Bundesprogramm erhalten bleibe .  
NRW werde sich dafür einsetzen ,  
auch Grunderneuerungsinvestitio-
nen zu ermöglichen .  Auch dürfe 
der Verteilungskampf mit anderen 
investiven Bereichen nicht zu 
Lasten des Verkehrs gehen . 

Dipl . -Ing .  Volker Sparmann ,  Spre-
cher der Geschäftsführung des 
Rhein-Main-Verkehrsverbundes 
(RMV) und VDV-Vizepräsident ,  
beschäftigte sich mit innovativen 
Preis- und Tarifstrategien – Wege 
zur Nutzerfinanzierung .  Zum 
einen sei es erforderlich ,  erzielte 
Effizienzgewinne einzusetzen ,  um 
Finanzierungsengpässe im aktu-
ellen Angebot auszugleichen .  Zum 
anderen aber stünde die Branche 
vor einem Paradigmenwechsel 
weg von der Haushalts- und hin 
zur Nutzerfinanzierung .  Künftig 
müsse der Mobilitätsmarkt als ein 
integrierter Markt gesehen werden .  

Die Sicherung der Mobilität sei 
eine Aufgabe ,  die innerhalb des Ge-
samtsystems gelöst werden müsse .  
Hierzu sei die Unterscheidung in 
individuelle und öffentliche Ver-
kehrsmittel nicht immer hilfreich ,  
mitunter sogar hinderlich .  Ein 
Gesamtsystem für die Finanzierung 
der Mobilität könnte so aussehen ,  
dass die Investitionskosten und 
die Betriebskosten von Individual-
verkehr (IV) und öffentlichem 
Verkehr (ÖV) gemeinsam getragen 
werden .  Die Mittel würden gepoolt 
und dann zielgerichtet für Investi-
tionen und Betrieb ausgeschüttet .  
Kernpunkt sei dabei eine anteilige 
Finanzierung der IV- und der ÖV-
Systeme durch die Nutzer .  Deren 
Anteil solle tendenziell steigen 
gemäß der Maxime » Verkehr 
finanziert Verkehr « .  Zudem solle 
eine nutzungsabhängige Finanzie-
rung jeder einzelnen Fahrt ,  also 
eine leistungsgerechte Bepreisung 
angestrebt werden .  Hierzu sei ein 
konsequentes Ertragsmanagement 
zu installieren .  Darüber hinaus 
gelte es ,  über marktgestalterische 
Maßnahmen neue Kundenpoten-
ziale zu erschließen . 
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... der mit seinen 
Ausführungen beim 
interessierten Publikum 
ebenso viel Aufmerk-
samkeit erfuhr ...

Zu Gast in Bochum:
Christian Ude,  
Präsident des Deutschen 
Städtetages und 
Münchner Oberbürger-
meister ...



In der Fachtagung Güterverkehr 
formulierte Dipl . -Volksw .  Heiner 
Rogge ,  Hauptgeschäftsführer des  
Deutschen Speditions- und Logistik-
verbandes ,  die Anforderungen der 
Speditionsbranche an die Eisen-
bahnen .  Speditions- und Logistik-
dienstleister würden vor allem 
leistungsfähige Infrastrukturen und 
Verkehrssysteme benötigen .  Diese 
erwarteten ,  dass sich durch eine 
weitere Marktöffnung und eine In-
tensivierung des Wettbewerbs der 
qualitative Leistungswettbewerb 
auf der Schiene deutlich verstärken 
werde .  Wenn die Bahnen jedoch  
Partner in logistischen Netzwerken  
werden wollten ,  dann gehe es nicht  
nur um Insellösungen ,  auch nicht 
nur um Verkehre von A nach B ,  
sondern um Netzwerkintegration .  
Die Bahnen seien gefordert ,  
gemeinsam mit den Speditionen 
Branchenlösungen zu entwickeln .  
Dass dies erfolgreich gelingen 
könne ,  zeige die Vermarktung von 
Neuwagenverkehren . 

Dipl . -Ing .  oec .  Joachim Thonagel ,  
Director Logistics Network Central  
Europe der UPM-Kymmene Sales 
GmbH ,  ging auf die Rolle des Bahn-
transportes in der Strategie eines 
großen Industrieunternehmens ein .  
Der Einsatz von Bahntransporten 
für die Kundenbelieferung und die 
Anlieferung an Inlandslager hänge 
von einer Vielzahl von Kriterien 
ab .  Der Grundanforderung mit 
dem Vorhandensein eines Gleisan-
schlusses werde vielfach leider nur 
unzureichend Rechnung getragen .  
Gerade bei Neubauten solle dies 
zukünftig stärker Berücksichtigung 
finden .  Neben der reinen Anbin-
dung würden Kapazitäten und 
Bedienung über eine frequente 
Nutzungsmöglichkeit entscheiden .  
Generell sei die Transportentfer-
nung ein entscheidender Faktor .  
Unabdingbar für den Waggon-
einsatz seien Flexibilität in der 

Leerwagenverfügbarkeit ,  verläss-
liche Laufzeiten ,  ein schadensfreier 
Transport verbunden mit allen 
erforderlichen Informationen . 

Raimund Stüer ,  Vorstand der TX 
Logistik AG ,  sieht die Auflösung 
tradierter Rollen im europäischen 
Schienengüterverkehr als Chance .  
Der internationale Wettbewerb 
führe dazu ,  dass die Anbieter von 
Schienengüterverkehr sich in stär-
kerem Maße mit Wettbewerbern 
auseinandersetzen müssten ,  um 
die eigene Entwicklung sicherstel-
len zu können .  Damit entstehe 
eine zunehmende Qualität und so- 
mit Attraktivität des Schienengüter-
verkehrs .  Die Schiene gewinne an  
Bedeutung in intermodalen Arbeits-
prozessen .  Durch das gestiegene 
Interesse in diesem Bereich werde 
an Schnittstellenoptimierung in  
Bezug auf Infrastruktur und IT- 
Lösungen gearbeitet .  Bei den poli-
tischen Zielen zur Entwicklung der 
Verkehrsmengen auf der Schiene 
trete nach einer Stagnation der 
Mengenentwicklung nun ein deut-
liches Wachstum ein .  Insgesamt 
befinde sich die Branche in einem 
motivierenden Umfeld mit einem 
erheblichen Übergewicht an neuen 
Chancen für alle Marktteilnehmer . 

In der gemeinsamen Abschluss-
veranstaltung wies Matthias Kurth ,  
Präsident der Bundesnetzagentur ,  
darauf hin ,  dass bei den Eisenbahn-
netzen als natürlichen Monopolen 
kein Infrastrukturwettbewerb ,  son-
dern lediglich ein » Dienstewett-
bewerb « entstehen könne .  Alle 
Erbringer von Eisenbahnverkehrs-
leistungen seien somit zwingend 
auf den diskriminierungsfreien 
Zugang zu den Schienenwegen 
und den Serviceeinrichtungen 
angewiesen .  Das Potenzial des 
Verkehrsweges Schiene sei noch 
nicht ausgereizt ,  so dass sich hier 
Wachstumsmöglichkeiten für alle 

bereits vorhandenen Anbieter 
von Eisenbahnverkehrsleistungen ,  
aber auch für neue Wettbewerber 
ergeben würden .  Die Bundesnetz-
agentur werde auf der Basis des ihr 
zur Verfügung stehenden Instrumen-
tariums und unter Einbringung 
ihrer bei der Regulierung der Tele-
kommunikations- und Postmärkte 
erworbenen Fachkompetenz 
alles Erforderliche tun ,  um den 
Wettbewerb im Eisenbahnsektor 
zu fördern und damit einen ent-
scheidenden Beitrag für weiteres 
Wachstum zu leisten . 

Prof .  Dr .  rer .  pol .  Klaus Töpfer ,  
Bundesminister a .  D .  und Exekutiv-
direktor des United Nations 
Environment Programmes (UNEP) ,  
wies abschließend darauf hin ,  dass 
die wirtschaftliche Entwicklung in 
der globalen Welt einen drasti-
schen Anstieg der Mobilitätsbedürf-
nisse für den Transport von 
Gütern und Produkten und für die 
weiterhin deutlich ansteigende 
Zahl der Menschen begründe .  Die 
Mobilitätstechniken unserer Zeit 
seien in überwältigendem Maße 
von fossilen Energieträgern ,  also 
von Kohle ,  Mineralöl und Gas 
abhängig .  Weltweit komme diesen 
Energieträgern fast 80 Prozent des 
gesamten Energieangebotes zu .  In 
den entwickelten Ländern der Welt 
habe der Verkehr durchschnittlich 
einen Anteil von 30 bis 35 Prozent 
an den Emissionen des Klimagases 
CO2 .  Dabei werde wissenschaft-
lich nicht mehr bestritten ,  dass 
die Menschheit bereits mit einer 
deutlichen Erhöhung der Tempe-
ratur lebe und dass diese bedroh-
liche Entwicklung vornehmlich 
der Verwendung fossiler Energien 
zugeschrieben werden müsse .  

Die Kosten des Klimawandels 
würden weiter steil ansteigen .  
Dem Konflikt zwischen verbesser-
ter Mobilität im Rahmen der 
Globalisierung und dem damit 
verbundenen Klimawandel müsse 
wirksam entgegengetreten werden .  
Die » Kohlenstoffhaltigkeit « der 
Mobilität müsse entscheidend 
gesenkt und jeder Ansatzpunkt 
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Alle Nutzer des Eisen-
bahnverkehrs erwarten 
einen diskriminierungs-
freien Zugang zu den 
Schienenwegen und zu 
Serviceeinrichtungen

... wie auch Prof. Dr. 
Klaus Töpfer, ehemaliger 
Bundesumweltminister, 
der heute im Auftrag des 
UN-Umweltprogrammes 
in Nairobi aktiv ist



für eine Vermeidung von Mobilität 
ohne Beeinträchtigung der wirt-
schaftlichen Entwicklung genutzt 
werden .  Die Instrumente dafür  
würden von einer optimierten Stadt-  
und Landschaftsplanung über die  
Veränderung der Motorenkonzepte  
und die Verminderung fossiler 
 Energien bis hin zu neuen ,  bahn-
brechenden Organisationsformen 
und Techniklösungen des öffent-
lichen Verkehrs reichen .  Im Bereich 
des Modal Split müsse insbeson-
dere auch im Güterverkehr 
 Entscheidendes erreicht werden . 

Tagung des EU-Verkehrsminister-
rates im Juni 2006

Der während der Jahrestagung 
geäußerte Unmut der Branche 
über den von der KOM am 20 .  Juli 
2005 beschlossen Verordnungsvor-
schlag zur Marktöffnung im ÖPNV 
(vgl .  VDV-Jahresbericht 2005 ,  Seite 
11 ff . ) und über den hierzu auf der 
Ebene des Rates durch die Fachbe-
amten erreichten Beratungsstand 
stieß bei Bundesverkehrsminister 
Tiefensee auf fruchtbaren Boden .  
In einem Spitzengespräch mit dem  
Minister noch in der Woche der 
VDV-Jahrestagung unter Beteiligung  
auch anderer Verbände wurden es-
senzielle Forderungen aus Sicht der 
Branche verabredet ,  für die sich 
Bundesverkehrsminister Tiefensee 
in der Tagung des EU-Verkehrs-
ministerrates am 9.  Juni 2006 in 
Luxemburg stark machen wollte . 

In dieser Tagung wurde tatsächlich 
eine politische Einigung unter den 
europäischen Verkehrsministern 
erreicht .  Bundesminister Tiefensee 
konnte dabei auch wesentliche 
Teile des verabredeten Forderungs-
kataloges durchsetzen .  Das gilt 
besonders für Direktvergaben an 
so genannte » interne Betreiber « 
in Verbundgebieten und deren 
Kooperationsmöglichkeiten mit 

privaten Partnern .  Fortschritte ge-
genüber dem KOM-Vorschlag vom 
Juli 2005 wurden auch im Bereich 
der Übergangsvorschriften reali-
siert .  Die Branche hätte mehr Zeit ,  
sich auf das System des regulierten 
Wettbewerbs einzustellen :  Erst 
drei Jahre nach Bekanntmachung 
im EU-Amtsblatt träte die Verord-
nung in Kraft .  Weitere zwölf Jahre  
hätten die Mitgliedsstaaten Zeit ,  die  
vollständige Anwendung des Arti-
kels 5 (der die Vergabe so genann-
ter öffentlicher Dienstleistungs-
aufträge regelt) sicherzustellen .  
Schließlich beständen umfassende 
Bestandsschutzvorschriften für 
vorhandene öffentliche Dienstleis-
tungsaufträge inklusive Linien-
genehmigungen nach dem PBefG 
sowie für Verträge im Eisenbahnbe-
reich .  Auch die Formulierungen zu 
den Anforderungen an Ausgleichs-
zahlungen aus öffentlichen Kassen 
im Anhang wurden klarer gefasst . 

Im Verkehrsministerrat wurden aber  
auch Verschlechterungen gegenüber  
dem KOM-Vorschlag vom Juli 2005 
beschlossen .  Dies gilt zum einen 
für weitere – mehr Bürokratie 
schaffende – Bekanntmachungs- und  
Berichtspflichten .  Zum anderen 
wurde in dem Anhang eine Formu-
lierung geändert ,  die geeignet ist ,  
die Querfinanzierung des ÖPNV 
innerhalb von Unternehmen oder  
Konzernen durch Erträge auf kom- 
merziellem Gebiet zu gefährden .  
Dies könnte erhebliche Folgen 
haben sowohl für im kommunal-
wirtschaftlichen Querverbund 
organisierte Unternehmen als auch 
für private Verkehrsunternehmen ,  
die beispielsweise im Reiseverkehr 
aktiv sind . 

Von Bundesminister Tiefensee gar 
nicht erst in den Forderungskatalog 
aufgenommen wurde leider die 
schon seit Jahren vom VDV ,  aber 
auch vom EP mit qualifizierter 

Mehrheit erhobene Forderung ,  das 
Nebeneinander von allgemeinem 
europäischen Vergaberecht und 
der sektorspezifischen Verordnung 
zugunsten eines Anwendungsvor-
rangs der Verordnung aufzulösen 
(so genannte » lex specialis «) .  Die 
Bundesrepublik Deutschland hatte 
die ursprünglich erhobene Forde-
rung nach einer lex specialis seit 
der Verkehrsministerrats-Tagung  
im März 2006 nicht mehr vertreten .  
Damit wurde das von der KOM vor- 
geschlagene Prinzip ,  unterschied-
liche Vergabeverfahren je nach 
Inhalt der ÖPNV-Dienstleistungen 
anwenden und voneinander abgren- 
zen zu müssen ,  mit allen nachteiligen  
Folgen in Bezug auf die Rechtsklar-
heit anerkannt .  Bundesminister 
Tiefensee hatte in der Tagung der 
Verkehrsminister am 9.  Juni 2006  
seine Zustimmung zu der politischen  
Einigung aber immerhin davon 
abhängig gemacht ,  dass eine 
rechtssichere Klarstellung der 
Anwendungsbereiche des allgemei-
nen EU-Vergaberechts und der Vor-
schriften der Verordnung erfolgt .  

Diese Klarstellung wurde in dem 
Text der Einigung ,  der vom EU-
Ratssekretariat in einem inoffizi-
ellen Dokument niedergeschrieben 
wurde ,  zunächst nicht erreicht .  
Nach einem ungewöhnlich langen 
Prozess der Übersetzung des 
Textes (aufgrund einer Intervention 
der Bundesregierung) wurde dann 
schließlich im November 2006 eine 
amtliche Textfassung vorgelegt ,  die 
für erheblich mehr Klarheit sorgte . 

Der Verkehrsministerrat nahm am 
11.  Dezember 2006 das Dokument 
vom November 2006 mit der erfor- 
derlichen Mehrheit als » Gemein-
samen Standpunkt « an .  Die KOM 
erklärte kurz darauf offiziell gegen- 
über dem EP ,  dass sie diesen unter- 
stützt .  Damit liegt der Ball nunmehr 
im Spielfeld des EP,  das unter deut- 
scher Präsidentschaft im ersten 
Halbjahr 2007 in zweiter Lesung 
über den Vorschlag zu beraten hat .  
Zum Redaktionsschluss war er-
kennbar ,  dass dem Vorschlag in der 
Fassung des Gemeinsamen Stand-
punktes des Rates vonseiten des 
EP wohl nicht ohne Abänderungs-
anträge gefolgt werden würde . 

Änderungserfordernisse  
am Gemeinsamen Standpunkt  
aus Sicht des VDV

Der Verband hatte sich frühzeitig  
in die Diskussion mit dem EP 
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Über zahlreiche
instrumentelle Ansätze 
muss die » Kohlenstoff-
haltigkeit « der Mobilität 
gesenkt werden ,  um das 
Klima zu schützen und 
Kosten zu sparen
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 eingebracht und erklärt ,  dass der  
Gemeinsame Standpunkt des Rates  
eine tragfähige Basis für einen 
vernünftigen Kompromiss darstelle .  
Gleichwohl sind aus Sicht des VDV  
in zweiter Lesung im EP vor allem 
folgende Änderungen essenziell : 

1.  Der Text in der Fassung des 
Gemeinsamen Standpunktes 
negiert ebenso wie der dritte Vor-
schlag der KOM vom Juli 2005 das 
Petitum des EP vom 14 .  November 
2001 nach einem klaren und ein-
deutigen Vorrang der Verordnung 
vor den Vergaberichtlinien . 

Das vom Gemeinsamen Stand-
punkt akzeptierte komplizierte 
Nebeneinander von allgemeinem 
EU-Vergaberecht (Richtlinien 
2004/17/EG und 2004/18/EG) 
und den Vorschriften der Verord-
nung führt einerseits zu uferlosen 
Rechtsstreitigkeiten :  Die Fachjuris-
ten streiten heute schon darüber ,  
in welchen Fällen das allgemeine 
EU-Vergaberecht anwendbar 
sein würde und wann die Verord-
nung .  Andererseits bestände bei 
einer Akzeptanz des Vorrangs des 
allgemeinen EU-Vergaberechts 
vor den Vorschriften der Verord-
nung die Möglichkeit ,  dass sich 
durch Änderung der allgemeinen 
Vergaberichtlinien und der hierzu 
ergehenden Rechtsprechung der 
Anwendungsbereich der Verord-
nung ständig verändert .  Entspre-
chende Rechtsetzungsinitiativen 
durch die KOM – etwa in Bezug 
auf Dienstleistungskonzessionen – 
sind bereits angekündigt .  

Selbst wenn man also ,  wie der 
Gemeinsame Standpunkt ,  davon 
ausgeht ,  dass die Abgrenzung der 
Vorschriften im Text nunmehr 
rechtssicher praktizierbar sei ,  so 
gilt dies doch nur für den Moment .  
Niemand kann heute sicher sein ,  
dass sich sogar bereits vor Inkraft-
treten der Verordnung ein anderer 
Anwendungsbereich ergeben 
wird .  Angesichts der notwendigen 
langfristigen Planungs- und Inves-
titionshorizonte im öffentlichen 
Personenverkehr darf es nicht sein ,  
dass die Anwendung der maß-
gebenden branchenspezifischen 
Rechtsvorschriften durch ständige 
Änderungen von Vorschriften des 
allgemeinen Vergaberechts und 
der hierzu ergehenden Recht-
sprechung beeinträchtigt wird .  Im 
Extremfall könnte mit solchen 
Änderungen die Anwendung der 
branchenspezifischen Verordnung 

sogar ganz leerlaufen .  Nur mit 
einer klaren und abschließenden 
branchenspezifischen Verordnung 
(lex specialis) kann ,  wie vom 
EP bereits in der 1.  Lesung 2001 
gefordert ,  das Ziel der Verord-
nung ,  nämlich die Schaffung von 
Rechtssicherheit für Behörden und 
Verkehrsunternehmen ,  erreicht 
werden .  Dieses Ziel kann durch 
Änderungen in den Artikeln 5 Abs . 
1 und 8 Abs . 1 erreicht werden .  
Die KOM behauptet zwar ,  dass 
eine solche Regelung gegen die 
Vorschriften des Welthandelsrechts 
verstoße .  Dies widerspricht aber 
dem Ergebnis eines auf Anregung 
von EP-Abgeordneten bei dem 
WTO-Rechtsexperten Prof .  Dr .  
iur .  Hermann Pünder in Auftrag 
gegebenen Gutachtens . 

2 .  Nach der engen Formulierung 
des Artikels 8 Abs .  2 durch den 
Gemeinsamen Standpunkt soll nur 
die Anwendung des Artikels 5 auf 
Aufträge (gemeint sind » öffentliche 
Dienstleistungsaufträge « ,  was be-
grifflich klargestellt werden sollte) 
zwölf Jahre nach Inkrafttreten der 
Verordnung verpflichtend sein .  Das 
impliziert ,  dass alle anderen Artikel 
(z .  B .  allgemeine Vorschriften und 
Anhang) sofort nach Inkrafttreten 
zu erfüllen wären .  Eine solche Diffe-
renzierung war weder von den 
Verkehrsministern gewollt noch 
entspräche sie praktischen Bedürf-
nissen .  Es ist für die Rechtssicher-
heit und die notwendige bruchfreie 
Gestaltung des Übergangszeit-
raumes notwendig ,  dass öffentliche 
Dienstleistungsaufträge im Hinblick 
auf die hierin enthaltenen Betrau-
ungs- und Finanzierungselemente 
den langen Bestandsschutz von 
zwölf Jahren erhalten .  Daher muss 
eine Ausweitung der Übergangs-
vorschriften auf alle Bestimmungen 
der Verordnung erfolgen und somit 
eine Übergangsfrist von zwölf 
Jahren für alle Artikel gelten . 

3 .  Der Gemeinsame Standpunkt 
schafft im Anhang (Ziffer 5 ,  zweites 
Tiret) ein Auslegungsproblem ,  das 
bei der Formulierung durch die 
KOM in ihrem Vorschlag vom Juli 
2005 nicht bestanden hat .  Die – 
unvollständige – Zusammenfassung 
von ehemals zwei Sätzen der KOM 
auf einen Satz könnte nämlich als 
personenverkehrsspezifisches 
Querfinanzierungsverbot derge-
stalt interpretiert werden ,  dass 
etwa Unternehmen ihre Gewinne 
im kommerziellen Bereich (z .  B .  
aus dem Betrieb eines Fernreise-
büros) nicht mehr zur Finanzierung 
der Gemeinwohlverpflichtungen 
verwenden dürften (s .  o . ) .  Das 
wäre weder von der KOM noch 
von den Verkehrsministern so 
gewollt . 

Sinn und Zweck der Ziffer 5 des 
Anhangs ist vielmehr – und das 
ist nicht zu beanstanden – ,  dass 
bereits in der Buchführung solcher 
Verkehrsunternehmen ,  die neben 
Diensten ,  die Gegenstand von 
Ausgleichsleistungen sind und 
gemeinwirtschaftlichen Verpflich-
tungen unterliegen ,  noch andere 
(insbesondere kommerzielle) Tätig-
keiten ausüben ,  die Konten der 
unterschiedlichen Aktivitäten klar 
voneinander getrennt sein müssen .  
Damit soll nachvollziehbar bleiben ,  
wohin Ausgleichsleistungen der 
öffentlichen Hand tatsächlich 
geflossen sind .  Vermieden werden 
soll aber lediglich ,  dass Kosten des 
kommerziellen Geschäftsbereichs 
der Tätigkeit im gemeinwirtschaft-
lichen Bereich zugeordnet werden 
können .  Das ist sinnvoll und 
entspricht den Prinzipien des EG-
Vertrages ,  die in der allgemeinen 
EU-Transparenzrichtlinie 2006/111/
EG näher und in dieser Weise 
kodifiziert sind .  Die Formulierung 
des KOM-Vorschlags aus dem Jahre 
2005 ist zur Klarstellung vorzuzie-
hen . 

Neben diesen Forderungen hat 
sich der Verband mit weiten 
 Vorschlägen zu wichtigen Detail-
verbesserungen an die EP-Abgeord-
neten gewandt .  Es bleibt zu hoffen ,  
dass am Ende der Beratungen im 
EP ein für die ÖPNV-Branche 
tragfähiger Kompromiss heraus-
kommen wird . 

Geschäftsführer Personenverkehr
Rechtsanwalt Reiner Metz

Zum Thema Vergaberecht
hat der VDV ein Rechts-
gutachten in Auftrag 
gegeben bei Prof. Dr. iur. 
Hermann Pünder



VDV-Kampagne auf Kurs
Der Konsens zur ÖPNV-Finanzierung bröckelt ,  Busse und Bahnen müssen bei angespannter Kassen-
lage im Bund sowie in Ländern und Gemeinden mit anderen Politikfeldern um Kofi nanzierung 
ringen .  Politische Kommunikation und die integrierte VDV-Kampagne des Verbandes zielten 2006 
darauf ab ,  fach- und fi nanzpolitischen Entscheidern die Bedeutung des ÖPNV für Wirtschaft und 
Umwelt ,  für Mobilität und Gesellschaft anschaulich und wirklichkeitsnah zu vermitteln . 

Mit dem im November 2005 von 
CDU/CSU und SPD unterschriebe-
nen Koalitionsvertrag kam im Bund 
eine Große Koalition mit der klaren 
Zielsetzung in die politische Ver-
antwortung ,  über Reformprojekte 
eine wirtschaftliche Erholung der 
Bundesrepublik Deutschland zu er-
reichen .  Im ersten Regierungsjahr 
hat die Große Koalition vor allem 
durch die Förderalismusreform ,  
die beschlossene Mehrwertsteuer-
erhöhung einschließlich des 
Haushaltsbegleitgesetzes sowie die 
Gesundheitsreform die politische 
Diskussion bestimmt . 

In der Verkehrspolitik des Jahres 
2006 war die von der DB AG ange-
strebte rasche Privatisierung des 
Unternehmens im Zuge eines 
 Börsenganges das öffentlich heraus -
ragende Verkehrsthema .  Zahl-
reiche Gutachten und öffentliche 
Stellungnahmen wie auch die 
zur Entscheidungsfi ndung in den 
Ausschüssen des Bundestages 
getroffenen Aussagen von Sachver-

ständigen und Experten dienten 
dem Ziel ,  die Entscheidungs fi ndung 
des Eigentümers Bundesrepublik 
Deutschland und des dafür zustän-
digen Bundestages zu erleichtern ,  
und führten gleichzeitig zu einer 
weiteren Belebung der öffentlich 
kontrovers geführten Diskussion .  

Auswirkungen und Konsequenzen 
der Reformbeschlüsse betreffen 
die Mitgliedsunternehmen des 
VDV teilweise massiv .  Hier stehen 
Beschlüsse im Vordergrund ,  mit 
denen die Finanzierungsgrundlage 
des öffentlichen Verkehrs in der 
Bundesrepublik  einschneidend 
verändert wird .  So wurden über 
Jahrzehnte gewachsene und be-
währte Finanzierungsinstrumente 
einseitig gekürzt ,  zeitlich befristet 
oder in Länderzuständigkeit verla-
gert .  Angesichts dieser gravieren-
den Veränderungen für die Branche 
war es für die Einfl usssicherung 
des Verbandes existenziell ,  mit 
einer geschlossenen ,  klaren und 
zielorien tierten Positionsbestim-
mung in den relevanten Verbands-
gremien die Basis zu schaffen ,  um 
über die Instrumente der VDV-
Kampagne und der politischen 
Kommunika tion eine Interessens-
vertretung erfolgreich wahrneh-
men zu können .  

Enthaftung des Bundes 
führt zu Verantwortungszuwachs 
der Länder

Mit dem » Pakt für bezahlbare 
 Mobilität « unterbreitete der 
Verband frühzeitig einen eigenen 
Diskus sionsbeitrag ,  um die Sparlast 
mitzutragen und ein ausreichendes 
Grundangebot an Nahverkehrsleis-
tung erhalten zu können .  Ungeach-
tet hiervon beschloss die Große 
Koalition Anfang 2006 im Bundes-
kabinett mit dem Haushaltsbegleit-
gesetz drastische Kürzungen der 
Regionalisierungsmittel ,  mit denen 
im Wesentlichen Bestellungen im 
Schienenpersonennahverkehr bzw .  
Finanzierungen des übrigen ÖPNV 
geleistet worden waren .  Es war 
offensichtlich ,  dass diese Einspar-
pläne zu deutlichen Angebots-
kürzungen einerseits sowie 
Fahrpreisanpassungen andererseits 

führen würden .  Mit einer letzt-
endlich erfolgreichen Argumenta-
tion des Verbandes ,  die zu einer 
Abmilderung der Kürzungspläne 
im Bundesrat führte ,  war die den 
Bundesländern zugedachte höhere 
Verantwortung für den öffentlichen 
Verkehr und eine daraus abgelei-
tete Gestaltungsaufgabe für das 
Angebot mit Bussen und Bahnen zu 
kommunizieren . 

Die im Zuge der VDV-Kampagne 
entwickelten Motive verfolgten das 
Ziel ,  Nahverkehrskunden für die 
erkennbaren Konsequenzen der 
Regionalisierungsmittelkürzungen 
zu sensibilisieren und den Bundes-
ländern die gewachsene Verant-
wortung für die Sicherstellung 
eines ausreichenden ÖPNV-Ange-
botes zu verdeutlichen .  Das im 
Kampagnenbüro zentral entwickel-
te und vereinbarte Plakatmotiv 
wurde von VDV- Landesgruppen 
adaptiert und vor Ort zur Informa-
tion der Nahverkehrskunden 
eingesetzt .  

Steigende individuelle Mobilitäts-
kosten :  preiswertes ÖPNV-Angebot 
vielerorts einzige Alternative

Insgesamt legte die deutsche Wirt-
schaft im Jahr 2006 mit einem vom 
Statistischen Bundesamt erwarteten 
Wachstum von 2 , 5 Prozent erfreu-
lich deutlich zu .  Dieses Wachstum 
bildet sich allerdings so nicht beim 
Einkommen der privaten Haushalte 
ab .  Die verfügbaren Einkommen 
großer Teile der Bevölkerung 
steigen sehr schwach bzw .  sind 
zum Teil sogar rückläufi g .  Vor dem 
Hintergrund steigender Spritpreise 
verwundert es nicht ,  wenn die 
Ausgaben für Verkehr nach den 
Wohnungskosten mittlerweile zum 
zweitgrößten Ausgabenposten der 
privaten Haushalte angestiegen sind . 
Ihre Mobilitätsbedürfnisse zu 
organisieren wird für immer mehr 
Menschen zu einer schwierigen 
Aufgabe ,  zumal Studien von einer 
weiteren ,  auch langfristig erkenn-
baren Kostensteigerung privater 
Mobilität ausgehen .  Eine durch 
die VDV-Kampagne Ende 2005 in 
Auftrag gegebene Untersuchung 
zeigte erneut ,  wie sehr für Pkw-
Fahrer die Nutzung von Bussen 
und Bahnen eine preiswerte 
Mobilitätsalternative ist .  Die VDV-
Kampagne stützte über Anzeigen ,  
Presse artikel ,  Hintergrundpa-
piere und Berechnungsbeispiele 
dieses zunächst kostenmotivierte 
 Umsteigen auf Busse und Bahnen .  
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Zentral entwickelt, 
dezentral realisiert .  
Plakatmotive zur 
Kürzung der Regionali-
sierungsmittel 

Die preiswerteste 
Mobilitätsalternative :  
Bus und Bahn



Alle entwickelten Kommunikations-
mittel sind regional von den 
Mitgliedsunternehmen adaptierbar ,  
denn ÖPNV-Märkte sind regionale 
Märkte ,  die am wirkungsvollsten 
über die Aktivitäten der Mitglieds-
unternehmen erschlossen werden 
können .  So beinhaltet die Kosten-
entwicklung der individuellen 
Mobilität Marktchancen für die  
Mitgliedsunternehmen ,  Neukunden  
aus dem Feld der Pkw-Fahrer zu 
gewinnen .  

Diese auf den Kunden abgestellte 
Kommunikation galt es ,  durch eine 
an die Politik adressierte Argumen-
tation zu begleiten .  So war zu ver-
deutlichen ,  dass der Erhalt eines 
preiswerten und attraktiven ,  für 
breite Bevölkerungskreise alterna-
tivlosen ÖPNV-Angebotes einer 
staatlichen Kofinanzierung bedarf ,  
die auskömmlich und verlässlich 
bereitgestellt werden müsse ,  und 
daher Strukturbrüche in der Finan-
zierung mit negativen Auswirkun-
gen auf Angebot und Fahrpreise 
zu vermeiden seien .  Kontinuität in 
der Verantwortung für den ÖPNV 
garantiert umweltverträgliche 
Mobilität ,  sichert Lebensqualität 
und Wirtschaftswachstum . 

Gesellschaftspolitische Relevanz 
des ÖPNV bewusst machen –  
Busse und Bahnen als 
Problemlöser und Partner für 
Mobilität

Die Branchenresultate des Jahres 
2006 sind ein beeindruckender 
Beleg für die Erreichung strate-
gischer Ziele der VDV-Kampagne .  
Busse und Bahnen sind Problem-
löser und Partner für Mobilität .  
Die Kampagnenschwerpunkte 
2006 belegen dies sehr  
anschaulich : 

  WM 2006 :  Die » Green Goal «-
Ziele wurden übertroffen .  Ein 
hochwertiger ,  leistungsstarker 
öffentlicher Nahverkehr sicher-
te als Problemlöser effizient 
und umweltschonend den Kun-
dentransport zu WM-Stadien 
und Public-Viewing-Plätzen .  

  Perspektivwechsel :  Der bundes-
weite Fotowettbewerb brachte 
Tourismus und Mobilität 
zusammen .  Umfragen belegen ,  
dass insbesondere der Wachs-
tumsmarkt Städtetourismus ein 
attraktives Angebot von Bussen 
und Bahnen als Partner für 
Mobilität fordert .  

Zu beiden Schwerpunktthemen 
wird an anderer Stelle dieses 
VDV-Jahresberichtes ausführlich 
berichtet . 

Bundespräsidentenfest 2006 :  
Menschen und Unternehmen 
vorstellen ,  die Deutschland 
voranbringen

Zum Sommerfest 2006 lud Bundes-
präsident Horst Köhler unter dem 
Leitgedanken » Menschen und 
Unternehmen ,  die Deutschland 
inspirieren und voranbringen « ein .  
Der VDV folgte der Einladung gern .   
Die Kampagne » Damit Deutsch-
land mobil bleibt « präsentierte 
einen eigenen Informationsstand .  
Mit ausgewählten Beispielen wurde  
auf dem Kampagnenstand die 
Innovationskraft der Branche ein-
drucksvoll belegt .  Sie verdeutlichen 
folgende Themen : 

  Nahverkehrsbusse schonen 
die Umwelt .  Ein Dieselmotor-
filtersystem ,  mit dem bereits 
mehr als die Hälfte der Flotte 
der VDV-Mitgliedsunternehmen 
ausgerüstet ist ,  wurde anhand 
eines Modells als effektives Ab-
gasreinigungssytem vorgestellt . 

  Bahnfahrzeuge sind Energiespa-
rer .  Mit einem Energiespeicher 
im Fahrzeug ist eine Energie-
einsparung bis zu 30 Prozent ,  
eine Reduktion der Emission 
(Primärenergieerzeugung) bis 
zu 30 Prozent und eine bis 
zu 50 Prozent reduzierbare ,  
vom Netz zu liefernde Spitzen-
leistung erreichbar . 

  Elektronische Fahrkartengene-
ration .  Ein Videofilm informier-
te zum Pilotversuch mit dem 
AllfaTicket im Verkehrsverbund 
Oberelbe ,  der Bewährungspro-
be für ein elektronisches Ticket 
in der Praxis . 

Zum Sommerfest waren die Mit-
glieder des Präsidiums und weitere 
Funktionsträger des Verbandes 
eingeladen .  Unter den rund 3 . 000 
geladenen Gästen tummelten sich 
viele Repräsentanten aus Politik ,  
Wirtschaft und Gesellschaft .  Eine 
ausgezeichnete Möglichkeit für die 
Mitglieder des VDV ,  auch in direk-
ten Gesprächen die Bedeutung des 
öffentlichen Nahverkehrs für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland 
zu unterstreichen . 

Dipl  .  -Ing  .    Wolfgang Schwenk
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Struktur der Konsumausgaben

Sonstiges

Nahrung

Verkehr

Wohnen

45%

24%

16%

15%

Die Ausgaben für Verkehr nehmen den zweiten Rang bei den 
Konsumausgaben der privaten Haushalte ein. Damit liegen sie seit 
2003 vor den Ausgaben für Nahrung. (Quelle: Destatis 2006)

Der Bundespräsident  
und der Bundesverkehrs-
minister am VDV-
Kampagnenstand



Political Engineering  
mit den Themen Fußball-WM und Tourismus

Im Jahr 2006 war Deutschland im Fußball-Taumel .  Auch die VDV-Kampagne hat die Fußball-
 Weltmeisterschaft im eigenen Land aufgegriffen ,  um politische Entscheider von der Bedeutung des  
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für solche Großereignisse zu überzeugen .  Mit einem 
nationalen Fotowettbewerb konnten sich Tourismuspolitiker aller Fraktionen im Deutschen Bundes-
tag außerdem ein Bild von der Leistung des ÖPNV für die boomende deutsche Tourismusbranche 
machen .  Zum ersten Mal setzte die Kampagne bei der Umsetzung stark auf die Kampagnen-
 Ansprechpartner in den VDV-Mitgliedsunternehmen . 

Schon zu Beginn des Jahres war 
klar :  2006 würden sich Politik 
und Öffentlichkeit nur durch zwei 
Themen beeindrucken lassen :  Fuß-
ball und Wirtschaft .  Daher hat die 
Kampagne des VDV genau diese 
beiden Themen aufgegriffen . 

WM ohne ÖPNV nicht machbar

Kernziel der Aktivitäten der 
Kampagne zur Fußball-WM im 
eigenen Land war es ,  politischen 
Entscheidern zu verdeutlichen ,  
dass solche nationalen Großereig-
nisse ohne Busse und Bahnen gar 
nicht durchführbar wären .  Diese 
Aussage wurde untermauert durch 
die Ergebnisse einer Studie des 
Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- 
und Infrastruktursysteme (IVI) in 
Dresden im Auftrag des VDV.  Denn 
nach dieser Untersuchung hätte 
bei der Fußball-Weltmeisterschaft 
ein Verkehrschaos gedroht ,  wenn 
nicht mindestens die Hälfte aller 
Besucher mit Bus und Bahn zu den 
WM-Stadien oder Fan-Meilen in 
den Innenstädten gefahren wären .  
Für die Studie wurden die Park-
möglichkeiten aller WM-Stadien 
ermittelt und mit der zu erwar-
tenden Nachfrage verglichen . 

Die Ergebnisse der Studie wurden 
zum einen in der Pressearbeit ein-
gesetzt .  Zum anderen bildeten sie 
aber auch die argumentatorische 
Grundlage für ein Booklet ,  das das 
Magazin » Focus « in Zusammenar-
beit mit dem VDV herausgebracht 
hat (siehe S. 21) .  Das Booklet 
klebte am 8 .  Mai 2006 auf jedem 

» Focus «-Titelblatt .  Zusätzlich ver-
schickte der VDV das Booklet an 
Verkehrs- ,  Haushalts- und Sport-
politiker in Bund und Ländern ,  
die großes Interesse zeigten .  Aus 
mehreren Landtagen gab es Nach-
bestellungen .  Außerdem war das 
Booklet der offizielle Wegweiser ,  
den rund 2 . 000 WM-Hostessen an 
den Stadien zur Information der 
Fans einsetzten .  

Neben der » Focus «-Kooperation 
war eine eigene WM-Website des 
VDV » www . mit-bus-und-bahn-
zur-wm . de « ein wichtiges Element 
der Wegweisung und Information 
(siehe S. 21) .  Die Website wurde 
vor allem bei Journalisten bekannt 
gemacht und bot viele zusätzliche 
Informationen zur Leistungsfähig-
keit von Bussen und Bahnen bei 
der WM .  Außerdem wurde zu den 
Informationen der Verkehrsunter-
nehmen vor Ort verlinkt . 

Busse und Bahnen  
sind Tourismusfaktor

Während die Fußball-Weltmeister-
schaft vor allem zwölf Städte und 
damit ihre Verkehrsverbünde und 
Verkehrsunternehmen beschäf-
tigte ,  brachte die WM rund zehn 
Millionen Besucher nach Deutsch-
land .  Eine einmalige Gelegen-
heit ,  Deutschland als attraktives 
Tourismusland zu präsentieren .  
Dazu kommt ,  dass die Tourismus-
branche in Deutschland boomt .  
Zwischen 1993 und 2005 stieg die 
Zahl der Übernachtungen in den 
deutschen Städten mit mehr als 

25 . 000 Einwohnern um 40 Prozent .  
Der Trend betrifft also nicht nur 
die Metropolen und Großstädte .  
Busse und Bahnen spielen in 
diesem Geschäft eine entscheidend 
wichtige Rolle .  Die Zusammen-
hänge zur Bedeutung des ÖPNV 
für die Tourismusbranche waren 
vielen Wirtschaftspolitikern bislang 
nicht ausreichend bekannt .  Daher 
wurde es zum Ziel der Kampagne ,  
den Tourismusexperten unter den 
Wirtschaftspolitikern genau diese 
Sachverhalte näher zu bringen . 

27 Millionen Kunden sind ein 
maßgeblicher politischer Faktor

Da 27 Millionen Fahrgäste eine 
politische Größe sind ,  stellte die 
Kampagne die Kunden beim Thema 
Tourismus in den Mittelpunkt .  Der 
bundesweite Fotowettbewerb 
» Perspektivwechsel – Deutsch-
land entdecken mit Bus & Bahn « 
sollte die Bedeutung von Bussen 
und Bahnen als Tourismusfaktor 
verdeutlichen .  Von Mai bis Juli 2006 
waren Fahrgäste ,  Mitarbeiter und 
andere Interessierte aufgerufen ,  in  
vier Fotokategorien ,  einer Sonder-
kategorie für Marketingkonzepte 
und in einem Kindermalwett-
bewerb Bilder einzusenden .  Das 
Ergebnis :  Über 1. 600 Beiträge 
gingen beim Kampagnenbüro ein .  

Dieser große Erfolg war vor allem 
zwei Faktoren zu verdanken .  Zum 
einen beteiligten sich zahlreiche 
VDV-Mitgliedsunternehmen 
intensiv daran ,  den Fotowettbe-
werb bei den eigenen Kunden 
und Mitarbeitern zu bewerben .  
Das Kampagnenbüro stellte dafür 
Faltblätter ,  Texte für Kunden- und 
Mitarbeiterzeitungen sowie für 
Intranet und Internet zur Verfügung .  
Zum anderen halfen zwei Koopera-
tionspartner erfolgreich dabei ,  
den Fotowettbewerb bekannt zu 
machen .  Die DB Regio AG warb 
mit über 80 . 000 Faltblättern und 
vielzähligen Artikeln in Kunden-
zeitschriften und im Internet .  Der 
Deutsche Tourismusverband (DTV) 
informierte alle Fremdenverkehrs-
ämter und Touristeninformationen .  

Die hochkarätig besetzte Jury aus 
Tourismuspolitikern aller Fraktio-
nen im Deutschen Bundestag ,  
Verkehrs- und Tourismusexperten 
sowie Fotografen hatte aufgrund 
der vielen beeindruckenden 
Einsendungen im wahrsten Sinne 
die Qual der Wahl .  So kürten die 
18 Jurymitglieder zunächst anhand 
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Das Booklet des » Focus «
stellte die Bedeutung von 
Bussen und Bahnen für 
die Fußball-WM heraus

Das Kampagnen-Extranet 
im Mitgliederbereich  
auf www . vdv . de bietet 
alle Materialien zum 
Herunterladen



eines Kataloges der eingegangenen 
Bilder die Landessieger in den vier 
Fotokategorien .  Am 7.  September 
2006 traf sich die Jury in Berlin ,  um 
die Bundessieger zu bestimmen .  

Die Landessieger erhielten ihre 
Preise zum größten Teil auf den 
Landesgruppensitzungen im Herbst .  
Die bundesweiten Gewinner 
wurden am 26 .  September 2006 
am neueröffneten Hauptbahnhof in 
Berlin mit ihren Preisen ausgezeich-
net .  Dabei erhielten nicht nur die 
Fotografen einen Preis .  Auch die 
abgebildeten Verkehrsunternehmen 
wurden ausgezeichnet :  mit dem 
» Entdeckerprädikat 2006 « .  Trotz 
vielfältiger Termine in der Bundes-
hauptstadt nahmen die wichtigsten 
Tourismuspolitiker Berlins an der 
feierlichen Preisverleihung teil .  

Political Engineering  
mit Fotowettbewerb

Wie geplant verfehlte die große 
Resonanz auf den Wettbewerb 
bei Kunden und Mitarbeitern ihre 
Wirkung bei den politischen Ent-
scheidern nicht .  » Um Deutschland 
zu bereisen und möglichst viele 
Winkel zu entdecken ,  sind Busse 
und Bahnen die geeigneten Beglei-
ter .  Sie bringen Jung und Alt zum 
Ziel und bieten zahlreiche Extras 
für Touristen .  Deshalb ist es wich-
tig ,  die Finanzierungsgrundlagen 
des ÖPNV auch in Zeiten knapper 
Haushalte zu erhalten – denn ein 
gut funktionierendes Verkehrs-
system ist unerlässlich für ein 
attraktives touristisches Angebot « ,  
so lautete das Fazit des Schirm-
herren des Fotowettbewerbs ,  des 
Beauftragten der Bundesregierung 
für Tourismus ,  Ernst Hinsken MdB .  
Die fünfwöchige Ausstellung aller 
Landes- und Bundessieger des 
Fotowettbewerbs im Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Techno-
logie fand sogar das Interesse von 
Bundeswirtschaftsminister Michael 
Glos .  Die Folge :  Eine Auswahl der 
Bilder wird auch in Zukunft im 
Besucherraum des Bundeswirt-
schaftsministeriums zu sehen sein .  

Längerfristige Wirkung

Mit der Broschüre » Starke Partner 
für den Tourismus :  Bus & Bahn « 
hat der VDV die Kernbotschaften 
zur Bedeutung des ÖPNV für den 
Tourismus politischen Entschei-
dern in Bund und Ländern direkt 
zukommen lassen .  Außerdem hat 
die beka ,  die Einkaufs- und Wirt-

schaftsgesellschaft für Verkehrsun-
ternehmen GmbH ,  aus den Bildern 
der Bundessieger einen Kalender 
für 2007 und aus den Bildern der 
Landessieger einen Kalender für 
2008 produziert .  Auch diesen hat 
der VDV an mehrere Entscheider 
verschickt .  Langfristig besonders 
gut einsetzbar ist jedoch der 
MERIAN-Reiseführer » Deutsch-
land entdecken mit Bus & Bahn « ,  
den der Verlag Travel House 
Media (THM) in Zusammenarbeit 
mit dem VDV im Frühjahr 2007 
herausgebracht hat .  Das Buch kann 
in jeder Buchhandlung bestellt 
werden . 

Mehr Service für 
Mitgliedsunternehmen

Abgesehen von der inhaltlichen 
Arbeit gegenüber politischen 
Entscheidern war die weitere 
Verbesserung des Serviceangebots 
für die VDV-Mitgliedsunternehmen 
ein Schwerpunkt der Kampagnen-
arbeit im Jahr 2006 .  Die Analyse 
des ersten Kampagnenjahres 2005 
hatte gezeigt ,  dass die Angebote 
der Kampagne zur Unterstützung 
der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit häufig nicht schnell genug 
bei den richtigen Mitarbeitern  
in den Mitgliedsunternehmen an- 
kamen .  Der VDV beschloss daher ,   
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Die vier erstplatzierten 
Bundessieger des VDV-
Fotowettbewerbs :  
Bundessieger » Schönste 
Strecke « ,  Olaf Bergmeier ,  
» Buslinie 100 der BVG « ,  
Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG) ;  Bundessieger 
» Schönste Haltestelle « ,  
Jürgen Eichel ,  » Buntstift-
haltestelle « ,  Regiobus 
Hannover GmbH ;  
Bundessieger » Schönstes 
Verkehrsmittel « ,  Dieter 
Hauschild ,  » Harzquer-
bahn « ,  Harzer Schmal-
spurbahn GmbH (HSB) ;  
Bundessieger » Schönstes 
Ausflugsziel « :  Dieter 
Hauschild ,  » Göltzschtal-
brücke« ,  Vogtlandbahn 
GmbH

Der Tourismusbeauftragte 
der Bundesregierung ,  
Ernst Hinsken MdB ,  WDR-
Moderatorin Hendrike 
Brenninkmeyer und VDV-
Hauptgeschäftsführer 
Prof .  Dr .  Adolf Müller-
Hellmann (v . r . ) bei der 
feierlichen Preisverlei-
hung in Berlin

Ulrich Pfister erläuterte 
Bundeswirtschafts-
minister Michael Glos 
(vorne) im Namen des 
Ausschusses für Marketing  
und Kommunikation den 
VDV-Fotowettbewerb



ein Netzwerk von Kampagnen-
ansprechpartnern aufzubauen .  Es 
sollte in jedem Unternehmen ein 
Mitarbeiter gefunden werden ,  der 
alle Kampagneninformationen 
und -materialien persönlich erhält ,  
bewertet und gegebenenfalls im 
eigenen Unternehmen umsetzt .  

Auf den Landesgruppensitzungen 
im Frühjahr 2006 wurde damit 
begonnen ,  diese Ansprechpart-
ner zu suchen .  Bis zum Ende des 
Jahres hatte etwa ein Drittel der 
VDV-Mitgliedsunternehmen mit 
Personenverkehr einen solchen 
Ansprechpartner benannt .  Im Jahr 
2007 ist es das Ziel der  Kampagne ,  
diesen Anteil auf 100 Prozent zu 
steigern .  Schließlich sollen die 
Mitgliedsunternehmen die Vorteile 
aus den erarbeiteten Argumenten ,  
Infografi ken und anderen PR-
 Materialien schnellstmöglich 
und zielgenau erhalten .  Darüber 
hinaus können die Kampagnen-
ansprechpartner untereinander 
ein Netzwerk bilden .  So trafen 
sich einige Ansprechpartner zum 
ersten Mal auf dem VDV-Marketing-
kongress in Würzburg ,  um sich mit 
dem Kampagnenbüro ,  aber auch 
untereinander auszutauschen .  

Eine weitere Serviceverbesserung 
bestand in der Einführung des 
so genannten Kampagnen-Extra-
nets im Mitgliederbereich auf 
www . vdv . de .  Nach der Anmeldung 
im Mitgliederbereich befi ndet sich 
in der linken Navigationsleiste 
der Link auf » Deutschland bleibt 
mobil « ,  der direkt ins Extranet 
führt .  Dort stehen alle Texte ,  Grafi -
ken und Materialien nach Themen 
sortiert zum Herunterladen bereit .  
Wer möchte kann sich hier auch 
den Newsletter der Kampagne 
bestellen . 

In ihrem zweiten Jahr hat es die 
Kampagne 2006 geschafft ,  wieder-
um ein Stückchen näher an die 
Mitgliedsunternehmen heranzu-
rücken .  Das soll im kommenden 
fortgesetzt werden .  Inhaltlich steht 
das Jahr 2007 unter dem Thema 
» Wirtschaft ,  Arbeit und Mobilität « .  
Denn wenn es um Wirtschafts-
wachstum oder Arbeitsplätze geht ,  
dann wird die Politik hellhörig .  
Ohne Mobilität – also ohne Busse 
und Bahnen – gibt es aber keinen 
Aufschwung .  Dies gilt es ,  vor allem 
Wirtschafts- und Finanzpolitikern 
in Bund und Ländern zu vermitteln . 

M .   A . Karola Lambeck

Der Freizeitverkehr nimmt ständig 
zu .  Insbesondere der Städtetouris-
mus boomt .  So hat der DTV 
ermittelt ,  dass die Zahl der Über-
nachtungen in Städten ab 25 . 000 
Einwohnern in den vergangenen 
zwölf Jahren um 40 Prozent und 
die Zahl der Ankünfte um 50 
Prozent gestiegen sind .  Deutsch-
landweit werden bereits zwölf 
Prozent der touristischen Wege im 
Nahbereich unter 50 Kilometern 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zurückgelegt ,  der Umweltverbund 
mit dem Fahrrad macht 28 Prozent 
aus .  Dies ergab eine Analyse durch 
das Institut infas . 

Eine repräsentative forsa-Umfra-
ge verdeutlichte darüber hinaus ,  
dass zum Beispiel 20 Prozent der 
Städtereisenden während eines 
Aufenthaltes immer und fast jeder 
Vierte (23 Prozent) meistens Busse 
und Bahnen nutzt .  Gefragt nach 
den Vorteilen ,  sagen 77 Prozent 
der Befragten ,  dass Sehenswürdig-

keiten besser mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreichbar seien als 
mit dem Pkw .  75 Prozent verwei-
sen auch auf die Zeitersparnis ,  68 
Prozent schätzen das stressfreiere 
Reisen und den höheren Komfort . 

ÖPNV :  
Dienstleister des Tourismus

Diese Zahlen belegen ,  dass der 
ÖPNV ein wichtiger Dienstleister 
des Tourismus ist .  Zudem zeigen 
zahlreiche Kooperationsprojekte 
vor Ort ,  dass ein gegenseitiges In-
teresse und beiderseitiger Nutzen 
mit dem Thema verbunden sind .  
Ohne diese Überzeugung würden 
die Unternehmen ihren Aufwand in 
Produktgestaltung ,  Marketing und 
Vertrieb nicht betreiben .  

Mit einem Bruttoumsatz von 82 
Milliarden Euro jährlich ist der 
Fremdenverkehr in Städten ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor ,  
der zugleich 1,6 Millionen Arbeits-
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VDV erschließt neue Partnerschaft 
mit Akteuren des Tourismus

Die VDV-Kampagne stellte 2006 das Thema » ÖPNV und Tourismus « 
in den Mittelpunkt .  Gemeinsam mit Partnern der Tourismusbranche 
wurde die gemeinsame Dienstleistungsfunktion verkehrs- ,  wirtschafts- 
und umweltpolitisch thematisiert .  Hierzu bildete sich eine funktio-
nierende Allianz mit dem Deutschen Tourismusverband (DTV) und der 
Deutschen Bahn AG . 

Man erreicht viele Sehenswürdigkeiten in der Stadt 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln besser als mit dem Auto 77 %

Man spart Zeit, wenn man mit Bussen und Bahnen fährt, 
weil man Staus und die Parkplatzsuche vermeidet 75 %

Man hat weniger Stress und mehr Komfort, 
wenn man mit Bussen und Bahnen fährt 68 %

Man lernt Stadt und Leute besser kennen, wenn man mit 
Bussen und Bahnen fährt 62 %

Man erlebt mehr, 
wenn man mit Bussen und Bahnen fährt 58 %

Man kann sich in der Stadt besser orientieren, 
wenn man mit Bussen und Bahnen fährt 57 %

Die Kosten für Busse und Bahnen sind geringer 
als fürs Auto und den Parkplatz 50 %

Quelle:  Repräsentative Erhebung von forsa Gesellschaft für Sozialforschung 
und statistische Analysen mbH im Auftrag des VDV 2006, Basis : 1.001 Befragte, 
statistische Fehlertoleranz: plus /minus drei Prozent

Vorteile des ÖPNV bei Städtereisen
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plätze sichert .  Die Leistungen des 
öffentlichen Verkehrs tragen dazu 
bei ,  dass die Tourismusbranche 
ihre Funktion ausfüllen und ausbau-
en kann .  Diese wirtschaftlichen 
Zusammenhänge gilt es in die 
Branchen hinein und in weitere 
gesellschaftliche Bereiche hinaus 
darzustellen .  Im Ergebnis muss 
für die Unterstützung der beiden 
arbeitsplatzintensiven ,  umwelt-
freundlichen und allen sozialen 
Gruppen offen stehenden Dienst-
leistungsbranchen geworben 
werden . 

Die Strategie :   
informieren – etablieren – 
mobilisieren

Der Blick des ÖPNV ,  aber auch 
die Anforderungen an den ÖPNV 
sind sehr stark auf die alltäglichen 
Mobilitätsbedürfnisse im Berufs- ,  
Ausbildungs- und Versorgungs-
verkehr gerichtet .  Freizeitverkehre 
spielen in der Betrachtung von 
außen ,  also auch im Bild der rele-
vanten politischen Entscheider ,  
noch eine sehr geringe Rolle .   
Die Strategie der VDV-Kampagne 
in diesem Themenfeld ist deshalb 
langfristig angelegt . 

Zunächst wurde über die thema-
tischen Zusammenhänge und die 
hiermit verbundenen wirtschaft-
lichen Potenziale informiert .  Diese 
Phase ist weitestgehend im Jahr 
2006 mit dem Fotowettbewerb 
» Perspektivwechsel – Deutschland 
entdecken mit Bus & Bahn « ,  mit 
der Sonderkategorie zu Koopera-
tionsprojekten zwischen Betrei-
bern des ÖPNV und des Tourismus 
und mit der Veröffentlichung des 
Merian-Reiseführers » Deutschland 
entdecken mit Bus & Bahn « im 
März 2007 abgeschlossen . 

Durch die kontinuierliche Weiter-
verfolgung dieses Themas in der 
Kommunikation des VDV soll 
erreicht werden ,  dass Medien-
vertreter und politisch Verant-
wortliche Entscheidungen zu 
Gunsten des ÖPNV auch auf 
Grundlage der Anforderungen der 
 Freizeit- und Tourismuswirtschaft 
treffen .  Eine solche Mobilisierung 
der politischen Entscheider auf 
direktem (Entscheideransprache) 
und zugleich indirektem Weg (via 
Medien) entspricht der Mechanik 
der VDV-Kampagne . 

VDV und DTV :   
neue Partnerschaft zwischen ÖPNV 
und Tourismuswirtschaft

Der VDV wird die Zusammenar-
beit mit dem DTV intensivieren .  
Im DTV sind unter anderem die 
regionalen Tourismusorganisatio-
nen zusammengeschlossen ,  die 
wiederum Unternehmen ,  Fremden-
verkehrsämter und Kommunen 
vor Ort vereinen .  Gemeinsam 
wollen beide Verbände zu einer 
Stärkung des Bewusstseins für den 
öffentlichen Verkehr im Freizeit- 
und Tourismussektor beitragen .  
 Hierdurch lassen sich die Markt-
chancen der Unternehmen beider 
Branchen verbessern . 

Dipl . -Geogr.  Stephan  Anemüller

 

Ein Merian-Reiseführer
stellt 33 konkrete 
Ausflugsrouten mit 
Bussen und Bahnen vor 
und zeigt eindrucksvoll 
die Leistungsfähigkeit des 
ÖPNV für die Tourismus-
wirtschaft

Mit einer attraktiv
gestalteten Broschüre 
transportierte die  
VDV-Kampagne die 
thematischen Zusammen-
hänge in die Aufmerksam-
keit von Entscheidern in 
Politik und Gesellschaft
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Die Verkehrsunternehmen und 
-verbünde in Deutschland haben 
die Chance genutzt ,  anlässlich der 
FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 
im Jahr 2006 die Leistungsfähigkeit 
des öffentlichen Personennahver-
kehrs weltweit zu präsentieren 
und so das Image des öffentlichen 
Verkehrssystems in Deutschland 
erheblich zu steigern .  Sie haben so 
zum Gelingen dieses Fußballfestes 
einen entscheidenden Beitrag 
geleistet .  Rund 3, 2 Millionen Fans 
verfolgten die Spiele in den Stadien ,  
vorher nie erwartete 19  Millionen 
fußballbegeisterte Besucher 
feierten bei den Fanfesten .  Und 
mit zwei Millionen Gästen aus dem 
Ausland kamen doppelt so viele 
nach Deutschland wie von der FIFA 
erwartet .  

30 Millionen zusätzliche Fahrgäste

So haben die Busse und Bahnen in 
den zwölf WM-Städten und bei der 

DB AG in den gut vier Wochen der 
Fußball-WM insgesamt mehr als 
30 Millionen Fahrgäste  zusätzlich 
zum normalen Tagesgeschäft 
befördert .  Ein Ergebnis ,  das die 
Prognosen der Veranstalter um ein 
Mehrfaches übertroffen hat .  Dazu 
hat entscheidend beigetragen ,  dass 
es erstmals in der Geschichte 
der FIFA-Weltmeisterschaften 
ein Kombiticket gegeben hat ,  das 
die Eintrittskarte zu den Spielen 
mit der Berechtigung ,  Busse und 
Bahnen zu nutzen ,  gekoppelt hat .  

Das Verhandlungsergebnis des VDV 
für die zwölf Städte sah so aus :  
Die Eintrittskarte galt als Tageskarte 
am Spieltag vom Betriebsbeginn 
am frühen Morgen bis in den 
frühen Morgen des nächsten Tages 
zum freizügigen Fahren mit Bussen 
und Bahnen in den jeweiligen 
Netzen der Verkehrsverbünde der 
zwölf Austragungsorte .  Zwei Millio-
nen Ticketinhaber sind bei den 

64 Spielen der Fußball-WM mit 
Bussen und Bahnen zu den Stadien 
gefahren .  Dies bedeutet ,  dass mehr 
als 60 Prozent der  Stadionbesucher 
öffentliche Verkehrsmittel genutzt 
haben .  Damit ist das Ziel der FIFA ,  
dass für eine reibungslose An- und 
Abreise zu den Stadien mindestens 
die Hälfte aller Stadionbesucher 
mit dem ÖPNV anreisen soll ,  deut-
lich übertroffen worden .  Dieses 
Ziel war auch Teil des innovativen 
Konzepts » Green Goal « ,  mit dem 
erstmals eine Fußball-WM beson-
ders umweltfreundlich durchge-
führt wurde .  

Die Resonanz auf die » Public-
Viewing «-Angebote und die Fan-
feste haben die Erwartungen auch 
erheblich übertroffen .  Da diese 
zumeist in den Innenstädten ange-
boten wurden ,  hat der Prozent-
satz der Fans ,  die mit Bussen und 
Bahnen angereist sind ,  vielfach bei 
bis zu 90 Prozent gelegen .  Auch die 
15 . 000 ehrenamtlichen FIFA-Volun-
teers bewegten sich in den WM-
Städten mit Bussen und Bahnen 
zu ihren Einsatzorten ,  nachdem 
es auch für diese Gruppe eine 
Vereinbarung zwischen der FIFA ,  
dem VDV und den Verkehrsunter-
nehmen und -verbünden über die 
kostenlose Beförderung während 
der gesamten WM gegeben hatte . 

Der Massenansturm auf Busse 
und Bahnen hat an die Verkehrs-
unternehmen und -verbünde über 
Wochen extrem hohe Anforde-
rungen gestellt – vielfach bis an die 
Grenze der Kapazitäten und der 
Leistungsfähigkeit .  Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind mit 
bewundernswerter Motivation und 
großem Einsatz unter anderem als 
Fahrer ,  als Service- und Sicher-
heitskräfte und in den Betriebs-
leitzentralen im Einsatz gewesen .  
Für Reinigungsdienste und den 
Ausfall von technischen Anlagen 
wie Lautsprecher ,   Videoanlagen ,  
Rolltreppen ,  Aufzügen oder 
Fahrkartenautomaten stand immer 
Personal bereit ,  um schnell Abhilfe 
zu schaffen .  Zusätzliche Bahnen 
und Busse wurden eingesetzt ;  das 
Angebot wurde deutlich im Takt 
verdichtet und bis in die Nacht-
stunden verlängert – vor allem bei 
den Spielen mit Verlängerung und 
Elfmeterschießen .  Insgesamt kam 
es fast nirgendwo zu gravierenden 
Betriebsstörungen . 

In allen WM-Städten haben Investi-
tionen in die Verkehrsinfrastruktur 

Erstmalig bei einer
Fußball-WM galt die 
Eintrittskarte auch als 
Fahrschein des ÖPNV im 
gesamten Verbundgebiet 
am ganzen Tag des 
gebuchten Spiels

Fußball-WM hat das Image des öffentlichen 
Verkehrssystems in Deutschland 
in der ganzen Welt erheblich gesteigert
Erstmals in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaften hat es ein Kombiticket gegeben ,  das die 
Eintrittskarte zu den Spielen mit der Berechtigung gekoppelt hat ,  Busse und Bahnen zu nutzen .  
Auch für die 1� . 000 ehrenamtlichen FIFA-Volunteers gab es eine Vereinbarung zwischen FIFA und 
VDV .  Das Magazin » Focus « veröffentlichte zusammen mit dem VDV ein Booklet » Fußball-WM – 
Der Weg ins Stadion – alle Städte ,  alle Spiele « .  Speziell für die WM wurde ein Internet-Portal einge-
richtet .  Ein eigenes Anzeigenmotiv zur WM hat auf die Bedeutung von Bussen und Bahnen bei der 
WM hingewiesen .  Insgesamt brachte die WM den öffentlichen Verkehrsmitteln über 30  Millionen 
zusätzliche Fahrgäste .  Die WM hat so für die ganze Welt auch als Leistungsschau des ÖPNV 
in Deutschland gedient und das Image des öffentlichen Verkehrssystems erheblich gesteigert . 

Zur Weltmeisterschaft
wurde ein einheitliches 
Wegelenkungssystem 
entwickelt



Mit einem Anzeigenmotiv 
wurde auf die Bedeutung 
von Bussen und Bahnen 
für das Gelingen der WM 
hingewiesen

Nach der WM wurden die
Erfahrungen in einem 
Sonderheft der Zeitschrift 
» Bus & Bahn « veröffent-
licht 
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dazu beigetragen ,  dass die Fahrgäs-
te von Bussen und Bahnen schnell 
und komfortabel in die Stadien 
und zu den Fanfesten gelangt sind .  
Der Bund hat einen maßgeblichen 
Anteil an der Finanzierung der 
Baumaßnahmen getragen ,  die mit 
Mitteln des Gemeindeverkehrs-
fi nanzierungsgesetzes (GVFG) und 
nach dem Bundesschienenwege-
ausbaugesetz gefördert wurden .  
Aber auch die Bundesländer haben 
ganz wesentlich zur Finanzierung 
der WM-Projekte beigetragen .  
Insgesamt wurden die Investitions-
mittel in  Infrastrukturmaßnahmen 
zugunsten des ÖPNV vom Bundes-
ministerium für Verkehr ,  Bau und 
Stadtentwicklung mit 802 Millionen 
Euro angegeben .  Mit rund 55 Millio-
nen Euro hat der Bund außerdem 
Informationstafeln gefördert ,  
die den WM-Gästen den Weg 
erleichtert haben . 

Für die WM-Wegelenkung hatte 
der VDV in Zusammenarbeit mit 
den Verkehrsunternehmen und 
-verbünden ein einheitliches ,  modu-
lar aufgebautes System entwickelt ,  
das international standardisierte 
wie auch regional verwendete 
Elemente ermöglichte .  Zusammen 
mit der von der Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt) entwickelten 
Konzeption für die Bundesauto-
bahnen entstand so ein intermoda-
les Wegelenkungssystem ,  das für 
die Fans einfach erkennbar war .  
Die Beobachtungen vor Ort haben ,  
mit ganz wenigen Ausnahmen ,  

einen reibungslosen Verkehrsfl uss 
im ÖPNV und im Fußwegeablauf 
gezeigt .  

900 . 000 » Focus «-Booklets

Zur Information der Fans hat das 
Magazin » Focus « in Zusammen-
arbeit mit dem VDV das Booklet 
» Fußball-WM – Der Weg ins 

Stadion – alle Städte ,  alle Spiele « 
in einer Aufl age von rund 800 . 000 
Exemplaren vertrieben .  Weitere 
100 . 000 Exemplare sind von den 
Verkehrsunternehmen und -ver-
bünden vor Ort verteilt worden .  
In dem Booklet waren allgemeine 
Informationen zu den Spielen und 
zum ÖPNV-Angebot enthalten ,  
außerdem ausführliche Hinweise 
dazu ,  wie man bequem und schnell 
das  Stadion ,  das Fanfest und die 
anderen WM-Events in jedem der 
zwölf Austragungsorte erreicht .  

Diese Informationen waren auch 
ausführlicher über ein speziell ein-
gerichtetes Internet-Portal (www.
mit-bus-und-bahn-zur-wm . de) 
abzurufen .  Durch das in diese 
WM-Website integrierte Auskunfts-
system DELFI war es auch möglich ,  
eine konkrete Fahrplanauskunft 
für alle zwölf Austragungsorte 
einzuholen .  Das internet basierte 
Fahrplaninformationssystem DELFI 
war mit Hilfe des Bundesministe-
riums für Verkehr ,  Bau und Stadt-
entwicklung für die Anforderungen 
der WM erweitert worden .  Die 
Reisenden konnten Informationen 
von Haus zu Haus in den vier FIFA-
Sprachen mit Einbeziehung von 
Störungsanzeigen und Fahrplan-
abweichungen über alle Verkehrs-
mittel hinweg erhalten . 

Mit einem zur WM entwickelten 
Anzeigenmotiv » Täglich fahren wir 
27 Millionen Menschen .  Jetzt kom-
men noch ein paar neue Gesichter 

dazu « wurde auf die Bedeutung 
des ÖPNV für das Gelingen der 
WM hingewiesen .  Die Anzeige 
wurde in Sonntagszeitungen ,  
Publikumszeitschriften ,  Sportzeit-
schriften sowie politischen und 
Journalistenmagazinen geschaltet .  
Mit der Pressearbeit des Verbandes 
zur WM wurden in rund 120 teils 
umfangreichen Beiträgen und Kom-

mentaren in Tageszeitungen und 
Zeitschriften mit einer Gesamt-
aufl age von rund 5 , 75 Millionen 
Exemplaren Botschaften des 
Verbandes transportiert .  

Nach der WM wurden die Ergeb-
nisse der umfangreichen Aktivi-
täten in einem eigenen Heft der 
Zeitschrift » Bus & Bahn « (Heft 
7-8/06) veröffentlicht .  Außerdem 
wurden in einer » WM-Nachlese « 
Ende August 2006 in Frankfurt am 
Main die gemachten Erfahrungen 
mit den Partnern ausgetauscht 
und unter reger Beteiligung von 
Kolleginnen und Kollegen aus 
den Verkehrsunternehmen und 
-verbünden in der Schweiz und in 
Österreich für die Austragung der 
Fußball-Europameisterschaft 2008 
in den beiden Ländern weitergege-
ben .  Es bestehen auch erste Kon-
takte nach Südafrika für die dort 
im Jahr 2010 stattfi ndende nächste 
Fußball-Weltmeisterschaft . 

Dipl . -Volksw.  Friedhelm Bihn

Zur WM wurde ein
eigenes Internet-Portal 
eröffnet



Bei Klimaschutz und Energieeffizienz  
ist Brüssel eine treibende Kraft .  
Im Zuge aktueller Diskussionen 
zu den Kosten des Klimawandels 
(so genannter Stern-Bericht) und 
zur Weiterführung des Kyoto-
 Abkommens hat die Europäische 
Kommission (KOM) im Januar 2007 
in ihrer Mitteilung KOM (2007) 2 
vorgeschlagen ,  dass sich die EU 
verpflichten sollte ,  die Treibhausgas-
emissionen bis 2020 gegenüber 
dem Stand von 1990 um mindestens 
20 Prozent zu reduzieren .  Damit 
soll die globale Erwärmung auf 
maximal 2 º C begrenzt werden .  In 
engem Zusammenhang damit und 
zur Verringerung der Abhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen steht 
ein im Oktober 2006 von der 
KOM vorgestellter Aktionsplan für 
Energieeffizienz KOM (2006) 545 .  
Dieser sieht vor ,  den Energie-
verbrauch in der EU bis zum Jahr 
2020 um 20 Prozent zu reduzie-
ren .  Beide Initiativen enthalten 

Vorschläge für Maßnahmen ,  mit 
denen die genannten Ziele erreicht 
werden sollen .  Die Eindämmung 
der verkehrsbedingten Emissio-
nen in der EU wird dabei eine 
entscheidende Rolle spielen ,  da 
der Verkehrsbereich im Vergleich 
mit anderen Sektoren in der EU 
seit 1990 steigende Treibhausgas-
emissionen verursacht hat . 

Aus Sicht des VDV ist deshalb 
sehr erfreulich ,  dass die KOM der 
Förderung des öffentlichen Nah-
verkehrs und nicht motorisierter 

Verkehrsarten eine hohe Bedeu-
tung beimisst .  Auch die Senkung 
der Emissionen aus dem Straßen-
güterverkehr wird als wichtige 
Maßnahme genannt .  Dies kann 
nur durch eine Verlagerung des 
Gütertransportes auf Schiene und 
Wasser erreicht werden .  Leider 
hat die KOM jedoch in ihrer Halb-
zeitbilanz zum Verkehrsweißbuch 
von 2001 den damals verwendeten 
Begriff » Verkehrsverlagerung « 
durch » Co-Modalität « ersetzt .  
Darunter versteht sie nicht mehr 
die Verlagerung von Verkehren von 
einer Verkehrsart auf eine andere ,  
sondern die » effiziente Nutzung 
der einzelnen Verkehrsträger oder 
ihrer Kombinationen zur optima-
len und nachhaltigen Nutzung der 
Ressourcen « . 

Grünbuch  
zur städtischen Mobilität

Nachdem sich die KOM über viele 
Jahre hinweg schwerpunktmäßig 
auf Maßnahmen der Marktöffnung 
in den verschiedenen Verkehrs-
bereichen und auf den Fernverkehr 
zur Vernetzung des innereuro-
päischen Verkehrs konzentriert 
hat ,  rückt nun die Mobilität in 
Ballungsräumen immer mehr in 
ihr Blickfeld .  80 Prozent aller 
Europäer leben in Ballungsräumen ,  
in denen 75 bis 85 Prozent des 
jeweiligen nationalen Bruttosozi-
alprodukts erwirtschaftet werden .  
Vor dem Hintergrund ,  dass in 
Ballungsräumen 40 Prozent der 
CO2-Emissionen und 70 Prozent 
der Luftschadstoffe des Straßen-
verkehrs ausgestoßen werden 
und andere verkehrsrelevante 
Probleme wie Staus oder Unfälle 
konzentriert auftreten ,  hat die 
KOM für Sommer 2007 die Ver-
öffentlichung eines Grünbuches 
zur städtischen Mobilität ange-
kündigt .  Dabei soll der öffentliche 
Nahverkehr eine zentrale Rolle 
einnehmen .  

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei 
der Diskussion über das Grün-
buch wird die Zuständigkeit für 
verkehrspolitische Maßnahmen 

in Ballungsräumen darstellen .  Aus 
Sicht des VDV muss die Kohärenz 
zwischen Maßnahmen auf europäi-
scher ,  nationaler und regionaler 
Ebene gewährleistet sein .  Es darf 
nicht sein ,  dass von europäischer 
Seite die Förderung des ÖPNV 
zur Lösung der Umwelt- und 
Verkehrsprobleme in Ballungs-
räumen gefordert wird und in den 
Mitgliedsstaaten auf nationaler und 
regionaler Ebene die Finanzierungs-
grundlagen für den ÖPNV zuneh-
mend in Frage gestellt werden . 

Richtlinienvorschlag  
zur Förderung  
sauberer Straßenfahrzeuge

Eine von der KOM Ende 2005 
vorgeschlagene Richtlinie zur 
Förderung sauberer Straßen-
fahrzeuge KOM(2005) 634 zeigt 
beispielhaft einerseits die unter-
stützenswerten Absichten und 
andererseits Probleme durch die 
konkrete Ausgestaltung eines euro-
päischen Rechtstextes .  Mit dem 
Richtlinienvorschlag verfolgt die 
KOM verschiedene Ziele ,  die vom 
VDV unterstützt werden :  Zunächst 
soll ein Markt für Fahrzeuge mit 
alternativen Antriebstechnologien 
und Kraftstoffen geschaffen 
werden .  Außerdem erhofft sich die 
KOM durch die Verringerung der 
Schadstoffemissionen einen Beitrag 
zur Verbesserung der Luftqualität .  

Der konkrete Inhalt des Richtlinien-
vorschlags ist jedoch kritisch zu 
sehen .  Er sieht vor ,  dass zwingend 
mindestens 25 Prozent der jährlich 
neu beschafften schweren Nutz-
fahrzeuge (über 3 , 5 Tonnen) dem 
strengen Emissionsstandard » EEV « 
(Environmentally Enhanced Vehic-
les) entsprechen müssten .  Die 
Richtlinie wäre bei der Beschaffung 
öffentlicher Flotten ,  aber auch für 
Busse anzuwenden ,  die von priva-
ten Unternehmen für öffentliche 
Nahverkehrsleistungen mit Kon-
zessionen oder Genehmigungen 
der öffentliche Hand beschafft 
oder geleast werden .  Positiv zu be-
werten ist ,  dass der ursprüngliche 
technologieorientierte Ansatz der 
KOM ,  nur so genannte » alternati-
ve « Energieträger und Kraftstoffe 
(Gas ,  Wasserstoff ,  Biokraftstoffe ,  
Hybrid ,  elektrische Antriebe) 
vorzuschreiben ,  durch einen 
technologieneutralen Vorschlag 
ersetzt wurde .  Damit umfasst der 
Vorschlag auch die vom VDV gefor-
derte saubere Dieseltechnologie ,  
sofern diese EEV erreicht . 

Der öffentliche Nahverkehr
rückt verstärkt ins 
Blickfeld europäischer  
Institutionen; hier im Bild 
das Berlaymont-Gebäude, 
Sitz der juristischen Ab-
teilung der Europäischen 
Kommission in Brüssel

Initiativen der europäischen Institutionen mit 
Auswirkungen auf ÖPNV und Schienengüterverkehr –  
Licht und Schatten aus Brüssel
Neben der neuen Verordnung für den ÖPNV-Rechtsrahmen – dem seit vielen Jahren beherrschenden 
Thema – standen in Brüssel in 2006 eine Reihe weiterer Initiativen der europäischen Institutionen 
mit Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr und den Schienengüterverkehr auf der 
Tagesordnung .  Dabei liegen Licht und Schatten häufig nahe beieinander . 
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Dagegen enthält der Vorschlag nur 
begrenzte Vorschriften ,  wie die 
Extrakosten ,  die sich aus der Be-
schaffung der EEV-Fahrzeuge erge-
ben ,  gedeckt werden könnten .  Die 
EU-Mitgliedsstaaten werden zwar 
aufgefordert ,  entsprechende Mittel 
zur Verfügung zu stellen oder dafür 
EU-Struktur- und Kohäsionsfonds 
einzusetzen .  Die Erfahrungen 
aus Deutschland zeigen jedoch 
eine andere Realität ,  da in vielen 
Bundesländern inzwischen die 
Busförderung abgeschafft wurde .   

Dieser Aspekt wird in einer Posi-
tion der UITP ,  dem internationalen 
Verband für öffentlichen Nahver-
kehr ,  an deren Entwicklung sich 
der VDV maßgeblich beteiligt hat ,  
aufgegriffen .  Sie stellt darüber  
hinaus den Nutzen einer EEV-Norm  
in Frage ,  da das Einführungsdatum 
der EURO V-Schadstoffklasse ,  
die sich von EEV nur geringfügig 
unterscheidet ,  sehr nahe an das 
mögliche Datum der Umsetzung 
der Richtlinie kommt und die KOM 
darüber hinaus bereits Überlegun-
gen zu einer Euro VI-Norm hat .  
Außerdem weist die Position 
darauf hin ,  dass eine Strategie für 
eine Verkehrsverlagerung hin zum 
ÖPNV weitaus mehr Umweltvor-
teile (Luftqualität ,  Energieeffizienz ,  
Ausstoß von Treibhausgasen ,  etc . ) 
als der vorliegende Richtlinienvor-
schlag hätte . 

Im Rahmen der Diskussionen des 
Richtlinienentwurfs im Europäi-
schen Parlament haben das UITP-
EuroTeam und der VDV gemein-
sam die Position einer Reihe von 
Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments (EP) vorgestellt .  Das EP 
war offen gegenüber den Argu-
menten der Branche und hat in 
einer Abstimmung im zuständigen 
Umweltausschuss im Juni 2006 
beschlossen ,  den KOM-Vorschlag 
abzulehnen und den Rat aufzu-

fordern ,  den Vorschlag ebenfalls 
abzulehnen und keinen gemein-
samen Standpunkt zu formulieren .  
Als Hauptargument wurde von 
den Abgeordneten der zu späte 
Umsetzungszeitpunkt der Richt-
linie vorgebracht .  Obwohl der Rat 
daraufhin das Dossier nicht weiter 
behandelt hat ,  bedeutet dies nicht 
dessen Beendigung .  Die KOM be-
absichtigt ,  das Thema » Beschaffung 
von umweltfreundlichen Fahrzeu-
gen « im Rahmen des Grünbuches 
zur städtischen Mobilität in einem 
größeren Zusammenhang und 
anhand verschiedener Politik-
optionen erneut zu diskutieren .  

Sicherheit im Eisenbahnverkehr 
und im städtischen Nahverkehr

Nach Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Sicherheit und Terroris-
musprävention im Luft- und See-
verkehr hat die KOM im Februar 
2006 eine Verordnung zur Verbes-
serung der Sicherheit der Liefer-
kette KOM(2006)79 vorgeschlagen .  
Der VDV hat in einer konzertierten 
Aktion zusammen mit dem Bundes-
verband öffentlicher Binnenhäfen 
(BöB) ,  der European Rail Freight 
Association (ERFA) und anderen 
Verbänden eine ablehnende 
 Position eingenommen (siehe 
Beitrag auf S. 70) .  Nach deutlicher 
Kritik der Wirtschaft und auch der 
großen Mehrheit der EU-Mitglieds-
staaten haben die niederländische 
Berichterstatterin im EP ,  Hennis-
Plasschaert ,  und weitere Abgeord-
nete die KOM aufgefordert ,  den 
Verordnungsvorschlag zurückzu-
ziehen ,  was höchstwahrscheinlich 
erfolgen wird .  

Dies bedeutet jedoch nicht ,  dass 
die KOM damit auf weitere 
Maßnahmen zur Erhöhung der 
Sicherheit im Eisenbahnverkehr 
und öffentlichen Nahverkehr 
verzichtet .  Bereits im Dezember 

2006 hat die KOM eine Richtlinie 
KOM(2006)787 » über die Ermitt-
lung und Ausweisung kritischer 
europäischer Infrastrukturen (KEI) 
und die Bewertung der Notwen-
digkeit ,  ihren Schutz zu verbes-
sern « vorgeschlagen . 

Der Richtlinienvorschlag sieht ein 
EU-weites Verfahren vor ,  wie KEI 
ermittelt werden sollen .  Dazu 
sollen sektorübergreifende Krite-
rien ausgearbeitet ,  mit welchen 
dann eine Liste von KEI erstellt 
werden soll .  Davon könnten 
auch Eisenbahninfrastruktur und 
Infrastruktur des städtischen 
öffentlichen Nahverkehrs betroffen 
sein ,  da diese unter die genannten 
Kategorien » Schienenverkehr « 
und » Straßenverkehr « fallen 
könnten .  Nach der Ausweisung 
von KEI werden eine Reihe von 
Maßnahmen vorgeschlagen ,  wie 
beispielsweise die Erstellung und 
regelmäßige Aktualisierung (alle 
zwei Jahre) von Sicherheitsplänen ,  
Einführung von Sicherheitsbeauf-
tragten bei zuständigen Betreibern ,  
die Durchführung von Risikoab-
schätzungen und eine regelmäßige 
Berichtspflicht an die KOM . 

Der VDV hat bei verschiedenen 
Anlässen – wie einer im Frühjahr 
2006 durch die KOM durchgeführ-
ten Konsultation zur Sicherheit im 
öffentlichen Nahverkehr – immer 
wieder darauf hingewiesen ,  dass 
es sich bei Infrastrukturen des 
öffentlichen Nahverkehrs nicht 
um Infrastruktur mit europaweiter 
Bedeutung ,  sondern vorrangig um 
regional und lokal relevante Infra-
struktur handelt .  Wie die weiteren  
Diskussionen in Parlament und Rat 
verlaufen werden und ob dieser 
Argumentation letztlich bei der  
möglichen Umsetzung der Richtlinie 
gefolgt wird ,  bleibt abzuwarten . 

Dipl . -Geogr .   Ulrich Weber 

22 Brüssel VDV-Jahresbericht 2006 / 07 23VDV-Jahresbericht 2006 / 07 Brüssel 

» Sauberer Bus « :  
Wasserstoffbus mit 
Tankanlage auf einem 
Betriebshof der 
Hamburger Hochbahn  
in Hummelsbüttel
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Traditionsbahnen wie die 
Harzer Schmalspurbahn 
sind nicht nur Verkehrs-
anbieter, sondern auch 
ein schützenswerter Teil 
des kulturellen Erbes; die 
vorgesehene Kohlesteuer 
wird ihre Existenz stark 
gefährden

Die gute Nachricht sei vorange-
stellt :  Die Steuer für herkömm-
lichen Dieselkraftstoff wurde nicht 
erhöht und die ÖPNV-Erstattung 
nicht weiter angetastet ,  nachdem 
die Vergütung im Jahre 2004 um 
zwölf Prozent gekürzt wurde .  
Ansonsten ergibt sich allerdings 
bei den Energieabgabebelas-
tungen eher ein differenziertes 
Bild .  Künftig werden neben den 
Mineralölen auch pflanzliche Öle ,  
bestimmte Fette sowie Kohle und 
Koks besteuert .  Die bis 2009 be-
fristete Begünstigung für Flüssiggas ,  
das als Kraftstoff in Fahrzeugen 
verwendet wird ,  wurde um neun 
Jahre verlängert ,  die Begünstigung 
für Erdgas um zwei Jahre verkürzt .  
Damit sind beide Kraftstoffgase 
nun einheitlich bis 2018 begüns-
tigt .  Per Saldo ergibt sich daraus 
im ÖPNV ein Nachteil ,  da der 
Erdgaseinsatz bei mehr als 1. 500 

Bussen überwiegt ,  auch wenn die 
ÖPNV-Erstattung für Erdgas bis 
2020 fortgeführt wird . 

Kohlesteuer belastet  
Traditionsbahnen und gefährdet 
Verkehrsangebot 

Neue Belastungen für die Verkehrs-
unternehmen resultieren aus der 
Einführung einer Kohlesteuer .  Im 
Gegensatz zu anderen Kraftstoffen 
ist – obwohl EU-rechtlich er-
laubt – national keine Steuerermä-
ßigung für diese Traktionsenergie 
vorgesehen worden .  Zwar werden 
nur noch wenige Bahnen mit 
Kohle betrieben ,  doch trifft die 
Besteuerung um so härter ,  da der 
Kraftstoff bisher steuerfrei war .  
Selbst Hausbrand bleibt bis 2011 
steuerfrei .  Der VDV hat auf die 
Ungleichbehandlung hingewiesen 
und eine Entlastung der betrof-

fenen Bahnen gefordert .  Nachbes-
serungen sind notwendig ,  will man 
die wirtschaftliche Existenz und 
damit das verkehrliche Angebot ,  
aber auch das kulturelle Erbe der 
Traditionsbahnen nicht gefährden . 

Verheizung von Dieselkraftstoff 
wird entlastet

Bei der Beheizung von Bussen und 
Bahnen führte die unterschiedliche 
Steuerbelastung von Diesel und 
Heizöl zu der Abwägung ,  entweder 
hohe Investitions- und Kapitalkos-
ten für getrennte Fahrzeugtanks ,  
getrennte Lagerhaltung auf den 
Betriebshöfen ,  höhere Betankungs-
kosten etc .  hinzunehmen oder 
auf den Vorteil der niedrigeren 
Besteuerung von Heizöl zu ver-
zichten .  Viele Unternehmen haben 
sich aus Kostengründen entschie-
den ,  teureren Dieselkraftstoff zu 
verheizen .  Mehrfache Eingaben des 
Verbandes wurden unter Hinweis 
auf die Rechtslage immer wieder 
zurückgewiesen .  Das Energie-
steuergesetz enthält nun erstmals 
eine Rechtsgrundlage ,  um – auf 
Antrag – die Entsteuerung der 
Verheizung von Diesel und Flüssig-
gas zu erreichen (Tabelle 1) .  Die 
gesetzliche Voraussetzung ,  » das 
besondere wirtschaftliche Bedürf-
nis « ,  kann im öffentlichen Verkehr 
unterstellt werden .  Die Hand-
habung in der Verwaltungspraxis 
bleibt abzuwarten . 

Das neue Energiesteuergesetz –  
Auswirkungen auf die Verkehrsunternehmen

Die Energiesteuerrichtlinie 2003/96/EG vom 27 .  Oktober 2003 dient der weiteren Harmonisierung 
der Besteuerung von Energieerzeugnissen und Strom in der Europäischen Union .  Zum 1.  August 
2006 hat die Bundesregierung die Umsetzung abgeschlossen .  Aus systematischen Gründen wurde 
das Mineralölsteuergesetz nicht mehr nur fortgeschrieben ,  sondern zugleich modernisiert .  
Die Chance aber ,  auch das Stromsteuergesetz in ein einheitliches Regelwerk zur Besteuerung 
aller Energieerzeugnisse zu integrieren ,  wurde nicht genutzt .  Kurz nach dem Inkrafttreten 
wurde das Energiesteuergesetz geändert ,  um eine Koalitionsvereinbarung zur Einführung einer 
Biokraftstoffquote als Ersatz für die Befreiung bestimmter Biokraftstoffe zum 1.  Januar 2007 
einzuführen .  Der Beitrag befasst sich mit den Auswirkungen auf den Einsatz der Traktionsenergien 
in den Verkehrsunternehmen und zeigt noch bestehenden politischen Handlungsbedarf auf . 

* verkündet im BGBl. I 2006 S. 1.534 vom 15. 7. 2006 als Artikel 1 des »Gesetz 
zur Neuregelung der Besteuerung von Energieerzeugnissen und zur Änderung 
des Stromsteuergesetzes« ; geändert durch Art. 1 des »Gesetz zur Einführung 
einer Biokraftstoffquote durch Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
und zur Änderung energie- und stromsteuerrechtlicher Vorschriften (Biokraft-
stoffquotengesetz – BioKraftQuG)“ vom 18.12. 2006 (BGBl. I S. 3.180)

Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen

u. a. § 1  Steuergebiet, Energieerzeugnisse

 § 2  Steuertarif

Kapitel 2 Bestimmungen für Energieerzeugnisse außer Kohle und Erdgas

Kapitel 3 Bestimmungen für Kohle 

Kapitel 4 Bestimmungen für Erdgas

Kapitel 5 Steuerentlastung

u. a. § 49 Steuerentlastung für Gasöle und Flüssiggase (Verheizung)

 § 50 Steuerentlastung für Biokraft- und Bioheizstoffe

 § 52 Steuerentlastung für die Schiff- und Luftfahrt

 § 56 Steuerentlastung für den Öffentlichen Personennahverkehr

Kapitel 6 Schlussbestimmungen

Aufbau des neuen Energiesteuergesetzes (EnergieStG) *
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Biodiesel wird durch  
Besteuerung sukzessive seine 
Wirtschaftlichkeit verlieren

Größte Aufmerksamkeit in der 
Fachöffentlichkeit fand die Besteu-
erung von Biokraftstoffen ,  und hier 
wird es nun kompliziert :  Mit der 
Energiesteuernovelle und deren 
Änderung durch das Biokraftstoff-
quotengesetz wurde die faktische – 
weil nur bedingte – Steuerbe-
freiung von Biodiesel abgeschafft ,  
eine stufenweise Erhöhung der 
Steuerbelastung von Biodiesel als 
Reinkraftstoff ab August 2006 ,  für 

Pflanzenöl ab 2008 sowie eine 
Biokraftstoffbeimischungsver-
pflichtung ab 2007 eingeführt .  Nur 
Biosynthesekraftstoffe ,  Biogas und 
Bioethanol bleiben bis 2015 unver-
steuert ,  soweit beihilferechtlich 
keine Überförderung festgestellt 
wird .  

Die bis Juli 2006 geltende Bio-
dieselbefreiung war bis Ende 2009 
befristet und stand unter dem 
wenig beachteten europarecht-
lichen Vorbehalt ,  dass durch die 
Begünstigung keine Überförderung 
im Vergleich zu fossilen Kraftstof-

fen stattfindet .  Die Biodieselsteuer 
war also europarechtlich bereits 
vorgezeichnet und Investitionen in 
Biokraftstofftechnik wirtschaftlich 
entsprechend riskant .  Nachdem 
dann im Biokraftstoffbericht 2004 
(BT-Drs . 15/5816) eine Überför-
derung festgestellt wurde ,  war die 
Bundesregierung zum Einstieg in 
eine (Kompensations-)Besteue-
rung verpflichtet .  Allerdings zeigte 
sich während der Debatte im 
Gesetzgebungsverfahren ,  dass die 
vorgesehenen Steuersätze zu hoch 
angesetzt waren .  Sie wurden leicht 
nach unten korrigiert .  

1) nominale Quoten beziehen sich gem. § 37a Abs. 3 S. 5 BImSchG auf den Energiegehalt der Kraftstoffe (vgl. FN 3) · 2) neben 
der Gesamtquote gilt für Diesel eine konstante Mindestquote von 4,4 %, für Ottokraftstoffe eine steigende Quote (1,2 % in 
2007; 3,6 % in 2010) · 3) Umrechnungsfaktor Biodieselquote: Quotient aus dem volumetrischen Energiegehalt in Mega-
joule / Liter von Diesel (35,87) und Biodiesel (32,65) · 4) Wert = Anteil Biodiesel (Quote nach Volumen) x Regelsteuersatz
(47,04 Cent / Liter) · 5) Regelsteuersatz (47,04 Cent / Liter) abzüglich Biodieselentlastung gem. § 50 III EnergieSt

Jahr

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Biodieselquote 
Energiegehalt
§37a III
BImSchG 1) 2)

(kal %)

4,40 %

4,40 %

6,25 %

6,75 %

7,00 %

7,25 %

7,50 %

7,75 %

8,00 %

Biodiesel-
quote
Volumen
3)

(vol. %)

4,83 %

4,83 %

6,87 %

7,42 %

7,69 %

7,97 %

8,24 %

8,51 %

8,79 %

Regelsteuer 
auf fiktive 
Quote
4)

(Cent)

2,27

2,27

3,23

3,49

3,62

3,75

3,88

4,01

4,13

Differenz 
zur fiktiven 
Quote

95,17 %

95,17 %

93,13 %

92,58 %

92,31 %

92,03 %

91,76 %

91,49 %

91,21 %

ermäßigte 
Steuer auf 
Biodiesel
5)

(Cent/ Liter) 

 7,10

13,40

19,70

26,00

32,30

44,90

44,90

44,90

44,90

Steuer auf 
Biodiesel 
vor fiktiver 
Quote
(Cent) 

 6,76

12,75

18,35

24,07

29,82

41,32

41,20

41,08

40,95

Biodiesel-
steuer inkl. 
fiktiver 
Quote
(Cent/ Liter) 

 9,03

15,03

21,58

27,56

33,43

45,07

45,08

45,08

45,09

Besteuerung von Biodiesel als Reinkraftstoff (fiktive Beimischungsquote bis 2015 berücksichtigt)

2,27

2,27

3,23

3,49

3,62

3,75

3,88

4,01

4,13

7,10

13,40

19,70

26,00

32,30

44,90

44,90

44,90

44,90

6,76

12,75

18,35

24,07

29,82

41,32

41,20

41,08

40,95

9,03

15,03

21,58

27,56

33,43

45,07

45,08

45,08

45,09

0

1

2

3

4

35

25

15

8,007,757,507,257,006,756,254,404,40

Mehrkosten in Cent / Liter

Biodiesel: nominelle Quote §37a III BImSchG (kal %)

Preisabstand vor Steuern 2) in Cent)

Mehrkosten aus der Biodiesel-Beimischungspflicht in Abhängigkeit von der Produktkostendifferenz 1)

Bei steigenden Röhölpreisen und relativ stabilen Biokraftstoffpreisen kann die Beimischungspflicht preisdämpfend wirken. 
Die Situation könnte bereits bei Rohölpreisen oberhalb der Marke von 100 $ / Barrel eintreten. 1) Mehrpreis für Großabneh-
mer von Biodiesel gegenüber Gasöl frei Verbrauchsstelle (vor Energie- und Umsatzsteuer) · 2) Lesebeispiel :  Preisabstand vor 
Steuern je Liter 0,75 � (Biodiesel) ./. 0,50 � (Diesel) = 0,25 � bzw. 25 Cent. 
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Biokraftstoffquote gilt auch  
für Biodiesel als Reinkraftstoff

Ab 2007 ist die Mineralölwirtschaft 
verpflichtet ,  einen wachsenden 
Mindestanteil Biokraftstoffe beizu-
mischen (Tabellen 2 ,   3) .  Die Min-
destquote – beim Diesel – beträgt 
zwar konstant 4 , 4 Prozent .  Da die 
Gesamtquote für alle Biokraftstoffe 
aber bis 2015 auf acht Prozent 
ansteigt ,  wird voraussichtlich auch 
die mit der Benzinquote konkurrie-
rende Dieselquote – abhängig von 
den wirtschaftlich-technologischen 
Bedingungen einer Beimischung – 
weiter steigen .  Der Quotenanteil 
unterliegt der Regelbesteuerung 
und gilt auch für Reinkraftstoffe 
(fiktive Quote) .  Der stufenweise 
Abbau der Biodieselvergünstigung 
bis 2012 bezieht sich also nur 
auf den die Beimischungsquote 
übersteigenden Teil .  Im Gesetz-
gebungsverfahren konnte erreicht 
werden ,  dass die mit der Einfüh-
rung der Ökosteuer begründete 
ÖPNV-Vergütung auch für die 
Kompensationssteuer gilt .  Wäh-
rend Biodiesel beim Einsatz im 
ÖPNV nach alter Rechtslage mit 
Ablauf der Befreiungsregelung 
ab 2010 übergangslos mit 41,6 
Cent pro Liter besteuert worden 
wäre ,  steigt die Belastung nun erst 
stufenweise (2010 :  22 ,2 Cent pro 
Liter) bis auf 39 ,7 Cent pro Liter 
in 2012 (Tabelle 4) .  Eine gesetzlich 
verankerte ,  jährliche Überprüfung 
der Kompensationssteuer soll 
sicherstellen ,  dass eine Absenkung 

der Steuerbelastung möglich bleibt .  
Vor diesem Hintergrund relativiert 
sich zwar der Einstieg in eine Be-
steuerung von Biokraftstoffen ,  aber 
Fakt bleibt auch ,  dass der Einsatz 
von Reinkraftstoffen sukzessive 
unrentabler wird .  

EU-Steuerrecht sieht massive 
Förderung umweltfreundlicher 
Verkehrsträger vor

Auch bei wohlwollender Interpreta-
tion der gesetzlichen Änderungen 
darf nicht übersehen werden ,  dass  
das EU-Recht für die umweltverträg- 
lichen Verkehrsträger einen höhe-
ren Stellenwert vorsieht ,  als der 
deutsche Gesetzgeber diesen ein- 
räumt (Tabelle 5) .  Die Richtlinie bie- 
tet den Mitgliedsstaaten mehrere 
Optionen ,  um die » potenziellen 
ökologischen und sozialen Vorteile 
des öffentlichen Personenverkehrs 
zu fördern ,  wobei der Umweltwir-
kung der einzelnen Verkehrsträger 
Rechnung zu tragen ist « (KOM 
(2006) 342 ,  S .  6) .  Buskraftstoffe 
sollen regelmäßig nur bis zum 
 Mindestsatz gesenkt werden ,  um 
auch im öffentlichen Verkehr 
» Anreize für Energieeffizienz und 
Umweltschutz aufrechtzuerhalten «  
(KOM (2006) 741,  S .  4) .  Weiterge-
hende Ausnahmen bleiben dennoch 
möglich .  Auch Steuersatzdifferenzie- 
rungen für Gewerbediesel sollen 
helfen ,  die Wettbewerbsposition 
gegenüber dem Individualverkehr 
zu verbessern .  Für Eisenbahn ,  
U-Bahn ,  Straßenbahn und Ober-

leitungsbus ist sogar eine Voll-
befreiung möglich .  Nahezu alle 
Mitgliedsstaaten machen von dem 
EU-Instrumentarium Gebrauch . 
13 Mitgliedsstaaten wenden für 
Diesel einen Nullsatz oder einen 
stark ermäßigten Steuersatz an 
(Quelle :  EU-Kommission ,  Excise 
Duty Tables 01/2006 ,  INFRAS 
2004) .  Der Bahnstromverbrauch 
ist überwiegend entweder befreit 
oder erreicht nur einen Bruchteil 
der Belastung in Deutschland 
(Quellen :  UIC Facts on Competi-
tion in the European Transport 
Market ,  Sept .  2004 ;  vgl .  auch VDV-
Jahresbericht 1998/1999) .  

Busse und Bahnen als  
strategische Partner im Klima-
schutz besser einbinden

Auch nach der Novellierung bleibt  
die Steuerbefreiung für die Luftfahrt  
unangetastet ,  für die Schifffahrt 
wurde sie sogar erweitert .  Im 
Gegensatz dazu nutzt der deutsche 
Gesetzgeber das steuerpolitische 
Instrumentarium bei Bussen und 
Bahnen nur in engen Grenzen 
(Tabelle 6) .  Umweltfreundliche 
 Verkehrsträger dürfen nicht 
 Besteuerungsziel sein ,  sondern 
müssen als strategische Partner in  
die Klimaschutzpolitik besser einge- 
bunden werden .  Denn attraktive 
Mobilitätsalternativen sind das effi-
zienteste Instrument zur schnellen 
Erreichung von Klimaschutzzielen 
im Verkehrsbereich .  Diese hoch zu 
besteuern gleicht einer Fahrt mit  

1) der Regelsatz gilt einheitlich für herkömmlichen Diesel sowie die im Rahmen der Quote beigemischten Biokraftstoffe · 2) 
Regelsteuersatz (47,04 Cent/Liter) abzüglich Biodiesel-Entlastung (Steuererstattung) · 3) Steuer auf Quote zum Regelsatz 
zuzüglich ermäßigte Steuer auf Reinkraftstoffanteil nach Abzug der Quote

Jahr

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dieselsteuer 
Regelsatz
§2 1 Nr. 4b 1)

(Cent/ Liter)

47,04

47,04

47,04

47,04

47,04

47,04

47,04

47,04

47,04

Biodiesel-
entlastung
§ 50 III

(Cent/ Liter)

39,94

33,64

27,34

21,04

14,74

 2,14

 2,14

 2,14

 2,14

Steuerbelastung von 
Biodiesel 
vor Quote
nominell 2)

(Cent/ Liter)

 7,10

13,40

19,70

26,00

32,30

44,90

44,90

44,90

44,90

ÖPNV-
Erstattung 
(einheitlich) 
§ 56 II 
(Cent/ Liter) 

 5,402

 5,402

 5,402

 5,402

 5,402

 5,402

 5,402

 5,402

 5,402

Steuerbelastung von 
Biodiesel 
im ÖPNV
effektiv
(Cent/ Liter)

 3,63

 9,62

16,18

22,16

28,03

39,67

39,67

39,68

39,69

 Steuersätze und Steuerermäßigungen für Dieselkraftstoffe nach dem Energiesteuergesetz bis 2015

47,04

47,04

47,04

47,04

47,04

47,04

47,04

47,04

47,04

5,402

5,402

5,402

5,402

5,402

5,402

5,402

5,402

5,402

inkl. Quote
effektiv 3)

(Cent/ Liter)

 9,03

15,03

21,58

27,56

33,43

45,07

45,08

45,08

45,09

Diesel 
im ÖPNV
effektiv
(Cent/ Liter)

41,638

41,638

41,638

41,638

41,638

41,638

41,638

41,638

41,638



angezogener Handbremse .  Geringe  
Energiekosten für umweltverträg-
liche Verkehrsträger sind denn 
auch eine der Grundvoraussetzun-
gen ,  um über attraktive und kosten- 
günstige Angebote den Modal Split 
nachhaltig zu verbessern ,  zumal 
die Anlastung der externen Kosten 

für den Individual- und Straßen-
güterverkehr immer noch nicht 
verursachergerecht erfolgt .  Die 
Bundesregierung hat erklärt ,  die 
EU-Ratspräsidentschaft zu nutzen ,  
um die Klimapolitik voranzubrin-
gen .  Mit einer Reduzierung der 
Abgabenlast für den Schienen- 

und Personenverkehr nach den 
Vorgaben der EU-Rahmenrichtlinie 
2003/96/EG kann das Klimaschutz-
ziel ohne weitere Konsultation 
der EU-Kommission sofort und 
effizient angegangen werden .  
 
Dipl .-Kfm.   Ralf Stollberg

1) Gesamtheit der als indirekte Steuern (mit Ausnahme der Umsatzsteuer) erhobenen Abgaben gemäß Richtlinie 2003/96/ 
EG · 2) Angabe in Klammern: Steuervorteil gegenüber Regelsatz in Prozent (gerundet) · 3) schwefelfrei · 4) einschließlich 
nachträgliche Steuervergütung bei Verwendung im ÖPNV · 5) Kraftfahrzeuge im Linienverkehr sowie Schienenbahnen (ohne 
Bergbahnen); vgl. § 56 Abs. I EnergieStG · 6) Befreiungsmöglichkeit gem. Art.15 I i) · 7) befristet bis zum 31.12.2018 · 8) 
ÖPNV-Erstattung i. H. v.1,00� endet erst zum 31.12.2020 · 9) ÖPNV-Erstattung i. H. v.13,37 � befristet bis zum 
31.12.2009; der Regelsteuersatz von 180,32 � steigt ab 2019 auf 409,00 � · 10) nur gültig bei betrieblicher Verwendung, 
sonst 1,00 � · 11) gilt nur für Fahrstrom; ohne Bergbahnen / Werkverkehre; vgl. § 9 Abs.2 Nr.2 StromStG · 12) Mindeststeuer-
satz gilt für Heizstoffe bei betrieblicher Verwendung (sonst 0,30 �); ein Mindeststeuersatz für Kohle zur Verwendung als 
Kraftstoff ist in der Richtlinie nicht vorgesehen (siehe aber den Auffangtatbestand Art.2 III der Richtlinie). Die Befreiungsmög-
lichkeit für Bahnen gem. Art.15 I e) der Richtlinie gilt für alle Energieerzeugnisse. § 37 II Nr. 1 EnergieStG schließt die steuer-
freie Verwendung von Kohle als Kraftstoff hingegen explizit aus.

Dieselkraftstoff
(je 1.000 Liter)

Benzin bleifrei
(je 1.000 Liter)

Erdgas
(je MWh)

Flüssiggas
(je 1.000 kg)

Strom
(je MWh)

Kohle, Koks
(je Gigajoule)

 302,00

 359,00

 2,60 6)

 125,00

 0,50 10)

 0,15 12)

 330,00

 359,00

 2,60 6)

 125,00

 0,50 10)

 0,15 12)

 470,40

 654,50

 13,90 7)

 180,32 7)

 20,50

 0,33

 416,38 3) 4)

(= 11 %)

 600,48 3) 4)

(= 8 %)

 12,90 7) 8)

(= 7 %)

 166,95 9)

(= 7 %)

 11,42
(= 44 %)

 –

ÖPNV 5)

ÖPNV 5)

ÖPNV 5)

ÖPNV 5)

O-Busse, Schienen-
bahnverkehr 11)

–

Steuersätze/
Energieart

Geltungsbereich
seit 2004 ab 2010
EU-Mindeststeuer 1) 

Regelsatz ermäßigter Satz2)
Steuersätze in Deutschland

Ausgewählte Energiesteuersätze (in �) 

Rechtsgrundlage

Staffelsätze, Art. 5 

Gewerbediesel, 
Art. 7 Abs. 2,3

Bahnbefreiung, 
Art. 15 Abs. 1e)

Gasbefreiung, 
Art. 15 Abs. 1i)

Politische Erwägungen, 
Art. 19 4)

1) zusätzlich dürfen bisher geltende nationale Steuersätze (Stichtag 01.01.2003) nicht unterschritten werden · 2) Kraftfahr-
zeuge der Kategorien M2/M3 gemäß Richtlinie 70 /156/EWG vom 06.02.1970 · 3) mit einem zulässigen Gesamtgewicht ab 
7,5 Tonnen; in Deutschland bis zum 01.01.2008 12 Tonnen (weitere Übergangsbestimmungen siehe Art. 18) · 4) unter die 
Vorschrift fallen nur solche Ausnahmeregelungen oder Ermäßigungen, die nicht in den Geltungsbereich einer anderen Vor-
schrift, insbesondere Art. 5 und 15, fallen. Die Kommission sieht den Anwendungsbereich entsprechend stark eingeschränkt 
(vgl. KOM (2006) 741, Ziffer 4 f.) · 5) Kompatibilität mit Gesundheits-, Umweltschutz-, Energie- und Verkehrspolitik; neben 
Art. 5, 15 und 17 anwendbar; auf sechs Jahre befristete Einzelermächtigungen (verlängerbar)

Begünstigungsumfang

u. a. ÖPNV (einschl. Taxis)

Personenbeförderung mit Omnibussen 2) im Linien- und 
Gelegenheitsverkehr; Güterbeförderung mit Lkw 3)

Energieerzeugnisse und Strom zur Verwendung als Kraftstoff 
für den Personen- und Gütertransport im Eisenbahn-, U-Bahn-, 
Straßenbahn- und im Oberleitungsbusverkehr

Erdgas und Flüssiggas bei Verwendung als Kraftstoff

Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs 
(z. B. Steuerbefreiungen für Kraftstoffe bei Einsatz einer 
besonders umweltfreundlichen Technologie) 

Einschränkungen

Mindestsatz

Mindestsatz 1)

keine

keine

auf Antrag, 
Laufzeitbegrenzung, 
Kompatibilität 5)

Vergünstigungsnormen der Energiesteuerrichtlinie für den Schienen- und Personenverkehr
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Die VDV-Akademie –  
auf dem Weg ins zweite Jahrfünft

Die Verbandsakademie ist fünf Jahre alt geworden .  Mit ihren Bildungs- und Informationsangeboten 
sowie ihren verschiedenen Personalprojekten für den ÖPNV- und Eisenbahnsektor ist sie 
zwischenzeitlich zu einer wichtigen Partnerin für viele Verkehrbetriebe und ihre Beschäftigten ,  
aber auch für Wissenschaft und Beratung herangewachsen .  Mitarbeiterkompetenzen und 
Investitionen in die berufliche Weiterbildung stellen eine strategische Erfolgsgröße im 
unternehmerischen Entwicklungsprozess dar .  Die VDV-Akademie begleitet und unterstützt 
Unternehmen auf diesem Weg . 

Kerngeschäft I – Lehrgänge  
zur beruflichen Qualifizierung

Die Anerkennung als Betriebslei-
ter/-in BOKraft erhält seitens der 
Genehmigungsbehörden mehr und 
mehr einen eigenständigen Stellen-
wert .  Deshalb bietet die Akademie 
seit 2005 Vorbereitungslehrgänge 
zur Betriebsleiterin / zum Betriebs-
leiter BOKraft an .  Sie stoßen auf 
große Resonanz .  Zwischenzeitlich 
sind zwei Lehrgänge durchgeführt 
worden ;  24 Absolventen haben 
ihre Prüfung vor einem Ausschuss 
der VDV-Akademie bestanden .  

Zwei Lehrgänge zur Verkehrs-
meisterin / zum Verkehrsmeister 
(VDV) konnten erfolgreich abge-
schlossen werden .  Die Akademie 
führt im Auftrag mehrerer Verkehrs-
unternehmen auch Inhouse-Quali-
fizierungen für diesen Abschluss 
durch .  Im Laufe des Jahres 2007 
wird das Lehrgangsangebot in 
diesem Segment weiter ausgebaut .  
Es wird Auffrischungskurse für be-
reits tätige Verkehrsmeister / -innen 
sowie spezielle Qualifizierungen 
für Leitstellenmanager / -innen 
geben . 

Im Rahmen eines Gestaltungs-
projektes hat die VDV-Akademie 

begonnen ,  ein Kompetenz- und 
Qualifizierungsmodell für den 
ÖPNV sowie die Schienengüter-
verkehrs- und Logistikbranche 
aufzubauen .  Hierbei geht es 
um die Entwicklung eines aner-
kannten ,  kohärenten sektoralen 
(Weiter)-Bildungssystems – von 
der verkehrsspezifischen Berufs-
ausbildung bis zum Bachelor- und 
Master-Studium . 

2007 werden die konzeptionellen 
Vorarbeiten für den Aufbau eines 
brancheneigenen Aus- und Weiter-
bildungsportals geleistet ,  mit dem 
die Kompetenzzentren der VDV-
Akademie und andere ,  ausgewählte 
Bildungseinrichtungen die Möglich-
keit haben ,  ihre Qualifizierungs-
angebote vorzustellen . 

Kerngeschäft II –  
Kongresse ,  Tagungen ,  
Fachgespräche

Im Mittelpunkt stand wieder die 
Ausrichtung der drei großen Kon-
gresse des VDV :  Marketing- ,  Perso-
nal- und Internationaler Eisenbahn-
kongress .  Hochkarätige nationale 
und internationale Referenten ,  
fesselnde Beiträge ,  die Vermittlung 
von Umsetzungswissen und die 
zusammen über 400 Teilnehmer 
machten diese Veranstaltungen zu 
inhaltlichen Highlights . 

Viele vor- und nachbereitende 
Tagungen vertieften die Kongress-
themen .  Aktuelle technische ,  
betriebliche und europäische 
Entwicklungen im ÖPNV und 
Schienengüterverkehr standen 
dabei im Vordergrund . 

Die Veranstaltungen der Akademie 
wurden von über 1. 600 Teilnehmern 
besucht .  2007 wird die VDV-
 Akademie neben vielen Tagungen 
und Kongressen insbesondere 
Fachgespräche und Workshops 
durchführen ,  in deren Zentrum 
Humanressourcen-Themen und 
andere personalwirtschaftliche 
Fragestellungen stehen werden .  

Kerngeschäft III – Projekte 

Der Aufbau von projektbezogenen 
Netzwerken durch die VDV-
 Akademie ist weiter vorangeschrit-
ten .  Aus der Vielzahl der Personal-
projekte werden im Folgenden 
zwei vorgestellt . 

Seit August 2006 ist die VDV-
 Akademie Trägerin eines vom Minis- 
terium für Arbeit ,  Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein- 
Westfalen und der Europäischen 
Union geförderten Modellprojektes  
zur Entwicklung von » Innovations-
strategien für Verkehrsunterneh-
men mit alternden Belegschaften « .  
Hier arbeiten sechs Verkehrsunter-
nehmen ,  zwei Beratungsunterneh-
men und die Akademie daran ,  die  
Branche des kommunalen Personen- 
nahverkehrs in Nordrhein-West-
falen flächendeckend auf die 
personalwirtschaftlichen Anforde-
rungen des demografischen 
Wandels vorzubereiten .  Im Projekt 
I NNOVA sollen Unternehmen 
befähigt werden ,  innovative Gestal-
tungsmaßnahmen zur langfristigen 
Förderung der Arbeits- und 
Beschäftigungsfähigkeit einzuleiten 
und umzusetzen .  Mehrere Transfer-
veranstaltungen für die gesamte 
Branche sind für 2007 geplant . 

Die VDV-Akademie hatte im 
Rahmen ihres Projektes » Personal- 
und Arbeitsqualität « eine Unter-
suchung zu den Erfahrungen mit 
der Gruppenarbeit im Fahrdienst 
seit Anfang der 1990er Jahre in 
 Auftrag gegeben und sie unter dem  
Titel » Gruppenarbeit – Beteiligungs- 
orientierung – neue Produktions- 
konzepte .  Analyse moderner 
arbeitsorganisatorischer Modelle 
im ÖPNV und anderen Branchen « 
anlässlich des zweiten VDV-
Personalkongresses im Oktober 
2006 veröffentlicht .  

Die Untersuchung zeigt ,  dass es 
kein geschlossenes ,  alle Beteilig-
ten glücklich machendes Grup-
pensystem gibt .  Jedes der in den 
neun untersuchten Unternehmen 
integrierten Systeme hat aufgrund 
der spezifischen unternehmens-
kulturellen Hintergründe andere 
Ausprägungen und einen anderen 
Charakter .  Allgemein ausgedrückt :  
Es sind keine eindeutigen oder 
vorherrschenden Muster identi-
fizierbar ,  die ökonomischen und 
beteiligungsorientierten Erfolg 
garantieren würden .  Das Projekt 
wird 2007 weiter geführt .  

Fünf Jahre Wachstum
haben den Umfang der 
von der VDV-Akademie 
angebotenen Dienst-
leistungen beständig 
zunehmen lassen
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Kerngeschäft IV –  
Kompetenz-Zertifizierungen

Mit dem Kompetenzhandbuch für 
Aus- und Weiterbildungsstätten im 
ÖPNV hat die VDV-Akademie ein 
inhaltliches Gerüst geschaffen ,  um 
die VDV-Mitgliedsunternehmen 
frühzeitig auf die Qualifizierungs-
anforderungen des neuen ,  seit 
Oktober 2006 geltenden Berufs-
kraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes 
(BKrFQG) vorzubereiten .  Es ist 
auch ein Handlungsleitfaden für die 
Realisierung ausgezeichneter Kom-
petenz in der Aus- und Weiterbil-
dung von Omnibusfahrer/-innen .  

Auf dieser Basis hat die Akademie 
ein neues Geschäftsfeld eröffnet 
und bietet seit Herbst 2006 Fahr-
schulen und Weiterbildungseinrich-
tungen von VDV-Mitgliedsunter-
nehmen eine Begutachtung ihres 
Kompetenzmanagement-Systems 
an .  Voraussetzung für die anschlie-
ßende branchenbezogene Zerti-
fizierung ist der Nachweis ihrer 
inhaltlichen und formalen Kompa-
tibilität mit den Anforderungen der 
VDV-Akademie an die Aus- und 
Weiterbildung von Omnibusfahrer/ 
-innen und die Qualitätsstandards 
von Ausbildern .  

Im letzten Quartal 2006 sind zwei 
Fahrschulen zertifiziert worden .  
Viele Begutachtungsanträge und 
-absichten liegen vor .  Für 2007 und 
2008 ist eine Ausdehnung auf das 
Geschäftsfeld der Personalzertifizie-
rung von Ausbildern und Trainern 
beabsichtigt .  Hier wird die Akade-
mie mit einem großen Zertifizie-
rungsträger zusammenarbeiten .  
 
Die VDV-Akademie im Internet 

Zwischenzeitlich hat die VDV-
 Akademie einige interessante 
 Internet-Plattformen für verschie-
dene Themenfelder aufgebaut .  

Zum einen natürlich die » Stamm «-
Homepage www . vdv-akademie . de .   
Hier erhalten Sie alle Informationen  
rund um die attraktiven Angebote 
zur Aus- und Weiterbildung  
und die verschiedenen Projekte .   
Zum anderen gibt es die Seite 
www . vdv-personalkongress . de mit 
Beiträgen und Diskussionen rund 
um die VDV-Personalkongresse .  

Auf www . innova-projekt . de erfahren 
Sie alles über das Demografie-
Projekt der Akademie und ihrer 
Partner .  

Die Seite www . eu-busfahrer . de 
wurde geschaffen ,  um Aus- und 
Weiterbildungsstätten ,  Fahrschulen 
und Kraftfahrer über das weite 
Feld der Aus- und Weiterbildung  
von Omnibusfahrer/-innen zu infor- 
mieren und den VDV-Mitgliedsun-
ternehmen eine Plattform für ihre 
Qualifizierungsangebote zu bieten .  
Unter www . move2job . de schließlich 
erhalten Sie viele Informationen 
über Berufsausbildungsangebote in 
VDV-Mitgliedsunternehmen . 

Die Mitgliedschaft in der VDV-
Akademie – eine lohnenswerte 
Sache mit Perspektiven

Mitgliedschaft und Mitarbeit in der 
VDV-Akademie lohnen sich für die 
Unternehmen – inhaltlich ,  aber 
auch finanziell .  So erhalten Beschäf-
tigte aus Mitgliedsunternehmen 
nicht nur 20 Prozent Rabatt auf die  
Teilnahmegebühren von Lehrgängen 
und Veranstaltungen ,  sondern 
es fließen zusätzlich 25 Prozent 
der gezahlten Jahresbeiträge in 
Form von Bildungsgutscheinen an 
die Unternehmen zurück .  Ent-
sprechend der Gutscheinsumme 
können Kongresse ,  Tagungen und 
Lehrgänge der Akademie besucht 
werden .  Außerdem haben Mit-
gliedsunternehmen die Möglich-
keit ,  aktiv ihre Vorstellungen und 
Interessen in die verschiedenen 
Akademieprojekte einzubringen . 

Dipl .- Pol .  Michael  Weber-Wernz

Unter www.vdv-
personalkongress.de 
können sämtliche 
Vorträge der VDV-
Personalkongresse 
heruntergeladen werden – 
mittels einer »Presenter« 
genannten Software sogar 
im Originalton

Sechs Modellbetriebe mit
unterschiedlicher Größe 
und Dienstleistungs-
palette entwickeln im 
Projekt INNOVA (www.
innova-projekt.de) 
demografietaugliche 
Personalstrategien für die 
Verkehrsbranche – zum 
Beispiel auf Basis von 
Projektionsvarianten  
zur Altersstrukturanalyse 
der Beschäftigten



Das auf der europäischen Richtlinie 
2003/59/EG basierende Berufs-
kraftfahrer-Qualifikations-Gesetz ,  
das im vergangenen Jahr in Kraft 
gesetzt worden ist und dem Omni- 
busfahrer eine Teilnahme an ins-
gesamt 35 Stunden Weiterbildung 
innerhalb von fünf Jahren verpflich-
tend vorschreibt ,  ist ein profanes ,  
aber schönes Beispiel für das ,  was 
Nachhaltigkeit im Personalmanage-
ment bewirken soll :  konstante Pro- 
fessionalität und ausgezeichnete 
Qualität in der Berufsausübung .  
Deswegen hat der VDV dieses 
Gesetz begrüßt und unterstützt 
mit seiner Akademie die Unterneh-
men aktiv bei der Umsetzung . 

Nun ist regelmäßige Weiterbildung 
als ein Element lebenslangen 
Lernens zwar notwendig ,  aber 
nicht hinreichend ,  um nachhaltiges 
Personalmanagement begründen 
zu können .  Es geht um die Betrach- 
tung und Gestaltung des Gesamt-
prozesses von Mitarbeiterkarrie-
ren – beginnend bei der Rekrutie-
rung für das Unternehmen über 
die Kompetenzentwicklung und 
Mitarbeiterbindung bis zur Freistel-
lung .  Gelingt dies ,  kann der gesell-
schaftliche Mehrwert der personal-
intensiven Dienstleistungsbranchen 
ÖPNV und Eisenbahn erheblich 
gesteigert werden . 

Die Bochumer Erklärung des VDV- 
Ausschusses für Personalwesen

Die Teilnehmer des zweiten VDV-
Personalkongresses ,  der im Herbst 
2006 in Bochum stattfand ,  disku-
tierten die verschiedenen Facetten  
von gesamtheitlicher Personalarbeit  
und stritten leidenschaftlich über 
die Wege ihrer Umsetzung .  Mit 
der auf dem Kongress vorgelegten 
» Bochumer Erklärung « ruft der 
Ausschuss für Personalwesen im 
VDV die Mitglieder des Verbandes 
zur Diskussion und Umsetzung 
nachhaltiger Personalstrategien auf .  

Punktuell ausgerichtete und kurz-
fristig wirkende Personalarbeit ist 
passé .  In den vergangenen Jahren 
hat sich in den Verkehrsunterneh-
men personalpolitisch viel getan .  
Kaum ein Betrieb ,  der nicht zwi-
schenzeitlich seine Personalarbeit 
professionell gestaltet .  Oftmals 
ist diese Entwicklungstendenz 
durch die vielfältigen und kompli-
zierten Restrukturierungsprozesse 
 angestoßen worden .  Auch hierbei 
ist schnell deutlich geworden :  
Ohne das Know-how ,  das Erfah-
rungswissen und die Kooperations-
bereitschaft der Beschäftigten  
sind die damit zusammenhängen-
den Anforderungen nicht  
zu meistern .  

Demografietaugliche 
Rekrutierungsstrategien

Erfolgreiche Beschäftigtenkarrieren 
beginnen bei der Auswahl .  Geziel-
tes Personalmarketing ist heute 
unumgänglich ,  um Mitarbeiter mit 
Potenzial gewinnen zu können .  
Die Personalrekrutierung muss 
vorrangig vor dem Hintergrund 
qualitativer und quantitativer 
Personalplanung erfolgen – unter 
Berücksichtigung alters- und 
genderspezifischer Rahmenbedin-
gungen .  Die Berufsausbildung von 
Jugendlichen als den Beschäftigten 
von morgen wird neben den tradi-
tionellen künftig vor allem auf die 
neuen verkehrsspezifischen Berufe ,  
wie Kauffrau / Kaufmann für Ver-
kehrsservice oder der Fachkraft im 
Fahrbetrieb setzen .  

Dies ist schon deshalb wichtig ,  um 
der » demografischen Falle « zu ent-
kommen .  Wer gute Fachkräfte und 
bessere Dienstleistungen im ÖPNV 
will ,  kommt an einer sukzessiven 
Professionalisierung von Anlern-
Tätigkeiten nicht vorbei .  Berufs-
ausbildung ist hier ein zentrales 
Gestaltungsinstrument .  Mit der 
zwischenzeitlich gesetzlich geregel-
ten Absenkung des Mindestalters 
auf 18 Jahre für das Führen von 
Kraftomnibussen im Linienverkehr 
ist die letzte Hürde für einen pro-
duktiven Einsatz von Fachkräften 
im Fahrbetrieb schon während der 
Berufsausbildung gefallen . 

Qualifizierung  
und Flexibilisierung

Die Förderung und gezielte Qua-
lifizierung von Beschäftigten sind 
entscheidende Erfolgsfaktoren für 
die Wettbewerbsfähigkeit .  Ver-
kehrsunternehmen können ihren 
Kunden Flexibilität und Quali-
tät nur dann bieten ,  wenn ihre 
Mitarbeiter eigenverantwortlich ,  
innovativ und motiviert handeln .  
Die Organisations- und Perso-
nalentwicklung hat dies gezielt 
zu fördern – z .  B .  durch beteili-
gungsorientierte Arbeitsformen 
und funktionsgruppenbezogene 
Qualifizierungsprogramme .  So 
verschenkt z .  B .  eine nur halbher-
zige Verankerung von Gruppensys-
temen im Fahrdienst produktive 
Potenziale .  Die Entwicklung von 
Führungs(nachwuchs)kräften 
durch Potenzialanalysen ,  Audits ,  
Mentorenprogramme und gezielte 
Laufbahnplanungen geben diesem 
Prozess seine besondere Würze . 
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Bedienelemente aus
dem Ergonomielabor 
erleichtern den 
Fahrdienst – doch ohne 
regelmäßige Weiter-
bildung ist kein Fahrer 
den gestiegenen 
Anforderungen dauerhaft 
gewachsen

Mit nachhaltigem Personalmanagement  
die unternehmerischen Herausforderungen meistern

Unternehmenskultur und Humanressourcen sind wesentliche Komponenten ,  die Wettbewerbs-
vorteile langfristig sicherstellen können .  Nachhaltiges Personalmanagement hat dafür zu 
sorgen ,  dass diese Faktoren erfolgreichen Handelns zur Geltung kommen .  Mit den beiden 
Personalkongressen ,  seiner » Bochumer Erklärung « und der Mitteilung » Arbeitsqualität als 
wichtige Voraussetzung von Dienstleistungsqualität « hat der VDV Akzente für die betriebliche 
Personal- und Bildungsarbeit gesetzt . 



Beschäftigungsfähigkeit und 
Altersmanagement

Die Beschäftigungsfähigkeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sicherzustellen ist angesichts eines 
sich abzeichnenden Fachkräfte-
mangels und der demografi schen 
Entwicklung unerlässlich .  Dies 
bezieht sowohl die fachlichen 
Kompetenzen und die physische 
Arbeitsfähigkeit als auch den so 
genannten » psychologischen 
Arbeitsvertrag « mit ein .  

Vertrauens volle Führung ,  adäquate 
Arbeitsbedingungen und Arbeits- 
und Qualifi zierungs modelle ,  die die 
individuellen  Potenziale altersge-
recht zur Geltung kommen lassen ,  
sind dabei wichtige Instrumente .  
Als fl ankierende Maßnahmen 
dürfen aber auch ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement und 
betriebliche Konzepte zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf nicht 
unterschätzt werden .  Hier besteht 
in vielen Branchenunternehmen 
noch Handlungsbedarf . 

Das betriebliche Alternsmanage-
ment bekommt in den nächsten 
Jahren einen hohen Stellenwert .  
Ältere Beschäftigte verfügen über 
ein spezifi sches ,  von Erfahrungen 
geprägtes Wissen ,  das zum Nutzen 
des Unternehmens verwendet 
werden muss .  Gefördert werden 
solche Mitarbeiter durch alters-
gerechte Tätigkeitsanforderungen ,  
z .  B .  in altersgemischten Arbeits-
gruppen ,  und innovative Arbeits-
zeitmodelle ,  die die unterschied-
lichen Lebens- und Altersrhythmen 
berücksichtigen und einen gleiten-
den Übergang in den Ruhestand 
absichern . 

Einladung 
zum kritischen Gespräch

Vertreter aller Mitglieder sind 
eingeladen ,  auch in den nächsten 
Jahren über ihre Umsetzungser-
fahrungen im Rahmen nachhaltiger 
Personalarbeit zu diskutieren 
und gemeinsam entsprechende 
Konzepte und Strategien weiter-
zuentwickeln .  Der Ausschuss für 
Personalwesen und die VDV-Aka-
demie begleiten die Diskussion um 
die » Bochumer Erklärung « über 
verschiedene Publikationen und 
Fachgespräche .  Über die Internet-
Plattform www . vdv-personalkon-
gress . de können Erfahrungen ,  Per-
sonalinstrumente und betriebliche 
Konzepte kommuniziert werden . 

Der dritte VDV-Personalkongress 
wird am 25 .  und 26 .  Oktober 
2007 in Dresden stattfi nden .  Er 
wird die für die betriebliche 
Zukunft entscheidenden Themen 
aufgreifen und neue Impulse in 
die  Diskussion einbringen .  Dabei 
werden auch und insbesondere die 
bis dahin vorliegenden Ergebnisse 
des Gestaltungsprojekts » Innova – 

 Innovationsstrategien für Verkehrs-
unternehmen mit alternden 
Belegschaften « eingesteuert und 
die verschiedenen Strategien und 
Konzepte auf ihre Demografi e-
tauglichkeit geprüft .  

Dipl .- Pol .  Michael  Weber-Wernz

Zu Gast auf der 
»Engelsburg«: Der zweite 
VDV-Personalkongress 
fand im neueröffneten 
Betriebshof der Bogestra 
eine besonders anregende 
Kulisse vor
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Mit Kongressen, Tagungen, 
Werkstattseminaren und 
Fachgesprächen bildet die 
VDV-Akademie eine 
umfassende Plattform für 
Information, Beratung 
und Diskussion in der 
Verkehrsbranche
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Ausgelöst durch die auf Über-
müdung ,  Sekundenschlaf und 
mangelnde Konzentration zurück- 
zuführende hohe Anzahl an 
Unfällen – jeder fünfte Unfall in 
Deutschland ist nach einer Unter-
suchung der Bundesanstalt für 
Straßenwesen allein auf Übermü-

dung zurückzuführen – ,  hat der 
Gesetzgeber die Schlafapnoe als 
zusätzliches Beurteilungskriterium 
für die Eignung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen in die Fahrerlaub-
nis-Verordnung (FeV) aufgenom-
men .  Demzufolge besteht nur dann 
die Eignung zum Führen von Kraft-
fahrzeugen ,  wenn die Schlafapnoe 
erfolgreich behandelt und das 
Auftreten einer Tagesschläfrigkeit 
ausgeschlossen wird und regel-
mäßige Kontrollen stattfinden . 

Schlafapnoe-Syndrom

Bei der Schlafapnoe ,  die auch als 
Schlafapnoe-Syndrom bezeichnet 
wird ,  handelt es sich um eine 
Erkrankung ,  bei der in der Regel 
Atemstillstände (Apnoen) und 
starkes Schnarchen (Hypopnoen) 
während des Schlafs auftreten 
und die durch eine ausgeprägte 
Beeinträchtigung der Wachheit 
am Tage gekennzeichnet ist ,  
welche bis zum Einschlafzwang 
(» Sekundenschlaf «) gehen kann .  
Darüber hinaus können auch 
Folgeerkrankungen wie Bluthoch-
druck ,  Herzinfarkt ,  Schlaganfall 

oder Depressionen auftreten .  
Während des nächtlichen Schlafs 
verursachen Atemstillstände eine 
Sauerstoff-Unterversorgung ,  die 
zu wiederholten Weckreaktionen 
(als automatische Alarmreaktion 
des Körpers) führen .  Folge der 
Weckreaktionen ,  die meist von 

den Betroffenen nicht bewusst 
wahrgenommen werden ,  ist ein 
nicht erholsamer Schlaf ,  der 
wiederum zu der ausgeprägten 
Tagesmüdigkeit führt . 

Nach Schätzung der Deutschen 
Gesellschaft für Schlafforschung 
und Schlafmedizin leiden ca .  
800 . 000 Menschen in Deutschland 
unter dem Schlafapnoe-Syndrom .  
Andere Schätzungen gehen von 
bis zu zwei Millionen erkrankter 
Menschen aus ,  die größtenteils 
nichts von ihrer Erkrankung und 
den damit verbundenen Risiken 
ihrer Verkehrssicherheit wissen! 
Bekannt ist ,  dass unter Müdigkeit 
leidende Menschen im Vergleich zu 
gesunden Menschen ein höheres 
Unfallrisiko haben .  Unabhängig 
davon haben Menschen mit einem  
ausgeprägten Schlafapnoe-Syndrom  
eine um ca .  zehn Jahre verminderte 
Lebenserwartung . 

Es bestehen mehrere Formen der 
Schlafapnoe ,  wobei die so genannte 
» obstruktive Schlafapnoe « die am 
häufigsten auftretende ,  aber auch 
schwerwiegendste Form darstellt .  

Die obstruktive Schlafapnoe 
 entsteht durch eine Verengung 
(Obstruktion) der Atemwege .  
Durch Erschlaffung und Entspan-
nung des weichen Gaumenmuskels 
werden die Atemwege verengt 
oder sogar kurzzeitig verschlossen .  
Eine freie Atmung wird so behin-
dert bzw .  verhindert .  Die regel-
mäßig auftretenden Apnoen und 
Hypopnoen – gemessen als AHI 
(Anzahl der Apnoen und Hypo-
pnoen pro Stunde) – ,  die zehn 
Sekunden und länger andauern 
können ,  wiederholen sich bei einer 
obstruktiven Schlafapnoe vielfach 
in einer Nacht . 

Keine schnelle Diagnose 
» Schlafapnoe « möglich

Eine Schlafapnoe kann vielfältige 
Ursachen haben ,  daher bedarf 
es einer eingehenden ärztlichen 
Prüfung .  Ursache können beispiels-
weise Übergewicht ,  angeborene 
Fehlbildungen/-stellungen des 
Unterkiefers oder eine konstitu-
tionelle Erschlaffung der Rachen-
muskulatur sein .  Nicht jeder 
übergewichtige ,  tagesmüde oder 
nachts schnarchende Busfahrer 
muss gleich eine Schlafapnoe haben ,  
obgleich bei Auftreten mehrerer 
Symptome die Wahrscheinlichkeit 
steigt .  

Da vielfach behandelnde Ärzte ,  vor 
allem Hausärzte ,  entsprechende 
Symptome unter diesem Aspekt 
werten ,  besteht die Notwendigkeit ,  
eine Vorgehensweise zur Abklärung 
einer Schlafapnoe zu empfehlen .  
Eine Überweisung in ein Schlaf-
labor ,  in dem letztendlich die 
Erkrankung diagnostiziert werden 
kann ,  sollte nicht gleich zu Beginn  
eines Risiko-Screenings erfolgen ,   
da ansonsten unnötige Kosten  
und Fehlzeiten im Unternehmen 
entstehen ,  die es zu vermeiden  
gilt . 

Nächtliche Atemnot und
daraus resultierende 
Tagesmüdigkeit kann im 
Straßenverkehr tödlich 
sein. Mit nicht einmal fünf 
Prozent befindet sich  
nur ein Bruchteil der von 
Schlafapnoe Betroffenen 
in therapeutischer 
Behandlung

 

Innovative Lösungen der 
letzten Jahre bieten den 
Anwendern dank geringer 
Größe und robustem 
Design ein hohes Maß an 
Freiheit und Flexibilität

Schlafapnoe – ein neues Beurteilungskriterium  
für die Erteilung der Fahrerlaubnis

Die Fahrerlaubnisverordnung (FeV) hat in ihrer Anlage � die Schlafapnoe als neues Eignungs-
kriterium zum Führen von Kraftfahrzeugen aufgenommen .  Die Leitlinien für die ärztliche Beurtei-
lung der Tauglichkeit in Verkehrsunternehmen (VDV-Schrift 71�) wurden daraufhin überarbeitet 
und an die geänderte Gesetzgebung angepasst .  Zur Unterstützung der ärztlichen Diagnostik der 
für die Tauglichkeit relevanten Schlafapnoe wurde eine Handlungshilfe erarbeitet .  Darüber hinaus  
wird in einem Feldversuch die Eignung eines mobilen Testgeräts zur Überprüfung des Verdachts  
auf eine Schlafapnoe getestet . 



Überarbeitung der  
VDV-Schrift 71�

Die Aufnahme der Schlafapone in 
die in Anlage 4 FeV aufgeführte 
Liste der häufig vorkommenden 
» Erkrankungen und Mängel ,  die die 
Eignung zum Führen von Kraftfahr-
zeugen längere Zeit beeinträchti-
gen oder aufheben können « hat 
auch die Überarbeitung der VDV-
Schrift 714 » Leitlinien für die Beur-
teilung der Betriebsdiensttauglich-
keit in Verkehrsunternehmen « 
notwendig gemacht .  In der im April 
2006 veröffentlichten überarbei-
teten VDV-Schrift 714 wird darauf 
hingewiesen ,  dass bereits in der 
Anamneseerhebung u .  a .  relevante 
Schlafapnoe-Symptome wie 
Schlafstörungen und schlafbedingte 
Atemregulationsstörungen (Tages-
schläfrigkeit ,  Einschlafneigung 
u .  a . ) sowie Schnarchen gezielt 
abgefragt werden sollen ,  um so ein 
weiter gehendes ,  anlassbedingtes 
Schlafapnoe-Screening auslösen zu 
können .  

Damit möglichst nur die von 
Schlafapnoe potenziell betroffenen 
Mitarbeiter einer ausführlichen 
Diagnostik unterzogen werden ,  hat 
der Unterausschuss » Arbeits- und 
Verkehrsmedizin « des Ausschusses 
für Personalwesen in Zusammen-
arbeit mit der BG Bahnen im 
Nachgang zur überarbeiteten 
VDV-Schrift 714 eine Handlungs-
hilfe für ein einheitliches ärztliches 
Vorgehen erarbeitet . 

» Epworth-Sleepiness- 
Scale (ESS) «-Fragebogen

Für die Routinediagnostik wird 
empfohlen ,  dass im Vorfeld der 
mündlichen Anamnese der ESS-
Fragebogen (Fragebogen zur Tages-
schläfrigkeit) beantwortet wird .  
Mit dem Fragebogen wird die sub-
jektive Neigung zur Tagesmüdigkeit 
nummerisch erfasst .  Anhand der 
vorgegebenen Grenzwerte wird 
je nach erzielter Punktzahl eine 
Empfehlung ausgesprochen ,  ob 
unter Berücksichtigung zusätz-
licher Risikofaktoren eine weiter-
führende Diagnostik erforderlich 
ist .  Zusätzliche Risikofaktoren sind 
Übergewicht (Body-Mass-Index 
>30) ,  Bluthochdruck ,  chronisch 
obstruktive Lungenerkrankung 
(COPD) ,  koronare Herzkrankheit 
(KHK) ,  Herzrhythmusstörungen 
und Diabetes mellitus . 

Risiko-Screening  
mit mobilem Testgerät

Sofern bei vorhandener betriebs-
ärztlicher Betreuung die Möglich-
keit besteht ,  eine Grobanalyse der 
Schlafqualität mit einem mobilen 
Testgerät durchzuführen ,  sollte 
diese vor einer weiteren schlaf-
diagnostischen Abklärung in einem 
Schlaflabor erfolgen .  Diese Unter-
suchungsmethode erleichtert die 
Identifizierung der Probanden ,  
die auf jeden Fall einer weiteren 
schlafdiagnostischen Abklärung 
zugeführt werden müssen .  Wenn 
betrieblich keine Möglichkeiten 
für ein Risiko-Screening gegeben 
sind ,  soll der Hausarzt die weitere 
schlafdiagnostische Abklärung in 
einem Schlaflabor veranlassen . 

Fahrdiensttauglichkeit  
nur bei erfolgreicher Behandlung

Ergibt die schlafdiagnostische 
Abklärung im Schlaflabor die 
Diagnose Schlafapnoe-Syndrom ,  
bestehen bis zur erfolgreichen 
 therapeutischen Behandlung 
Bedenken gegen die Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen . 

Die effektivste Behandlungsmetho-
de des Schlafapnoe-Syndroms stellt 
die kontinuierliche positive Über-
druckbeatmung der CPAP-Thera-
pie (continuous positive airway 
pressure) mit einer Nasenmaske 
dar .  Über die Nasenmaske werden 
die Patienten mit Raumluft beat-
met ,  wobei ein kontinuierlicher 
positiver Druck den Atemwegen 
zugeführt wird .  Die Atemwege 
werden durch den Beatmungs-
druck offen gehalten ,  so dass sich 
Atmung und Schlaf wieder normali-
sieren .  Neben der CPAP-Therapie 
bestehen weitere Maßnahmen zur 
Behandlung von Schlafapnoe  

wie beispielsweise chirurgische 
Korrekturen ,  Aufbissschienen ,  
Gewichtsreduzierung ,  Vermeidung 
von Schlaftabletten oder Alkohol 
vor dem Schlafengehen ,  Schlafen in 
Seitenlage etc .  Zu berücksichtigen 
ist aber ,  dass eine erfolgreiche 
Behandlung des Schlafapnoe-Syn-
droms nicht in jedem Fall gegeben 
ist .  Entscheidend für den Behand-
lungserfolg ist die Wachheit am 
Tage ,  d .  h .  das Fehlen der Tages-
schläfrigkeit . 

Regelmäßige Kontrolle  
ist notwendig

Nach der FeV ist die Eignung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen bei 
einer erfolgreichen Behandlung der 
Schlafapnoe mit der Auflage von 
 regelmäßigen Kontrollen verbunden .  
Nach der vom Unterausschuss 
» Arbeits- und Verkehrsmedizin « 
erarbeiteten Handlungshilfe wird 
bei unauffälligem Behandlungs-
verlauf eine erste Nachuntersu-
chung spätestens nach einem Jahr 
empfohlen ,  eine zweite Nachunter-
suchung spätestens nach weiteren 
zwei Jahren .  Im Falle von Auffällig-
keiten oder neu aufgetretenen 
oder veränderten Risikofaktoren 
wie Entwicklung eines hohen 
Blutdrucks oder Gewichtszu-
nahme von fünf Kilogramm sind 
eine Vigilanzprüfung (Messung 
der Tagesschläfrigkeit) und ggf .  
eine erneute schlafmedizinische 
 Diagnostik zu veranlassen . 

Feldversuch mit  
mobilem Testgerät

Zur Verbesserung eines betrieblich 
durchgeführten Risiko-Screenings 
des Schlafapnoe-Syndroms führt 
der Unterausschuss » Arbeits- und 
Verkehrsmedizin « einen mehr-
monatigen Feldversuch mit einem 
mobilen Testgerät durch .  Es wird 
geprüft ,  ob und mit welcher 
Genauigkeit die mit einem mobilen 
Testgerät ermittelte Grobanalyse 
der Schlafqualität auch für eine 
Diagnose Schlafapnoe geeignet ist . 
 
Dipl  . -Geogr  .     
Hartmut Reinberg-Schüller
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2006 – ein erfolgreiches Jahr für den  
öffentlichen Verkehr mit Bussen und Bahnen

Das von den VDV-Unternehmen zur Verfügung gestellte Angebot im öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) wurde 2006 in erfreulichem Maße von den Fahrgästen angenommen .  Die Nutzung 
der dafür bereitgestellten Verkehrsmittel Busse ,  städtische Schienenbahnen und Eisenbahnen 
erhöhte sich bundesweit um fast zwei Prozent und übertraf damit noch die Erfolgsbilanz des 
Vorjahres .  Dabei fiel die Steigerungsrate im Eisenbahnverkehr mit � , 0 Prozent besonders deutlich 
aus ,  blieb jedoch hinter der Vorjahresentwicklung zurück .  Die im Straßenpersonenverkehr tätigen 
Unternehmen erzielten dagegen mit 1,3 Prozent den höchsten Fahrgastzuwachs seit Jahren .  Die 
Fahrtenzahlen im städtischen Schienenverkehr erhöhten sich dabei mit einem Plus von 1,6 Prozent 
überdurchschnittlich ,  während sich die Anzahl der Fahrten im Busverkehr nach einem geringen 
Rückgang 200� wieder um ein Prozent erhöhte .  Die in Personenkilometern gemessene Verkehrs-
leistung erhöhte sich beim Busverkehr um 1, 1 Prozent und bei den städtischen Schienenbahnen um 
1,� Prozent .  Die im VDV organisierten Eisenbahnunternehmen erzielten mit 3 , � Prozent ein deut-
liches Ertragsplus .  Die im Straßenpersonenverkehr tätigen Unternehmen hatten zwar durch den 
Fahrausweisverkauf um durchschnittlich � Prozent mehr Erträge in ihren Kassen .  Durch die weiter 
sinkenden Fahrgeldersatzleistungen blieb der Gesamtzuwachs jedoch unterhalb der Drei-Prozent-
Marke .  Damit stiegen die Nettoumsatzerlöse insgesamt auf 8 , 9 Milliarden Euro an .  

Nach der durchgehend erfreulichen 
Entwicklung der letzten Jahre ,  in 
denen die VDV-Unternehmen 
bereits deutliche Fahrgast- und 
Einnahmenzuwächse erzielen 
konnten ,  setzte sich dieser Erfolgs-
kurs im Jahr 2006 mit erhöhter 
Dynamik fort .  

Vergleich des  
Verkehrsaufkommens und der 
Verkehrsleistung  
nach Verkehrsmitteln

Dank der Umstellung der statisti-
schen Erhebung ,  in der jetzt auch 
verkehrsmittelbezogene Fahrten 
und Personenkilometer erfragt 
werden ,  ist für das Jahr 2006 nun 

auch ein spezifischer Vergleich 
dieser Größen zum Vorjahr mög-
lich .  Die Fahrten nach Verkehrsmit-
teln enthalten auch die Umsteiger 
zwischen den unterschiedlichen 
Betriebszweigen eines Unterneh-
mens und ergeben deshalb mit 10 , 2 
Milliarden eine größere Grundge-
samtheit als die um die Umsteiger 
bereinigten Unternehmensfahr-
gäste (9 , 5 Milliarden Fahrten) .  

Bei der in Personenkilometern 
gemessenen Verkehrsleistung sind 
die Grundgesamtheiten dagegen 
identisch ,  unabhängig davon ,  ob sie 
differenziert nach Verkehrsmitteln 
oder für die Gesamtunternehmen 
ausgewiesen werden .  

Während die Verteilung der 
Fahrten mit über 81 Prozent deut-
lich zu Gunsten der Straßenver-
kehrsmittel Bus und Tram ausfiel ,  
ergab sich bei der Verkehrsleistung 
im Eisenbahnverkehr aufgrund der 
höheren Fahrtweiten ein anderes 
Bild .  Diese Unternehmensgruppe 
erbrachte 48 Prozent ,  also knapp 
die Hälfte der im Jahr 2006 
geleisteten Personenkilometer .  
Damit erhöhte sich der Anteil des 
Eisenbahnpersonenverkehrs am 
gesamten im VDV organisierten 
öffentlichen Verkehr beim Verkehrs-
aufkommen um 0 , 2 und bei der 
Verkehrsleistung sogar um 0 , 6 Pro-
zentpunkte gegenüber dem Vorjahr . 

Auffällig erscheint die deutliche 
Zunahme der Fahrten und der 
Personenkilometer im städtischen 
Schienenverkehr mit den Verkehrs-
mitteln U-Bahn ,  Straßen- und 
Stadtbahn sowie Bahnen besonde-
rer Bauart .  Diese befinden sich vor 
allem in städtischen Ballungsgebie-
ten ,  wo gut ausgebaute Verkehrs-
systeme zu einer besonders ausge-
prägten Akzeptanz des öffentlichen 
Nahverkehrs führten .  

Die Touristenströme anlässlich 
der Fußballweltmeisterschaft im 
Sommer 2006 trugen insbeson-
dere in den Austragungsorten ,  
die ausnahmslos ausgebaute 
Stadtbahn- bzw .  U-Bahnsysteme 
anbieten konnten ,  ein Übriges zu 
dieser Erhöhung bei .  Bei einem 
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Angaben in Mio. �)

* Berechnung für das Jahr 2006 auf Grundlage der Unternehmensmeldungen aus vier Quartalen

VDV-Personenverkehr  
gesamt 

+ 1,9 %
 

9.534

+ 1,3 %
7.512 7.612

1.922

VDV-Straßen- 
personenverkehr 

VDV-Eisenbahn-
personenverkehr 

VDV-Personenverkehr  
gesamt 

VDV-Straßen- 
personenverkehr 

VDV-Eisenbahn-
personenverkehr 

+ 3,1 %
8.615 8.881

6.076
+ 2,9 %

5.905

+ 3,5 %
2.710 2.805

+ 4,0 %
1.848

9.360

Vorläufige Gesamtentwicklung der Fahrgäste und der Erträge (Nettoumsatzerlöse) im VDV 2006/2005 *



WM-bedingten zusätzlichen 
Aufkommen von insgesamt 30 Mil-
lionen Fahrgästen (bezogen auf alle 
öffentlichen Verkehrsmittel) erklärt 
sich dadurch aber nur ein Teil der 
Zuwächse ,  die in diesem Markt-
segment allein schon 57 Millionen 
Fahrten ausmachten .  

Demgegenüber profitierte der 
Busverkehr 2006 bundesweit of-
fensichtlich weniger von den WM-
bedingten Zuwachsraten .  Zwar 
sind beispielsweise die Metrobus-
systeme in Berlin und München gut 
angenommen worden .  Ein erheb-
licher Anteil des Busverkehrs spielt 
sich jedoch in der Fläche ab ,  wo 
das Verkehrsaufkommen tenden-
ziell geringer wuchs .  Verantwort-
lich hierfür waren nicht zuletzt 
im Bundesdurchschnitt weiter 
sinkende Schülerzahlen (in allen 
allgemeinbildenden Schulen – 1,6 
Prozent) ,  da diese Fahrgastgruppe 
dort einen besonders hohen Anteil 
am Verkehrsaufkommen innehat . 

Der Eisenbahnpersonenverkehr 
konnte mit 4 , 0 Prozent wiederum 
die höchsten Fahrgastzuwächse 
für sich verbuchen .  Im Gegen-
satz zu 2005 ,  als zumindest ein 
Teil der damals ausgewiesenen 
Zuwachsrate von 5,8 Prozent auf 
geänderte Berechnungsgrundlagen 
einzelner Unternehmen zurückzu-
führen war ,  stellen diese für 2006 
eher das Abbild der Wirklichkeit 
dar .  Zusätzlich genutzt wurden 
die Nahverkehrszüge auch von 
WM-Fahrgästen ,  die zwischen den 
verschiedenen Veranstaltungsorten 
hin- und herpendelten .  

Besonderheiten  
der Verkehrsentwicklung  
im Jahr 2006

Wie die Auswertungen der 
Entwicklung im Jahresverlauf 
zeigen ,  wurde die Verkehrsent-
wicklung 2006 nicht nur durch die 
seit Langem zu beobachtenden 
regionalen Unterschiede ge-
prägt ,  sondern ebenso durch den 
unterschiedlichen Verlauf in den 
einzelnen Quartalen des Jahres .  

Mit Fahrgastzuwächsen von fast 
vier Prozent verlief das erste 
Quartal für die Verkehrsunterneh-
men am erfolgreichsten .  Neben 
der späteren Lage der Osterfeier-
tage bzw .  -ferien ,  die im weiteren 
Jahresverlauf wieder ausgeglichen 
wurde ,  wirkte sich der lange und 
vielerorts sehr strenge Winter 

positiv auf die Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel aus .  Davon waren 
zwar die verschiedenen Regionen 
Deutschlands in unterschiedlichem 
Ausmaß betroffen ,  einen grund-
sätzlichen Unterschied zwischen 
Stadt und Land oder Ost und West 
gab es an dieser Stelle jedoch nicht . 

Der im zweiten Quartal gelegene 
Monat Juni brachte 30 Millionen 
zusätzliche Fahrten durch das 
bundesweite Großereignis Fuß-
ballweltmeisterschaft .  Diese Zahl 
übertrifft das durchschnittliche 
Verkehrsaufkommen eines Tages 
von 27 Millionen Fahrten um drei 
Millionen .  Bundesweit und auf das 
gesamte Quartal verteilt ergab 
sich ein Zuwachs von zwei Prozent ,  
was angesichts der deutlich höhe-
ren Zuwächse im ersten Quartal 
und des örtlich aufgetretenen 

Massenansturms eigentlich eher 
bescheiden anmutet .  Wie bereits 
ausgeführt ,  profitierten Ballungs-
räume (Austragungsorte) und 
Bahnen (sowohl Eisenbahnen als 
auch städtische Bahnen) besonders 
von dem zusätzlichen Fahrgast-
aufkommen . 

Ab dem dritten Quartal schwäch-
te sich die Positiventwicklung 
insgesamt deutlich ab ,  auch wenn 
der Juli teilweise noch durch die 
WM geprägt war und nach dem 
eigentlichen Ereignis noch mehr 
Touristen als üblich in Deutschland 
verblieben waren .  Von der lange 
anhaltenden Schönwetterperiode 
im Spätsommer und Herbst und 
dem zum Ende des Jahres 2006 
ausgebliebenen Wintereinbruch 
gingen keine positiven Impulse 
mehr auf Busse und Bahnen aus . 

In Zeiten wärmerer 
Winter ein zunehmend 
selteneres Bild: Ein 
Fahrzeug der Usedomer 
Bäderbahn (UBB)  
bei der Einfahrt in den 
verschneiten Bahnhof 
Ückeritz

Fahrgäste im VDV nach Sparten 2006 *

4.692

3.584

1.934

10.210

+ 1,0 %

+ 1,6 %

+ 4,0 %

+ 1,8 %

BUS

TRAM

EisenbahnPV

VDV gesamt

Fahrgäste
in Mio.

Veränderung
zum Jahr 2005

Sparte

* Berechnung für das Jahr 2006 auf Grundlage der Unternehmensmeldungen aus vier Quartalen
Personenkilometer im VDV nach Sparten 2006 *

* Berechnung für das Jahr 2006 auf Grundlage der Unternehmensmeldungen aus vier Quartalen

30.306

15.535

42.200

88.041

+ 1,1 %

+ 1,5 %

+ 3,7 %

+ 2,4 %

BUS

TRAM

EisenbahnPV*

VDV gesamt

Sparte Personen-km
in Mio.

Veränderung
zum Jahr 2005
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Wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen für den ÖPNV

Das Jahr 2006 war geprägt von 
positiven Berichten über eine 
allgemeine wirtschaftliche Bele-
bung .  Bedeutende wirtschaftliche 
Einflussfaktoren wie das Brutto-
inlandsprodukt (+ 2 ,5 Prozent) ,  
die Erwerbszahlen (+ 0 , 7 Prozent) 
und die privaten Konsumausgaben 
(+ 0 , 6 Prozent) entwickelten sich 
deutlich besser als in den Vorjahren . 

Insbesondere die Entwicklung der 
Erwerbstätigkeit hat unmittelbaren 
Einfluss auf die Verkehrsbranche .  
Positiv wirkte sich 2006 vor allem 
aus ,  dass seit 2001 erstmals wieder 
ein nennenswerter Anstieg der 
Arbeitnehmerzahl gegenüber dem 
Vorjahr zu verzeichnen war .  Ihre 
Zahl erhöhte sich um 222 . 000 
Personen (+ 0 , 6 Prozent) auf knapp 
34 , 7 Millionen Beschäftigte ,  die 
ihren Arbeitsplatz in der Regel mit 

Hilfe eines Verkehrsmittels errei-
chen müssen .  Ohne die Auswir-
kungen auf die einzelnen Verkehrs-
träger zu diesem Zeitpunkt genau 
quantifizieren zu können ,  liegt die 
Annahme nahe ,  dass auch ÖPNV 
und SPNV von dieser Entwicklung 
profitierten .  Es kann davon ausge-
gangen werden ,  dass insbesondere 
das Marktsegment der Zeitkarten 
für jedermann ,  das in den letzten 
Jahren eher rückläufige Tendenzen 
aufwies ,  2006 wieder wuchs .  

Die bessere Gesamtstimmung 
wirkte sich zudem auf das Konsum- 
und Freizeitverhalten der Bevölke-
rung aus ,  so dass auch aus diesem 
Anlass mehr Fahrten unternom-
men wurden . 

Auch als Folge des wirtschaftlichen 
Aufschwungs lag der deutsche 
Automarkt nach mehreren 
schlechten Jahren wieder deutlich 
im Plus .  Einen besonderen Boom 

erlebte diese Branche in den letz-
ten beiden Monaten des Jahres ,  als 
viele Käufer die Anschaffung von 
Konsumgütern wegen der 2007 
zu erwartenden Mehrwertsteuer-
erhöhung vorzogen .  Insgesamt 
wurden im Jahr 2006 3 , 5 Millionen 
Pkw neu zugelassen .  Das waren 
vier Prozent mehr als im Jahr zuvor 
und so viele wie seit sieben Jahren 
nicht mehr .  Erfahrungsgemäß 
werden Neuanschaffungen beson-
ders intensiv genutzt ,  was sich bei 
der Entwicklung des Modal-Split 
zu Gunsten des Motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) auswir-
ken könnte .  Eine vom Umwelt-
bundesamt in Auftrag gegebene 
und von der Universität Marburg 
organisierte Studie » Umwelt-
bewusstsein und Umweltverhalten 
in Deutschland 2006 « belegte zwar 
eindeutig ein gestiegenes Umwelt-
bewusstsein in der Bevölkerung .  
Gleichzeitig zeigte sie aber auch 
auf ,  dass die Verantwortung gern 
an die Politik delegiert wurde und 
die Bereitschaft ,  als Beitrag zum 
Umweltschutz z .  B .  auf Busse und 
Bahnen umzusteigen ,  eher gering 
war . 

Demografische 
 Rahmenbedingungen  
für den ÖPNV

Von den demografischen Einfluss-
faktoren gingen 2006 keine 
positiven Impulse für den ÖPNV/
SPNV aus .  Die Einwohnerzahl 
Deutschlands sank wiederum 
um 130 . 000 Personen auf am 
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Ansturm auf ein
städtisches Schienenfahr-
zeug anlässlich der WM: 
Von diesem zusätzlichen 
Fahrgastaufkommen 
profitierten vor allem 
Ballungsräume (an den 
Austragungsorten) und 
Bahnen (Eisenbahnen wie 
auch städtische Bahnen)

Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, der Konsumausgaben privater Haushalte und der Erwerbstätigkeit 
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Ende des Jahres 82 , 31 Millionen 
Menschen .  Während die gesunkene 
Anzahl der Neugeborenen und 
Sterbefälle keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf das Verkehrs-
geschehen hatte ,  bedeutete der 
2006 zu beobachtende Rückgang 
des Wanderungsüberschusses auf 
20 bis 30 . 000 Personen auch einen 
unmittelbar geringeren Zuwachs 
an potenziellen Verkehrsteilneh-
mern .  Bei Einwanderern handelt 
es sich tendenziell um die mobile 
Altersgruppe der jungen Erwach-
senen ,  die zudem noch selten im 
Besitz eines Pkw ist und schon 
deshalb zu den intensiven Nutzern 
von Bussen und Bahnen zählt .  

Die Altersstruktur der Bevölke-
rung veränderte sich laut der  
11.  koordinierten Bevölkerungs-
vorausberechnung des Statisti-
schen Bundesamtes vom 7. 11.  2006 
bereits zwischen den Vergleichs-
jahren 2005 und 2006 deutlich .  
Vor allem die Gruppe der älteren 
Kinder und Jugendlichen (10 bis 25 
Jahre) sank bereits um 155 . 000 .   
Die in der Lebensphase Beruf und  
Familie eingebundene Bevölkerungs- 
gruppe der 25- bis 65-Jährigen sank 
sogar um 242 . 000 ,  während die 
Gruppe der » mobilen Rentner « 
zwischen 65 und 80 Jahren um 
300 . 000 Personen wuchs .  Die 
beiden Bevölkerungsgruppen der 
jüngeren Kinder unter 10 Jahren 
und der über 80-Jährigen sind 
wegen ihres meist fehlenden 
 Vermögens ,  allein am Verkehrs-
geschehen teilzuhaben ,  aus der 
Betrachtung herausgenommen .  

Diese Entwicklung wird sich fort-
setzen und dazu führen ,  dass 2030 
die Anzahl der mobilen Rentner 
um 30 Prozent gestiegen ,  dieje-
nige der in der Ausbildungsphase 
befindlichen unter 25-Jährigen aber 
um 26 , 4 Prozent gesunken sein 
wird . 

Bundesweit weiterhin ungünstig 
entwickelten sich 2006 die Schüler- 
und Studentenzahlen ,  zwei für 
die Verkehrsunternehmen und 
-verbünde besonders interessante 
Nutzergruppen .  Neben einem 
weiteren Rückgang der Schüler an 
allgemeinbildenden Schulen von 
1,6 Prozent nahm auch die Anzahl 
der Studienanfänger gegenüber 
dem Vorjahr um 3 , 5 Prozent ab .  
Kompensiert wurde dies bislang 
 allerdings durch die Zuwächse in 
den zurückliegenden Jahren ,  so 
dass die Zahl der insgesamt ein-
geschriebenen Studierenden 2006 
noch konstant blieb .  

Erträge

Die Erfassung der sonstigen 
fahrgastbezogenen Erträge wurde 
für die Jahreserhebung 2005 
grundlegend überarbeitet und den 
aktuellen Erfordernissen angepasst .  
Einige früher erhobene Positionen ,  
die keinen unmittelbaren Bezug zur 
Fahrgastbeförderung hatten ,  sind 
in der neuen Erhebung nicht mehr 
enthalten .  Im Gegenzug wurde 
die Position » Fahrgeldanteil aus 
Bestellerentgelt « für Unterneh-
men mit Bruttoverträgen neu in 
den Fragenkatalog aufgenommen .  

Da diese Änderungen bereits für 
das Jahr 2005 wirksam geworden 
waren ,  ist der Vergleich zwischen 
den Jahren 2006 und 2005 wieder 
uneingeschränkt möglich .  

Die Erträge der VDV-Unterneh-
men stiegen 2006 um 3 , 1 Prozent 
auf 8 , 9 Milliarden Euro an .  Dieses 
Ergebnis beruhte zum Zeitpunkt 
der Erstellung des Berichts 
auf Hochrechnungen über die 
Steigerung der Einnahmen aus 
dem Fahrausweisverkauf und ging 
zudem von den Auswirkungen der 
Kürzungen der Surrogate für die 
Beförderung von Schwerbehinder-
ten gemäß §§ 148 ff .  SGB IX und 
für die Beförderung von Auszu-
bildenden nach § 45a PBefG bzw .  
§ 6a AEG aus .  Diese waren für das 
Jahr 2005 erstmals um zweistellige 
Prozentwerte zurückgegangen (um 
10 , 9 bzw . 11, 4 Prozent) .  Auch für 
2006 ist mit einem weiteren Rück-
gang ähnlicher Größenordnung zu 
rechnen . 

Dipl .-Bibl . Ursula Dziambor

2005 2006 2030* 2005 2006 2030* 2005 2006 2030*

* Veränderungsrate bezieht sich auf das Jahr 2005

Bevölkerungsentwicklung in Deutschland (in 1.000)

66 bis 80 Jahre26 bis 65 Jahre10 bis 25 Jahre

13.800 13.645
10.159

12.490
15.847

45.229 44.987

38.861– 0,5 %

– 14,1 %

– 1,1%
12.189

+ 2,5 %
+ 30,0 %

– 26,4 %
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Zur Ermittlung der wirtschaftlichen 
Lage der Mitgliedsunternehmen im 
Personenverkehr führt der VDV in 
jedem Jahr die Erhebung » Erträge 
und Aufwendungen im Personen-
verkehr « durch .  Sie erfolgt in 
Anlehnung an die Kriterien der 
handelsrechtlichen Gewinn- und 
Verlustrechnung .  Unternehmen mit 
mehreren Betriebszweigen werden 
dabei nur mit den der Verkehrs-
sparte zugerechneten Erträgen und 
Aufwendungen berücksichtigt . 

Die ausgewiesenen Jahresfehl-
beträge liegen regelmäßig deutlich 
unter dem tatsächlichen Defizit .  
Die Ursache liegt darin ,  dass han-
delsrechtlich unter den Erträgen 
auch solche ausgewiesen werden ,  
die wirtschaftlich betrachtet 
Verlustausgleichscharakter haben .  
Das handelsrechtliche Ergebnis 
wird daher in der VDV-Rechnung 
um diese Erträge modifiziert .  Zieht 
man von den gesamten Erträgen 
solche mit Verlustausgleichscharak-
ter ab ,  erhält man einen bereinig-
ten Nettoertrag (Abb . 1) .  Dieser 
dient einer besser geeigneten 
Darstellung der Ergebnislage bei 
den Mitgliedsunternehmen . 

Der Kostendeckungsgrad nach 
VDV-Definition als Verhältnis von 
Nettoertrag zu Gesamtaufwand 
spiegelt also den Grad der Auf-
wandsdeckung wider ,  den die Un-
ternehmen ohne Berücksichtigung 
der Erträge mit Verlustausgleichs-
charakter erreicht haben .  Die 
erfreuliche Entwicklung des Kos-
tendeckungsgrades (Abb . 2 und 3) 
war nicht zuletzt auf die Erhöhung 
der Umsatzerlöse – insbesondere 
der Beförderungserträge – zurück-
zuführen .  

Beförderungserträge gestiegen

Die Beförderungserträge sind im 
Berichtsjahr 2005 bundesweit um 
1,5 Prozent gestiegen (West + 1,9 

Prozent ,  Ost – 1,2 Prozent ,  Abb . 5) .  
Die Fahrgäste hatten vielerorts 
deutliche Tariferhöhungen zu 
tragen .  Der durchschnittliche 
Anhebungssatz bei den Tarifen lag 
bei 3,6 Prozent .  Die Entwicklung 
der Beförderungsfälle war im 
gesamten Bundesgebiet sehr hete-
rogen .  Während einige Regionen 
deutliche Zunahmen verzeichnen 
konnten (insbesondere in Ballungs-
gebieten) ,  hatten andere Gebiete 
Rückgänge zu verbuchen .  Die 
östlichen Bundesländer hatten auf 
Grund der hohen Arbeitslosigkeit 
und des anhaltenden Bevölke-
rungs- und Schülerrückganges im 
Straßenpersonenverkehr eine Ab-
nahme der Fahrgastzahlen von 0 , 9 
Prozent hinzunehmen .  Insgesamt 
stiegen die Fahrgastzahlen der VDV 
Unternehmen bundesweit um 1,5 
Prozent (Straßenpersonenverkehr 
+ 0,7 Prozent) .  Tendenziell legten 
die Fahrgäste kürzere Strecken 
zurück . 

Ertragssteigerung durch zuneh-
mende Leistungsverflechtungen

Ebenfalls deutlich positiv ent-
wickelten sich die Umsatzerlöse 
aus erbrachten Leistungen für 
andere Unternehmen .  Sie nahmen 
im Vergleich zum Vorjahr um knapp 
35 , 1 Prozent zu .  Dabei sind nicht 
zuletzt Steigerungen auf Grund 
zunehmender Leistungsverflech-
tungen zum Teil mit neu gegrün-
deten Tochterunternehmen zu 
verzeichnen (u .  a .  Erträge aus der 
Bereitstellung von Trassen ,  Perso-
nal und Fahrzeugen) . 

Auch unter den sonstigen Erträgen 
wurden bei einigen Unternehmen 
deutliche Steigerungen auf Grund 
von Leistungsverflechtungen 
verbucht .  Diese Ertragssteige-
rungen wurden allerdings durch 
Sondereinflüsse (z .  B .  Auflösung 
von Sonderposten) bei anderen 
Unternehmen kompensiert . 

Ausgleichs- und 
 Erstattungsleistungen gekürzt

Deutlich rückläufig waren die 
Einnahmesurrogate .  2005 griff die 
zweite Stufe des so genannten 
Koch-Steinbrück-Papiers .  Es 
begründete bei den Ausgleichsleis-
tungen für die ermäßigte Beförde-
rung im Ausbildungsverkehr nach 
§ 45a PBefG bzw .  § 6a AEG für das 
Berichtsjahr 2005 Mittelkürzungen  
von 8 , 0 Prozent .  Die Unternehmen 
hatten 2005 einen absoluten 
Rückgang von 52 Millionen Euro 
zu verzeichnen .  Prozentual lag 
diese Entwicklung mit 6,5 Prozent 
unterhalb der gesetzlichen Mittel-
kürzung .  Der Grund hierfür liegt in 
den Daten des Vorjahres – durch 
Sondereinflüsse lag der Rückgang 
in 2004 mit 7,6 Prozent deutlich 
über den gesetzlichen Kürzungen 
von 4,0 Prozent . 

Auch die Erstattungsleistungen für 
die unentgeltliche Beförderung 
schwerbehinderter Menschen 
gemäß § 148 SGB IX wurden mit 
Wirkung für 2005 um neun Millio-
nen Euro (– 2 , 9 Prozent) gekürzt .  
Dies ist auf gesetzliche Ände-
rungen bei der Berücksichtigung 
von Begleitpersonen und bei der 
Härtefallregelung zurückzuführen .  

Entwicklungen  
im Ausbildungsverkehr 

Betrachtet man die Entwicklungen 
im Ausbildungsverkehr (Abb . 4) in 
den vergangenen zehn Jahren ,  lässt 
sich Folgendes feststellen :  

  Der Anteil der Fahrten im 
 Ausbildungsverkehr an den ge-
samten Unternehmensfahrten 
hat sich seit 1995 um 11,8 Pro-
zentpunkte auf bemerkens-
werte 37,9 Prozent erhöht . 

  Zeitgleich wurde der absolute 
Betrag der Ausgleichzahlungen 
nach § 45a PBefG  
um 7,7 Prozent gekürzt .  

  Die Beförderungserträge 
nahmen indessen  
um 30 , 7 Prozent zu . 

Dem Anstieg ermäßigter Fahrten 
im Ausbildungsverkehr stand ein 
absoluter Rückgang der Ausgleich-
zahlungen gegenüber .  Die zusätz-
lich entstandenen beziehungsweise 
nicht (mehr) gedeckten Kosten 
mussten vor allem über die Fahr-
geldeinnahmen finanziert werden . 

Verbesserte Kostendeckung trotz Mittelkürzungen  
und erhöhter Energiepreise

Die Trends der vergangenen Jahre hielten im Jahr 200� an .  Die gestiegenen Energiekosten und 
diversen Absenkungen von Ausgleichszahlungen und Zuschüssen ließen vielerorts deutliche Tarif-
erhöhungen notwendig werden .  Die Fahrgastzahlen sowie die Beförderungserträge stiegen weiter 
an .  Auch die Erfolge der Restrukturierungen setzten sich fort .  Die entstandenen Leistungsverflech-
tungen zwischen den Unternehmen fanden ihren Niederschlag in einer sich wandelnden Struktur 
der Erträge und Aufwendungen .  Die Maßnahmen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit zeigten 
Wirkung .  Die Aufwendungen blieben annähernd konstant .  Im Westen erreichten die Unternehmen 
des VDV einen Kostendeckungsgrad von 72,9 Prozent (+ 1,� Prozent) .  Die Unternehmen in den 
östlichen Bundesländern erreichten einen Durchschnittswert von 67,2 Prozent (+ 2,� Prozent) .   
Im Bundesdurchschnitt lag der Kostendeckungsgrad bei 72,2 Prozent . 
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Abbildung 3
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Abbildung 1Erträge mit Verlustausgleichscharakter und Nettoertrag in 2005

2.721 Mio. Euro

8.240 Mio. Euro

Erträge mit Verlustausgleichscharakter in 2005

� Ausgleich für unterlassene Tariferhöhungen und Durchtarifierung 
 sowie Kooperationsförderungen
� Betriebskostenzuschüsse (östliche Bundesländer)
� sonstige Zuschüsse der Anteilseigner, 
 der Umlandgemeinden und anderer Stellen
� Erträge aus der Erstattung der Infrastrukturkosten sowie der Vorhaltekosten
� Erträge mit Verlustausgleichscharakter aus Beteiligungen (z. B. Nießbrauch)
� Erträge aus der Verlustübernahme (§ 302 Aktiengesetz)

Nettoertrag

Abbildung 2
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Erträge insgesamt gestiegen

Insgesamt lässt sich für die Ent-
wicklung der Erträge eine positive 
Bilanz ziehen (Abb . 5) .  Während 
der Nettoertrag bundesweit 
um 1, 9 Prozent anstieg ,  gingen 
die Erträge mit Verlustausgleichs-
charakter um 1, 4 Prozent zurück .  
Die Gesamterträge erhöhten sich 
um 1, 1 Prozent .  Die Aufwendungen 
nahmen mit 0 , 2 Prozent unterpro-
portional zu den Erträgen zu .  

Enormer Anstieg beim 
Materialaufwand 

Der Materialaufwand stieg im Jahr 
2005 um 7 , 5 Prozent .  Verantwort-
lich für diese Entwicklung sind 
zum einen die Preissteigerungen 
für Treibstoffe (Dieselkraftstoff 
und Fahrstrom ,  Abb . 6) und zum 
anderen der anhaltende Trend zur 
Restrukturierung . 

Deutlicher Preiseffekt  
bei Treibstoffen

Der erhebliche Preisanstieg im Jahr 
2005 traf die Unternehmen des 
öffentlichen Personennahverkehrs 
besonders hart .  Die Aufwen-
dungen für Fahrstrom erhöhten 
sich bei einer Preissteigerung 
von 8 , 2 Prozent gemäß unserer 

Erhebung um 10 , 1 Prozent .  Die 
Aufwendungen für Dieseltreibstoff 
nahmen bei einer Preiserhöhung 
von 16 , 6 Prozent um 13 , 6 Prozent 
zu .  Preisbereinigt (spezieller Preis-
index) lässt sich feststellen ,  dass 
der Verbrauch von Dieselkraftstoff 
leicht rückläufig war (Abb . 6) .  Im 
Straßenpersonenverkehr ging 
die Betriebsleistung gemessen in 
Wagenkilometer gemäß VDV-Sta-
tistik um zwei Prozent zurück .  
Der Eisenbahnpersonenverkehr 
war sogar um über zehn Prozent 
rückläufig .  

Restrukturierungen  
weiter vorangetrieben

Den weitaus größten Anteil an 
der Aufwandssteigerung hatten im 
Jahr 2005 die Aufwendungen für 
bezogene Leistungen mit einer Zu-
wachsrate von 8 , 5 Prozent .  Auch 
in dieser Entwicklung zeigt sich 
der Trend zu Restrukturierung bei 
vielen Mitgliedsunternehmen .  Die 
Ertrags- und Aufwandsstruktur bei 
diesen Unternehmen wurde durch 
die neu entstandenen Leistungsbe-
ziehungen merklich beeinflusst . 

Beispielweise übernahm in einem 
Fall ein von fünf VDV-Mitglieds-
unternehmen gemeinsam gegrün-
detes Tochterunternehmen für 

diese Unternehmen das operative 
Geschäft .  Je nach vertraglicher 
Gestaltung kann es in derartigen 
Fällen zu zusätzlichen Erträgen z .  B .  
für die Bereitstellung von Trassen ,  
Personal und Fahrzeugen kommen .  
Die Leistungen der Tochterunter-
nehmen gehen in Form von 
Aufwendungen für bezogene Leis-
tungen in die Erfolgsrechnung der 
Mitgliedsunternehmen ein .  So hat 
sich 2005 der Anteil der Aufwen-
dungen für bezogene Leistungen 
an den gesamten Aufwendungen 
von 17,3 Prozent in 1995 auf 25 ,9 
Prozent erhöht (Abb . 7) .  Der 
Anteil des Personalaufwandes an 
den gesamten Aufwendungen ist 
unterdessen von 50 ,9 Prozent 
auf 38 ,3 Prozent zurückgegangen 
(Abb . 7) . 

Personalrückgang  
und deutliche Aufwandssenkung

Die VDV-Mitgliedsunternehmen 
hatten 2005 einen Rückgang 
der (Voll-)Beschäftigten um 4 , 7 
Prozent zu verzeichnen .  Das 
statistische Bundesamt meldete für 
diesen Zeitraum eine allgemeine 
Tariferhöhung (Löhne und Gehäl-
ter) um 1,3 Prozent .  Die rückläu-
fige Personalentwicklung führte zu 
einer Verminderung des Personal-
aufwandes um durchschnittlich 3 ,2 
Prozent auf 4 .541 Millionen Euro .  
Die alten Bundesländer hatten 
eine Aufwandsreduktion von 2 , 9 
Prozent zu verbuchen ,  während 
in den neuen Bundesländern sogar 
ein Rückgang in Höhe von 5 , 4 
Prozent festzustellen war .  Auch 
die anderen Aufwandsarten waren 
durchweg rückläufig ,  so dass die 
Aufwandssteigerung von 0 , 2 Pro-
zent alleine auf die Erhöhung des 
Materialaufwandes zurückzuführen 
war .  Der Fehlbetrag ging aufgrund 
der geschilderten Ertrags- und Auf-
wandsentwicklungen bundesweit 
um 3 , 9 Prozent zurück . 

Der Trend hält an

Die bereits vorliegenden Infor-
mationen zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der Branche im Jahr 
2006 zeigen ,  dass die Trends der 
letzten Jahre anhalten .  Der Prozess 
der strategischen Neuausrichtung 
und Restrukturierung sowie der 
Verbesserung der operativen 
Ertragskraft wurde und wird von 
den Mitgliedsunternehmen weiter 
fortgesetzt .  

Dipl.-Kff.  Marga  Weiß 

Entwicklung im Ausbildungsverkehr

Fahrten im 
Ausbildungsverkehr

1995 2005

sonstige
Fahrausweisarten

Anteil der Fahrten im Ausbildungsverkehr an den gesamten Unternehmensfahrten

26,1% 37,9%

73,9% 62,1%

Beförderungserträge

1995 2005

Ausgleichsleistungen 
nach § 45a PBefG/§ 6a AEG

3.785 4.948

813 750

+ 30,7%

– 7,7%

Beförderungserträge und Ausgleichszahlungen (in Mio. Euro)
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Aufwendungen für Personal und bezogene Leistungen – Anteile an den Gesamtaufwendungen

Aufwendungen für bezogene Leistungen
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Abbildung 7
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Entwicklung ausgewählter Ertragsgrößen (in Mio. Euro)
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Start erster Umsetzungsprojekte  
nach dem Standard der VDV-Kernapplikation

Die VDV-Kernapplikations GmbH & Co .  KG meistert ihre Aufgaben zum Aufbau eines interoperablen 
elektronischen Fahrgeldmanagementsystems erfolgreich .  Umsetzungsprojekte in Nordrhein-
Westfalen ,  Baden-Württemberg und im Saarland sind gestartet .  Zu deren Unterstützung werden 
mehrere Ausschreibungen und Projekte durchgeführt . 

Das Jahr 2006 begann mit dem Zu-
schlag zu einer 2005 als Dienstleis-
ter für die Verkehrsunternehmen 
und Verbünde VRR ,  VRS und VGN 
durchgeführten europaweiten 
Ausschreibung .  Beschafft werden 
über drei Millionen Chipkarten in 
zwei Losen .  Los I umfasst über 2 , 2 
Millionen Mikroprozessorkarten 
mit VDV-Kernapplikation und 
ausschließlich berührungsloser 
Funkschnittstelle .  Los II umfasst 
über 0 , 8 Millionen Mikroprozessor-
karten mit VDV-Kernapplikation 
inklusive Geldbörsenfunktion 
und sowohl kontaktbehafteter als 
auch kontaktloser Schnittstelle .  
Der erfolgreiche Abschluss dieser 
Ausschreibung markierte den 
Startpunkt für einen komplexen 
Beschaffungsvorgang :  die europa-
weite Vergabe eines Sicherheits-
systems nach VDV-Kernapplikation 
im Verhandlungsverfahren .  

Ausschreibung zu Gunsten Dritter

Dieses System sollte in der Lage  
sein ,  nicht nur die bereits bestellten  
Karten und ca .  50 Verkehrsunter-
nehmen und Verbünde abzusichern .  
Es ist auch so ausgelegt ,  dass jedes 
einzelne der ca .  6 . 000 weiteren 
Verkehrsunternehmen an diesem 
System partizipieren kann .  Auf 
Grundlage vorteilhafter Konditio-
nen aus der Ausschreibung ist die 
Nutzung des Sicherheitssystems 
als Dienstleistung kurzfristig und 
ohne lange Planungs- und Aus-
schreibungsverfahren möglich . 

Besondere Herausforderungen 
stellten bereits für das erste 
Projekt die zuvor von den Auftrag-
gebern festgelegten hohen Anfor-
derungen an die Wirtschaftlichkeit ,   

sowie der nach dem Durchführungs- 
beschluss der Kommanditisten-
sitzung vom 30 .  März 2006 verblei-
bende Zeitrahmen dar .  Bis Ende 
November 2006 mussten 

  Verdingungsunterlagen  
inkl .  umfangreicher Vertrags-
werke und Lastenhefte erstellt , 

  das Verhandlungsverfahren 
(inklusive Bieterwettbewerb ,  
Beantwortung der Bieterfragen ,  
Angebotsprüfung ,  Vertrags-
verhandlung und Abschluss) 
durchgeführt , 

  das Umsetzungsprojekt 
 aufgesetzt  
(Planung ,  Pflichtenheft etc . ) ,  

  die Initialleistungen 
 implementiert (Zertifikate ,  
 Sicherheitsmodule und 
 Schlüsselmanagement) , 

  die Dienstleistungsprozesse 
definiert und umgesetzt , 

  die Integration mit den 
Kartenproduzenten sowie den 
Komponenten- und Systemlie-
feranten der unterschiedlichen 
Auftraggeber besprochen 
und die entsprechenden Tests 
unterstützt ,  

  die Werkverträge mit den ca .  
50 Auftraggebern besprochen 
und unterschrieben , 

  die Bestellungen abgearbeitet 
und

  der Wirkbetrieb aufgenommen

werden . 

Zur Realisierung der ersten Stufe 
des Sicherheitsmanagements ge-
hörten Aufbau und Inbetriebnahme 
von Basisfunktionen in allen drei 
Bereichen des Sicherheitsmanage-
mentsystems (siehe Abb. links) :   
die Zertifikats-Infrastruktur für die 
VDV-Kernapplikation mit einem 
Trust-Center und das Schlüssel-
management sowie die Produktion 
der Sicherheitsmodule (SAMs) .  

Diese drei Säulen des Sicherheits-
managements sorgen dafür ,  dass 
jede echte Chipkarte und jedes 
darauf aufgebuchte Originalticket 
bei Kontrollen als vertrauens-
würdig erkannt werden kann und 
Fälschungen keine Chance haben . 

Einbindung der 
Umsetzungsprojekte

Die Einführungsprojekte in den 
Verkehrsverbünden VRR ,  VRS 
und VGN waren eng mit der 
Inbetriebnahme des Sicherheits-
managementsystems verzahnt .  Die 
VDV-Kernapplikations GmbH & 
Co .  KG hatte dabei die Aufgabe ,  
das sehr komplexe Projekt mit 
einer Vielzahl von Beteiligten zu 
koordinieren .  Die entsprechenden 
Verträge für die Inanspruchnahme 
der Leistungen des Sicherheits-
managements wurden zwischen 
den Verkehrsunternehmen und 
dem Sicherheitsdienstleister 
geschlossen .  Zudem wurden die 
Ausprägungen der einzelnen Ein-
führungsprojekte hinsichtlich der 
VDV-Kernapplikation konfiguriert 
und entsprechende Leistungen 
des Sicherheitsmanagementsys-
tems bestellt .  Ferner wurden die 
Systeme der Kartenhersteller 
mit dem Sicherheitsmanagement-
system zusammengeschaltet und 
die resultierenden Kernapplika-
tions-konformen Nutzermedien 
nicht nur auf Komponentenebene ,  
sondern auch auf der Gesamtpro-
zessebene erfolgreich getestet .  

Auch die SAMs wurden in die 
Terminals verschiedener in den 
Verbünden tätiger Hersteller 
integriert und anschließend die 
Terminalprozesse getestet .  Die 
ausgewählten Hersteller haben die 
Chipkarten für die Verkehrsunter-
nehmen und auch SAMs mit der 
notwendigen spezifischen Ausstat-
tung an kryptografischen Schlüs-
seln produziert und ausgeliefert .  
Diese Sicherheitschips sind für die 
Terminals der einzelnen Verkehrs-
unternehmen notwendig . 

Die Rollen der VDV-Kernapplika-
tions GmbH & Co .  KG waren 
dabei vielfältig .  Die kleine Firma 
übernahm die Gesamtkoordinie-
rung der Projekte und diente als 
wesentlicher Know-how-Träger ,  
um die Zielerreichung der Projekte 
zu sichern .  Sie überwachte die 
Qualität der Ergebnisse und war 
für die Freigabe und Abnahme 
von Leistungen im Rahmen des 

Sicherheitsmanagement

Monitoring

Public-Key-
Infrastruktur 
(Zertifikate)

Schlüssel-
management 
dezentral / 

zentral

Secure-
Application-

Module 
(SAM)

Sicherheitsmanagement der VDV-Kernapplikation



Projekts verantwortlich .  Nach 
der Vertragsunterzeichnung am 
21.  September 2006 und Bestel-
lung durch die Auftraggeber im 
November hat das Sicherheits-
management den Wirkbetrieb zum 
2 .  Dezember 2006 unter Einhal-
tung des Budgets aufgenommen .  
Dies war nur möglich aufgrund der 
hervorragenden Kooperation aller 
Anbieter ,  die sehr pragmatisch 
zusammengearbeitet haben ,  aber 
auch der Auftraggeber ,  die ihr Ver-
trauen bewahrt und nicht minder-
schwierige Zeitpläne eingehalten 
haben . 

Im Jahr 2007 wird es mit dem 
vollständigen Ausbau des Sicher-
heitsmanagementsystems und 
der Umsetzung organisatorischer 
Prozesse zu einem integrierten 
Sicherheitsmanagement für die Ver-
kehrsunternehmen und Verbünde 
sowie mit neuen Kernapplikations-
konformen Einführungsprojekten 
weitergehen .  Damit steht nun 
allen Verkehrsunternehmen und 
Verbünden das Sicherheitssystem 
für ihr Kernapplikations-kompa-
tibles Projekt des elektronischen 
Fahrgeldmanagements (EFM) zur 
Verfügung . 

Projekte vor dem Abschluss

Neben der Beschaffung des Sicher-
heitsmanagements wurden von 
der VDV-Kernapplikations GmbH 
& Co .  KG drei Projekte aus dem 
Forschungsprogramm Stadtverkehr 
des Bundesverkehrsministeriums 
(FoPS) bearbeitet :  

  FoPS-Projekt » Einheitliche 
Kundenschnittstelle «

 
Hier werden die Rahmenbedingun-
gen festgelegt ,  die sicherstellen ,  
dass Fahrgäste in den verschiedenen  
Regionen jeweils auf einheitliche 
Weise mit dem System zurecht-
kommen .  Dies umfasst die Defini-
tion einzuhaltender Standards für 
die Benutzerschnittstellen ,  bezieht 
sich jedoch auch auf die notwen-
digen Kundenprozesse bis hin zur 
Definition bundeseinheitlicher 
Logos und Piktogramme für die 
unterschiedlichen Ausprägungen 
des Systems . 

  FoPS-Projekt  
» Rules & Regulations « : 

Ziel in diesem entscheidenden 
 Projekt ist die Bearbeitung der not-
wendigen Organisationskonzepte 

sowie Regel- und Vertragswerke 
mit besonderem Fokus auf die 
vielfältigen rechtlichen Rahmen-
bedingungen .  Diese aufsichtsrecht-
lichen ,  öffentlich-rechtlichen und 
handelsrechtlichen Anforderungen 
sind für ein deutschlandweites 
interoperables Fahrgeldmanage-
mentsystem zu berücksichtigen . 

  FoPS-Projekt  
» Zertifizierung « : 

Dieses Projekt definiert die 
 Zertifizierungsverfahren und 
schafft die Grundlagen für die 
Beauftragung eines Dienstleisters 
mit der Prüfung von Komponen-
ten und Systemen .  Mittelfristig 
soll es den Herstellern ermög-
licht werden ,  ihre Produkte als 
Kernapplikations-kompatibel zu 
zertifizieren .  Hierdurch wird der 
Ausschreibungsprozess für die Auf-
traggeber vereinfacht bei gleich-
zeitiger Erhöhung der Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit .  Im Ergebnis 
werden die beschafften Systeme 
sowohl miteinander als auch mit 
den Systemen anderer Regionen 
kompatibel sein . 

Darüber hinaus wird die zweite 
Chipkartenauschreibung vorbe-
reitet :  Zukünftig sollen Rahmen-
verträge durch ein Verhandlungs-
verfahren vergeben werden .  Die 
Vorteile für die Begünstigten 
sind dann eine höhere Flexibilität 
in Bezug auf Abnahmemengen 
bei gleichzeitiger Nutzung von 
Skaleneffekten ,  die Flexibilität in 
der Ausgestaltung der Karte im 
Rahmen definierter Optionen 
sowie die Reduktion von Transak-
tionskosten und Unsicherheiten 
durch deutlich vereinfachte 
und verkürzte Planungs- und 
Beschaffungsprozesse .  Zurzeit 
werden die kartellrechtlichen 
Rahmenbedingungen geprüft und 
der Abstimmungsprozess mit den 
geplanten Auftraggebern bezüglich 
der zu schließenden Geschäftsbe-
sorgungsverträge vorangetrieben .  
Aus solchen Rahmenverträgen 
ist eine deutliche Beschleunigung 
der Beschaffungsprozesse und 
Projekte zu erhoffen und somit ein 
schnelleres Wachstum des Marktes .  
Nicht zuletzt werden kleinere 
Verkehrsunternehmen und Ver-
bünde deutlich von diesem System 
profitieren können . 

Aufgrund der vielen Aufgaben 
in Verbindung mit der knappen 
Personalsituation ließen sich nicht 

alle wünschenswerten Ziele in 
Bezug auf Kommunikation und 
Marketing erreichen .  2007 wird 
ein deutlicher Fokus auf diese 
Punkte gelegt werden ,  so dass die 
Kernapplikation besser vermittelt 
wird und einen höheren Bekannt-
heitsgrad erreicht .  Bereits 2006 
wurden hierzu einige Grundsteine 
gelegt ,  etwa

  der Internetauftritt unter 
www . vdv-ka . de , 

  ein Excel-Werkzeug zur Er-
mittlung der Wirtschaftlichkeit 
von Projekten zur Einführung 
von Abo-Chipkarten , 

  ein Informationsstand  
auf der VDV-Jahrestagung , 

  Informationsworkshops  
bei Verkehrsunternehmen und 
Verbünden , 

  Präsentationen bei  
nationalen und internationalen 
Veranstaltungen sowie

  die Wiederaufnahme der EFM-
Seminare am 25 .  und 26 .  Okto-
ber 2006 in Schwäbisch-Hall ,  
in dem das dortige » Kolibri «-
System ,  die Kernapplikation 
und weitere E-Ticketing-
 Anwendungen dargestellt 
wurden . 

Der Standard » VDV-Kernapplika-
tion « ist geschaffen .  2007 ist das 
Jahr ,  in dem das System zur Einfüh-
rung bereitsteht . 

Dr.-Ing.  Dipl.-Kfm.  Till Ackermann  
Christophe Fondrier  
Dr .  Joseph Lutgen

E-Ticketing-Anwendung
in Schwäbisch-Hall  
im Einsatz :   
das »Kolibri«-System
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Die menschliche Verantwortung für 
die globale Erwärmung kann nicht 
mehr ernsthaft in Frage gestellt 
werden .  Die globale Durchschnitts-
temperatur ist bisher um 0 , 8 Grad 
Celsius gegenüber vorindustriellen  
Werten gestiegen .  Die Klimawissen- 
schaft warnt davor ,  dass sie bis zum  
Jahr 2100 sogar um bis zu 4 , 5 Grad  
Celsius gegenüber vorindustriellen 
Werten steigt ,  wenn nicht gehandelt  
wird .  Und auch für Deutschland 
werden bis zum Ende des Jahrhun-
derts um mindestens zwei bis drei 
Grad Celsius höhere Temperaturen 
prognostiziert .  Der Bericht des 
ehemaligen Weltbank-Chefökono-
men Nicholas Stern warnt vor 
drohenden Schäden in Höhe von 
fünf bis 20 Prozent der globalen 
Wirtschaftsleistung .  Doch die gute 
Nachricht ist :  Der Nutzen aktiver 
Klimapolitik kann das ökonomische 
Desaster verhindern .  Bis zum Jahr  
2100 würde nach dieser Studie 
jeder eingesetzte Euro für Klima-
schutz bis zu zwanzig Euro an 
Klimaschäden vorbeugen .  Die 
Kernthese lautet :  Die Kosten der 
Stabilisierung des Klimas sind zwar 
erheblich ,  aber tragbar ;  Verzöge-
rungen wären gefährlich und sehr 
viel teurer . 

Die politische Antwort kann daher 
nur lauten :  Jetzt handeln und den 
Ausstoß klimaschädlicher Gase welt  
weit schnell und drastisch senken .  
Um das Allerschlimmste zu verhin- 
dern ,  muss der Anstieg der globalen  
Erwärmung auf maximal zwei Grad 
Celsius gegenüber vorindustriellen 
Werten begrenzt werden .  Deshalb 
müssen die globalen Treibhausgase 
bis 2050 mindestens um 25 Prozent  
gesenkt werden ,  dabei werden die 
Industrieländer natürlich einen 

weitaus höheren Beitrag zu leisten 
haben .  Der Kampf gegen den Klima-
wandel gehört ins Zentrum der 
Politik und der Gesellschaft .  Der 
Verkehr ist dabei ein wesentliches 
Handlungsfeld . 

Deutschlands Chancen

Die Zustimmung zum Klimaschutz 
ist hoch :  Deutschland soll in der 
internationalen Klimaschutzpolitik 
Vorreiter sein ,  fordern 67 Prozent 
der Deutschen .  Im Vergleich zu den  
Vorjahren hat laut Umweltbundes-
amt die Zahl der Befürworter einer  
deutschen Vorreiterrolle stark 
zugenommen .  Immer stärker 
dringt die Problematik der globalen 
Klimaerwärmung in die öffentliche 
Meinung vor .  Vor allem Deutsch-
land steht in der ersten Hälfte des 
Jahres 2007 mit seinem EU- und 
G8-Vorsitz in besonderer Verant-
wortung .  Die G8-Präsidentschaft 
muss genutzt werden ,  um die inter-
nationalen Klimaverhandlungen 
voranzubringen .  Deutschland hat 
noch die Chance ,  sein Klimaziel zu 
erreichen ,  den Ausstoß der Treib-
hausgase bis 2012 um 21 Prozent 
gegenüber 1990 zu senken .  Doch 
ohne zusätzliche Anstrengungen 
wird dieses Ziel verfehlt .  Insbeson-
dere durch die Zunahme des Stra-
ßenverkehrs stieg der Ausstoß von 
Treibhausgasen im Verkehrsbereich . 

Ökonomische Anreize

Politisch durchsetzbar erscheinen 
derzeit technische Maßnahmen  
wie z .  B .  Abgasgrenzwerte ;  regula-
torische Maßnahmen finden unter-
schiedliche Zustimmungsraten .  So  
wird ein Tempolimit auf Autobahnen  
überwiegend abgelehnt ,  andere  

Maßnahmen erfreuen sich aber gro- 
ßer Zustimmung .  Das große Poten-
zial ökonomischer Maßnahmen ,  die 
über die Beeinflussung von Preisen 
Anreize zu Verhaltensänderungen 
setzen ,  wird bisher kaum genutzt .  
Dabei gelten ökonomische Maß-
nahmen als sehr effizient ,  denn sie 
schreiben kein bestimmtes Verhal-
ten vor ,  sondern setzen lediglich 
Anreize ,  auf die die Verkehrsteil-
nehmer geeignet reagieren sollen 
und können .  Ökonomische Maß-
nahmen sind immer dann beson-
ders sinnvoll ,  wenn damit Schritte 
zu einer höheren Kostenwahrheit 
einhergehen ,  wenn z .  B .  externe 
Kosten gesenkt werden . 

Ein Autofahrer bezahlt für die 
Abnutzung ,  Kraftstoff ,  Reifen ,  Öl ,  
Versicherung und Steuern .  Nur 
selten bezahlt er für die Straßen-
benutzung oder den Parkraum .  Er 
bezahlt nicht für die Luft ,  die sein 
Motor klimawirksam verbrennt 
und verschmutzt ,  für den Lärm ,  
den sein Motor erzeugt ,  für den 
Abrieb seiner Reifen ,  der sich 
auf der Straße sammelt .  Lärm 
ruft Schlaf- und Konzentrations-
störungen ,  Krankheiten und ein 
erhöhtes Herzinfarktrisiko hervor 
und macht Schallschutzmaßnah-
men notwendig .  Feinstaub und 
Luftschadstoffe bewirken Atem-
wegserkrankungen ,  bodennahes 
Ozon ,  sauren Regen und können 
Krebs erzeugen .  Die medizinischen 
Behandlungskosten ,  die geringere 
Lebenserwartung ,  aber auch die 
Zerstörung von Gebäuden oder 
die Ertragseinbußen der Landwirt-
schaft und die Kosten von klima-
bedingten Überschwemmungen ,  
hat der Autofahrer nicht auf seiner 
Rechnung . 

Nutzen des öffentlichen Verkehrs

Die Kosten ,  die der Autofahrer 
nicht auf seiner Rechnung hat ,  
tragen andere :  Die Anwohner ,  die 
Steuerzahler ,  die Allgemeinheit 
und zukünftige Generationen .  In 
zahlreichen Forschungsvorhaben 
wurde belegt ,  dass der ÖPNV 
und der Schienengüterverkehr 
einen hohen volkswirtschaftlichen 
Nutzen erbringen .  Dabei geht es 
bewusst nicht um den vermeint-
lichen Nutzen durch die Verkehrs-
leistung selbst – dieser wird von 
den Verkehrsteilnehmern und der 
verladenden Wirtschaft heute 
schon individuell konsumiert – 
sondern um den Nutzen durch 
vermiedene externe Kosten . 

Drängende Antworten auf den radikalen Klimawandel
Der Klimawandel ist Realität .  Monat für Monat erreichen uns neue Meldungen über seine drama-
tischen Folgen .  Das Abschmelzen des arktischen Eises ,  der weltweite Schwund der Gletscher ,  der 
Anstieg des Meeresspiegels ,  die Verschiebung von Vegetationszonen ,  Stürme ,  Überschwemmungen 
und Dürreperioden sind nur einige der schlimmsten Konsequenzen .  Auch Europa ist schon jetzt 
massiv betroffen :  Hochwasser ,  Winterstürme und Hitzewellen werden langsam zur Normalität .   
Die Politik ,  insbesondere die Verkehrspolitik ,  muss jetzt Maßnahmen zugunsten des öffentlichen 
und des Schienengüterverkehrs ergreifen ,  die besonders umweltfreundlich sind . 

Die Bedeutung des ÖPNV in Stichworten: ÖPNV ...

� ist ein Element kommunaler und städtischer Identität
� sichert die Lebensqualität der Städte 
� ist Wirtschafts- und Standortfaktor
� sichert Mobilität für Jedermann effizient, sozial und ökologisch verträglich
� spart Autoverkehr ein und nützt auch dem notwendigen Autoverkehr
� reduziert den Flächenbedarf in Städten und Gemeinden
� ist aktiver Klima- und Umweltschutz
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Zum Beispiel wurde in dem Projekt 
» Kommunaler Nutzen des ÖPNV « 
des Bundesministeriums für Ver-
kehr ,  Bau und Stadtentwicklung für 
Referenzkommunen nachgewiesen ,  
dass der Grenznutzen des ÖPNV 
die Kosten um den Faktor von 2 , 2 
bis 7,2 übersteigt .  Insbesondere die 
Entlastung der Umwelt von Schad-
stoffen und klimawirksamen Gasen 
durch die Nutzung von Bussen 
und Bahnen – der spezifische 
Ausstoß je beförderter Person in 
der Morgenspitze liegt gegenüber 
dem Auto bei bis zu 1 :  20 – und die 
hohe Verkehrssicherheit sprechen 
hier für einen Umstieg auf den 
ÖPNV .  Darüber hinaus entlastet 
der öffentliche Verkehr das Straßen-
netz und sorgt für Zeitersparnisse 
für den Wirtschaftsverkehr und 
eine Erreichbarkeit der Innenstädte 
speziell zu Hauptverkehrszeiten .  
Zudem schafft der ÖPNV einen 
Optionsnutzen ,  ihn jederzeit 
benutzen zu können ,  und bietet 
damit gewissermaßen eine 
Mobilitätsgarantie .  Auch aus dem 
Schülerverkehr sind Busse und 
Bahnen nicht wegzudenken . 

Für den Güterverkehr auf der 
Schiene sprechen ähnlich gute 
Gründe .  Die Massenleistungsfähig-
keit auf Basis fahrplangenauer 
Logistik ,  die Entlastungsfunktio-
nen der Transitmagistralen und 
der große Umwelt- und Sicher-
heitsvorteil sprechen auch hier 
für den Verkehrsträger Schiene .  
Unstrittig ist ,  dass insbesondere 
die Entlastung der Straßen hohe 
Nutzenbeiträge für die Allgemein-
heit und die übrigen Verkehrsteil-
nehmer (die Autofahrer und den 
Wirtschaftsverkehr) erbringt ,  die 
grundsätzlich abgeschöpft werden 
könnten .  Dazu gibt es verschiedene 
Möglichkeiten wie z .  B .  Abgaben 
von Einwohnern ,  Gebäudebesit-
zern oder Arbeitgebern für die 
Erreichbarkeit oder Nahverkehrs-
abgaben ,  CO2-Abgabe zum Kraft-
stoffpreis oder CO2-orientierte 
Steuern ,  Straßenbenutzungs- und 
Parkgebühren .  Diese Varianten 
mögen heute nicht populär sein .  Es 
darf aber angesichts der zu errei-
chenden Klimaziele keine Tabus für 
die Diskussion geben .  

Mehr Kostenwahrheit  
hilft dem öffentlichen Verkehr

Alle objektiven Studien und Ergeb-
nisse weisen in eine eindeutige 
Richtung :  Schritte zur Kostenwahr-
heit helfen dem öffentlichen Ver-

kehr .  Denn langfristig überwiegen 
sowohl theoretisch-wissenschaft-
lich als auch aufgrund praktischer  
Erfahrungen die Vorteile kosten-
wahrerer Preisstrukturen im Ver- 
kehr .  Jeder Schritt zur Kostenwahr-
heit im Verkehr für alle Verkehrs-
träger hilft dem öffentlichen 
Personenverkehr und dem Schienen- 
güterverkehr ,  ja bringt deren 
Systemvorteile erst richtig zur 
Geltung .  Verzichteten die Betreiber 
auf dieses Instrument ,  handelten 
sie genau genommen gegen ihre 
eigenen Interessen . 

Der Grund dafür liegt in den 
 Systemvorteilen des öffentlichen 
Personenverkehrs und des 
Schienengüterverkehrs :  Diese 
verursachen pro Verkehrsleistung 
geringere externe Kosten als der 
motorisierte Individualverkehr 
(MIV) und der Lkw-Güterverkehr ,  
so dass sich die Belastungen für 
den öffentlichen Personenverkehr 
und den Schienengüterverkehr 
durch eine Anlastung externer 
Kosten weniger erhöhen würden 
als für den MIV und den Lkw .  
Diese Tendenz wird durch die 
Wechselwirkungen zwischen 
Verkehrssystem und Raumstruk-
turen weiter verstärkt .  Letztlich 
vermeiden kostenwahrere Preise 

im Verkehr Aufwände zur Schadens-
reparatur und generieren selbst 
Einnahmen ,  die durchaus zweckge-
bunden dem öffentlichen Verkehr 
zur Verfügung gestellt werden 
könnten und sollten . 

Bleibt die Frage ,  wie die Akzeptanz 
für diesen Ansatz in der Bevölke-
rung vergrößert werden kann .  Die 
Maßnahmen müssen als sozial und 
effizient zur Verminderung von ver-
kehrsbedingten ökonomischen und 
ökologischen Problemen sowie zur 
Verbesserung der Situation der Be-
völkerung wahrgenommen werden .  
Es geht nicht darum ,  die Optionen 
der Menschen einzuschränken .   
Im Gegenteil :  Als Folge kostenwah-
rerer Preise werden sich klein-
räumigere Versorgungsstrukturen 
entwickeln und so die Mobilität 
der Menschen erhalten oder sogar 
erhöhen .  Dabei sollten preisliche 
Maßnahmen nie isoliert ,  sondern 
immer in Paketlösungen – auch mit 
einer nachhaltigen ÖPNV-Finanzie-
rung und Förderung des Schienen-
güterverkehrs – angewendet 
werden ,  um Klima- und Umwelt-
wirkungen gezielt zu mindern und 
die Akzeptanz zu erhöhen .  Es gibt 
keine Alternative . 

Dr.-Ing.  Dipl.-Kfm.  Till Ackermann

Quelle :  Umweltbundes-
amt » Umweltbewusstsein 
in Deutschland 2006 «
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Einstellung zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene

Anweisung: Sagen Sie mir bitte Ihre Meinung zu einigen Vorschlägen zur Entlastung der Straßen. 
Der Güterverkehr sollte stärker von der Straße auf die Schiene verlagert werden.
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Einstellung zur Verringerung der Feinstaubbelastung

Frage: Wie ist Ihre Einstellung dazu, dass in größeren Städten Maßnahmen zur Verringerung der 
Feinstaubbelastung durchgeführt werden, z.B. Straßen vorübergehend für Lkw und Pkw gesperrt werden?



Ob ins Konzert oder ins 
Stadion: Kombitickets 
schließen Hin- und 
Rückfahrt mit dem ÖPNV 
mit ein – wahlweise 
obligatorisch oder 
fakultativ
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Kombitickets stellen eine Leistungs-
kombination mit Dritten dar ,  bei 
der eine Grundleistung aus einem 
anderen Bereich zugleich eine 
Fahrtberechtigung für den ÖPNV 
enthält .  Beide Leistungen werden 
so in kombinierter Form angeboten  
(daher auch die Bezeichnung Kom-
biticket) .  Nicht unter diesen Begriff 
zu fassen sind die inzwischen weit 
verbreiteten Tarifangebote an 
bestimmte Fahrgastgruppen ,  die 
nach dem Solidarmodell kalkuliert 
sind ,  wie Schüler- ,  Semester- oder 
Jobtickets ,  da Schule ,  Studium oder 
Arbeit keine Grundleistung im 
eigentlichen Sinne darstellen .  

Ziele von  
Kombitickets 

In den letzten Jahren wurden von 
den VDV-Mitgliedern zahlreiche 
unterschiedliche Kombiticket-Mo-
delle entwickelt und  entsprechende  
Vereinbarungen mit Vertragspart- 
nern aus verschiedensten Branchen  
abgeschlossen .  Mit der Umsetzung 
von Kombitickets werden von den 
Verkehrsverbünden und -unter-
nehmen vorrangig wirtschaftliche 
Zielsetzungen verfolgt .  So können 
durch die Kooperation mit Dritten 

  Tarifeinnahmen gehalten  
bzw .  gesteigert ,  

  Kosten ,  z .  B .  die Vertriebs-
kosten ,  gesenkt ,  

  Einnahmen durch einen 
 reduzierten Anteil von Schwarz- 
und Graufahrern gesichert ,  

  und somit letztendlich der 
Deckungsbeitrag (zum Beispiel 
pro Linie oder Veranstaltung) 
erhöht werden .  

Daneben sollen mittels Kombiticket- 
Vereinbarungen durch den Abbau 
von Zugangshemmnissen aber 
auch neue Fahrgast- und Kunden-
potenziale erschlossen sowie das 
Image eines ÖPNV-Unternehmens 
verbessert werden .  

Gesteigert werden konnte die At-
traktivität von Kombitickets für die 
Nutzer in den vergangenen Jahren 
nicht zuletzt durch die häufig bei 
Kombiticket-Regelungen verein-
barte verbundweite Gültigkeit des 
Angebotes .  Dadurch wird dem 
Kombiticket-Inhaber nicht nur 
die Nutzung eines Verkehrsunter-
nehmens ,  sondern die freie Wahl 
und Nutzungsmöglichkeit aller 
öffentlichen Verkehrsmitteln auf 
Straße und Schiene im gesamten 
Verbundraum geboten .  Damit kann 
er den ÖPNV auch für die Anfahrt 
aus dem Umland – zum Beispiel 
zu einem Fußballspiel – nutzen .  
Darüber hinaus ist die Rückfahrt 
mit dem Kombiticket in vielen 
Fällen am Veranstaltungstag zeitlich 
unbegrenzt möglich ,  was zusätz-
liche Flexibilität bietet .  

Vor dem Hintergrund der geänder-
ten Rahmenbedingungen und der 
gewachsenen Kombiticket-Vielfalt 
spiegelten die zuletzt im Februar 
1989 vom Vorgängerverband VÖV 
herausgegebenen Empfehlungen in-
zwischen nicht mehr den aktuellen 
Diskussionsstand zu Kombitickets 
wider .  Dieser Umstand sowie die 
rege Nachfrage nach verschie-
denen Aspekten zu diesem Thema 
in der VDV-Hauptgeschäftsstelle 
wurden zum Anlass genommen ,  
das VÖV-Papier zu Kombitickets 
grundlegend zu überarbeiten und 
zu aktualisieren .  Entstanden ist 
daraus die VDV-Mitteilung Nr .  
9716 » Empfehlungen zur Gestal-
tung von Kombitickets « ,  die im 
Herbst 2006 veröffentlicht wurde .  

Obligatorische und  
fakultative Lösungen als Grund-
formen von Kombitickets 

Schwerpunkt der VDV-Mitteilung 
sind die tariflichen und vertrieb-
lichen Aspekte bei der Gestaltung 
von Kombitickets .  Dabei können 
grundsätzlich zwei Grundformen 
von Kombitickets unterschieden 
werden :  zum einen obligatorische ,  
zum anderen fakultative Modelle .  
Bei obligatorischen Varianten ist 
die ÖPNV-Fahrtberechtigung 
automatisch in der Grundleistung 
enthalten .  Für den Kunden besteht 
somit keine Wahlmöglichkeit ,  sich 
für eine Version mit oder eine 
ohne ÖPNV zu entscheiden .  Bei 
fakultativen Modellen ist hingegen 
die ÖPNV-Nutzungsmöglichkeit 
nur bei entsprechendem Wunsch 
des Kunden in der Grundleistung 
enthalten .  Er kann hier also zwi-
schen einer Variante mit und einer 
ohne Kombiticket wählen .  

Welche der beiden Grundformen 
von Kombitickets gewählt wird ,  
hängt maßgeblich von der Art der 
zu Grunde liegenden Hauptleistung 

VDV überarbeitet Empfehlungen  
zu Kombitickets

Anzahl und Vielfalt so genannter Kombitickets haben in den letzten Jahren merklich zugenommen .  
Die Verbreitung von Kombitickets ist in vielen Bereichen fast schon zur Normalität geworden  
und wird von den Kunden häufig als eine selbstverständlich gewordene Dienstleistung empfunden .  
Der wachsenden Bedeutung dieses Marktsegmentes hat der VDV durch die Überarbeitung 
der Verbandsempfehlungen zur Gestaltung von Kombitickets Rechnung getragen .  Ziel der 
im Herbst 2006 erschienenen VDV-Mitteilung 9716 ist es vor allem ,  den VDV-Unternehmen 
Handlungsempfehlungen und praktische Hinweise für die tarifliche und vertriebliche Gestaltung 
von Kombitickets aufzeigen .  



ab .  In den meisten Fällen sind obli-
gatorische Kombiticket-Lösungen 
ohne Wahlmöglichkeiten für den 
Nutzer attraktiver ,  weil sie auch 
die spontane Entscheidung für die 
ÖPNV-Nutzung zulassen .  Diese 
sind aus ÖPNV-Sicht zugleich sinn-
voller ,  weil darüber auch sonstige 
Nichtnutzer eine automatische 
Fahrtberechtigung erhalten und 
für sie damit Zugangshürden zum 
ÖPNV abgebaut werden .  Der 
weitaus größere Teil der zurzeit 
bestehenden Kombitickets fällt 
dementsprechend in die obligato-
rische Kategorie .  

Je nach Art und Dauer der Grund-
leistung sind mit Blick auf die  
im Zuge einer Kombiticket-Verein-
barung zu klärenden Fragen –  
und damit die Entscheidung für ein 
obligatorisches oder ein fakulta-
tives Modell – vor allem folgende 
Punkte maßgeblich :  

  Handelt es sich um eine 
eintägige oder mehrtägige 
ÖPNV-Fahrtberechtigung ,  die 
einbezogen werden soll?

  Soll sich die Kombiticket-Ver-
einbarung auf einen längeren 
Zeitraum beziehen und regel-
mäßig wiederkehrende Anlässe  
(wie Konzerte oder Fußball-
spiele) abdecken oder soll sie nur  
für ein einmalig stattfindendes 
Ereignis (beispielsweise Groß-
veranstaltungen wie Kirchen-
tage oder Turnfeste) gelten? 

  Ergeben sich durch die Art der 
Grundleistung Verkehrsströme ,  
die weitgehend auf den gleichen 
Zeitpunkt ausgerichtet sind 
(wie z .  B .  bei Theater- oder 
Sportveranstaltungen) oder 
verteilen sich diese über 
einen längeren Zeitraum (wie 
beispielsweise bei Messen oder 
einer Bundesgartenschau)?

In Abhängigkeit von den jeweiligen 
Gegebenheiten ist dann eine ent-
sprechende Kombiticket-Lösung zu 
gestalten .  Klassische Beispiele für  
Kombitickets sind derartige Verein-
barungen mit Messen ,  Konzertver-
anstaltern ,  Theatern ,  Sportvereinen 
oder Hotels .  Daneben gibt es aber 
zahlreiche weitere Kooperationen ,  
z .  B .  mit Busreise-Veranstaltern 
oder Seilbahn-Betreibern sowie für 
Weinfeste .  In manchen Bereichen 
gibt es sogar landesweit oder 
bundesweit einheitliche Kombi-
Lösungen ,  wie beispielsweise beim 

vom VDV für die angeschlossenen 
Verkehrsverbünde /Verkehrsunter-
nehmen koordinierten » City-
Ticket « oder im Zuge der VDV-
Aktion » Fahren & Fliegen « . 

Anhand welcher Parameter die 
konkrete Kalkulation der jeweiligen 
Kombiticket-Pauschalen erfolgen 
kann ,  wie die Pauschalen im 
Zeitablauf überprüft bzw .  fort-
geschrieben werden können ,  
welche steuerlichen Aspekte bei 
der Umsetzung von Kombitickets 
geklärt werden müssen und welche 
Faktoren zum Zwecke der Abrech-
nungssicherheit zu berücksichtigen 
sind ,  wird in der VDV-Mitteilung 
9716 ausführlich dargestellt .  

Neben der tariflichen Gestaltung 
sind bei Kombiticket-Regelungen 
aber auch aus vertrieblicher Sicht 
zahlreiche Aspekte zu beachten .  
Da beim Kombiticket eine Grund-
leistung mit einem ÖPNV-Ticket 
verbunden wird ,  muss die Fahrtbe-
rechtigung mit auf die Grundkarte 
bzw .  ein vergleichbares Dokument 
aufgebracht werden .  Es ist dadurch 
notwendig ,  dass der Vertragspart-
ner ein entsprechendes Träger-
medium einsetzt und zur Verfügung 
stellt ,  das die zeitliche und räum-
liche Gültigkeit des Kombitickets 
dokumentiert .  Nicht zuletzt schon 
aus rechtlichen Gründen muss der 
Kunde seine Fahrtberechtigung 
bei Bedarf belegen können .  Das 
Trägermedium für das Kombiticket 
muss ohne größeren Aufwand 
prüfbar und so weit wie möglich 
fälschungssicher sein .  Einzelheiten 
zu dieser Problematik werden 
ebenfalls in der VDV-Mitteilung 
9716 beleuchtet .  

Auch die aktuell vorliegenden VDV-
Empfehlungen zur Gestaltung von 
Kombitickets können naturgemäß 
nur den aktuellen Status quo zu 
diesem Thema darstellen .  Weil die 

Bedeutung von Kombitickets in 
absehbarer Zeit weiter zunehmen 
dürfte ,  ist zu erwarten ,  dass sich 
weitere Gestaltungsformen für 
Kombitickets herausbilden werden ,  
über die neue Kundengruppen für 
den ÖPNV erschlossen werden 
können .  Insbesondere bei der 
vertrieblichen Gestaltung werden 
sich dadurch neue Fragen und 
weitere Verfahren zum Nachweis 
der Fahrtberechtigung durch den 
Kombiticket-Inhaber ergeben .  
Die VDV-Gremien werden die 
Entwicklungen in diesem Bereich 
daher aufmerksam verfolgen und 
bei Bedarf weitere Empfehlungen 
für die Mitglieder erarbeiten . 

Dr .  Manfred Knieps

Wenn der Fahrschein 
zusammen mit der 
Eintrittskarte erworben 
wird, fällt die spontane 
Entscheidung für Bus und 
Bahn nicht schwer

Welche Aspekte bei der 
Gestaltung von 
Kombitickets berücksich-
tigt werden müssen –  
die neue VDV-Mitteilung 
9716 gibt adäquat 
Auskunft
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Das Bundesverwaltungs-
gericht sorgte mit seinem 
Entscheid vom Oktober 
2006 für Klarheit bei der 
Auslegung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1191/69
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Das Bundesverwaltungsgericht 
in Leipzig befasste sich in dem 
Rechtsstreit ,  der seit 1999 über 
drei Instanzen geführt wurde ,  mit 
Genehmigungen für drei Buslinien .  
Ein Landkreis hatte seit Jahrzehn-
ten als Unternehmer im Sinne des 
Personenbeförderungsgesetzes 
die Liniengenehmigungen gehalten ,  
die Betriebsführung jedoch einem 
privaten Unternehmer übertragen . 
1997 gründete der Landkreis eine 
GmbH ,  deren Geschäftsanteile ihm 
zu 100 Prozent gehören ;  auf diese 
GmbH wurden die Liniengenehmi-
gungen übertragen .  Als die Geneh-
migungen im Jahr 1998 abliefen ,  
waren sich die Beteiligten über die 
Fortsetzung der jahrelangen Part-
nerschaft nicht mehr einig .  Nach 
verschiedenen Verfahrensschritten 
beantragten schließlich sowohl das 
kreiseigene Verkehrsunternehmen 
als auch der private Unternehmer 
die Liniengenehmigungen jeweils an 
sich ,  ohne dass ein Betriebs führer 
eingesetzt werden sollte .  Die 
Genehmigungsbehörde erteilte 
die Genehmigung der kreiseigenen 
Verkehrsgesellschaft .  In dem dann 
folgenden Rechtsstreit ging es auch 
um einige seit langem umstrittene 
Grundsatzfragen .  

Eigen- und 
Gemeinwirtschaftlichkeit

Die erste Frage war die ,  ob das 
deutsche Personenbeförderungs-
gesetz mit seiner Unterscheidung 
von eigen- und gemeinwirtschaft-
lichen Verkehrsleistungen ,  für die 
unterschiedliche Genehmigungs-
voraussetzungen gelten ,  hinrei-
chend klar und bestimmt ist .  Diese 
Unterscheidung bedeutet unter 
anderem ,  dass für gemeinwirt-
schaftliche Verkehre die EG-Ver-
ordnung Nr. 1191/69 gilt ,  während 
sie für eigenwirtschaftliche nicht 
gilt .  Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hatte in seinem Urteil in 
Sachen » Altmark Trans « im Jahr 
2003 Zweifel an dieser Regelung 
angemeldet ,  die Entscheidung aber 

den deutschen Gerichten überlas-
sen .  In erst- und zweit instanzlichen 
Beschlüssen und Urteilen waren 
daraufhin unterschiedlichste 
 Meinungen vertreten worden .  

Nachdem der Rechtsstreit » Alt-
mark Trans « sich durch Zeitablauf 
erledigt hatte ,  bestand für das 
höchste deutsche Verwaltungsge-
richt in diesem Verfahren erstmals 
Gelegenheit ,  sich in dieser Frage 
zu äußern .  Das Bundesverwaltungs-
gericht hat dazu entschieden ,  dass 
die Abgrenzung von eigen- und 
gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleis-
tungen und damit die Teilbreichs-
ausnahme von der Anwendung der 
EG-Verordnung Nr. 1191/69 klar 
und rechtssicher ist .  Es hat aus-
führlich begründet ,  dass auch von 
der öffentlichen Hand bezuschusste 
Verkehrsleistungen als eigenwirt-

schaftlich anzusehen sind .  Das 
Gericht bekräftigt seinen Vorlage-
beschluss an den EuGH aus dem 
Jahr 2000 ,  wonach sich diese Aus-
legung des Begriffs aus Wortlaut ,  
Entstehungsgeschichte sowie Sinn 
und Zweck der im Jahr 1996 geän-
derten Bestimmungen im Personen-
beförderungsgesetz ergibt .  Die 
Regelung lässt nach den Worten 
des Gerichts » keinen Raum für 
Zweifel ,  welche Verkehrsleistungen 
der deutsche Gesetzgeber von 
der Anwendung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1191/69 freistellt und 

für welche er diese Verordnung für 
maßgeblich erklären wollte . » 

Was prüft die 
Genehmigungsbehörde?

Die zweite Grundsatzfrage in dem 
Verfahren bezog sich darauf ,  was 
die Behörde vor Erteilung einer 
Liniengenehmigung prüft und was 
nicht .  Zu klären war ,  ob die Ge-
nehmigungsbehörde untersuchen 
muss ,  ob die vom Unternehmer 
beantragte eigenwirtschaftliche 
Verkehrsleistung durch rechtswid-
rige Beihilfen fi nanziert wird .  Das 
Bundesverwaltungsgericht hat hier 
die rechtlichen Zuständigkeiten in 
Europa und die tatsächlichen Mög-
lichkeiten der Verwaltung erörtert 
und ist zu dem Schluss gekommen ,  
dass es keine Prüfungskompetenz 
der Genehmigungsbehörden in 
Bezug auf das EU-Beihilferecht gibt .  
Im Übrigen würde das Genehmi-
gungsverfahren überfrachtet ,  wenn 
darin auch schwierigste Fragen des 
europäischen Beihilferechts behan-
delt werden müssten .  Das Gericht 
legt dar ,  dass dadurch weder die 
Durchsetzung des Beihilfeverbotes 
noch der Schutz übergangener 
Konkurrenten gefährdet ist ,  da 
die Europäische Kommission für 
die Einhaltung des Beihilferechts 
sorgen kann .  

Das Bundesverwaltungsgericht hat 
damit insgesamt die von fast allen 
Bundesländern und vom VDV seit 
Jahren vertretene Auslegung des 
Personenbeförderungsgesetzes 
bestätigt .  Es hat deutlich gemacht ,  
wann welches Recht für die Ertei-
lung einer Liniengenehmigung gilt 
und wer für welche Entscheidung 
zuständig ist .  Das Urteil beantwor-
tet nicht sämtliche im Personen-
beförderungsrecht diskutierten 
Fragen ,  aber es führt dazu ,  dass 
alle von derselben Rechtsgrund-
lage ausgehen und ermöglicht so 

Richterliche Klärungen und politische Diskussionen 
zum Genehmigungswettbewerb 

Nach langjährigem Streit entschied das Bundesverwaltungsgericht am 19.  Oktober 2006 über 
wesentliche Fragen des Personenbeförderungsrechts .  Zunehmender Wettbewerb um Linien-
genehmigungen für eigenwirtschaftliche Verkehrsleistungen führte zu Forderungen nach einer 
Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) im Hinblick auf den Genehmigungswett-
bewerb .  Der VDV stellte sich dieser Diskussion ,  lehnte aber eine voreilige Änderung des PBefG ab ,  
da die zu erwartende Verabschiedung der EG-Verordnung zum öffentlichen Personennahverkehr 
(Verordnung » 1191 neu «) ohnehin Gesetzesänderungen erfordern dürfte .  



wieder eine einheitliche Genehmi-
gungspraxis in Deutschland .  

Wenn nunmehr feststeht ,  dass  
der Unternehmer ,  der eine 
Liniengenehmigung für eine eigen-
wirtschaftliche Verkehrsleistung 
beantragt ,  nicht darlegen muss ,  ob 
und welche Zuschüsse er erhält ,  
heißt das nicht ,  dass hier Beliebig-
keit Einzug hält .  Selbstverständ-
lich muss sowohl derjenige ,  der 
einen Zuschuss gewährt ,  als auch 
derjenige ,  der ihn bekommt ,  das 
europäische Beihilferecht beachten .  
Dies bedeutet insbesondere ,  dass 
bei bezuschussten eigenwirtschaft-
lichen Verkehren die vier Kriterien 
des Europäischen Gerichtshofs 
aus seinem Urteil vom 24 .  Juli 
2003 eingehalten werden müssen ,  
um eine Überkompensation zu 
vermeiden .  

Neben den lange umstrittenen 
Grundsatzfragen hat sich das 
Gericht auch damit befasst ,  welche 
Rechtsposition der Genehmigungs-
inhaber und der Betriebsführer bei 
der Wiedererteilung einer Geneh-
migung haben .  Der Betriebsführer 
im Sinne des PBefG betreibt den 
Verkehr im eigenen Namen ,  unter 
eigener Verantwortung und auf 
eigene Rechnung ,  ist jedoch nicht 
Inhaber der Liniengenehmigung .  
Das Bundesverwaltungsgericht 
hat den Betriebsführer ,  der die 
tatsächlichen Verkehrsleistungen 
in eigener Verantwortung erbracht 
hat ,  gegenüber dem Genehmi-
gungsinhaber deutlich gestärkt .  
Vom Betriebsführer ist übrigens 
der Auftrags- oder Subunter-
nehmer zu unterscheiden ,  der im 
fremden Namen und auf fremde 
Rechnung tätig und dementspre-
chend nicht Vertragspartner des 
Fahrgastes wird .  

Genehmigungswettbewerb

Wenn Liniengenehmigungen aus-
laufen ,  bewerben sich zunehmend 
nicht mehr nur die bisherigen Un-
ternehmer ,  sondern auch weitere 
Interessenten um die Genehmi-
gung eines Busverkehrs .  Daraus 
ergibt sich für die Genehmigungs-
behörde immer häufiger die Frage ,  
wie zwischen konkurrierenden 
Anträgen zu entscheiden ist und 
wie das Genehmigungsverfahren 
in dieser Situation verlaufen soll .  
Diese Entwicklung wird einerseits 
von der allgemeinen Marktentwick-
lung beschleunigt ,  andererseits 
wird in einzelnen Bundesländern 

wie etwa Sachsen-Anhalt versucht ,  
durch europaweite Bekannt-
machungen auslaufender Linien-
genehmigungen auch bei eigenwirt-
schaftlichen Verkehrsleistungen  
den Wettbewerb zu intensivieren .  

Diese Ausgangslage hat dazu 
 geführt ,  dass innerhalb des Bund- 
Länder-Fachausschusses » Straßen-
personenverkehr « (BLFA) eine 
Arbeitsgruppe » Genehmigungs-
wettbewerb « gegründet wurde .  Im 
BLFA sind die für das PBefG zu-
ständigen Referenten der Bundes-  
und Landesverkehrsministerien 
vertreten .  Die Arbeitsgruppe 
wurde von den Ländern Hessen ,  
Niedersachsen ,  Rheinland-Pfalz 
und Sachsen-Anhalt gebildet .  Sie 
erarbeitete bereits im Juli 2006 
Vorschläge zur Änderung des 
PBefG ,  die der Fachöffentlichkeit 
jedoch erst Ende des Jahres 2006 
bekannt wurden .  Nach Auffassung 
der Arbeitsgruppe sollte eine euro-
paweite Veröffentlichungspflicht für 
auslaufende Liniengenehmigungen 
festgeschrieben werden .  Des Wei-
teren sollte etwa eine Antragsfrist 
festgelegt werden .  Anträge auf Er-
teilung von Liniengenehmigungen 
dürften danach nur innerhalb von 
neun bis sechs Monaten vor Beginn 
des Genehmigungszeitraums 
gestellt werden .  

Der VDV nahm die Vorschläge 
zum Anlass ,  in seinen Fachgremien 
erneut das Thema Genehmigungs-
wettbewerb und die Frage ,  ob eine 
Änderung des PBefG erforderlich 
ist ,  ausführlich zu erörtern .  Wie 
Chancen und Rechte bisheriger 
Betreiber und neuer Konkurrenten 
im Genehmigungsverfahren ange-
messen gewahrt werden ,  ist eine 
durchaus komplexe Problematik .  
Dies zeigt sich etwa bei der Frage 
nach der Nachbesserung eines 
gestellten Antrags im Laufe des 
Verfahrens .  

Maßgeblich :   
der europäische Rahmen

Der Diskussionsprozess ist noch 
nicht abgeschlossen ,  entscheidend 
ist jedoch gegenwärtig ein zeit-
licher Gesichtspunkt :  Die EG-Ver-
ordnung zum öffentlichen Perso-
nennahverkehr (Verordnung » 1191 
neu «) wird aller Voraussicht nach 
Änderungen am PBefG erfordern .  
Während dieser Jahresbericht 
gedruckt wird ,  könnte das Europä-
ische Parlament das mehr als sechs 
Jahre währende Verordnungsge-

bungsverfahren zu einem Abschluss 
bringen oder aber ein weitere 
Verhandlungsrunde zwischen den 
europäischen Institutionen einläu-
ten .  Solange dieses Verfahren nicht 
zu einer verbindlich beschlossenen 
Verordnung geführt hat oder aber 
endgültig gescheitert ist ,  führt eine 
Änderung des PBefG nur zu einer 
Verkomplizierung der Situation und 
zu weiteren ungeklärten Rechts-
fragen .  

Ass .  jur.  Martin Schäfer
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Der Gesetzgeber hat die
Lenk- und Ruhezeiten  
im Busverkehr genau 
geregelt ,  damit die 
Fahrgäste sicher 
transportiert werden

Wer sich schon einmal mit den Lenk-  
und Ruhezeiten im Straßenverkehr 
befasst hat ,  der weiß um die höchst  
komplizierten Verschachtelungen 
dieses Rechtsbereichs .  Europäi-
sches Recht und nationales Recht 
greifen hier ebenso ineinander wie 
europäische Richtlinien ,  europäi-
sche Verordnungen ,  nationale Ver-
ordnungen und nationale Gesetze .  
Aber auch von der Schutzrichtung 
her ist das Recht der Lenk- und 
Ruhezeiten sehr vielgestaltig :  Der 
Schutz der Fahrgäste ,  der Schutz 
des Fahrers als Arbeitnehmer und 
der Schutz der anderen Verkehrs-
teilnehmer sind drei gleichermaßen 
vom Gesetz- und Verordnungs-
geber gewollte Zwecke .  

Im Jahr 2006 wurde mit der 
Verordnung (EG) Nr .  561/2006 
des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16 .  März 2006 die 
bisherige Verordnung (EWG) Nr .  
3820 / 85 abgelöst .  Darüber hinaus 
hat der deutsche Gesetzgeber im 
Sommer 2006 mit der Umsetzung 
der Richtlinie 2002/15/EG des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11.  März 2002 zur Rege-
lung der Arbeitszeit von Personen ,  

die Fahrtätigkeiten im Bereich des 
Straßentransports ausüben ,  durch 
das Gesetz zur Änderung personen-
beförderungsrechtlicher Vorschrif-
ten und arbeitszeitrechtlicher 
Vorschriften für Fahrpersonal 
ebenfalls neue Vorschriften für die 
Fahrerinnen und Fahrer im Bereich 
des Straßentransports erlassen .  
Schließlich erforderte die Ablösung 
der Verordnung (EG) Nr .  3820 / 85 
durch die Verordnung (EG) Nr .  
561/  2006 auch eine Anpassung 
des deutschen Rechts – hier des 
FPersG und der FPersV . 

ÖPNV bleibt von EU-Verordnung 
weiterhin ausgenommen

Vor der Novellierung der Verord-
nung (EG) Nr .  3820 / 85 gab es auf 
europäischer Ebene Bestrebungen ,  
den ÖPNV wieder in den Geltungs-
bereich dieser Verordnung über die 
Lenk- und Ruhezeiten im Straßen-
personenverkehr einzubeziehen .  
Hierfür wurden insbesondere 
zwei Argumente vorgebracht :  zum 
einen die Schwierigkeiten bei der 
Kontrolle von Fahrern ,  die sowohl 
auf Strecken unter 50 Kilometer 
Linienlänge als auch auf Strecken 
von über 50 Kilometer Linienlänge 
eingesetzt werden ;  zum anderen 
gab es in einigen Mitgliedsstaaten 
Fälle ,  in denen versucht wurde ,  
 Linienlängen von über 50 Kilome-
ter in kleinere Teilbereiche aufzu-
teilen und so die Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr .  3820 / 85 
zu umgehen . 

Für den deutschen ÖPNV hätte 
die Einbeziehung in die Verord-
nung (EG) Nr .  3820 / 85 bzw .  in 
ihre Nachfolgeverordnung (EG) 
Nr .  561/2006 bedeutet ,  dass 
die – hierzulande – für den ÖPNV 
geltenden Lenk- und Ruhezeiten 
der FPersV nicht mehr zulässig 
und die europäischen Vorschriften 
unmittelbar anzuwenden gewesen 
wären :  Zwar verweist auch heute 
schon die FPersV auf die euro-
päischen Vorschriften ,  sie enthält 

allerdings z .  B .  mit der so genann-
ten Sechstelregelung in § 1 Absatz 3 
Nr .  2 FPersV und der Verteilungs-
möglichkeit der Wochenruhezeit 
auf einen Zweiwochenzeitraum in 
§ 1 Absatz 4 FPersV einige für den 
ÖPNV wichtige Ausnahmen . 

Nach langen Beratungen sah die 
Kommission schließlich ein ,  dass 
die Einbeziehung des ÖPNV in 
die Nachfolgeverordnung der 
(EG) Nr .  3820 / 85 eine Reihe von 
Nachteilen hätte .  So schrieb sie 
schließlich selbst in ihren Vorschlag 
für die spätere Verordnung (EG) 
Nr .  561/2006 hinein :  Der » Perso-
nenlinienverkehr unter 50 Kilome-
ter [solle] angesichts der kurzen 
Fahrtstrecke sowie der Kosten und 
der Beeinträchtigung der Dienste ,  
die der Einschluss nach sich ziehen 
würde « weiterhin ausgenommen 
bleiben .  Als schließlich im Früh-
jahr 2006 die Verordnung (EG) 
Nr .  561/2006 erschien ,  ergab sich 
für den ÖPNV – wegen dessen 
Herausnahme aus dem Anwen-
dungsbereich – unmittelbar kein 
Problem mehr .  

Allerdings bleibt die neue Verord-
nung (EG) Nr .  561/2006 für den 
ÖPNV dennoch nicht unerheblich .  
Da der europäische Gesetzgeber 
die Lenk- und Ruhezeiten für 
den ÖPNV ungeregelt ließ ,  hatte 
der deutsche Gesetzgeber diese 
Lücke mit dem FPersG und der 
FPersV ausgefüllt .  Um die Lenk- 
und Ruhezeiten gerade für die 
Unternehmen und Fahrer ,  die 
sowohl ÖPNV als auch Gelegen-
heits- und Reiseverkehr betreiben ,  
nicht zu unterschiedlich zu regeln ,  
verweist die FPersV in wesent-
lichen Punkten auf die europäische 
Verordnung und gibt nur an den 
Stellen ,  an denen die europäische 
 Verordnung für den ÖPNV nicht 
passt ,  Ausnahmemöglichkeiten .  Mit 
der Ablösung der Verordnung (EG) 
Nr . 3820 / 85 durch die Verordnung 
(EG) Nr .  561/2006 bestand nun 
auch für den deutschen Gesetz-
geber die Notwendigkeit ,  seine 
Regelungen in der FPersV und dem 
FPersG anzugleichen .  

Änderung des FPersG

In der zweiten Jahreshälfte 2006 
legte das Bundesministerium für 
Verkehr ,  Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) einen Referentenentwurf 
zur Änderung des FPersG vor .  
In dem FPersG sind zwar keine 
Lenk- und Ruhezeiten enthalten ,  
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VDV erwirkt Beibehaltung  
von flexiblen Lenk- und Ruhezeiten

Im Jahr 2006 verabschiedete die Europäische Union mit der Verordnung (EG) Nr .  �61/2006 ein 
neues Regelwerk über die Lenk- und Ruhezeiten im Straßenverkehr .  In der Vorgängerverordnung 
(EG) Nr .  3820 / 8� war der ÖPNV ausgenommen .  Bei den Beratungen über eine Neuregelung tauchten  
Überlegungen auf ,  diese Ausnahme aufzugeben .  Das hätte für den Bus-ÖPNV z .  B .  die Abschaffung 
der so genannten Sechstelregelung und der Verteilungsmöglichkeit der Wochenruhezeit auf einen 
Zweiwochenzeitraum bedeutet .  Unabhängig davon war es notwendige Folge der neuen Verordnung 
(EG) Nr .  �61/2006 ,  das Fahrpersonalgesetz (FPersG) und die Fahrpersonalverordnung (FPersV) zu 
novellieren .  Darüber hinaus musste 2006 die Richtlinie 2002/1�/EG umgesetzt werden . 



sondern im Wesentlichen nur 
Ermächtigungsgrundlagen für den 
Erlass der dafür notwendigen 
Verordnungen .  Aber eine für die 
Unternehmen nicht unbedeutete 
Norm findet sich doch :  die Vor-
schrift über die Aufbewahrungs-
pflichten und Aufbewahrungsdauer 
der Schaublätter im Sinne von 
Artikel 14 Abs .  2 der Verordnung 
(EWG) Nr .  3821 / 85 .  Nach dem 
Referentenentwurf sollte diese 
Aufbewahrungsfrist auf zwei Jahre 
verlängert werden .  Hiergegen 
wandte sich der VDV wie es der-
zeit aussieht sehr erfolgreich .  

Zwar war zuzugeben ,  dass zwei-
jährige Aufbewahrungsfristen auch 
im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) für 
Arbeitszeitnachweise verankert 
sind ;  allerdings sind Lenk- und 
Ruhezeiten nicht gleich den Arbeits-
zeiten .  Es bestand somit kein  
Harmonisierungsbedürfnis zwi-
schen den Aufbewahrungsfristen 
für Schaublätter und den Arbeits-
zeitnachweisen .  Demgegenüber 
bestand ein Harmonisierungs-
bedürfnis zu den Aufbewahrungs-
fristen nach EU-Recht .  Und hier 
hätte der deutsche Gesetzgeber 
mit der Einführung der zweijäh-
rigen Aufbewahrungsdauer im 
Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern erhöhte Anforderungen 
geschaffen . 

Änderung der FPersV 

Die vorgenannte Änderung im 
FPersG hatte der Verband zum 
Anlass genommen ,  bei der in der 
ersten Hälfte des Jahres 2007 
anstehenden Novellierung der 
FPersV Entsprechendes für § 2 
Abs .  3 Satz 4 FPersV bezüglich 
der Ausdrucke bei einem digitalen 
Kontrollgerät zu fordern und die 
Aufbewahrungspflichten dort 
ebenfalls auf den europäischen 
Standard von einem Jahr anzupas-
sen .  Hierdurch würde die gleiche 
Aufbewahrungsfrist gemäß § 1 Abs .  
6 Satz 9 FPersV unabhängig von der 
Art der technischen Aufzeichnung 
hergestellt . 

Diese Änderung in der FPersV ist 
der kleinere Brocken ,  auf den der 
Verband bei der Novellierung der 
FPersV sein Augenmerk gelegt hat .  
Hauptziel bleibt die Beibehaltung 
der in Deutschland den ÖPNV 
im Vergleich zur Verordnung (EG) 
Nr .  561/2006 begünstigenden 
Sonderregelungen hinsichtlich 
der Ausdehnungsmöglichkeit der 

Wochenruhezeiten auf einen 
Zweiwochenzeitraum sowie der so 
genannten Sechstelregelung . 
 
Umsetzung der  
Richtlinie 2002/1�/EG 

Ein weiterer Bereich ,  in dem 
der Verband seinen Mitgliedern 
unzumutbare Belastungen ersparen 
konnte ,  war die Umsetzung der 
Richtlinie 2002/15/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates 
vom 11.  März 2002 zur Regelung 
der Arbeitszeit von Personen ,  die 
Fahrtätigkeiten im Bereich des 
Straßentransports ausüben .  In 
einem ersten Entwurf wollte das 
für die Umsetzung dieser Richtlinie 
federführende Bundesarbeitsminis-
terium auch die Verkehre des 
ÖPNV in den Geltungsbereich 
einbeziehen .  Hier ist es durch 
Gespräche auf Beamtenebene 
gelungen ,  den ÖPNV bei der 
Umsetzung auszuklammern .  Kon-
kret bedeutet dies :  Die Richtlinie 
wurde im Wesentlichen durch 
die Einfügung eines neuen § 21 a 
ArbZG in das deutsche Recht 
transferiert .  Hierbei wurde der 
Geltungsbereich auf die Fahrer 
und Beifahrer beschränkt ,  für die 
auch die europäische Verordnung 
(EWG) Nr .  3820 / 85 oder das 
AETR-Übereinkommen (dies ist 
wortgleich mit der vorgenannten 
Verordnung ,  gilt aber im Verhältnis 
zu den europäischen Ländern ,  die 
nicht Mitglied der EU sind) unmit-
telbar Anwendung findet . 

VDV-Mitteilung » Begriffs-
definitionen bei Lenk-  
und Ruhezeiten im Busverkehr «

Die vorhergehenden Abschnitte 
zeigen :  Das Recht der Lenk- und 
Ruhezeiten gehört nicht zu den 
übersichtlichen Rechtsbereichen .  
Nicht nur ,  dass hier deutsches 
und europäisches Recht Hand 
in Hand gehen ;  da die Lenk- und 
Ruhezeiten drei Schutzzwecke 
(Fahrer ,  Fahrgäste und andere 
Verkehrsteilnehmer) haben ,  greifen 
hier deutsche Verordnungen 
und Gesetze sowie europäische 
Richtlinien und Verordnungen aus 
dem Arbeitsrecht ,  dem Straßen-
verkehrsrecht und dem Recht der 
Personenbeförderung ineinander ;  
und fast alle Rechtsvorschriften 
kommen mit Definitionen daher .  
Das war für den Verband Anlass ,  
einen Definitionskalender ,  der 
alle Definitionen der einschlägigen 
deutschen und europäischen 

Vorschriften auflistet ,  herauszu-
bringen .  Die VDV-Mitteilung 9037 
» Begriffsdefinitionen bei Lenk- und 
Ruhezeiten im Busverkehr « listet 
die Begriffe alphabetisch und nach 
Rechtswerken sortiert auf .  Beides 
soll den Anwendern im Umgang 
mit den Rechtsvorschriften helfen . 

Fazit

Der Bereich der Lenk- und Ruhe-
zeiten war auch 2006 ein Feld tief 
greifender Veränderungen .  Nach 
der Verabschiedung der neuen 
FPersV im Frühjahr 2007 konnte 
dieser Rechtsbereich mit Hilfe 
des VDV so geregelt werden ,  dass 
keine gravierenden Veränderungen 
die ÖPNV-Branche zusätzlich 
belasten . 

Rechtsanwalt Thomas Hilpert

Schafft Klarheit :  Die neue
VDV-Schrift 9037 listet 
alle Definitionen der 
einschlägigen deutschen 
und europäischen 
Vorschriften zum Thema 
Lenk- und Ruhezeiten 
übersichtlich auf

Mitteilungen 

Begriffsdefinitionen bei
Lenk- und Ruhezeiten 
im Busverkehr

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 
Kamekestraße 37–39, 50672 Köln, Tel. (0221) 57979-0, Fax 5142 72 

Nr. 9037

Eine Übersicht der Definitionen aus dem 
Europäischen und dem Deutschen Recht

Juli 2006

zusammengestellt von
Rechtsanwalt Thomas Hilpert, Köln
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Die Ausgleichszahlungen für die 
rabattierte Beförderung von 
Auszubildenden ,  bei denen es 
sich bundesweit um eine Größen-
ordnung von jährlich knapp einer 
Milliarde Euro handelt ,  erfolgten 
bisher aufgrund von einheitlichen 
Bundesregelungen .  Diese enthalten 
diverse Stellschrauben ,  mit Hilfe 
derer auch die Länder Einfluss auf 
Menge und Verteilung der Mittel 
nehmen können .  Durch die im Jahr 
2006 auf Druck der Länder zustan-
de gekommenen Änderungen steht 
es den Ländern ab 1.  Januar 2007 
frei ,  die Bundesregelungen durch 
eigene Vorschriften abzulösen . 

Gesetzlicher Ausgangspunkt für die  
Berechnung der Ausgleichsleistun-
gen sind § 45a Personenbeförde-
rungsgesetz (PBefG) und § 6a Allge- 
meines Eisenbahngesetz (AEG) ,  er- 
gänzt durch die Verordnungen über 
den Ausgleich gemeinwirtschaftli-
cher Leistungen im Straßenperso-
nenverkehr (PBefAusglV) und im 
Eisenbahnverkehr (AEAusglV) .  
Grundlage der Berechnung sind ei-
nerseits die konkreten Einnahmen 
und andererseits die auf Pauscha-
lierungen basierenden Sollkosten .  
Einnahmen sind dabei alle Verkaufs-
erlöse für rabattierte Zeitkarten 
des Ausbildungsverkehrs .  Die Soll- 
kosten werden durch Multiplikation  
von länderspezifischen Sollkosten-
sätzen mit den durch die Auszubil- 
denden zurückgelegten Personen- 
kilometern ermittelt ,  die grundsätz- 
lich pauschaliert werden auf fünf 
oder  acht Kilometer ,  und zwar 
an allen ausbildungsnotwendigen 
Tagen (die pro Wochen- ,  Monats- 

und Jahreskarte festgelegt sind)  
2 , 3 mal täglich .  

Zur Berechnung der konkreten 
Ausgleichsleistungen werden die 
Einnahmen von den Sollkosten ab-
gezogen und die Differenz halbiert .  
Dieser halbe Differenzbetrag war  
ursprünglich der Ausgleichsanspruch  
des einzelnen Verkehrsunterneh-
mens .  Das Haushaltsbegleitgesetz 
2004 des Bundes aufgrund des so 
genannten » Koch-Steinbrück-Pa-
piers « führt jedoch zu pauschalen 
Abschlägen ,  die ab dem Jahr 2006 
zwölf Prozent betragen . 

Kritik an der bisherigen Methode

Diverse Pauschalierungen für die 
Berechnung der Personenkilome-
ter wurden von Kritikern in den 
Ländern zum Anlass genommen ,  
die Regelungen zwecks Eröffnung 
weiterer Einsparmöglichkeiten als 
zu ungenau anzugreifen .  Insbe-
sondere sind folgende Pauschalie-
rungen vorgesehen :  § 3 PBefAusglV 
und AEAusglV regeln die drei 
Komponenten mittlere Reiseweite ,  
Zahl der ausbildungsnotwendigen 
Tage und Zahl der Fahrten pro Tag 
(2 , 3) .  Den Ausgleichsbehörden 
ist es aufgrund einer bereits Ende 
2002 vorgenommenen Änderung 
der beiden Verordnungen möglich ,  
die Zahl der ausbildungsnotwen-
digen Tage reduziert festzulegen ,  
nicht aber die Zahl der Fahrten 
pro Tag .  Die Verkehrsunternehmen 
ihrerseits können ,  etwa per Ver-
kehrszählung ,  den Nachweis führen ,  
dass in ihrem Gebiet die mittlere 
Reiseweite oder die tägliche 
Fahrtenzahl deutlich (mehr als 25 
Prozent) über dem Pauschalwert 
liegt ,  und dann die tatsächlichen 
Werte in die Berechnung einbezie-
hen .  Dies gilt nach der Änderung 
von 2002 wiederum nicht für die 
Anzahl der Tage ,  an denen die Zeit-
fahrausweise eingesetzt werden . 

Als Hauptargumente gegen die bis 
einschließlich 2006 geltende Be-

rechnungsweise brachten Kritiker 
pauschal Manipulationsfähigkeit 
und Ungenauigkeit vor .  Wenngleich  
es tatsächlich einzelne Fälle gegeben  
hat ,  in denen Fahrpläne und Stre-
ckenführungen im Hinblick auf die  
Ausgleichsleistungen » optimiert « 
wurden ,  kann dieser Kritik engegnet  
werden :  Die bisherigen Regelungen 
führten dazu ,  dass die Unterneh-
men nicht selten pro Zeitkarte im 
Ausbildungsverkehr mehr Geld 
einnahmen als pro Erwachsenen-
karte .  Dies erklärt sich allerdings 
nicht aus einer besonders großzü-
gigen Rechnung ,  sondern aus der 
kostenorientierten Berechnungs-
weise .  Denn obwohl der Kosten-
deckungsgrad der Verkehrsunter-
nehmen seit Jahren kontinuierlich  
steigt (vgl. S.  39),  sind die Fahrkarten- 
preise im ÖPNV – jedenfalls im 
Durchschnitt – nicht kostendeckend  
oder gar gewinnbringend .  Sie unter- 
liegen im PBefG-Bereich der staat-
lichen Genehmigung und werden 
nicht selten – politisch gewollt – 
niedrig gehalten ,  weshalb man aus 
den Preisen keine Rückschlüsse auf 
die mit der Leistung verbundenen 
Kosten ziehen kann .  Hinzu kommt ,  
dass vor allem Schüler objektiv 
hohe Kosten verursachen ,  da sie 
naturgemäß oft gleichzeitig unter-
wegs sind und daher für die Belas-
tungsspitzen sorgen ,  nach denen 
sich die Vorhaltung der personellen 
und sachlichen Ressourcen der 
Verkehrsunternehmen richtet . 

Für die gesetzliche Unterstützung 
der Rabattierung der Auszubilden-
denzeitkarten sprechen gute 
Argumente :  Neben Zielen der So-
zialpolitik ,  Verkehrssicherheit und 
modernen Schulpolitik soll auch 
der ÖPNV unterstützt werden .  
Denn die Schüler bilden ,  vor allem  
in vielen ländlich geprägten Regio-
nen ,  das Rückgrat des Nahverkehrs ,  
der ohne diese Kunden überhaupt 
nicht aufrechtzuerhalten wäre .  
Und manche kleine Universitäts-
stadt hat mit der Einführung von 
Semestertickets auch ein deutlich 
verbessertes ÖPNV-Angebot 
bei gleichzeitiger Entlastung des 
Individualverkehrs erlebt .  Es wird 
also nicht nur gewünscht ,  dass die 
Auszubildenden mit dem ÖPNV 
mobil sind ,  sondern auch ,  dass 
dieser davon profitiert und so am 
Leben gehalten wird . 

Dem Argument ,  dass man die 
Berechnungsmethode vereinfachen 
könne ,  hat sich der VDV nie ver- 
schlossen ,  sondern vielmehr selbst  

Länder erreichen Kompetenzerweiterung  
für die Finanzierung des Ausbildungsverkehrs

Im Berichtsjahr konnte der VDV nicht länger verhindern ,  dass die Ausgleichsregelungen für die 
rabattierte Beförderung von Auszubildenden noch ein weiteres Mal einschneidend geändert 
wurden .  Kritiker in den Ländern nutzten das Argument der vermeintlichen Komplexität der 
Regelungen als Vorwand ,  um erfolgreich auf die Einräumung einer Kompetenz für abweichende 
Länderregelungen anstelle der Bundesvorschriften mit Wirkung ab 1.  Januar 2007 zu drängen ;  
hiermit können erneut Kürzungen der Ausgleichsleistungen bewirkt werden .  Die ersten 
Erfahrungen in den Ländern ,  die von der Länderkompetenz Gebrauch machen (möchten) ,  zeigen :  
Es wird nicht unkomplizierter und die Bundesregelungen sind keineswegs überholt . 

§ 45a Absatz 2 Satz 1 PBefG

Als Ausgleich werden gewährt 50 vom Hundert des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Ertrag, der in den in Absatz 1 
genannten Verkehrsformen für die Beförderung von Personen 
mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs erzielt wor-
den ist, und dem Produkt aus dem in diesem Verkehr 
geleisteten Personenkilometern und den durchschnittlichen 
verkehrsspezifischen Kosten.



Vorschläge dafür unterbreitet .  Nur  
einem Abweichen vom Grundgedan- 
ken der Regelung ,  der kostenorien-
tierten Ausgleichsberechnung ,  
wurde konsequent widersprochen .  
Diesen Grundansatz der Orientie-
rung der Ausgleichsregelungen nicht  
an Preisen ,  sondern an tatsächlichen  
Kosten für die Leistungserbringung ,  
hat der Gerichtshof der Europäi-
schen Gemeinschaften (EuGH) am 
24. Juli 2003 deutlich unterstützt ,  
als er in seinem Grundsatzurteil 
in der Sache » Altmark Trans « vier 
Kriterien für eine beihilferechtlich 
unbedenkliche Finanzierung eigen-
wirtschaftlicher Verkehre im Sinne 
des PBefG aufstellte .  Denn auch 
wenn das dritte Kriterium den 
Unternehmen sogar einen Gewinn 
zugesteht ,  während § 45a PBefG 
von dem Betrag ,  der zur Kosten-
deckung erforderlich wäre ,  nur die  
Hälfte (minus zwölf Prozent) als 
Ausgleich vorsieht ,  so ist der Aus- 
gangspunkt der Kostenorientierung  
doch derselbe .  Und das vierte 
EuGH-Kriterium fordert ein durch- 
schnittliches ,  gut geführtes Unter- 
nehmen als Maßstab ,  was im Wesent- 
lichen mit der Grundlage für die 
Bestimmung der Sollkostensätze 
übereinstimmt ,  die sich an » Durch-
schnittswerten einzelner Unter-
nehmen ,  die sparsam wirtschaften 
und leistungsfähig sind « ,  orientiert .  
Europarechtlich betrachtet sind 
die vorhandenen bundesrecht-
lichen Ausgleichsregelungen also 
ausgesprochen zukunftsfähig . 

Entwicklung der Rechtsänderung

Bereits seit 1995 sind § 45a PBefG 
und § 6a AEG Angriffen aus den 
Ländern ausgesetzt ,  was insbe-
sondere zu der oben erwähnten 
Novelle der Bundesverordnungen 
im Jahre 2002 führte .  Im Jahr 2004 
hatte das Land Niedersachsen 
angekündigt ,  weitere Änderungen 
zu fordern ,  um den Ländern die 
Möglichkeit einzuräumen ,  eigen-
ständige rechtliche Grundlagen zu 
schaffen .  Dies konnte zunächst – 
auch aufgrund der Aktivität des 
VDV – verhindert werden .  Am 12 .  
Januar 2006 brachte das Land Nie-
dersachsen einen entsprechenden 
Vorschlag in den Bundesrat ein .  
Danach sollten die bundesgesetz-
lichen Vorschriften erhalten bleiben ,  
den Ländern aber im Wege einer 
so genannten Rückholklausel die 
Möglichkeit eröffnet werden ,  diese 
durch jeweils eigene Vorschriften 
zu ersetzen .  Zur Begründung des 
Vorhabens wurde ohne nähere 

Erläuterungen angeführt ,  dass » die  
Erforderlichkeit einer bundesgesetz- 
lichen Regelung nicht mehr ge-
geben « sei .  Als Argument für die 
Rückholklausel wurden » neue und 
differenzierte Ausgestaltungsmög-
lichkeiten bei der Abgeltung von 
Ausgleichsansprüchen im Ausbil-
dungsverkehr « genannt ,  » zum 
Beispiel über vertragliche Abgel-
tungsformen ,  die bislang gesetzlich 
nicht vorgesehen sind « .  Dieser 
Grund ist nicht von bedeutender 
Schlagkraft ,  weil vertragliche 
Abgeltungsformen bisher zwar 
gesetzlich nicht vorgesehen ,  aber 
durchaus möglich waren und auch 
eingesetzt wurden .  Dafür wären 
die Änderungen der Vorschriften 
also nicht nötig gewesen . 

Der VDV hat im Verlauf der Diskus-
sion um die Gesetzesänderung die 
Mitglieder des Verkehrsausschusses 
des Bundestages angeschrieben .  In 
dem Brief wurden die Gefahren für 
den ÖPNV ,  insbesondere im länd-
lichen Raum ,  beschrieben ,  auf mög-
liche beihilferechtliche Probleme 
hingewiesen ,  die durch differie-
rende Ländergesetze aufkommen 
könnten ,  und eindringlich angeregt ,  
ein ganzheitliches Finanzierungs-
konzept für den ÖPNV auf den 
Weg zu bringen ,  anstatt an immer 
mehr Stellen unkoordinierte 
Kürzungen zu ermöglichen .  Dabei 
hat der VDV auf seinen konzeptio-
nellen Vorschlag » Neuer Konsens 
zur Finanzierung des ÖPNV « 
verwiesen ,  mit welchem er vor den 
Bundestagswahlen 2005 zu einem 
» Pakt für bezahlbare Mobilität « 
aufgerufen hatte . 

Gleichwohl wurde die Rück-
holklausel verabschiedet .  Dabei 
gibt es kein konkretes Konzept für 
eine einfachere ,  aber gleichwertige 
Lösung .  Ansonsten hätte die kriti-
sierte Regelung durch eine bessere 
ersetzt werden können .  Dies 
war jedoch nie ernsthaft in der 
Diskussion .  Was die Bundesländer 
von vornherein angestrebt hatten ,  
war die Möglichkeit ,  die bundes-
rechtlichen Regelungen ersetzen 
zu können ,  und zwar mit möglichst 
wenig inhaltlichen Vorgaben .  Denn 
dadurch wird die Verhandlungs-
position stark verbessert ,  wenn 
vertragliche Lösungen ausgehan-
delt werden .  Für den ÖPNV ist es 
jedoch bereits eine große Belas-
tung ,  dass in Zeiten allgegenwär-
tiger Mittelkürzungen ein weiterer 
Bestandteil der Planungssicherheit 
dahinschwindet . 

Für die Verhandlungen um vertrag-
liche Lösungen ist die neue Situa-
tion unbefriedigend .  Solange die 
bundeseinheitlichen Regelungen 
den Rahmen für die Ausgleichs-
leistungen gesteckt hatten ,  wurde 
darüber verhandelt ,  wie eine in 
etwa vorgegebene Summe mit 
geringerem Aufwand als bei dem 
gesetzlichen Verfahren auf die 
Anspruchssteller verteilt werden 
sollte .  Nun steht zu befürchten ,  
dass bei zukünftigen Verhandlungen 
die Höhe der Ausgleichsleistung in 
den Mittelpunkt rückt ,  wobei die 
Länder das einseitige Druckmit-
tel haben ,  im Falle » mangelnder 
Kooperation « der Verkehrsun-
ternehmen eine neue gesetzliche 
Regelung erlassen zu können . 

Kostenorientierte Ausgleichs-
berechnung bleibt modern

Es bleibt zu hoffen ,  dass die Länder 
von dieser neuen Möglichkeit nur 
mit dem gebotenen Augenmaß 
Gebrauch machen ,  getreu den 
Worten des Niedersächsischen 
Ministers Walter Hirche aus der 
Bundesratssitzung vom 10 .  Februar 
2006 :  » Wir Länder bekennen uns 
damit gleichzeitig zu unserer Ver-
antwortung für den Ausbildungs-
verkehr . « Der Grundgedanke der 
bundesrechtlichen Regelung ,  den 
Ausgleich an den Kosten von gut 
geführten Unternehmen auszu-
richten ,  ist mit den vier Kriterien 
des EuGH aus dem » Altmark-
Trans-Urteil « als modern bestätigt 
worden .  Deshalb erscheint es 
geradezu leichtsinnig ,  eine bewähr-
te Regelung durch Konzepte zu 
ersetzen ,  die beihilferechtlich weit 
hiervon entfernt sind . 

Rechtsanwältin Claudia Errington 

 Absenkung auf  Tage pro Karte für
Bundesland Wochenkarte Monatskarte Jahreskarte

Hamburg 5 22

Mecklenburg-Vorp. 5 22 200

Nordrhein-Westf. 5,1 18,2–23 200,2

Rheinland-Pfalz 5,3 22,8

Schleswig-Holstein 5,1 21,8

Thüringen  gemäß Fahrplanangebot

* von ursprünglich 6 Tage pro Wochenkarte, 26 Tage pro Monats-
karte und 240 Tage pro Jahreskarte

Absenkung* der ausbildungsnotwendigen Tage
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Vergaberecht in Bewegung – Europa macht Tempo
Mit Fug und Recht kann man behaupten ,  das Jahr 2006 war in vergaberechtlicher Hinsicht ein sehr 
bewegtes Jahr .  Während der Gesetzgeber in Deutschland noch damit beschäftigt war ,  die zunächst 
» nötigsten « Vorgaben der Vergaberichtlinien 200� /17/ EG und 200� /18 / EG (Vergaberichtlinien) aus 
dem Jahre 200� in deutsches Recht umzusetzen ,  arbeitete Brüssel – in Gestalt der Europäischen 
Kommission – schon wieder an der Fortentwicklung des Vergaberechts .  Mit einem Vorschlag für 
eine Überarbeitung der so genannten Rechtsmittelrichtlinien ,  die die Verbesserung der Wirksam-
keit der Nachprüfung von Vergaben zum Gegenstand haben ,  und mit einer auslegenden Mitteilung 
zu – insbesondere – unterschwelligen Vergaben vermochte es die Kommission ,  die Diskussionen  
in der Vergaberechtsszene druckvoll anzuheizen .  Aber auch der Europäische Gerichtshof in 
Luxemburg (EuGH) beteiligte sich an der Fortentwicklung des Vergaberechts ,  indem er die bisher 
noch weitgehend unscharfen Voraussetzungen zur Inhouse-Vergabe nach den » Teckal «-Kriterien 
konkretisierte .  

In gleich zwei Urteilen entwickelte 
der EuGH seine Rechtsprechung 
zur Zulässigkeit von vergaberechts-
freien Inhouse-Vergaben fort ,  
wobei der Fokus auf der Vergabe 
an Gesellschaften in der Rechts-
form der Aktiengesellschaft (AG) 
lag .  Dabei handelt es sich um 
die Urteile in den Rechtssachen 
» Associazione Nazionale Auto-
trasporto Viaggiatori « (ANAV) ,  
C-410 / 04 vom 6 .  April 2006 ,  und 
» Carbotermo und Consorzio 
Alisei « ,  (Carbotermo) ,  C-340 / 04 
vom 11.  Mai 2006 .  

Nach der Entscheidung in der 
Rechtssache » Parking Brixen « ,  
Urteil vom 13 .  Oktober 2005 
(C-458 / 03) ,  wurden in der Rechts-
literatur Stimmen laut ,  die es nicht 
mehr für möglich hielten ,  dass eine 
Inhouse-Vergabe an eine AG erfol-
gen könne .  Dieser absoluten Ein-
schätzung wurde jedoch mit dem 
Urteil des EuGH in der Rechtsache 
» ANAV « die Grundlage entzogen .  
In der unmittelbar auf die Entschei-
dung in der Rechtssache » ANAV « 
folgenden Entscheidung » Carbo-
termo « machte der EuGH jedoch 
deutlich ,  dass die Anforderungen 
an eine solche Inhouse-Vergabe an 
eine AG nach wie vor restriktiv zu 
behandeln sind . 

Ausgangspunkt für beide Urteile 
waren die vom EuGH in der 
Rechtssache » Teckal « ,  Urteil vom 
18 .  November 1999 (C-107/ 98) ,  
entwickelten Teckal-Kriterien .  
Danach ist eine Auftragsvergabe 
an ein rechtlich vom Auftraggeber 
getrenntes Unternehmen als 
» Inhouse-Vergabe « zulässig ,  wenn 
der Auftraggeber über das Unter-
nehmen eine Kontrolle wie über 
eine eigene Dienststelle ausübt 
(» Kontrollkriterium «) und dieses 
Unternehmen seine Tätigkeiten im 
Wesentlichen für den Auftraggeber 
erbringt (» Wesentlichkeitskrite-
rium «) .  Dadurch dass er in der 

Entscheidung » ANAV « die Inhouse-
Vergabe an eine AG nicht aufgrund 
ihrer Rechtsform in Frage stellte ,  
entschied der EuGH der Sache 
nach zum ersten Mal positiv bezüg-
lich der Inhouse-Betrauung einer 
AG .  Wobei diese Entscheidung 
insofern besonders beachtenswert 
ist ,  da es um eine Betrauung mit 
ÖPNV-Leistungen ging .  

Gleichwohl ist damit die restriktive 
Auslegung des EuGH ,  wie er sie in 
der Rechtssache » Parking Brixen « 
hinsichtlich des Kontrollkriteriums 
erstmals ausführte ,  nicht obsolet 
geworden .  Vielmehr bekräftigte 
der EuGH seine restriktive Ausle-
gungspraxis in der Entscheidung 
» Carbotermo « .  Dies unterstrich 
er schon dadurch ,  dass er wörtlich 
Bezug zur Entscheidung » Parking 
Brixen « nahm .  Danach muss die  
Kontrolle über die zu beauftragende  
Stelle so ausgestaltetet sein ,  dass 
der Auftraggeber die Möglichkeit 
habe ,  sowohl auf die strategischen 
Ziele als auch auf die wichtigen 
Entscheidungen dieser Gesellschaft 
Einfluss nehmen zu können .  Diese 
Kontrolle wie über eine eigene 
Dienststelle sei demnach nicht 
möglich ,  wenn der Verwaltungsrat 
der AG über weite Leitungsbe-
fugnisse verfüge ,  die er autonom 
ausüben könne .  Insofern ist es 
nicht die Rechtsform des Auftrag-
nehmers ,  die über die Zulässigkeit 
der Inhouse-Vergabe entscheidet .  
Es sind die den Unternehmens-
organen durch ihre Anteilseigner 
gewährten Befugnisse ,  die ein 
Unternehmen im Einzelfall einer 
den Anforderungen des EuGH 
genügenden Kontrolle durch ihre 
Anteilseigner entziehen können 
mit der Folge der Unzulässigkeit 
einer Inhouse-Vergabe .  

In der Entscheidung » Carbotermo « 
nutzte der EuGH zudem erstmals 
die Gelegenheit ,  zum » Wesentlich-
keitskriterium « ausführlich Stellung 

zu nehmen .  Zum Maßstab der kon-
kreten Beurteilung der Frage ,  ob 
die Tätigkeit im Wesentlichen für 
den Auftraggeber verrichtet werde ,  
führte der EuGH aus ,  dass der 
zuständige Richter alle qualitativen 
wie quantitativen Umstände des 
Einzelfalles berücksichtigen müsse .  
Demnach seien alle Tätigkeiten zu 
berücksichtigen ,  die ein Unterneh-
men als Auftragnehmer aufgrund 
der Vergabe verrichte .  Es komme  
nicht darauf an ,  wer das betreffende  
Unternehmen vergüte ,  womit 
auch die Vergütungen Dritter als 
Nutzer der Dienstleistungen mit 
einzubeziehen seien .  Es spiele auch 
keine Rolle ,  in welchem Gebiet 
die Leistungen erbracht werden .  
Damit dürften die Erlöse aus 
dem Fahrkartenverkauf und sogar 
grenzüberschreitende Verkehre der 
Erfüllung dieses Kriteriums nicht 
entgegenstehen . 

Hinzuweisen ist darauf ,  dass für 
den Anwendungsbereich der neuen 
EU-Verordnung über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf 
Schiene und Straße Sondervor-
schriften bezüglich der Beauftra-
gung von » internen Betreibern « 
vorgesehen sind .  Inwieweit diese 
neben oder vor die allgemeinen 
Regeln zur Inhouse-Vergabe nach 
» Teckal « treten ,  hängt von der 
konkreten Formulierung der Ver-
ordnung ab ,  die sich zum Redak-
tionsschluss noch in der Beratung 
befand . 
 
Die Kommission erhöht  
den Druck

Im Juni 2006 legte die Kommission 
einen Vorschlag (KOM(2006) 195 
endgültig / 2 vom 14 .  Juni 2006) zur 
Änderung der Richtlinien 89 / 665 /
EWG und 92 /13 / EWG (Rechts-
mittelrichtlinien) mit dem Zweck 
der Verbesserung der Wirksamkeit 
von Nachprüfungsverfahren im öf-
fentlichen Auftragswesen vor .  Der 
Kommissionsvorschlag sieht im 
Kern die gemeinschaftsweite Instal-
lation koordinierter Vorschriften 
über Mindest-Stillhaltefristen 
nach dem Vorbild des § 13 Vergabe-
verordnung (VgV) vor .  Insoweit 
zielt der Vorschlag im Ergebnis 
auf eine europaweite Einführung 
bereits bestehender deutscher 
Regelungen und würde somit keine 
wesentlichen Neuerungen für die 
deutsche Vergabepraxis bringen .  
Jedoch sollen über das deutsche 
Vorbild hinaus auch bei freihän-
digen Vergaben Mindest-Stillhalte-
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fristen eingeführt werden .  Auch bei 
diesen freihändigen Vergaben soll 
nach Vorstellung der Kommission 
nunmehr nach entsprechender 
öffentlicher Bekanntmachung eine 
Mindest-Stillhaltefrist zwischen Zu-
schlagsentscheidung und Vertrags-
schluss gelten .  

Der VDV hat in seinen Stellung-
nahmen dazu eine kritische 
Haltung eingenommen .  Schließlich 
gewähren die Richtlinie 2004 /18 /
EG und insbesondere die » Sekto-
renrichtlinie « 2004 /17/ EG sowie 
die europäische Rechtsprechung 
zu Inhouse-Vergaben den Auftrag-
gebern ausdrücklich das Recht 
zu freihändigen Vergaben und zu 
Vergaben mit nur eingeschränkten 
Bekanntmachungspfl ichten .  Im 
Ergebnis würden damit die frei-
händigen und weniger förmlichen 
Vergaben den förmlichen Verfahren 
gleichgestellt ,  da unabhängig von 
der rechtlichen Möglichkeit zur 
freihändigen Vergabe zu befürchten 
wäre ,  dass die Auftraggeber allein 
aufgrund des dadurch bewirkten 
unkalkulierbaren Prozessrisikos 
ihr Recht zur freihändigen Vergabe 
nicht oder nur sehr eingeschränkt 
wahrnehmen würden .  

In dieselbe Richtung stößt die im 
Juli 2006 veröffentlichte Mitteilung 
der Kommission vom 23 .  Juni 2006 
zu Auslegungsfragen bei Auftrags-
vergaben ,  die nicht oder nur teil-
weise von den Vergaberichtlinien 
erfasst werden ,  womit auch die 
Vergaben von Aufträgen betroffen 
sind ,  die die Schwellenwerte der 
Vergaberichtlinien nicht über-
schreiten .  Die Kommission legt 
in der Mitteilung Entscheidungen 
des EuGH zu den Binnenmarkt-
regeln des EG-Vertrages aus und 
entwickelt daraus Grundanforde-
rungen zur Bekanntmachung ,  zum 
Verfahren der Vergabe und zum 
Rechtsschutz .  Die Anforderungen 
der Kommission in der Mitteilung 
setzen höhere Standards als die 
bei höheren Vergabesummen 
einschlägigen Vergaberichtlinien .  
Daneben sind die Forderungen 
der  Mitteilung unscharf .  Insbe-
sondere die Grundanforderungen 
zur vorherigen Bekanntmachung 
der beabsichtigten Vergabe ,  wie 
sie die Kommission fordert ,  ließen 
eine faktische Verschärfung des 
Vergaberechts befürchten .  Diese 
könnte sich daraus ergeben ,  dass 
 vorsichtige Vergabestellen sich an 
der Mitteilung orientieren ,  um der 
Gefahr von Prozessen und Klagen 

zu entgehen .  Dies lässt befürch-
ten ,  dass Auftraggeber ,  obwohl 
sie zur Anwendung der Mitteilung 
nicht verpfl ichtet sind ,  allein aus 
Sicherheitserwägungen förmliche 
Vergabearten wählen werden . 

Deutscher Widerstand 
gegen Kommissionsvorhaben 

Gegen beide zuvor genannten 
 Maßnahmen der Kommission 
regte sich von offi zieller Seite in 
Deutschland deutlicher Widerstand .  
Der Bundesrat hat in einem Be-
schluss zum  Änderungsvorschlag 
der Rechtsmittelrichtlinien 
(BR Drs .  327/ 06 vom 7.  Juli 2006) 
den Einwand erhoben ,  dass die 
Kommission mit ihrer Forderung 
nach erhöhten Bekanntmachungs-
pfl ichten einen Gegenstand regeln 
wolle ,  der als materielles Recht in 
den Vergaberichtlinien und nicht in 
den Rechtsmittelrichtlinien veror-
tet sein müsse .  Die Bundesregie-
rung hat gegen die Mitteilung der 
Kommission zu Auslegungsfragen 
sogar förmlich Klage auf Nichtig-
keit dieses Rechtsaktes vor dem 
EuGH erhoben .  

Dies zeigt ,  dass auch in der unmit-
telbaren Zukunft auf europäischer 
Bühne viel Bewegung im Vergabe-
recht zu erwarten sein wird .  Auf 
nationaler Ebene ist diese Bewe-
gung im Jahre 2007 auch garantiert ,  
da die Bundesregierung für dieses 
Jahr bereits eine umfassende 
Reform des Vergaberechts ange-
kündigt hat .  Von besonderem Inter-
esse dürfte dabei sein ,  inwieweit 
die Forderungen der Kommission 
und die Aussagen des EuGH zur 
 Inhouse-Vergabe bei der Reform 
des deutschen Vergaberechts 
Anklang fi nden werden .  

Ass .  jur.  Stefan Bahrenberg

 

Die Mitteilung der 
Europäischen Kommission 
vom 23 .  Juni 2006 zu 
Auslegungsfragen bei 
Auftragsvergaben stößt 
auf deutscher Seite auf 
erheblichen Widerstand
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Der positive Trend der Eisenbahnen  
wird sich nur dann dauerhaft 
fortsetzen lassen ,  wenn das Netz 
im Hinblick auf Qualität und 
Quantität den Anforderungen aller 
Nutzer entspricht .  Dabei hat der 
Zuschnitt des Netzes auch einen 
Wettbewerbsaspekt ,  denn ein 
diskriminierungsfreier Zugang zu 
einem nicht kundengerechten Netz 
würde weitgehend ins Leere zielen . 

Unterschiedliche Interessen  
am Netz bergen Konfliktpotenziale

Beim Thema Eisenbahninfrastruktur 
sind die Interessen der verschie-
denen Beteiligten nicht deckungs-
gleich .  Das primäre Interesse 
der Nutzer sind hinreichende 
Kapazität und Flexibilität sowie 
Mängelfreiheit zu günstigen Preisen .  
Die Infrastrukturunternehmen sind 
an Einnahmen interessiert ,  aber 
auch an einem möglichst geringen 

Aufwand für Bau und Unterhal-
tung der Strecken und Anlagen .  
Von staatlicher Seite besteht ein 
Interesse an möglichst geringem 
Zuschussbedarf sowie an dem 
wirtschaftlichen Erfolg seiner Be-
teiligungen ,  aber auch ein verkehrs- 
und strukturpolitisches Interesse 
an hinreichender Infrastrukturaus-
stattung als Grundlage eines effi-
zienten Verkehrssystems .  In diesem 
Dreiecksverhältnis ergibt sich 
zwangsläufig ein Konfliktpotenzial ,  
das sich auch in der verkehrspoli-
tischen Diskussion niederschlägt . 

Dieses Konfliktpotenzial legt die 
Schaffung von Strukturen nahe ,  die 
konfliktarm sind oder den Beteilig-
ten die eigenständige Lösung von 
Konflikten ermöglichen .  Für Fälle ,  
in denen diese Mittel versagen ,  
muss es darüber hinaus auch 
fremdgesteuerte Verfahren als 
Korrektiv geben . 

VDV-Umfrage zeigt das Spektrum 
der Netzmängel auf

Angesichts des Erfolges ,  den der 
Eisenbahnverkehr in den letzten 
Jahren hatte ,  aber auch angesichts 
des Rationalisierungsdrucks ,  der 
auf dem Netz lastet ,  ist es nicht 
weiter verwunderlich ,  dass die 
Anforderungen der Verkehrsunter-
nehmen an die Infrastruktur nicht 
immer erfüllt werden .  Die regel-
mäßigen Umfragen des VDV bei  
den Unternehmen und Aufgaben-
trägern zu Schwachstellen der 

 Bundesschienenwege belegen dies .   
Die Befragten klagen über Betriebs-
erschwernisse und Engpässe durch 
fehlende ,  z .  T .  zurückgebaute  Wei-
chen ,  Überhol-,  Neben-,  Abstell- 
und Ladegleise sowie durch Verlän-
gerung von Zugfolgeabschnitten ,  
zu viele Langsamfahrstellen sowie 
über eine mangelnde Ausnutzung 
des Potenzials einzelner Strecken .  
War die Befragung auch auf die 
Schienenwege der Eisenbahnen des  
Bundes beschränkt ,  so sind auch 
für die weniger im Rampenlicht 
stehende Eisenbahninfrastruktur  

der nichtbundeseigenen Eisenbah-
nen (NE) beträchtliche Defizite  
festzustellen .  Auch bei den NE steht  
die Infrastruktur unter starkem Wirt- 
schaftlichkeitsdruck .  Zudem stehen  
ihnen vor allem für die Güterver-
kehrsstrecken und -anlagen kaum 
staatliche Mittel zur Verfügung .  
Ohne hinreichende Finanzierung 
der staatlichen Infrastrukturauf-
gaben dürften auch alle Mittel der 
Regulierung kein leistungsfähiges 
Eisenbahnnetz garantieren .  Daher 
ist auch in Zukunft staatliches 
Engagement bei der Finanzierung 
der Schieneninfrastruktur unver-
zichtbar . 

LuFV müssen konkrete 
Vereinbarungen enthalten

Die Rahmenbedingungen der 
Netzbewirtschaftung werden auf 
Bundesebene zukünftig durch eine 
Leistungs- und Finanzierungsver-
einbarung (LuFV) formuliert .  Um 
einerseits bestimmte Qualitätsan-
forderungen zu gewährleisten und 
andererseits eine wirtschaftliche 
Betriebsführung zu ermöglichen ,  
muss eine solche Vereinbarung 
konkret und belastbar sein .  Dies 
setzt voraus  ,  dass das einzuhalten-
de Leistungsniveau nicht pauschal ,  
sondern bezogen auf einzelne 
Strecken bzw .  Teilnetze festgelegt 
wird .  Auch die finanziellen Leis-
tungen des Bundes sind verlässlich 
festzuschreiben .  Die LuFV muss 
sicherstellen ,  dass beide Vertrags-
parteien ihre Verpflichtungen er-
füllen .  Dies sollte zum einen durch 
gestufte Sanktionsregelungen bei 
Qualitätsmängeln der Infrastruktur 
geschehen .  Zum anderen sollte 
auch der Bund für seine finan-
ziellen Pflichten haftbar gemacht 
werden ;  ihm sollte die Möglichkeit 
genommen werden ,  sich unter Be-
rufung auf den Haushaltsvorbehalt 
aus der Verantwortung zu stehlen .  

Durch die jährliche Publikation 
streckenspezifisch aussagefähiger 
Netzzustandsberichte ,  die von 
neutralen Sachverständigen zu 
testieren sind ,  ist Transparenz 
sicherzustellen .  Bei dauerhaften 
Qualitätsverstößen des Netzbe-
treibers sollte als Ultima Ratio 
eine Vertragsauflösung vorgesehen 
werden .  Nach diesem Schritt 
würde die Bewirtschaftung erneut 
vergeben (ggf .  unter Regelung 
eigentumsrechtlicher Folgen) und 
in der Folge eine Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung mit 
einem Dritten abgeschlossen . 

Gerade in regionalen 
Netzen werden Maß-
nahmen zurückgestellt ,  
auch wenn über diese 
Strecken Verkehre dem 
Hauptnetz zugeführt 
werden
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Wege zur Erhaltung einer  
leistungsfähigen Eisenbahninfrastruktur

Die eisenbahnpolitische Diskussion des Jahres 2006 wurde von dem geplanten Gang der DB AG an 
den Kapitalmarkt geprägt .  Neben dem Netzzugang stand die Frage im Mittelpunkt ,  wie Leistungs-
fähigkeit und Qualität der Eisenbahninfrastruktur sichergestellt werden können .  Es wurde um die 
Frage gestritten ,  welche Möglichkeiten dem Bund in Zukunft zur Erfüllung der Verpflichtung nach 
Art .  87e) GG verbleiben ,  dem » Wohl der Allgemeinheit ,  insbesondere den Verkehrsbedürfnissen ,  
beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes « Rechnung zu tragen . 



Es ist zuzugestehen ,  dass ein 
solches Vertragsmanagement 
einen gewissen Aufwand erfordert .  
Dieser Aufwand wird allerdings 
mehr als kompensiert durch die 
mögliche Straffung der derzeit auf-
wändigen Abläufe bei Investitions-
vorhaben mit BSchwAbG-Mitteln . 

Das Instrument der LuFV ist nicht 
nur für die Bundesebene geeignet ,  
sondern ebenfalls für das Verhältnis 
von Ländern und nichtbundeseige-
nen Bahnunternehmen .  Bisher ist 
die Übernahme fi nanzieller Verant-
wortung der Länder für die NE-
Infrastruktur eher eine Ausnahme .  
Der Abschluss von LuFV wäre mit 
der vom VDV geforderten Über-
führung der Verantwortung für 
regionale Eisenbahninfrastruktur 
vom Bund auf die Länder nicht nur 
vereinbar ,  sondern würde diesen 
Schritt durch die Schaffung einer 
defi nierten Schnittstelle zwischen 
Gebietskörperschaft und Unter-
nehmen erleichtern .  Die Forde-
rung nach Regionalisierung der 
 Verantwortung für das regionale 
Netz hat im Übrigen durchaus 
etwas mit dem Netzzustand zu tun .  
Sie bedeutet Verantwortung vor 
Ort ,  die  Bedarfsabschätzung und 
Dimensionierung wird vereinfacht .  
Sie schafft alternative Bewirtschaf-
 tungsformen ,  erlaubt  Benchmarking 
bei der Netzbewirtschaftung und 
mildert daher die Nachteile des 
natürlichen Monopols . 

Leistungsabhängige Entgeltregeln 
können gegebenenfalls helfen

Als Anreiz zur Erhaltung der Leis-
tungsfähigkeit des Eisenbahnnetzes 
kommen auch leistungsabhängige 
Bestandteile in Entgeltregeln für 
die Fahrwegnutzung in Frage .  Die 
gesetzlich geforderte Einführung 
des » Performance Regimes « 
erweist sich in der Praxis jedoch 
als schwierig .  Der VDV hat in der 
Mitteilung » Leistungsabhängige 
Entgeltregelung für Betreiber der 
Schienenwege « einige Anregungen 
hierzu gegeben .  Bei aller Berech-
tigung des Ansatzes verbleiben 
nach den bisherigen Erfahrungen 
Zweifel daran ,  ob es gelingt ,  die 
notwendige Objektivität einer 
leistungsabhängigen Trassenpreis-
komponente mit einem tragbaren 
Aufwand für alle Beteiligten zu 
gewährleisten . 

Um zu verhindern ,  dass die Leis-
tungsfähigkeit des Netzes nicht 
durch » Flaschenhälse « gefährdet 

wird ,  legt die Eisenbahninfrastruk-
tur-Benutzungsverordnung (E IBV) 
für den Fall einer Überlastung von 
Schienenwegen ein formalisiertes 
Verfahren fest .  Die Überlastung 
eines Schienenweges ist  anzuzeigen 
und zu veröffentlichen ;  anschließend 
ist seine Kapazität zu analysieren 
und Abhilfemaßnahmen einschließ-
lich einer Leistungssteigerung zu 
prüfen .  Binnen sechs Monaten 
ist sodann ein Plan zur Erhöhung 
der Kapazität des Schienenweges 
einschließlich einer Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung vorzulegen .  
Offen bleibt allerdings ,  ob und wie 
die notwendigen Maßnahmen zu 
fi nanzieren sind .  Daher beschränkt 
sich die Wirksamkeit dieses Ver-
fahrens weitgehend auf den Appell 
zur Behebung des Missstandes 
und eine gewisse Disziplinierungs-
wirkung für den Netzbetreiber . 

Der Netzbeirat dient 
als Sprachrohr der Netznutzer

Zur Stärkung der Stimme der 
Nutzer des Eisenbahnnetzes 
hat der Gesetzgeber ferner die 
Möglichkeit zur Einrichtung 
eines Netzbeirats geschaffen .  Im 
Gegensatz zur Forderung des VDV 
wurde dieser jedoch nicht bei der 
Bundesregierung ,  sondern bei der 
DB Netz AG eingerichtet .  Aufgabe 
dieser Institution ist es ,  Transpa-
renz bei Fragen des Zuschnitts 
und der Qualität des Netzes zu 
schaffen und Nutzerinteressen 
zu artikulieren .  Der Netzbeirat 
bei der DB Netz AG hat sich am 
13 .  Januar 2006 konstituiert und 
tagt derzeit vierteljährlich .  Er 
besteht aus 17 Mitgliedern ,  darun-
ter Vertretern unterschiedlicher 
Unternehmen ,  Vertretern der 
Eisenbahnverbände (darunter des 
VDV) sowie der Aufgabenträger 
des SPNV .  Entgegen ursprünglicher 
Skepsis sind die ersten Erfahrungen 
positiv :  Es herrscht eine offene und 

sachliche Diskussionsatmosphäre ,  
die allen Beteiligten Erkenntnisge-
winn bringt .  Es muss sich allerdings 
erst zeigen ,  ob dieses Gremium 
über die Analyse und Kommunika-
tion über die Netznutzung hinaus 
tatsächlich entscheidend auf den 
Zuschnitt des Netzes Einfl uss 
nehmen kann . 

Neben den geschilderten  » weichen « 
Verfahren zur Sicherstellung der 
Netzqualität wird immer die 
Notwendigkeit einer behördlichen 
Aufsicht erhalten bleiben .   Hierfür 
ist auch nach Abtretung der Auf-
sicht über den Infrastrukturzugang 
an die Bundesnetzagentur das 
Eisenbahn-Bundesamt zuständig .  
Da die Bundesnetzagentur in 
anderen Netzwirtschaften auch 
für die Netzqualität zuständig ist 
(z .  B .  in der Energiewirtschaft) und 
sie einen untrennbaren Zusammen-
hang mit der Zugangsfrage sieht ,  
plädiert sie für eine  Erweiterung 
ihrer Zuständigkeit auf die Sicher-
stellung einer hinreichenden 
Qualität .  Das Eisenbahn-Bundes-
amt hingegen unterstreicht die 
zur Beurteilung der Netzqualität 
erforderliche Fachkompetenz ,  
die in seinen technischen Fach-
abteilungen vorhanden sei ;  es 
fordert daher einen Verbleib 
beim EBA .  Beide Seiten haben 
gute Argumente für ihre jeweilige 
Zuständigkeit .  Allerdings sollte 
beim Wettstreit der Behörden um 
Zuständigkeiten nicht außer Acht 
gelassen werden ,  dass  gegenüber 
amtlicher Intervention oder ge-
richtlicher Entscheidung aus Sicht 
der Nutzer Rahmenbedingun gen 
vorzuziehen sind ,  die erst gar 
keinen Anlass zum Eingriff des 
Regulators bieten . 

 
Geschäftsführer Eisenbahnverkehr
Dr. jur. Martin Henke

Stark belastete Netz-
abschnitte sollen nicht zu 
belastenden Flaschen-
hälsen werden .  Deshalb 
sind hier eine schnelle 
Rückmeldung und Netz-
anpassungen notwendig
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Serviceeinrichtungen 
und Netze des Regional-
verkehrs ohne Anschluss 
an das Ausland bedürfen 
keiner Sicherheits-
genehmigung
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Die Richtlinie 2004 / 49 / EG des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29.  April 2004 über 
Eisenbahnsicherheit in der Gemein-
schaft und zur Änderung der 
Richtlinie 95 / 18 / EG des Rates über 
die Erteilung von Genehmigungen 
an Eisenbahnunternehmen und der 
Richtlinie 2001 / 14 / EG über die 
Zuweisung von Fahrwegkapazität 
der Eisenbahn ,  die Erhebung von 
Entgelten für die Nutzung von Eisen-
bahninfrastruktur und die Sicher-
heitsbescheinigung (» Richtlinie 
über die Eisenbahnsicherheit «) war 
bis spätestens zum 30 .  April 2006 
umzusetzen .  Der bundesdeutsche 
Gesetzgeber zeigte sich  gelassen – 
zunächst jedenfalls .  Erstmals 
unter dem 30 .  Juni 2006 gab das 
Bundesministerium für Verkehr ,  
Bau und Stadtentwicklung den 
Entwurf eines Fünften Gesetzes 
zur Änderung eisenbahnrecht-
licher Vorschriften in die Verbände-
anhörung – jetzt natürlich nicht 
ohne einen deutlichen Hinweis 
darauf ,  dass die Umsetzung der 
 Richtlinie bereits verfristet ist und 
die Anhörungsfrist deshalb sehr 
knapp bemessen werden musste . 

Kein Grund ,  sich weniger sorgfältig 
mit den beabsichtigten Regelungen 
auseinanderzusetzen und aus Zeit-
gründen auf Kritik zu verzichten .  

Der Regierungsentwurf war aus 
Sicht des VDV mit deutlichen 
Schwächen behaftet .  Die Länder 
gelangten zu der gleichen Über-
zeugung ,  der Bundesrat mahnte 
erheblichen Nachbesserungsbedarf 
an .  Angesichts dieses Schulter-
schlusses zwischen Ländern und 
VDV kündigte die Bundesregierung 
in nahezu allen streitbefangenen 
Punkten ihr Einlenken an . 

Der politische Meinungsbildungs-
prozess dauerte bei Redaktions-
schluss noch an .  Die  nachfolgenden 
Ausführungen beruhen auf 
Eckpunkten ,  die sich zum jetzigen 
Zeitpunkt einigermaßen  verlässlich 
verifi zieren lassen .  Sie stehen 
jedoch unter dem ausdrücklichen 
Vorbehalt einer abschließenden 
Regelung . 

Betriebsleiter und 
Sicherheitsmanagementsystem

Die gute Nachricht vorweg :  
Der Betriebsleiter bleibt uns 
erhalten .  Dies war keineswegs 
selbstverständlich .  Die Richtlinie 
2004 / 49 / EG verlangt von Eisen-
bahnverkehrs- und -infrastruktur-
unternehmen die Einführung eines 
Sicherheitsmanagementsystems 
und macht dazu Vorgaben ,  die den 
Unternehmen erheblichen Auf-
wand bescheren .  Der VDV hatte 
schon weit im Vorfeld verdeutlicht ,  
dass dieser Aufwand angesichts 
des als Institution anerkannten 
Betriebsleiters keinen Sicherheits-
gewinn mehr generiert .  Dement-
sprechend akzeptiert bereits der 
Regierungsentwurf den Betriebs-
leiter und befreit die Eisenbahnen 
in Bezug auf den Nachweis eines 
Sicherheitsmanagementsystems 
von der Erfüllung weiterer Anfor-
derungen . 

Der VDV begrüßt  ausdrücklich ,  dass 
der Betriebsleiter als Garant für 

ein funktionierendes Sicherheits-
managementsystem angesehen 
wird .  Die bisherigen Erfahrungen – 
insbesondere auch nach dem Inkraft-
treten der Eisenbahnbetriebs leiter-
verordnung und der Eisenbahn-
betriebsleiter-Prüfungsverordnung 
im Jahre 2000 – rechtfertigen eine 
entsprechende Garantenstellung 
dieses hochqualifi zierten Personen-
kreises . 

Sicherheitsgenehmigung für 
Serviceeinrichtungen?

Ist für Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen die Pfl icht zum Erwerb 
einer Sicherheitsbescheinigung 
bereits geltendes Recht ,  verlangt 
die Richtlinie über die Eisenbahn-
sicherheit nunmehr auch von 
Eisenbahninfrastrukturunterneh-
men den Erwerb einer so genann-
ten Sicherheitsgenehmigung .  Die 
Vorstellung des bundesdeutschen 
Gesetzgebers ging zunächst dahin ,  
alle Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen einzubeziehen . 

Nach Auffassung des VDV hingegen 
ist es weder erforderlich noch 
verhältnismäßig ,  die Legitimation 
zum Betreiben von Serviceeinrich-
tungen im Sinne des § 2 Abs . 3c 
AEG vom Erwerb einer Sicherheits-
genehmigung abhängig zu machen .  
Die Pfl icht zum Erwerb einer 
Sicherheitsgenehmigung sollte 
auf Betreiber der  Schienenwege 
im Sinne des § 2 Abs . 3a AEG 
beschränkt bleiben (ähnlich heute 
schon § 14 Abs . 7 Satz 2 AEG) .  
Diese Sichtweise hat der Bundes-
rat mitgetragen .  Sie wurde von der 
Bundesregierung zwischenzeitlich 
ebenfalls akzeptiert . 

Ausnahmetatbestände 
für Regionalbahnen und Netze 
des Regionalverkehrs

In Anbetracht der Tatsache ,  dass die 
in den Richtlinien der Europäischen 
Union getroffenen Regelungen 
ihrer Intention nach überwiegend 
auf große Staatsbahnsysteme 
zugeschnitten sind ,  hält der VDV 
weitgehende Ausnahmetatbestände 
für Regionalnetze und Regional-
bahnen – und zwar unabhängig 
von der Verkehrsart (Personen-
verkehr / Güterverkehr) – für 
dringend erforderlich .  Das Votum 
des Bundesrates ,  wonach durch 
die Ausschöpfung von Ausnahmetat-
beständen der Richtlinie 2004 / 49 / 
EG sichergestellt werden soll ,  dass 
die Belange nichtbundeseigener 

Die Umsetzung der 
» Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit «

Die Errichtung eines europäischen Binnenmarktes für Eisenbahnverkehrsdienste erfordert 
einen gemeinsamen Rahmen zur Regelung der Eisenbahnsicherheit .  Das Europäische Parlament 
und der Rat haben dazu die Richtlinie 200� / �9 / EG (» Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit «) 
vom 29.  April 200� erlassen .  Die Richtlinie verpfl ichtet die Mitgliedsstaaten zur Einrichtung 
von Sicherheitsbehörden .  Eng mit dem Schicksal der Landeseisenbahnaufsicht verknüpft ist 
die Frage ,  ob die Aufgaben der Sicherheitsbehörde zentral auf Bundesebene wahrgenommen 
werden sollen .  Weiter sieht die Richtlinie vor ,  dass Eisenbahnen künftig zum Erwerb einer 
Sicherheitsbescheinigung bzw .  -genehmigung ein Sicherheitsmanagementsystem nachweisen 
müssen .  Wie so oft ,  sind die Regelungen der Richtlinie auf große Staatsbahnsysteme zugeschnitten .  
Vordringlichstes Anliegen des VDV war es daher ,  den berechtigten Belangen der nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen angemessen Beachtung zu verschaffen . 
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 Eisenbahnen mit lediglich regionaler 
Bedeutung angemessen berück-
sichtigt werden sollen ,  geht in die 
gleiche Richtung .  Aktuell zeichnet 
sich ab ,  Regionalbahnen und Netze  
des Regionalverkehrs vom Erforder-
nis einer Sicherheitsbescheinigung / 
-genehmigung weitgehend auszu-
nehmen . 

Eisenbahnsicherheitsbeirat

Zur Beratung des Eisenbahn-Bun-
desamtes bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben als Sicherheits-
behörde soll ein Eisenbahnsicher-
heitsbeirat eingerichtet werden ,  
der sich im Wesentlichen aus den 
Vertretern der für die Eisenbahn-
aufsicht zuständigen obersten 
Landesbehörden zusammensetzt .  

Der VDV ist der Auffassung ,  dass 
im Eisenbahnsicherheitsbeirat 
nicht nur die Sicht der Länder 
zur Sprache kommen sollte .  Im 
Interesse der Wettbewerbsfähig-
keit des Verkehrsträgers Schiene ist 
es in erster Linie geboten ,  für die 
Eisenbahnen konsensfähige Rah-
menbedingungen nach Maßgabe 
der Richtlinie über die Eisenbahn-
sicherheit sowie der dazu ergan-
genen nationalen Bestimmungen 
zu schaffen .  Um nachfolgende 
Akzeptanzprobleme zu eliminieren ,  
ist Konsens auf möglichst breiter 
Basis anzustreben .  Gewähr hierfür 
bietet erwiesenermaßen die Ein-
bindung von Berufsfachverbänden ,  
auf deren Sachverstand zurückge-
griffen werden kann .  Der VDV hat 
diesbezüglich auf die Parallelvor-
schrift des § 7b GGBefG ,  der die 
Ein- und Besetzung des Gefahrgut-
verkehrsbeirats beim Bundes-
ministerium für Verkehr ,  Bau und 
Stadtentwicklung regelt ,  verwiesen 
und dringend angeregt ,  die Vor-
schriften über die Einrichtung des 
Eisenbahnsicherheitsbeirates in 
ähnlicher Weise auszugestalten . 

Sicherheitsbehörde

Der Gesetzentwurf der Bundes-
regierung sieht vor ,  dass die 
Aufgaben der Sicherheitsbehörde 
allein auf Bundesebene wahrge-
nommen werden .  Flankierend dazu 
soll die Eisenbahnaufsicht über die 
betriebliche Tätigkeit der öffent-
lichen Eisenbahnen ebenfalls allein 
beim Bund angesiedelt werden .  
Damit unterfiele die betriebliche 
Tätigkeit aller nichtbundeseigenen 
öffentlichen Eisenbahnen unge-
achtet der von ihnen benutzten 

Eisenbahninfrastruktur vollständig 
der Überwachung durch das Eisen-
bahn-Bundesamt . 

Der VDV hat hiergegen mit Verve  
opponiert und bei den politischen 
Entscheidungsträgern eine Sensibili-
tät für die Thematik erzeugt .  Nach 
dem aktuellen Diskussionsstand 
zeichnet sich eine differenzierte 
Betrachtungsweise ab :  Um die 
nichtbundeseigenen Eisenbahnen 
vor unnötigen Erschwernissen zu 
schützen ,  sollen Regionalbahnen 
und Netze des Regionalverkehrs 

vom Erfordernis einer Sicherheits-
bescheinigung /  -genehmigung weit- 
gehend ausgenommen werden .  
Folgerichtig soll dann die ausschließ- 
liche Zuständigkeit des Bundes für 
die Eisenbahnaufsicht auf diejenigen  
nichtbundeseigenen Eisenbahnen 
beschränkt werden ,  die einer Sicher- 
heitsbescheinigung /  -genehmigung 
bedürfen .  Selbst dort soll die 
Bundeszuständigkeit insoweit nicht 
greifen ,  als es die Überwachung 
der Beachtung der Vorschriften der 
§§ 8 bis 13 AEG betrifft . 

Der VDV sieht hierin eine deut-
liche Verbesserung gegenüber dem 
Regierungsentwurf und unterstützt 
die vorgenannten Überlegungen 
mit Nachdruck .  Über die angeführ-
ten Ausnahmetatbestände kann für 
das Gros der nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen der Status quo – 
 jedenfalls einstweilen – de facto 
einigermaßen beibehalten werden . 

Allerdings bleibt davon die beab-
sichtigte Zuständigkeit des Bundes 
im Grundsatz unberührt .  Der VDV 
wertet dies mit Sorge als einen ele-
mentaren Schritt zur Aushöhlung 
und perspektivisch zur Abschaffung 
des föderalen Systems im Bereich 
der Eisenbahnaufsicht .  Dies umso 
mehr ,  als auch die Folgewirkungen 
der jetzt zu treffenden Entschei-

dungen im Auge zu behalten sind :  
Weitere EU-Richtlinien weisen der 
Sicherheitsbehörde mehr oder 
minder automatisch Kompetenzen 
zu .  Solchermaßen zu erwartende 
Kompetenzzuweisungen lassen auf 
Dauer ein Vakuum im Bereich der 
Landeseisenbahnaufsicht entstehen . 

Nach Überzeugung des VDV hat 
sich die Landeseisenbahnaufsicht 
über Jahrzehnte hinweg bestens 
bewährt .  Die Aufgeschlossenheit 
der Länder für die Belange der 
nichtbundeseigenen Eisenbahnen 

war stets Garant für die Über-
lebensfähigkeit dieser kleinen 
mittelständischen Unternehmen .  
Dank der Nähe zu den Unter-
nehmen konnten bürokratische 
Entscheidungswege vermieden und 
pragmatische Lösungsansätze rea-
lisiert werden .  Der Sachverstand 
der Länder war mehr als einmal 
wirksames Korrektiv gegenüber 
den zum Teil von einem » Staats-
bahndenken « geprägten Vorstellun-
gen des Eisenbahn-Bundesamtes 
und hat den nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen damit geholfen ,  sich 
für den zunehmenden Wettbe-
werb zu ertüchtigen .  Steigende 
Marktanteile in den letzten Jahren 
belegen dies . 

Ass .  jur.  Michael Fabian

Für den Verkehr im Inland
benötigen Regional-
bahnen keine Sicherheits-
bescheinigung



Entwicklung des Schienengüterverkehrs –  
Anlass für Optimismus

Mehr als zehn Jahre nach der Bahnreform in Deutschland erfolgte zum 1.  Januar 2007 mit der 
Freigabe der Kabotage die vollständige Öffnung des Schienengüterverkehrs in Europa .  Damit 
wird – zumindest auf dem heimischen Markt – das vollendet ,  was auch wesentlicher Baustein der 
Bahnreform war :  Wettbewerb im Markt mit dem Ziel ,  die Stellung des Verkehrsträgers Schiene 
gegenüber der intermodalen Konkurrenz zu stärken .  Mit Erfolg ?

In der verkehrspolitischen Diskus-
sion spielt – national wie interna-
tional – vor allem der intermodale 
Wettbewerb eine Rolle .  Diesem 
Ansatz zufolge ist Wettbewerb im 
Markt lediglich ein Mittel ,  um über 
eine verbesserte Wettbewerbsfähig-
keit des Verkehrsträgers Schiene 
eine Verlagerung von Transporten 
auf umweltfreundlichere Verkehrs-
mittel zu erreichen .  Nur ein höhe-
rer Einschaltgrad umweltfreund-
licher Verkehrsträger führt zu den 
verkehrs- und umweltpolitisch 
gewünschten Einsparungen von 
Umwelt- und Unfallkosten . 

Maßstab für die Konkurrenzsituation  
zwischen den Verkehrsträgern ist 
deren Arbeitsteilung ,  ausgedrückt 
im so genannten Modal Split .  Basis 
für die Modal-Split-Betrachtung 
im Güterverkehr sind Verkehrsauf-
kommen (beförderte Tonnen) und 
Verkehrsleistung (Tonnenkilome-
ter :  beförderte Tonnen mal Trans-
portweite) .  Sie bilden die Nachfra-
ge der Verlader und Spediteure auf 
den jeweiligen (Teil-)Märkten ab .  
Für die Umweltbilanz des Ver-
kehrs ,  aber auch für ökonomische 
Kennzahlen ,  z .  B .  die Transport-
intensität ,  ist die Verkehrsleistung 
die ausschlaggebende Größe . 

Um über die notwendigen Daten 
verfügen zu können ,  sind die 
Akteure im Markt grundsätzlich 
zur Mitarbeit verpflichtet .  Basis 
der amtlichen Erhebungen ist das 
» Gesetz über die Statistik der See- 
und Binnenschiffahrt ,  des Güter-
kraftverkehrs ,  des Luftverkehrs 
sowie des Schienenverkehrs und 
des gewerblichen Straßen-Perso-
nenverkehrs (VerkStatG) « .  Damit 
werden alle Verkehrsträger bei der 
Feststellung der relevanten Daten 
einbezogen .  Allerdings bestehen 
in Bezug auf Erhebungsumfang und 
-abgrenzung Unterschiede ,  die bei 
der Interpretation der Ergebnisse 
zu berücksichtigen sind .  Eisenbahn-
verkehr und Binnenschifffahrt 
werden nach dem Inlandsprinzip ,  
der Straßengüterverkehr nach dem 
Inländerprinzip erfasst .  Schließlich 
müssen Änderungen der Rahmen-
bedingungen und Strukturen in den 
einzelnen Märkten statistisch nach-
vollzogen werden .  Dies ist eine 
Aufgabe ,  die umso schwieriger ist ,  
je tiefgreifender und umfangreicher 
die jeweiligen Änderungen sind .  

So kam es zum Beispiel im Schienen- 
güterverkehr nach der Bahnreform 
zu einer deutlich veränderten Ar-
beitsteilung zwischen den Bahnen ,   

die in der Verkehrsstatistik zu-
nächst nicht nachvollzogen werden 
konnte .  Die daraus resultierenden 
Untererfassungen wurden nachträg- 
lich korrigiert .  Ursache waren die 
in der Bahnreform nachhaltig ver-
änderten Rechte und Pflichten der 
Bahnen .  Der Netzzugang für Dritte 
gegen Entgelt hob die räumliche  
Beschränkung der Bahnen auf das 
eigene Netz auf – eine Freiheit ,  die  
nach einer Anlaufphase von den  
Bahnen intensiv genutzt wird .  Nach  
Angaben der DB AG hat allein die  
DB Netz AG etwa 300 konzern-
fremde Kunden .  Auch im traditionel-
len Gütergeschäft auf der Schiene ,  
dem so genannten Wechselverkehr ,  
haben sich die Verhältnisse geän-
dert :  Die Frachtführerschaft liegt 
nicht mehr automatisch bei der 
ehemaligen Staatsbahn – für die 
Statistiker durchaus ein bedeut-
samer Unterschied .  

Die Situation in der Binnenschiff-
fahrt ist in statistischer Hinsicht 
vergleichsweise unproblematisch .  
Der Markt ist seit Anfang der 90er 
Jahre im Grundsatz freigegeben .  
Das Inlandsprinzip in der Verkehrs-
statistik wird durch Einbeziehung 
der Schiffe unter ausländischer 
Flagge auch in der Praxis gewähr-
leistet .  Bezogen auf Verkehrsauf-
kommen und Verkehrsleistung 
wird zurzeit etwa ein Drittel unter 
deutscher Flagge transportiert . 

Der Markteintritt im Straßengüter-
verkehr ist seit 1998 über die 
Abschaffung der Kontingentierung 
im nationalen Güterfernverkehr 
und im Kabotageverkehr innerhalb 
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Modal-Split-Anteile der Schiene im Güterverkehr 1995 bis 2006* (in Prozent)

* Hochrechnung auf der Basis der Quartale I bis IV (Straße) sowie Presseinformationen des Statistischen Bundesamtes vom 
15. und 27. Februar 2007 (Schiene, Binnenwasserstraße); Quellen: VDV, Statistisches Bundesamt
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Erstmals im Jahr 200� 
wurde der Kombinierte 
Verkehr (KV) im 
Schienengüterverkehr wie 
bei den anderen 
Verkehrsträgern brutto ,   
d .  h .  inklusive der 
Behältergewichte erfasst .  
Die bisherige Erfassung 
netto führte zu einer 
Unterschätzung der 
Transporte auf der 
Schiene . 

60 Schienengüterverkehr VDV-Jahresbericht 2006 / 07 61VDV-Jahresbericht 2006 / 07  Schienengüterverkehr



der EU ebenfalls frei .  Der Wegfall 
des Drittladeverbotes ermöglicht 
es zudem ,  auch im Werkverkehr 
Frachten für Dritte zu überneh-
men .  Allerdings beschränkt sich 
die Verkehrsstatistik zunächst auf 
Lastkraftwagen ,  die im Zentralen 
Fahrzeugregister des Kraftfahrt-
Bundesamtes geführt werden .  Im 
Gegensatz zur Eisenbahn- und 
Binnenschifffahrtsstatistik basiert 
die Straßengüterverkehrsstatistik 
auf dem Inländerprinzip .  Damit 
bilden die Nachfragekennzahlen 
des Straßengüterverkehrs nicht 
nur die im Inland gefahrenen ,  
sondern zusätzlich die im Ausland 
gefahrenen Transporte inklusive 
der Kabotage ab .  Darüber hinaus 
wird auf der Straße der Werk-
verkehr einbezogen ,  der mit dem 
in der Eisenbahnstatistik nicht 
berücksichtigten nichtöffentlichen 
Schienengüterverkehr weitgehend 
deckungsgleich ist . 

Ansätze zu einer modifizierten 
Betrachtung liegen daher u .  a .  in 
einer Bereinigung um die Werkver-
kehre auch der Straße und in einer 
Einbeziehung des nichtöffentlichen 
Güterverkehrs .  Nach derzeitiger 
Erkenntnis änderte dies das Niveau 
des Modal-Splits ,  nicht jedoch 
den seit einigen Jahren deutlich 
positiven Trend im Schienengüter-
verkehr .  

Zwischen 1995 und 2005 ist das 
Verkehrsaufkommen auf der 
Schiene absolut um 0 , 9 Prozent 
gesunken (ohne Korrekturen und  
Änderung der Erfassungsmethode :  
– 4 , 2 Prozent) .  Im Vergleich zur 
Straße ,  die im selben Zeitraum 
über zwölf Prozent ihres Aufkom-
mens verlor ,  ist das in jedem Fall 
ein lediglich unterproportionaler 
Rückgang .  Durch die höheren 
durchschnittlichen Transport-
weiten der Bahnen – hier spielen 
nicht zuletzt die Mittel- und 
Langstreckenfahrten der nichtbun-
deseigenen Eisenbahnen (NE) eine 
Rolle – ist die Verkehrsleistung 
der Bahnen mit 40 , 7 Prozent (32 , 3 
Prozent) deutlich gestiegen .  Im 
Jahr 2006 haben die Güterbahnen 
erstmals mehr als 100 Milliarden 
Tonnenkilometer abgefahren . 

Diese Entwicklungen schlagen 
auf den verkehrs- und umwelt-
politisch bedeutsamen Modal Split 
im Güterverkehr durch .  Es zeigt 
sich ,  dass sowohl in Bezug auf die 
Verkehrsleistung als auch bezogen 
auf das Verkehrsaufkommen der 

Marktanteil der Eisenbahnen seit 
Jahren kontinuierlich steigt .  Der 
Modal-Split-Anteil der Schiene 
an den beförderten Tonnen nahm 
seit 1999 von 7 , 9 Prozent auf 9 , 6 
Prozent in 2005 zu .  Der Modal-
Split-Anteil der Schiene an den 
Tonnenkilometern stieg seit 2001 
von 17,7 Prozent auf 20 , 3 Prozent 
in 2005 .  Dabei ist bemerkenswert ,  
dass die Güterbahnen von der 
langen Niedrigwasserperiode der 
Binnenschifffahrt in 2003 nicht 
nur punktuell profitieren konnten ,  
sondern ihren Marktanteil in den 
Folgejahren weiter ausbauen konn-
ten – im Jahr 2006 auf voraussicht-
lich ca .  21 Prozent .  

Interessant ist ferner ,  dass der 
Modal-Split-Anteil der Schiene 
in den wettbewerbsintensiven 
Teilmärkten besonders hoch ist .  
Bei den Mineralöltransporten ,  dem 
Pioniermarkt des intramodalen 

Wettbewerbs ,  stieg der Marktan-
teil der Schiene bezogen auf die 
Verkehrsleistung zwischen 1995 
und 2005 von 19 , 4 Prozent auf 
33 , 8 Prozent .  

Damit erfüllt sich ein wesentliches 
verkehrspolitisches Ziel der Bahn- 
reform :  Mehr Wettbewerb auf der 
Schiene stärkt die Konkurrenz-
fähigkeit der Schiene .  Die Bahnen 
haben gerade auf längeren Strecken  
einen Wettbewerbsvorteil gegen-
über dem Lkw ,  der sich bei ange-
messenen Rahmenbedingungen 
in Verlagerungen auf die Schiene 
niederschlägt .  Der Erfolg des 
Schienengüterverkehrs der letzten 
Jahre geht insofern wesentlich 
zurück auf die erweiterten Betäti-
gungsfelder für » alte « und » neue « 
Bahnunternehmen .  

Ein Wachstumsmarkt für die Güter- 
bahnen ist zudem der internationale  
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Transport .  Mit zunehmender 
Internationalisierung der Produk-
tionsprozesse und der Ausrichtung 
der EU auf Marktöffnung können 
die Bahnen ihre Systemvorteile 
grundsätzlich ausspielen .  Die Wir-
kungen der nationalen Umsetzung 
der einzelnen Deregulierungs-
schritte lassen sich anhand der 
Zusammensetzung des Verkehrs 
nach den so genannten Haupt-
verkehrsrelationen messen .  Seit 
1995 stieg die Verkehrsleistung im 
grenzüberschreitenden Verkehr 
um ca .  64 Prozent ,  im Durch-
gangsverkehr um etwa 83 Prozent .  
Der Marktanteil der Schiene auf 
diesen Relationen liegt mit knapp 
29 Prozent (grenzüberschreiten-
der Verkehr) und ca .  37 Prozent 
(Durchgangsverkehr) im Jahr 2005 
über dem Durchschnitt .  Dies 
schlägt sich in der Zusammenset-
zung der Verkehrsleistung auf der 
Schiene nieder . 

Mit der Freigabe der Kabotage im 
Schienengüterverkehr am 1.  Januar 
2007 und mit der erwarteten kon-
sequenten Marktöffnung in allen 
europäischen Staaten steigen c .  p .  
die Chancen der Güterbahnen im 
Verkehrsmarkt .  Anbieterstruktur 
und infrastrukturelle Vorausset-
zungen in Deutschland lassen auf 
vergleichsweise gute Chancen  
schließen ,  von der fortschreitenden 
Internationalisierung der Märkte 
zu profitieren .  Dies gilt nicht zu-
letzt für die zukünftige Entwicklung 
der Güterströme auf der Ost-
West-Achse . 

Auch im internationalen Vergleich 
liegt der Schienengüterverkehr in 
Deutschland gut im Rennen .  Im 
heimischen Markt liegt die Nach-
frage (bezogen auf die Verkehrs-
leistung) mehr als doppelt so hoch 
wie im nächstgrößten Markt .  Auch 
die Auslastung ,  näherungsweise 
bestimmt als Verkehrsleistung je 
Kilometer Strecke ,  ist mit etwa 
2 , 5 Millionen Tonnen relativ hoch . 

Entgegen der positiven Entwick-
lung im heimischen Markt ist 
innerhalb der EU der Marktanteil 
der Schiene im Güterverkehr in 
den letzten Jahren weiter gesunken .  
Hier dürfte der zunächst hohe 
Marktanteil in den osteuropäischen 
Staaten und die Liberalisierung 
im Straßengüterverkehr eine 
Rolle spielen .  Man darf allerdings 
auch davon ausgehen ,  dass die in 
einigen Staaten allenfalls rudimen-
tär vorhandene Marktöffnung im 
Eisenbahngüterverkehr die Stellung 
der Schiene im Verkehrsmarkt 
schwächt .  Ohnehin hat die Schiene 
auch im heimischen Markt nach 
wie vor erhebliche Wettbewerbs-
nachteile in Kauf zu nehmen .  Umso 
mehr zählt ,  dass die Güterbahnen 
insgesamt sich in den letzten Jahren  
haben behaupten können .  Damit 
ist die Antwort auf die Frage nach 
den Erfolgen der Bahnreform im 
Schienengüterverkehr klar!

Dr .  rer .  pol .  Heike Höhnscheid
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Was verbirgt sich hinter dem 
COTI F-Übereinkommen? COTI F 
ist ein internationales Überein-
kommen zwischen rund 41 Staaten 
Europas ,  des Nahen Ostens und 
des Maghreb .  Es regelt die grenz-
überschreitende Eisenbahnbeförde-
rung von Personen und Gütern .  
Die historischen Wurzeln des 
COTI F-Übereinkommens reichen 
zurück bis in das Jahr 1890 .  Am 14 .  
Oktober 1890 konnte das erste 
internationale Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr 
abgeschlossen werden und zum 
1.  Januar 1893 in Kraft treten .  An-
gestoßen und beschleunigt wurde 
diese Entwicklung in erster Linie 
durch den Bau großer internationa-
ler Achsen wie beispielsweise der 
Gotthard-Linie .  Vor diesem Hinter-
grund hatten die beteiligten Länder 
ein überaus großes Interesse  
an einer einheitlichen und klaren 
Regelung des internationalen 
Beförderungsvertrages . 

Das COTI F wird von der zwischen-
staatlichen Organisation für den 
internationalen Eisenbahnverkehr 
(OTI F) betreut ,  die ihren Sitz in 
Bern hat .  Das Ausführungs- und 
Exekutivorgan der OTI F ist das 
Zentralamt für den internationalen 
Eisenbahnverkehr (OCT I) .  Die 
letzte umfassende Revision des 
COTI F datiert aus dem Jahr 1980 .  
Zwischenzeitlich haben sich in allen 
Bereichen des Eisenbahnverkehrs 
massive Veränderungen ergeben .  
Auslöser dieser Veränderungen 
war die Richtlinie 91/ 440 / EWG 
des Rates vom 29.  Juli 1991 zur 
Entwicklung der Eisenbahnunter-
nehmen der Gemeinschaft .  Bereits 
unmittelbar im Anschluss begann 
das OCTI mit den vorbereitenden 
Arbeiten zur Umsetzung der 
Richtlinie 91/ 440 / EWG .  Nach 
intensiven Verhandlungen auf inter-
nationaler Ebene konnte schließ-
lich am 3 .  Juni 1999 in Vilnius das 
neue COTIF-Übereinkommen 
verabschiedet werden .  Damit fand 

die wohl bedeutendste Revision in 
der Geschichte des internationalen 
Eisenbahntransportrechts ihren 
Abschluss .  Die graphische Über-
sicht des COTI F-Übereinkommens 
mitsamt seinen Anhängen ist der 
Übersichtsgrafik zu entnehmen . 

Als wesentlichste Neuerungen für 
den internationalen Personen- und 
Güterverkehr sind zu vermerken : 

  Ausdehnung des Anwendungs-
bereiches :  Die neuen Aufgaben 
der Organisation erfassen auch 
die Infrastrukturnutzung ,  die 
Wagenverwendung ,  die Ver-
bindlicherklärung technischer 
Normen und das Zulassungs-
verfahren für Eisenbahnmaterial . 

  Erweiterung der Mitgliedschaft :  
Auch regionale Organisationen 
wie beispielsweise die Europä-
ische Union können der OTI F 
beitreten . 

  Größere Vertragsfreiheit :  Die 
noch bestehende Beförde-
rungs- und Tarifpflicht für die 
Güterbahnen im Wagenladungs-
verkehr wird aufgehoben . 

  Neue Formen der Zusammen-
arbeit :  Künftig wird analog zum 
Straßengüterverkehr zwischen 
Hauptfrachtführer und Unter-
frachtführer differenziert .  Das 

bedeutet ,  dass eine Güterbahn 
den Frachtvertrag mit dem 
Kunden abschließt und dann 
für die gesamte Beförderungs-
strecke dem Kunden gegen-
über verantwortlich ist .  Zur 
Durchführung des Transports 
können dann wiederum andere 
Güterbahnen eingebunden 
werden ,  die als Unterfracht-
führer tätig sind . 

  Erhöhung der Haftung für 
 Personenschäden :  Anhebung 
von bisher 70 . 000 auf neu 
175 . 000 Sonderziehungsrechte 
(ca .  250 . 000 Euro) . 

  Haftung für Ausfall und 
 Verspätung von Personenzügen :  
Der Reisende erhält einklag-
bare Rechtsansprüche . 

  Zwingende Haftung zwischen 
Beförderer und Infrastruktur-
betreiber :  Kausalhaftung für 
Personen- und Sachschäden 
sowie im Rahmen von CIV- und 
CI M-Entschädigungen des 
Beförderers für Vermögens-
schäden . 

  Technische Normen :  Festlegung 
des Verfahrens für deren Annah-
me und Verbindlicherklärung . 

  Zulassung von Eisenbahnfahr-
zeugen :  Verfahren ,  Registrierung 
und Zertifizierung mit Gültig-
keit in allen Vertragsstaaten .  

  Fahrzeugregister :  Errichtung 
einer Datenbank für alles 
 international zugelassene Eisen-
bahnmaterial . 

Mit dem neuen COTI F-Abkommen 
werden die Entwicklungen eines 
liberalisierten Eisenbahnmarktes 
in Europa berücksichtigt ,  die den 
Vertragsparteien einen weitgehend 
freien Spielraum zur Ausgestaltung  

COTIF – das neue Übereinkommen über 
den internationalen Eisenbahnverkehr

Mit der Hinterlegung der 27 .  Ratifikationsurkunde durch die Türkei 
Anfang April 2006 wurde die erforderliche Anzahl der Ratifikationen für 
das Inkrafttreten des neuen COTIF mit Wirkung zum 1.  Juli 2006 erreicht .  
Damit ist das Verfahren zur Umsetzung des neuen COTIF-Abkommens 
abgeschlossen ,  das durch die Bundesrepublik Deutschland und 21 weitere 
Staaten am 3 .  Juni 1999 mit der Unterzeichnung des Protokolls zur 
Änderung des bisherigen COTIF-Abkommens eingeleitet worden ist .  In der 
Folge ergeben sich für grenzüberschreitende Transporte der Güterbahnen 
umfangreiche Veränderungen . 

Mit zwei extra für diesen
Verkehr georderten 
Dieselloks vom Typ G1206, 
zugelassen sowohl für 
Deutschland als auch für 
Frankreich, startet am 
13. Juni 2006 der erste 
französisch-deutsche 
Güterzug des Betreibers 
Connex (heute Veolia 
Verkehr) – zugleich ein 
erster Schritt zur Öffnung 
des französischen 
Eisenbahnmarktes für 
private Unternehmen 
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ihrer bilateralen Vertragsverhältnis-
se ermöglichen .  Dies gilt sowohl 
für den Personen- als auch für den  
Güterverkehr .  Für die Güterbahnen 
ergeben sich in den Bereichen des 
Fracht- und des neuen Wagenrechts 
die bedeutendsten Veränderungen . 

Das neue internationale Frachtrecht  
der Güterbahnen in den ER CIM

Die Liberalisierung des internationa-
len Schienengüterverkehrs hat in 
den zurückliegenden Jahren konti-
nuierlich an Fahrt gewonnen .  Diese 
Entwicklung lässt sich sowohl an 
der Gründung neuer Güterbahnen 
erkennen ,  die im internationalen 
Verkehr tätig sind ,  als auch daran ,  
dass neben den Kooperationsver-
kehren immer mehr eigenständige 
Verkehre von etablierten Güter-
bahnen im » open-access « durch-
geführt werden .  Daneben gründen 
auch immer mehr Güterbahnen 
Tochtergesellschaften und Nieder-
lassungen im benachbarten Ausland 
zur Durchführung eigenständiger 
Verkehre .  Als Beispiel seien hier 
nur die TX Logistik AG und die 
rail4chem Eisenbahnverkehrsgesell-
schaft mbH angeführt ,  die diesen 
Schritt bereits vollzogen haben .  
Diese Entwicklung zeigt ,  dass eine 
Reformation des bisherigen und 
ausschließlich auf die Kooperation 
der Bahnen abzielenden Eisenbahn-
frachtrechts unbedingt erforderlich 
war .  Darüber hinaus zwingt der 
Wettbewerb des Straßengüter-
verkehrs die Bahnen zu flexiblen 
Lösungen in der Vertragsgestaltung 
mit den Kunden . 

Mit dem neuen internationalen 
Beförderungsrecht der Güter-
bahnen wurde eine weitgehende 
Harmonisierung mit dem für 
andere Verkehrsträger geltenden 
Recht ,  insbesondere mit der für 
den internationalen Straßengüter-
verkehr geltenden CMR erreicht .  

Die Anwendung der ER CIM ist 
künftig grundsätzlich unabhängig 
von einem System eingetragener 
Linien möglich (bisher :  Eintrag der 
Linien unabdingbar) .  Eine vertrag-
liche Ausweitung des Anwendungs-
bereiches ist jederzeit möglich ,  
Voraussetzung :  Abgangs- oder 
Bestimmungsort der Beförderung 
müssen in einem Mitgliedsstaat 
liegen .  Dies erlaubt durchgehende 
Beförderungsverträge gemäß 
den ER CIM auch im zunehmend 
bedeutsam werdenden Ost-West-
Verkehr mit den Staaten ,  in denen 
das dortige SMGS-Frachtrecht an-
gewendet wird .  Der Beförderungs-
vertrag wird als Konsensualvertrag 
(bisher :  Real- und Formvertrag) 
gestaltet .  Dem Frachtbrief kommt 
in diesem Zusammenhang lediglich 
die Funktion als Beweisdokument 
zu .  Für den rechtsverbindlichen 
Abschluss des Frachtvertrages ist 
er nicht mehr erforderlich .  

Damit folgt das internationale Eisen- 
bahnbeförderungsrecht der für 
andere Verkehrsträger geltenden 
Lösung (CMR ,  Hamburger Regeln  
und Warschauer Abkommen) .  
Gleichzeitig entfällt die Beförde-
rungs- und Tarifpflicht der Güter- 
bahnen .  Künftig entscheiden die 
Güterbahnen in unternehmerischer  
Freiheit ,  ob bestimmte Transport-
dienstleistungen attraktiv sind und 
dem Kunden ein Angebot unter-
breitet wird .  Die Preisgestaltung 
erfolgt individuell je nach den 
logistischen Anforderungen des 
Kunden und stellt nicht mehr den 
Schnittpunkt zwischen waagerech-
ter und senkrechter Spalte (Entfer-
nung und Gewicht) der ehemaligen 
Gütertarife dar . 

Die künftige Nutzung von Güter-
wagen im Rahmen der ER CUV

Mit Schaffung eines neuen Wagen- 
rechts für die Nutzung von Güter-

wagen wird künftig eine freizügige  
Verwendung der Ressource » Güter- 
wagen « ermöglicht .  Die heutige 
Unterscheidung nach dem Eigen-
tümerstatus des Güterwagens – 
privat oder bahneigen – entfällt 
ersatzlos .  Vor diesem Hintergrund 
sind die heutigen Begriffe » Eigen-
tumsbahn « und » Privatwagenein-
steller « für das neue Wagenrecht 
nicht brauchbar und entfallen 
ersatzlos .  In Anlehnung an das Stra-
ßenverkehrsrecht wird im neuen 
Wagenrecht der Begriff » Halter « 
verwendet .  » Halter « ist demnach 
derjenige ,  der als Eigentümer oder 
Verfügungsberechtigter einen 
Wagen dauerhaft als Beförderungs-
mittel wirtschaftlich nutzt und am 
Wagen angeschrieben ist .  

Der Güterwagen wird analog zu der  
gängigen Praxis im Straßengüter- 
verkehr als Beförderungsgefäß 
betrachtet ,  mit dem Güter von 
A nach B transportiert werden 
können .  Sofern der Güterwagen 
selbst als befördertes Gut anzu-
sehen ist – beispielsweise bei der 
Überführung von neuen Güterwa-
gen – kommt nicht das Wagenrecht ,  
sondern das Frachtrecht des neuen 
COTI F-Abkommens (Anhang B 
» Einheitliche Rechtsvorschriften 
für den Vertrag über die interna-
tionale Eisenbahnbeförderung von 
Gütern «) zur Anwendung . 

Zusammenfassend bleibt festzuhal-
ten ,  dass die ER CUV eine flexible 
Ausgestaltung von künftigen Wa-
genverwendungsverträgen ermög-
lichen und den unterschiedlichen 
Entwicklungen bei der künftigen 
Verwendung von fremden Güter-
wagen ausreichend Raum lassen .  
An den Arbeiten zur Schaffung des 
AVV haben die ERFA und der VDV 
gemeinschaftlich mitgewirkt . 

Der durch die ER CUV ermöglichte  
Freiraum bei der vertraglichen 
Ausgestaltung von künftigen Ver-
wendungsverträgen wird nach den 
Vorstellungen der Güterbahnen 
künftig durch den » Allgemeinen 
Verwendungsvertrag (AVV) « gefüllt .  
Mit dem AVV ist es allen Beteilig-
ten möglich ,  flexible vertragliche 
Lösungen auszuarbeiten ,  die aber 
nach einem einheitlichen Rahmen 
konzipiert sind .  Damit ist mög-
licher » Wildwuchs « unterschied-
licher Regelungen von Beginn an 
ausgeschlossen .  Der AVV garan-
tiert allen beteiligten Partnern bei 
der Verwendung von Güterwagen 
als Beförderungsmittel einen ein-
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Mit neuer Kraft über 
alte Grenzen: Die Veolia 
Prima E 37 �02, hier als 
Zugpferd vor einem 
Kohletransport, ist  
für deutsche und 
französische Strecken 
zugelassen für 
Geschwindigkeiten bis 
maximal 1�0 km/h
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heitlichen Rechtsrahmen zeitgleich 
seit dem 1.  Juli 2006 .  Zum Stichtag 
1.  Januar 2007 gehören dem AVV 
bereits 519 Vertragspartner aus 
den Bereichen Eisenbahnverkehrs-
unternehmen und Halter von 
Wagen an . 

Aktivitäten zur Umsetzung  
des neuen COTIF-Abkommens

Um diesen historischen Um-
wälzungsprozess der für die 
Güterbahnen geltenden Rahmen-
bedingungen möglichst reibungslos 
gestalten zu können ,  haben sich 
unter dem Dach des » Internatio-
nalen Eisenbahntransportkomitees 
(CIT) « Fachleute aus dem Kreis 
der Güterbahnen zusammenge-
funden und Musterbedingungen 
für die verschiedenen Formen der 
künftigen Zusammenarbeit auf 
internationaler Ebene erarbeitet .  
In diesem Zusammenhang obliegt 
es dem CIT ,  die Ausführungs-
bestimmungen zum COTI F zu 
erarbeiten ,  Musterverträge und 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
zu entwickeln und zur einheitlichen 
Anwendung zu empfehlen .  

Die Kernfunktion des CIT liegt in  
der Entwicklung verbindlicher Re-
geln und Standards für die Rechts- 
beziehung Eisenbahn – Kunde und  
Eisenbahn – Eisenbahn .  Hinzu kommt  
außerdem die Rechtsbeziehung 
zwischen den Eisenbahnverkehrs-  

und Eisenbahninfrastrukturunter- 
nehmen .  Beispielhaft seien an dieser  
Stelle die Musterbeförderungs-
bedingungen für den internationa-
len Schienengüterverkehr und die 
Musterzusammenarbeitsverträge 
genannt .  Der große Vorteil der 
Arbeiten des CIT für die Güter-
bahnen und deren Kunden liegt 
darin ,  dass bereits fertig vorliegende 
Rechtsgrundlagen und Vertrags-
muster existieren ,  die allgemein 
anerkannt sind und unkompliziert 
angewendet werden können .  Der 
VDV unterstützt das CIT in seiner 
Arbeit bereits seit langen Jahren 
aktiv . 

Fazit und Ausblick

Zusammenfassend bleibt festzuhal-
ten ,  dass im Jahr 2006 gravierende 
Veränderungen des gesamten 
internationalen Eisenbahnverkehrs 
eingetreten sind .  Der Veränderungs-
prozess ,  der die Umsetzung 
der neuen Rahmenbedingungen 
für die Güterbahnen begleiten 
wird ,  ist von seinen Ausmaßen 
mit bisherigen Änderungen des 
COTI F-Rechtsrahmens in keiner 
Weise vergleichbar .  Dennoch 
erscheint er absolut notwendig 
und gar überfällig ,  wenn die Gü-
terbahnen in Europa ihre Chancen 
im Wettbewerb zum konkur-
rierenden Straßengüterverkehr 
stärken wollen .  Nur mit modernen ,  
flexiblen und kundengerechten 

Rahmenbedingungen wird es den 
Güterbahnen möglich sein ,  diese 
Herausforderungen aufzunehmen . 

Der VDV hat diesen Prozess in 
der Vergangenheit durch Mitarbeit 
in den entsprechenden Gremien 
auf internationaler Ebene und 
umfassende Einbindung seiner Mit-
gliedsunternehmen aktiv begleitet .  
Darüber hinaus hat der VDV seine 
Mitgliedsunternehmen besonders 
in der » heißen Phase « vor Inkraft-
treten des neuen COTI F-Abkom-
mens durch zahlreiche Seminare 
und Informationsveranstaltungen 
der VDV-Akademie über die Neu-
erungen informiert .  

Die Neuerungen im COTI F-Über-
einkommen sollten als Chance 
verstanden werden ,  die Güter-
bahnen in Europa neu aufzustellen 
und sie für den Wettbewerb mit 
den konkurrierenden Verkehrsträ-
gern zu rüsten .  Alle notwendigen 
Vorarbeiten für eine reibungslose 
» Inbetriebnahme « des neuen 
COTI F-Abkommens konnten 
zeitgerecht abgeschlossen werden .  
Damit verfügen die Güterbahnen 
rechtzeitig über das notwendige 
» Handwerkszeug « ,  um damit 
erfolgreich am Markt agieren zu 
können .  

Staatl .  gepr.   Betriebsw.  
Marcus Gersinske

Das COTIF 1999 und seine Anhänge

Anhang A
Einheitliche Rechtsvorschriften 
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Anhang D
Einheitliche Rechtsvorschriften 
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im internationalen Eisenbahnverkehr
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Anhang E
Einheitliche Rechtsvorschriften 
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Anhang F
Einheitliche Rechtsvorschriften für die 
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Anhang G
Einheitliche Rechtsvorschriften für die 
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Anhang C
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RID

Anhang B
Einheitliche Rechtsvorschriften 

für den Vertrag über die 
internationale Eisenbahnbeförderung 
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ER CIM



Mehrverkehr auf der Schiene ist 
eine der zentralen verkehrspoliti-
schen Zielsetzungen auf nationaler 
und auf europäischer Ebene .  
Sowohl im Personen- als auch im 
Güterverkehr sollen Marktanteile 
zumindest stabilisiert ,  besser noch 
zurückerobert werden .  Auf natio-
naler Ebene ist diese Zielsetzung 
in den vergangenen Jahren mit 
Marktanteilgewinnen im Schienen-
personennahverkehr (SPNV) ,  vor 
allem aber im Schienengüterver-
kehr erfolgreich umgesetzt worden .  
Die Chancen zur Fortsetzung 
dieser Entwicklung stehen gut .  Eine 
wesentliche Voraussetzung hierfür 
ist aber eine leistungsfähige und 
den Marktbedürfnissen entspre-
chende Eisenbahninfrastruktur .  

Interessen aller Nutzer  
beim Ausbau des Netzes 
berücksichtigen

Die Eisenbahninfrastruktur ist 
die » Essential Facility « für die 
Erbringung von Schienenverkehrs-
leistungen .  Die Eisenbahnverkehrs-
unternehmen (EVU) können nur 
dann erfolgreich am Markt agieren 
und die überaus positive Entwick-

lung des Schienenverkehrs der 
zurückliegenden Jahre fortsetzen ,  
wenn die Eisenbahninfrastruktur 
ihren Anforderungen genügt .  
Deshalb ist es zwingend erforder-
lich ,  dass diese Marktinteressen 
bei Entscheidungen über Bau und 
Ausbau der Infrastruktur vor allem 
aber auch bei den so genannten 
Bestandsnetzinvestitionen systema-
tisch und umfassend berücksichtigt 
werden . 

In Deutschland sind derzeit etwa 
350 EVU für den öffentlichen 

Verkehr konzessioniert .  Laut Wett-
bewerbsbericht der Deutschen 
Bahn AG nutzen mehr als 300 
Bahnen das Bundesschienenwege-
netz .  Für alle diese Bahnen ist 
dieses Netz gleichermaßen » essen-
tial facility « .  Das Bundesschienen-
wegenetz ist ein natürliches 
Monopol .  Es wird von den bundes-
eigenen Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen (EIU) bewirtschaftet .  
Die gleichberechtigte Berücksich-
tigung der Interessen aller EVU 
bei den Entscheidungen über den 
künftigen Zuschnitt des Netzes ist 
in dieser Konstellation keineswegs 
automatisch sichergestellt . 

Dabei ist der Anspruch ,  die Inter-
essen aller EVU gleichberechtigt 
zu berücksichtigen ,  nicht identisch 
mit der Forderung nach Erfüllung 
aller Anforderungen an das Netz 
durch die zuständigen EIU .  Dem 
steht schon deren Verpflichtung zu 
kaufmännischem Handeln entgegen .  
Außerdem stellt der Bund nur 
begrenzte Haushaltsmittel für Auf-  
und Ausbau der Eisenbahninfra-
struktur sowie für Investitionen 
ins Bestandsnetz zur Verfügung .  Es 
sind also in jedem Fall Prioritäten 

festzulegen und danach Investitions-
projekte auszuwählen .  Gleichwohl 
muss sichergestellt werden ,  dass 
alle Entscheidungen in diesem 
Zusammenhang diskriminierungs-
frei ,  d .  h .  für alle Maßnahmen nach 
den gleichen Kriterien und neutral 
gegenüber allen EVU getroffen 
werden .  

Dazu ist nicht nur die systematische  
Kenntnis der Anforderungen aller 
EVU an den Zuschnitt des Netzes 
erforderlich .  Gleichermaßen 
müssen Entscheidungsmechanismen 

und -strukturen etabliert sein ,  die 
die gleichberechtigte Einbeziehung 
aller EVU zumindest im Grundsatz 
gewährleisten .  In beiden Feldern 
besteht unzweifelhaft Handlungs-
bedarf . 

Bereits mit den Unternehmensbe-
fragungen zum Investitionsbedarf 
der Bahnen in den Jahren 2002 und 
2004 hatte der VDV auf diese  
Problematik aufmerksam gemacht .  
Dabei wurden immer die Bestands-
netzinvestitionen im Mittelpunkt 
des Interesses gesehen .  Bau- und 
Ausbauinvestitionen folgen den 
Prioritäten des Bedarfsgesetzes für 
den Bau und Ausbau der Bundes- 
schienenwege ,  die ihrerseits auf 
Grundlage des Bundesverkehrs-
wegeplans festgelegt werden .  Bei  
der Aufstellung des Bundesverkehrs-
wegeplans gibt es einen – wenn 
auch diskussionswürdigen – forma- 
len Ablauf ,  der eine Beteiligung 
Dritter vorsieht .  Die Entscheidun-
gen über die Bedarfsnetzinvestitio-
nen ,  die mit 2 , 5 bis 2 , 7 Milliarden 
Euro pro Jahr den Löwenanteil der  
gesamten öffentlichen Investitionen 
ins Bundesschienenwegenetz aus- 
machen ,  werden dagegen zwischen 
Bund und DB AG in wenig transpa-
renten und für Dritte nicht nach-
vollziehbaren Verfahren getroffen . 

Mit den Ergebnissen der VDV-
Umfragen 2002 und 2004 wurde 
das vitale Interesse DB-externer 
Bahnen an der Entwicklung der 
Bundesschienewegnetzes nach-
drücklich belegt .  Damit verbunden 
wurde die Forderung nach einer 
institutionellen Einbindung der 
Interessen aller Bahnen in den 
Entscheidungsprozess vor allem 
über die Bestandsnetzinvestitionen 
sowie nach einer transparenten 
Gestaltung dieser Prozesse . 

Erweitere Zielsetzung  
der Unternehmensbefragung

Ein erster Teilerfolg konnte in 
diesem Zusammenhang im Zuge 
der Novellierung des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes im Jahr 2005 
verbucht werden .  Betreiber der 
Schienenwege wurden zur Bildung 
eines Netzbeirats für den Fall 
verpflichtet ,  dass die zuständige 
Aufsichtsbehörde dies verlangt .  
Der VDV hatte die institutionelle 
Einbindung der EVU als Nutzer 
des Netzes gegenüber Politik 
und Verwaltung gefordert ,  die als 
Geldgeber letzten Endes politische 
und strategische Verantwortung für 
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Der VDV steht im engen 
Kontakt mit allen an  
der Entwicklung  
des Eisenbahnnetzes 
Beteiligten :  im Bild  
Dr .  Gorka ,  Vorsitzender 
des Netzbeirates ,  und 
Dagmar Haase ,  Vorstand 
der DB Netz AG ,  auf einer 
Tagung der VDV-Akademie

197 Vorschläge zur Weiterentwicklung  
des Bundesschienenwegenetzes

Nach 2002 und 200� hat der VDV im Sommer 2006 zum dritten Mal per Umfrage den 
Investitionsbedarf im Bundesschienenwegenetz aus Sicht der Eisenbahnverkehrsunternehmen 
sowie der Aufgabenträger und Verbünde ermittelt .  Die aktuelle Maßnahmenliste enthält 
nun knapp 200 Projektvorschläge .  Sie ist dem bei der DB Netz AG eingerichteten Netzbeirat 
übergeben worden . 



Bauzüge sind prinzipiell 
gern gesehen auf dem 
Weg zum Einsatz – viele 
Bahnunternehmen wün-
schen sich die Beseitigung 
von Langsamfahrstellen ,  
mehr Flexibilität im Netz ,  
Veränderungen in der 
Leit- und Sicherungs-
technik oder mehr 
Abstellmöglichkeiten  
für Güterwagen

die Investitionsentscheidungen für 
die Bundesschienenwege zu tragen 
haben .  Diese Forderung gilt nach 
wie vor und ist eine der zentralen  
Anforderungen des VDV an die 
 Gestaltung der ordnungspolitischen 
Rahmenbedingungen im Zuge 
der Kapitalprivatisierung der DB 
AG .  Gleichwohl ist die zwischen-
zeitlich erfolgte Einrichtung eines 
Netzbeirats auch vom VDV positiv 
bewertet worden .  Auch wenn die 
Einflussmöglichkeiten des Netz-
beirats begrenzt sind – per Gesetz 
darf er Empfehlungen zur Entwick-
lung ,  zum Ausbau und zum Erhalt 
der Schienenwege aussprechen – ,  
ist dessen Einrichtung ein wich-
tiger Schritt zur Beteiligung der 
Bahnen und der Aufgabenträger an 
Entscheidungen über die künftige 
Entwicklung des Netzes gewesen . 

Vor der Wiederholung der Umfrage  
nach dem Investitionsbedarf für die 
Bundesschienenwege im Jahr 2006 
ist deshalb deren Zielsetzung neu 
justiert worden .  Nach wie vor soll 
die Vielzahl der Maßnahmenvor-
schläge Dritter zeigen ,  dass wei-
tere Schritte zu deren Beteiligung 
bei Investitionsentscheidungen 
erforderlich sind .  Außerdem wird 
der Netzbeirat aber nur dann wir-
kungsvoll sein können ,  wenn er die 
Interessen des gesamten Marktes 
kennt und diese zur Grundlage 
seiner Empfehlungen machen kann .  
Dieser Aspekt ist bei der aktu-
ellen Abfrage in den Mittelpunkt 
des Interesses gerückt .  Deshalb 
wurden nicht nur die nichtbundes-
eigenen Eisenbahnen ,  sondern 
auch die Verkehrsunternehmen 
innerhalb des DB-Konzerns und 
die Aufgabenträger im SPNV ein-
bezogen . 

Inhaltliche Schwerpunkte

Rund 200 Maßnahmenvorschläge 
wurden zusammengetragen ,  die 
sich teilweise wiederum aus meh-
reren Teilmaßnahmen zusammen-
setzen .  Jeweils rund 80 Vorschläge 
kamen von den regionalen und 
privaten Bahnen sowie von den 
Aufgabenträgern .  40 Projekte 
stammen von Güter- und Personen-
bahnen der DB AG .  

Die inhaltlichen Schwerpunkte 
haben sich im Vergleich zu den 
früheren Untersuchungen nur 
wenig geändert :  Viele Maßnahmen-
vorschläge sowohl aus dem 
Personen- als auch aus dem Güter-
verkehr zielen auf die Wiederher-

stellung größerer Flexibilität im 
Netzbetrieb .  Es wurde bemängelt ,  
dass Störungen im Betriebsablauf 
oder auch kurzfristige Trassenbe-
stellungen die planmäßige Betriebs-
abwicklung zunehmend gefährden .  
Die Verkehrszuwächse der vergan-
genen Jahre haben hier sicher auch 
ihren Anteil beigetragen .  Von vielen 
Unternehmen werden deshalb für 
stark genutzte Strecken zusätzliche 
Gleise und Weichen gefordert ,  
um mehr Überholungen und eine 
flexiblere Betriebsabwicklung zu 
ermöglichen . 

Zahlreiche Vorschläge – auch hier  
gibt es keinen Unterschied zwischen  
Personen- und Güterverkehr – 
zielen auf die Beseitigung von 
Langsamfahrstellen und Engpässen .  
Häufig bleiben Langsamfahrstellen 
über längere Zeiträume bestehen .  
Sie sollten eigentlich im Rahmen 
laufender Instandhaltungsmaß-
nahmen zügig beseitigt werden .  

Ebenso wie in den früheren 
Umfragen wurden auch 2006 
zahlreiche Maßnahmenvorschläge 
für die Knoten gemacht .  In nahezu 
allen Fällen geht es hierbei um zu-
sätzliche Kapazitäten oder um die 
Beseitigung betrieblicher Restrik-
tionen .  

Von den SPNV-Unternehmen und 
Aufgabenträgern wurden viele 
kleine Projekte angemeldet ,  bei 
denen es beispielsweise um punk-
tuelle Veränderungen in der Leit- 
und Sicherungstechnik oder um 
kleinere Anpassungen im Gleisbild 
geht .  Sie zielen meist auf Qualitäts-
verbesserung im Rahmen aktueller 
Betriebsprogramme .  Auch wenn 
hieraus keine unmittelbaren 
Trassenmehrbestellungen resultie-
ren ,  sichern solche Maßnahmen die 
SPNV-Nachfrage und tragen so zur 
Stabilisierung der Absatzmärkte 
auch der EIU bei . 

Aus Sicht der Güterbahnen wieder- 
 um werden in bestimmten Regionen  
die Anlagenkapazitäten knapp .  
Insbesondere im Einzugsbereich 
der Seehäfen ,  aber auch im Umfeld 
anderer großer Knoten werden 
zusätzliche Abstellkapazitäten für 
dispositive Zwecke gefordert . 

Die Maßnahmenfelder haben sich 
erwartungsgemäß im Vergleich zu 
den Befragungen aus den Jahren 
2004 und 2006 kaum verändert .  
Zahlreiche Einzelmaßnahmen 
müssen einer kritischen Prüfung 

unterzogen werden .  Dazu werden 
intensive Gespräche sowohl mit 
der DB Netz AG als auch mit der 
Politik und der Verwaltung geführt .  
Gleichzeitig sind die Umfrage-
ergebnisse des VDV auch dem 
Netzbeirat zur Verfügung gestellt 
worden .  Sie sind eine solide Grund-
lage ,  um Empfehlungen für die 
Netzentwicklung zu formulieren .  

Dipl . -Soz. Steffen Kerth
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Trotz aller kontroversen Diskussio-
nen überwiegt die Erkenntnis ,  
dass der Einzelwagenverkehr für 
die gesamte Bahn- und Logistik-
branche unverzichtbar ist .  So 
wickelt zum Beispiel die Railion AG 
ca .  40 Prozent ihrer Verkehrsleis-
tung im Einzelwagenverkehr ab .  Für 
über 100 regionale Güterbahnen 
in Deutschland gehört der Einzel-
wagenverkehr zum Kerngeschäft .  

Er sorgt auch für eine bessere 
Auslastung der Infrastruktur (zum 
Beispiel Strecken ,  Bahnhöfe ,  Häfen ,  
Werksbahnen ,  Industriestamm-
gleise und Gleisanschlüsse) und 
sichert die Beschäftigung von 
Lokomotiven ,  Güterwagen und 
Personal .  Vom Einzelwagenverkehr 
profitieren zum Beispiel auch 
Unternehmen der Bahnindustrie ,  
Transportkunden ,  Bahnspeditionen ,  
Vermietgesellschaften ,  Werkstätten ,   
Personaldienstleister oder Um-
schlagsbetriebe .  Rechnet man alle 
Anbieter ,  Nutzer und Zulieferer 
des Einzelwagenverkehrs in  
Europa zusammen ,  kommt man 
auf eine beachtliche Anzahl von 
Unternehmen .  

Stärken und Schwächen des 
Einzelwagenverkehrs 

Der Hauptwettbewerber Lkw hat 
Systemvorteile im Nahbereich ,  
denn er erreicht jede Ladestelle 
und kann direkt auf die nächste  
Autobahn auffahren .  Im Fernbe-
reich aber hat er keine weiteren 
Bündelungsmöglichkeiten .  Sichtbar 
wird dieser Systemnachteil in 
Stausituationen ,  wenn sich die Lkw 
zu virtuellen Einzelwagenzügen 
verbinden und jedes Fahrzeug mit 
einem Fahrer besetzt ist .  

Die Systemnachteile der Schiene 
liegen unbestritten im Nahbereich ,  
wo die Schiene häufig wertvolle 
Zeit verliert und höhere Kosten 
als der Lkw erzeugt .  Die Vorteile 
liegen auf der langen Strecke ,  denn 
hier können die Bahnen durch 
Bündelungseffekte personal- und 
energiesparender operieren als der 
Lkw .  Wegen der langen Distanzen 
kommt dem internationalen 
Verkehr daher eine besondere 
Bedeutung zu .  Allerdings ist der 
europäische Einzelwagenver-
kehr aus historischen Gründen 

im Prinzip heute noch eine 
Aneinanderkettung von einzel-
staatlichen Teilsystemen und kein 
Gesamtnetzwerk nach internatio-
nalen Maßstäben .  

Die Situation des klassischen 
Einzelwagensystems 
 
Das klassische Einzelwagensystem 
wird unstreitig von den (ehema-
ligen) Staatsbahnen dominiert .  
Darüber hinaus erbringen viele re-
gionale Bahnen zumeist im Auftrag 
einer Staatsbahn Bedienungs- und 
Rangierleistungen im Nahbereich .  
Jede Staatsbahn entscheidet 
weitestgehend autonom ,  wie das 
System in ihrem Land organisiert 
und dimensioniert wird .  Zwar gibt 
es gemeinsame Standards und  
Vereinbarungen ,  diese beschränken 
sich in aller Regel aber auf opera-
tive Bereiche .  Jede Bahn trägt das 
unternehmerische Risiko für ihr 
nationales System .  Da der Einzel-
wagenverkehr in vielen Ländern 
defizitär ist ,  kommt es zwangsläufig 
immer wieder zu Umstrukturie-
rungen in einzelnen Ländern .  Davon  
sind auch die Partnerbahnen 
im Ausland betroffen ,  denn die 
Konsequenzen von einzelstaatli-
chen Maßnahmen wirken sich in 
aller Regel auch im internationalen 
Verkehr aus .  Dies wird vor allem 
dann deutlich ,  wenn Bahnen zum 
Beispiel den Einzelwagenverkehr 
gänzlich einstellen ,  den Leistungs-
umfang reduzieren oder ihre 
Preispolitik verändern .  

Zwar gibt es verstärkt auch länder- 
übergreifende Projekte zum 
Beispiel im grenzüberschreitenden 
Einsatz von Lokomotiven und 
Personal sowie in der Realisierung 
von internationalen Drehscheiben-
konzepten .  Diese Projekte dauern 
teilweise sehr lange und sind häufig 
auch nur Teiloptimierungen im 
Gesamtsystem .  

Interessanterweise ist zu beobach- 
ten ,  dass verschiedene Staatsbahnen  
gerade im Ausland nach alternativen  
Lösungen suchen .  So bieten bereits 
Bahnen in bestimmten Relationen 
Transporte außerhalb des klassi-
schen Einzelwagensystems an .  Für 
den Regionalverkehr im Ausland 
bedient man sich dabei eigener 
Töchter ,  anderer Eisenbahnen und /
oder Umschlagspunkte Schiene /
Straße .  Häufig liegt der Grund für 
solche Konzepte in der fehlenden 
Konkurrenzfähigkeit einzelner 
nationaler Systeme .  

Der europäische Einzelwagenverkehr –  
Sorgenkind und Hoffnungsträger 

Der Einzelwagenverkehr in Europa ist eine tragende Säule des Schienengüterverkehrs .  Umstrukturie-
rungen in einzelnen Ländern ,  Wettbewerbsinitiativen insbesondere von Privatbahnen ,  interessante 
Wachstumspotenziale und die Konkurrenz zum Lkw sorgen für reichlich Diskussionsstoff .  In der 
Frage ,  wie es mit dem Einzelwagenverkehr weitergehen soll ,  haben die Marktteilnehmer kein 
einheitliches Meinungsbild .  Eine Gruppe beschäftigt sich vorrangig mit der Optimierung des 
klassischen Einzelwagensystems und argumentiert ,  dass Wettbewerb dem bestehenden System  
wichtige Mengen entziehen könnte .  Eine andere Gruppe tendiert zum Wettbewerb im Einzelwagen-
verkehr ,  weil man sich davon bessere Leistungen ,  sinkende Kosten ,  steigende Transportmengen und 
Chancen für das eigene Unternehmen verspricht .  Beide Gruppen wollen die Wettbewerbsfähigkeit 
des Einzelwagenverkehrs stärken ,  allerdings favorisieren sie unterschiedliche Wege .  
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Die Bündelung von 
Ladungen ist ein 
Systemvorteil der Schiene



Aufkommender Wettbewerb  
im Einzelwagenverkehr

Vor allem private Güterbahnen ,   
die vor der Liberalisierung keine 
Kooperationsverkehre mit der 
(ehemaligen) Staatsbahn durch-
geführt haben und in anderen 
Marktsegmenten im Wettbewerb 
zu diesen stehen ,  werden in aller 
Regel vom klassischen Einzelwagen-
system ausgeschlossen .  Sie können  
weder eigene Mengen in das System  
einspeisen noch Einzelkomponenten  
des Systems einkaufen bzw .  selbst 
produzieren .  Daher verzichten sie 
entweder auf eigene Aktivitäten im 
Einzelwagenverkehr oder sie ver-
suchen ,  alternative Abwicklungen 
im Wettbewerb zu realisieren . 

Die nichtbundeseigenen Eisen-
bahnen (NE) haben im Jahr 2005 ca . 
15 Prozent der Verkehrsleistungen 
in Deutschland insbesondere im 
Ganzzugverkehr und im kombinier-
ten Verkehr erbracht .  Zunehmend 
erwarten die Aufraggeber ,  dass die 
NE auch Einzelwagen und Wagen-
gruppen für sie transportieren .  
Wegen der steigenden Nachfrage 
und zur Sicherung der eigenen 
Verkehre haben verschiedene NE 
Alternativkonzepte entwickelt .  
Eine Abwicklungsform ist das Mit-
nehmen insbesondere von Wagen-
gruppen in bestehenden Zugsyste-
men .  Die Bedienung der Kunden 
im Nahbereich wird häufig von 
regionalen Bahnen in Deutschland 
bzw .  im Ausland durchgeführt .  Eine 
weitere Abwicklungsform sind rela-
tionsbezogene Wagengruppen- und 
Einzelwagenzüge .  Diese verkehren 
in ausgewählten Relationen und 
bedienen sich regionaler Feeder-
dienste entlang des Zuglaufes .  
 
Sicher kann man bei diesen alter-
nativen Abwicklungsformen noch 
nicht von einem konkurrierenden 
Einzelwagensystem sprechen ,  dafür 
fehlt die notwendige Flächen- und 
Branchenabdeckung .  Allerdings 
nehmen die Transportmengen in 
alternativen Systemen kontinuier-
lich zu und es entstehen verstärkt 
(mittelständische) Netzwerkstruk-
turen .  Interessant ist auch ,  dass es 
im internationalen Einzelwagenver-
kehr bereits erste Kooperations-
beziehungen zwischen Privat- und 
Staatsbahnen zu verzeichnen gibt .  

Blick in die Zukunft

Die Frage des Wettbewerbes ist 
sicher ein wichtiges Zukunftsthema 
für den Einzelwagenverkehr .  Ob 
er sich etabliert oder sich im klas-
sischen System integrieren lässt ,  
wird allein der Markt entscheiden .  
Je mehr Bahnen in Europa außer-
halb des klassischen Systems 
bleiben müssen bzw .  wollen ,  desto 
höher ist auf lange Sicht die Wahr-
scheinlichkeit des Wettbewerbes .  
Ob er insgesamt schädlich oder 
nützlich ist ,  hängt entscheidend 
davon ab ,  ob deutliche Mengenver-
lagerungen von der Straße auf die 
Schiene realisiert werden können .  

Ein weiteres wichtiges Zukunfts-
thema ist die Gestaltung des inter-
nationalen Einzelwagenverkehrs .  
Wegen der Größenordnungen und 
der Vielzahl der Marktteilnehmer 
wird es wohl kein europäisches 
Gesamtsystem nach einheitlichen 
Maßstäben geben können .  Darüber 
hinaus ist es unwahrscheinlich ,  
dass eine einzelne Bahn in allen 
Ländern Europas ein eigenes 
System ohne Einbindung von Part-
nern realisieren kann .  Von daher 
wird der Kooperationsansatz 
im Einzelwagenverkehr auch in 
der Zukunft eine entscheidende 
Rolle spielen .  Allerdings sollten 
die heutigen Kooperationsformen 
europaweit auf den Prüfstand 
gestellt werden .  So könnte man 
zum Beispiel die Arbeitsteilung 
zwischen regionalen und überregi-
onalen Bahnen weiter optimieren .  
Durch eine bessere Auslastung 
von Personal und Lokomotiven 
könnte so manche Bedienungsfahrt 
wirtschaftlicher gestaltet werden .  
Auch sollten regionale Bahnen die 
Möglichkeit haben ,  Einzelwagen-
verkehre als Frachtführer in ein 
System einzuspeisen .  Dies würde 
vor allem den Vertrieb in der 
Region erheblich fördern .  

Ein weiterer Ansatz ist die ope-
rative Abwicklung internationaler 
Verkehre .  Grenzüberschreitende 
Produktionsoptimierungen und 
gemeinsame Vertriebsstandards 
könnten die Wettbewerbsfähigkeit 
verbessern .  Auch im Lkw-Verkehr 
existieren europäische Netzwerke ,  
die häufig von jeweils nationalen 
Partnern getragen werden .  Viele 
dieser Netzwerke haben eine 
gemeinsame Dachorganisation ,  die 
für die Entwicklung und Umset-
zung gemeinsamer Standards und 
Prozessabläufe zuständig sind .  Ein 

solches Organisationsmodell ist 
sicher auch für den europäischen 
Einzelwagenverkehr interessant .  

Weiterhin sollte das System tech-
nisch modernisiert werden .  Zwar 
wurden in den letzten Jahren auf 
dem Gebiet der Fahrzeugtechnik 
und der Telematik Fortschritte 
erzielt ,  leider hinkt der Güter-
verkehr beim Einsatz moderner 
Technologien dem Personenver-
kehr insgesamt hinterher .  

Ein weiterer Ansatz ist die stärkere 
Einbindung von Speditionen .  Diese 
könnten heutige Straßentransporte  
verstärkt auf die Schiene umlenken .  
Chancen hierfür ergeben sich 
insbesondere im internationalen 
Verkehr ,  denn hier verfügen viele 
Speditionen über die erforder-
lichen Kompetenzen und Infra-
strukturen .  Heute existieren 
bereits Zugsysteme ,  in denen 
Speditionen Wagengruppen und 
Einzelwagen auch in Kombination 
mit kombinierten Verkehren im 
Hauptlauf durch Eisenbahnen 
befördern lassen .  Die Vor- und 
Nachläufe werden in vielen Fällen 
via Speditionsterminals über die 
Straße abgewickelt .  In diesem Zu-
sammenhang sollte ein noch stär-
kerer Fokus auf Umschlagsbetriebe 
genommen werden ,  die über einen 
eigenen Gleisanschluss verfügen 
und als multimodale Drehscheibe 
in der Region fungieren könnten . 
 
Fazit und Ausblick

Der Verkehrsträger Schiene konnte 
sich in den vergangenen Jahren 
beachtlicher Wachstumsraten 
erfreuen .  Davon hat auch der 
Einzelwagenverkehr profitiert .  Das 
positive Marktumfeld sollte die 
Bahnen ermutigen ,  weiter an der 
Zukunft des Einzelwagenverkehrs 
zu feilen .  In diesem Zusammen-
hang unterstützt der VDV den 
Kooperationsansatz und wird 
entsprechende Marktaktivitäten 
durch Informationen und Kontakte 
unterstützen .  

Dipl.-Verw.- Betriebsw .     
Georg Lennarz 
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Verbände wehren den Verordnungsvorschlag  
der Europäischen Kommission zur Sicherung der 
Transportkette erfolgreich ab
Ausgangspunkt der aktuellen Diskussionen zur Schaffung von mehr Sicherheit in der Transportkette 
gegen die Gefahr terroristischer Anschläge auf den Güterverkehr war das Konsultationspapier 
» Freight transport security « der Europäischen Kommission aus Dezember 2003 .  Mit dem im 
Februar 2006 veröffentlichten Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Verbesserung der Sicherheit der Lieferkette [SEK(2006)2�1] waren die Vorarbeiten der 
EU-KOM vorerst abgeschlossen . 

Im Anschluss fanden intensive Er-
örterungen der EU-KOM mit allen 
an der Transportkette beteiligten 
Wirtschaftsunternehmen statt .  
Der VDV und der Bundesverband 
öffentlicher Binnenhäfen (BöB) 
haben sich hieran intensiv beteiligt .  
Zur Intensivierung des Dialogs 
wurde die zuständige EU-KOM 
zu einem Besuch nach Duisburg 
eingeladen .  Ziel :  Kennenlernen der 
betrieblichen Praxis im Bereich 
Eisenbahnbetrieb ,  Terminalbetrieb 
und dem Umschlag von Gütern in 
Binnenhäfen .  Der Verordnungsvor-
schlag basiert hierbei auf folgenden 
Eckpunkten : 

  Der Geltungsbereich der 
Verordnung findet auf alle 
 Unternehmen Anwendung ,   
die in folgenden Bereichen  
aktiv sind : 

  Vorbereitung und Versendung 
von Gütern am Herstellungsort , 

  Gütertransport , 
  Güterspedition sowie
  Betrieb von Umschlag- und 

Logistikeinrichtungen oder 
Binnenterminals . 

  Der Status » Zuverlässiges 
Unternehmen « wird zunächst 
für die Dauer von drei Jahren 
gewährt und kann verlängert 
werden .  Bei Verstoß gegen die 
Bedingungen ,  zu denen der 
Status » Zuverlässiges Unter-
nehmen « verliehen wurde ,  kann 
dieser auch entzogen werden . 

  » Zuverlässige Unternehmen « 
sollen im Gegenzug von 
vereinfachten Sicherheits- und 
Zollkontrollen (» beschleunigte 
Verfahren «) profitieren und 
dadurch ihre Position im Wett-
bewerb verbessern .  Der Status 
» Zuverlässiges Unternehmen « 
wird europaweit anerkannt . 

  Der Vorschlag verpflichtet die 
Mitgliedsstaaten auf nationaler 
Ebene zur Benennung von 
zuständigen Behörden ,  die den 

Status » Zuverlässiges Unter-
nehmen « verleihen .  Diese 
Aufgabe kann auch durch 
anerkannte Organisationen 
übernommen werden . 

Die eingehende Prüfung des 
Dokuments hat ergeben ,  dass der 
Verordnungsvorschlag zu massiven 
wirtschaftlichen ,  finanziellen und  
organisatorischen Auswirkungen 
auf alle an der Lieferkette beteilig- 
ten Unternehmen führt .  Vor diesem  
Hintergrund und in Anbetracht 
der gesonderten Bedeutung der 
Thematik für die umweltfreund-
lichen Verkehrsträger Schiene und 
Wasserstraße hatten der Verband  
Deutscher Verkehrsunternehmen  
und der Bundesverband öffentlicher 
Binnenhäfen ein gemeinsames Posi- 
tionspapier erarbeitet ,  das zu fol-
genden Ergebnissen gekommen ist : 

1.  Gefährdungs- und Risikoanalyse

  Berücksichtigung bereits vor-
liegender Sicherheitsstandards 

Ziel des Vorschlags ist ein besserer 
Schutz der gesamten Lieferkette 
vor terroristischen Angriffen .  Auf-
grund der Komplexität und der  
Anzahl der in der Lieferkette des  
Landverkehrs tätigen Unternehmen  
ist dieses Ziel nur zu erreichen ,  
wenn vorab eine Risikoanalyse 
erfolgt ,  die die Gefährdungs-
potenziale der an der Lieferkette 
beteiligten Verkehrsträger aufzeigt .  
In diese Betrachtung sind zwingend 
alle bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen einzubeziehen ,  die 
unter den Aspekten

  Qualifizierung und Ausbildung 
der Mitarbeiter , 

  Marktzugangsbedingungen  
für das Unternehmen , 

  systembedingte Zugangs-
bedingungen , 

  sowie Gefahrguttransport und 
Gefahrgutumschlag

von den Unternehmen bereits 
heute schon gewährleistet werden . 

2 .  » Freiwilligkeit «

Das von der Europäischen Kom-
mission (EU-KOM) angestrebte 
Instrument der » Freiwilligkeit « 
wird vom Grundsatz unterstützt .  
In der praktischen Anwendung 
wird es aber sehr schnell an Be-
deutung verlieren und dem Druck 
des Wettbewerbs im liberalisierten 
Verkehrsmarkt nicht lange stand-
halten .  Darüber hinaus sind auch 
Auswirkungen auf die vorhandenen 
Versicherungspolicen der an der 
Lieferkette beteiligten Unterneh-
men zu erwarten .  Unternehmen ,  
die nicht den Status » Zuverlässiges 
Unternehmen « vorweisen können ,  
werden im Einzelfall gar keine Ver-
sicherungseindeckung von Risiken 
mehr darstellen können oder diese 
nur zu wesentlich höheren Kondi-
tionen erreichen . 

Auch vor diesem Hintergrund ist  
es für die Wettbewerbsgleichheit 
der Verkehrssysteme unbedingt er-
forderlich ,  die unter 1.  geschilderte 
Risikoanalyse zu erstellen .  Gerade  
die im Bereich des Schienengüter-
verkehrs und im Betrieb von 
Umschlag- und Lagereinrichtungen 
oder Binnenterminals (einschließ-
lich Binnenhäfen) tätigen Unter-
nehmen erfüllen bereits heute 
schon eine Vielzahl von Auflagen ,   
die in der Summe zu einer » System- 
sicherheit « führen .  Diese » System-
sicherheit « muss zwingend im 
Rahmen der Risikoanalyse berück-
sichtigt werden . 

3 .  Anreize und Vorteile  
für Unternehmen ,  den Status 
» Zuverlässiges Unternehmen «  
zu erlangen

Unternehmen ,  die sich freiwillig 
dem Status » Zuverlässiges Unter-
nehmen « unterwerfen ,  sollen nach 
dem Willen der Kommission im 
Gegenzug Erleichterung erfah-
ren .  Bei der Nennung möglicher 
Vorteile bleibt die Kommission 
im Artikel 6 Vorteile für zuverläs-
sige Unternehmen unkonkret .  Es 
werden lediglich Erleichterungen 
bei Sicherheitsmaßnahmen und 
vereinfachten Verfahren genannt ,  
ohne dies im Einzelfall zu konkreti-
sieren .  Unternehmen können aber 
lediglich dann von Vereinfachungen 
profitieren ,  wenn es diesbezügliche 
Verfahren überhaupt gibt .  Doch 
ist gerade der innereuropäische 
Güterverkehr in der Vergangenheit 
von fiskalischen Auflagen befreit 
worden .  Völlig ins Leere läuft die 
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Zielrichtung der Kommission bei 
rein nationalen oder regionalen 
Transporten .  Verfahrenserleich-
terungen bei der Zollabfertigung ,  
in See- oder Flughäfen werden 
bereits bei der Umsetzung beste-
hender Sicherheitsbestimmungen 
gewährt . 

Sofern es nicht gelingt ,  » echte « 
Anreize zu schaffen ,  wird die 
angestrebte » Freiwilligkeit « ein 
weiteres Mal in Frage gestellt .  Für 
diesen Fall wird die Verordnung 
zu einem reinen Instrument der 
Marktzutrittsvoraussetzung ,  ohne 
aber zu einer Steigerung der Sicher-
heit der gesamten Lieferkette zu 
führen . 

� .  Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit – Kosten 
für die Erlangung des Status 
» Zuverlässiges Unternehmen «

Die EU-KOM kommt im Rahmen 
ihrer Feststellungen zu dem 
Ergebnis ,  dass der Vorschlag dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
entspricht und außerdem kaum 
zu Kosten für die Gemeinschaft 
führen wird .  Diese Feststellungen 
sind rein auf die Betrachtung 
der Administration bezogen und 
sagen nichts zu der Situation der 
Unternehmen in der Lieferkette 
aus .  Aus der Sicht derjenigen ,  die 
eigentlich im Fokus der Verord-
nung stehen ,  ist die zu erwartende 
 Kostenbelastung weder tragbar 
noch in ihrer exakten Höhe über-
haupt berechenbar .  Die auf die Un-
ternehmen zukommende Kosten-
lawine würde um einen weiteren 
Baustein erhöht ,  wenn der Versuch ,  
die Inhalte des für den Seeverkehr 
bestehenden » International Ship 
and Port Facility Security Code 
(ISPS-Code) « als Mindeststandard 
für den Landverkehr zu überneh-
men ,  erfolgreich wäre . 

Die Gutachter der im Vorfeld 
durch die Kommission selbst 
beauftragten Studie zur Transport-
kettensicherheit ermittelten 
Gesamtkosten in Höhe von 85 
Milliarden Euro ,  wovon rund vier 
Milliarden Euro auf den Verkehrs- 
und Logistikbereich entfallen .  Aus 
Sicht der Güterbahnen ,  der Betrei-
ber von Binnenhäfen und Terminals 
des Kombinierten Verkehrs kann 
angesichts dieser Zahlen nicht 
mehr von Kostenneutralität 
gesprochen werden .  Sie sind von 
den Unternehmen nicht darstellbar 
und daher grundlegend abzulehnen . 

� .  Vereinbarkeit mit der  
» Lissabon-Vereinbarung «

Die Auswirkungen des vorliegenden  
Verordnungsentwurfs auf die 
Unternehmen der Lieferkette 
widersprechen der » Lissabon-
Vereinbarung « und stehen damit 
gegen die von der EU-KOM selbst 
abgegebene Verpflichtung ,  alle 
zukünftigen Maßnahmen und 
Rechtsakte auf europäischer Ebene 
einer erweiterten exakten Kosten-
Nutzen-Analyse zu unterziehen . 

Forderung an die EU-KOM

Gemeinsam stellen die Verbände 
fest ,  dass das von der EU-KOM 
angestrebte Ziel ,  einen besseren 
Schutz der Lieferkette zu 
 erreichen ,  um den europäischen 
Güterverkehr insgesamt besser 
vor terroristischen Angriffen zu 
schützen ,  mit dem vorliegenden 
Verordnungsentwurf verfehlt wird . 

Ziel muss es daher sein ,  den 
gewünschten Sicherheitsstandard 
unter Würdigung bereits derzeit 
bestehender Regelungen ,  Verfah-
ren und Gesetzmäßigkeiten der 
an der Lieferkette beteiligten 
Unternehmen zu erreichen .  Die 
in den Anhängen zur Verordnung 
enthaltenen Voraussetzungen 
können hier als wertvolle Check-
liste dienen .  Der heutige Ansatz 
aber ,  völlig losgelöst und ohne 
Berücksichtigung bereits bestehen-
der Sicherheitsstandards in den 
Unternehmen ,  geht über das 
eigentliche Ziel hinaus und führt 
nicht notwendigerweise zu einer 
Erhöhung des Sicherheitsstandards .  
Vielmehr sollte auf bereits heute 
übliche Strukturen in der Wirt-
schaft zurückgegriffen werden .  
Beispielhaft sei hier die Norm 
DIN EN ISO 9001 genannt . 

Aus Sicht der im VDV organisierten 
Mitgliedsunternehmen kann das 
gemeinsame Ziel ,  die Verbesserung 
des Schutzes der Lieferkette 
zur Sicherung des europäischen 
Güterverkehrs vor terroristischen 
Angriffen ,  nur durch eine differen-
zierte Risikoanalyse auf der Basis 
bereits bestehender Regelungen 
erreicht werden . 

Weitere Aktivitäten

Um die Ergebnisse des gemeinsa-
men Positionspapiers im Interesse 
beider Organisationen möglichst 
effizient zu kommunizieren ,  sind  

die Entscheidungsträger auf Landes- ,   
Bundes- und Europaebene ange- 
schrieben und mit den notwendigen  
Informationen versorgt worden .  
Bundesrat und Bundestag haben 
sich auch eindeutig positioniert 
und dem Vorhaben der EU-KOM 
eine klare Absage erteilt (Bundes-
rats-Drucksache 175 / 06 vom 
13 . 10 .  2006 und Bundestags-Druck-
sache 16 /3554 vom 23 .  November 
2006) . 

Darüber hinaus wurde intensiv 
an der durch den Bundesverband 
der Deutschen Industrie (BDI) auf 
nationaler Ebene vorgenommenen 
verbandsübergreifenden Koordina-
tion mitgewirkt .  Daneben wurden 
auch persönliche Gespräche mit 
den jeweiligen Entscheidungs-
trägern ,  nicht zuletzt mit der 
Berichterstatterin des Europä-
ischen Parlaments zu der Thematik 
» Transportkettensicherheit « ,  
Frau Hennis-Plasschaert ,  geführt .  
Sämtliche Aktivitäten der Verbände 
zur Abwehr des Vorhabens der 
EU-KOM konnten zeitgerecht 
im Herbst 2006 abgeschlossen 
werden . 

Ergebnis

Zusammenfassend ist als Ergebnis 
der zahlreichen Aktivitäten zu 
berichten ,  dass Frau Hennis-
 Plasschaert in einem Schreiben 
vom 4 .  Dezember 2006 an den 
EU-Verkehrskommissar Jacques 
Barrot darum bittet ,  die EU-KOM 
zur Rücknahme des EU-Verord-
nungsvorschlags noch vor Beginn 
der parlamentarischen Beratungen 
aufzufordern und in eine neue 
Konsultationsphase einzutreten .  
Damit ist allen Beteiligten ein 
großer Erfolg gelungen ,  der zur 
Verhinderung von mehr Bürokratie 
beiträgt und die Unternehmen vor 
erhöhten Sicherheitsaufwendungen 
und den damit verbundenen 
Kosten schützt . 

Staatl .  gepr .  Betriebsw .     
Marcus Gersinske 
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Lärmreduzierung im konventionellen 
transeuropäischen Bahnsystem

Der Schienenverkehr will seinen Umweltvorteil weiter ausbauen .  Dazu gehört nicht zuletzt die 
konsequente Reduzierung des Lärms .  In Deutschland ist ein hoher Anteil der Bevölkerung einer 
signifikanten Belastung durch Verkehrslärm ausgesetzt .  Die Bahnen nehmen ihre Verantwortung 
ernst und unterstützen die Bestrebungen der EU und der nationalen Politik ,  die Lärmbelastung  
mit technisch und wirtschaftlich sinnvollen Lösungen zu senken . 

In der Lärmgesetzgebung besteht 
derzeit in Europa die Tendenz ,  
neben den bereits bestehenden 
Grenzwerten für die Geräusch-
immission entlang dem Gleis nun 
auch allgemeine europäische Emis-
sionsgrenzwerte für Fahrzeuge 
selbst vorzuschreiben .  Für die EU 
legte die Technische Spezifikation 
für die Interoperabilität (TSI) des 
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems 
Grenzwerte für Hochgeschwindig-
keitszüge fest .  Diese TSI ist bereits 
in Kraft getreten .  Die TSI für das 
konventionelle transeuropäische 
Bahnsystem wurde vom Komitee 
Artikel 21 im November 2004 
genehmigt .  Für die Spezifikationen : 

  Vorbeifahrgeräusch , 
  Standgeräusch , 
  Anfahrgeräusch

werden gemäß TSI Nachweise ge-
fordert .  Die TSI für das konventio- 
nelle transeuropäische Bahnsystem 
gilt für Fahrzeuge ,  die ausschließ-
lich oder teilweise auf dem inter-
operablen Schienennetz verkehren ,  
also dem größten Teil des europäi-
schen Schienenverkehrsnetzes .  

Im Amtsblatt der Europäischen 
Union L 37/1 vom 8 .  Februar 2006 
wurde unter der Dokumenten-
Nummer 2006 / 66 / EG die » Ent-
scheidung der Kommission vom  
23 .  Dezember 2005 über die Tech-
nische Spezifikation für die Inter-

operabilität (TSI) zum Teilsystem  
» Fahrzeuge – Lärm « des konventio-
nellen transeuropäischen Bahn-
systems « veröffentlicht .  Die Anlage 
zu dieser Entscheidung beinhaltet 
die Technische Spezifikation (TSI) ,   
Teilsystem » Konventionelle Fahr- 
zeuge « ,  Anwendungsbereich » Lärm « ,   
Teilbereich » Von Güterwagen ,  
Lokomotiven ,  Triebzügen und 
Reisezugwagen ausgehende Lärm-
emissionen « .  Gemäß Artikel 5 der 
Entscheidung der Kommission 
wurde die TSI » Fahrzeuge – Lärm « 
sechs Monate nach ihrer Notifizie-
rung (23 .  Juni 2006) wirksam . 

Die TSI » Fahrzeuge – Lärm « 
wurde gleichzeitig mit der TSI 
» Fahrzeuge – Güterwagen « des 
konventionellen transeuropäischen 
Eisenbahnsystems erarbeitet .  
Beide TSI sind inhaltlich miteinan-
der verknüpft .  Allerdings hat die 
Europäische Kommission nicht 
gleichzeitig über beide TSI eine 
Entscheidung getroffen ,  so dass sie 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
in Kraft treten .  Daher war für 
den Teilbereich Güterwagen eine 
Anwendung der TSI » Fahrzeuge – 
Lärm « nicht praktikabel ,  so dass 
diese TSI zunächst nur teilweise 
umgesetzt werden konnte .  Sie 
beschränkte sich zunächst auf 
Lokomotiven ,  Triebzüge und 
Reisezugwagen .  Eine Ausweitung 
auf den Teilbereich Güterwagen 
soll erst mit der Umsetzung der 

TSI » Fahrzeuge – Güterwagen « 
des konventionellen transeuropäi-
schen Eisenbahnsystems erfolgen 
(31.  Januar 2007) . 

Die Vorschriften und Grenzwerte 
der TSI » Fahrzeuge – Lärm « gelten 
vor allem für neue Fahrzeuge .  Da 
sich die konstruktive Entwicklung 
von Fahrzeugen ebenso wie deren 
Weiterentwicklung über längere 
Zeiträume erstrecken ,  enthält das 
Kapitel 7 . 5 der TSI differenzierte 
Übergangsbestimmungen für neue 
Fahrzeuge .  Auf bestehende Fahr-
zeuge sind die Vorschriften und 
Grenzwerte der TSI » Fahrzeuge – 
Lärm « gemäß Kapitel 7 . 6 nur bei 
Erneuerung oder Umrüstung 
anzuwenden .  Bei Lokomotiven ,  
Triebzügen und Reisezugwagen 
ist nachzuweisen ,  dass sich deren 
ursprüngliche Geräuschemissionen 
nicht erhöhen . 

Es sei an dieser Stelle darauf 
hingewiesen ,  dass die zitierten 
Entscheidungen der Kommission 
an die Mitgliedsstaaten gerichtet 
sind .  In Deutschland steht die Um-
setzung in nationales Recht durch 
den Gesetz- und Verordnungsgeber 
bislang noch aus (zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses) . 

Quellen des Schienenverkehrslärms

Zum Schienenverkehrslärm tragen 
vor allem die fünf nachfolgend 
genannten Quellen bei : 

  An der Berührungsstelle zwischen  
Rad und Verkehrsweg entsteht 
das Rollgeräusch .  Kleine Uneben-
heiten auf den Laufflächen der 
Räder und Schienen verursachen 
Schwingungen ,  die sich als Luft- 
druckschwankungen in Wellen 
ausbreiten und vom Ohr als Lärm  
(Schall) aufgenommen werden . 

  Die Motoren ,  Lüfter und Kom-
pressoren geben Schallwellen ab . 

  Bei sehr hohen Geschwindigkei-
ten wächst die Luftverwirbelung 
so stark an ,  dass daraus Geräu-
sche entstehen – das sogenannte 
aerodynamische Geräusch . 

  In Rangier- und Umschlagbahn-
höfen treten spezielle rangier- 
und verladetypische Geräusche 
auf . 

  Besonders lästig sind Quietsch-
geräusche ,  die in Gleiskurven 
und beim Bremsen auftreten . 

1) apl: Anzahl der Radsätze geteilt durch die Länge über Puffer · 2) LpAeq.Tp: A-bewerteter, äquivalenter 
Dauerschallpegel (Messentfernung 7,5 Meter; Geschwindigkeit 80 km/h auf Referenzgleis) · 3) gemäß 
Artikel 14 Absatz 3 der Richtlinie 2001/16/EG · Quelle: Amtsblatt der EU L 37/1 vom 8. Februar 2006

Wagentyp

neu

erneuert, umgerüstet 3) 

neu 

erneuert, umgerüstet

neu

erneuert, umgerüstet

durchschnittliche Radsatzzahl 1)

pro Längeneinheit (apl) bei 80 km/h

bis 0,15 m –1

bis 0,15 m –1

0,15 m –1 bis zu 0,275 m –1

0,15 m –1 bis zu 0,275 m –1

über 0,275 m –1

über 0,275 m –1

Fahrgeräusch-Grenzwert 2) 
LpAeq.Tp

≤ 82 dB(A)

≤ 84 dB(A)

≤ 83 dB(A)

≤ 85 dB(A)

≤ 85 dB(A)

≤ 87 dB(A)

Grenzwerte für das Fahrgeräusch von Güterwagen



Zu den Lärmbekämpfungsmaßnah-
men gehören :  geräuschgedämpfte 
Räder ,  Scheibenbremsen ,  Verbund-
stoff-Bremssohlen ,  geräuscharme 
Ventilatoren und Getriebe ,  Rad-
schürzen ,  Drehgestellblenden usw .  
Unebene Schienen und andere 
Merkmale (Schwellertyp ,  Befesti- 
gung ,  Schienentyp) haben einen ent- 
scheidenden Einfluss auf die Lärm-
emission insgesamt und die Mes-
sungen ,  mit denen die Einhaltung 
der Lärmgrenzen festgestellt wird . 

Projekt » Einsatz von  
 Verbundstoff-Bremssohlen  
bei Güterwagen «

Um wirkungsvollen Lärmschutz zu 
betreiben ,  ist die Lärmreduzierung 
an der Quelle nach dem Motto 
» Glattes Rad auf glatter Schiene « 
die effizienteste Maßnahme .  Dazu  
wurde eine Verbundstoff-Brems-
sohle (K-Sohle) entwickelt ,  die 
dem Aufrauen von Rad und Schiene  
vorbeugt .  Das Rollgeräusch ver-
mindert sich mit dem Einsatz der 
sogenannten K-Sohle um etwa 
8 bis 10 dB (A) .  Dies entspricht fast 
einer Halbierung des wahrgenom-
menen Lärms . 

Der Lärmminderungseffekt durch 
neue Verbundstoff-Bremssohlen 
von 8 bis 10 dB(A) wird sich jedoch 
erst einstellen ,  wenn mindestens 
85 Prozent der Güterwagen aus-
gerüstet und die Gleise besonders 
gepflegt sind .  Insgesamt stehen in 
Deutschland rund 140 . 000 Güter-
wagen zur Umrüstung an .  Bei Um-
rüstkosten von ca .  3 . 000 bis 5 . 000 
Euro pro Wagen ergeben sich 
Gesamtkosten von rund 600 Millio-
nen Euro .  Die effektive Lärmredu-
zierung erreicht man nur ,  wenn 
der Einstieg in die Umrüstung der 
Fahrzeuge schnell erfolgt und hier-
für die finanziellen Mittel zur Verfü-
gung gestellt werden .  Eine direkte 
Förderung durch die öffentliche 
Hand bietet für die Einführung 
der Verbundstoff-Bremssohlen im 
Fahrzeugbestand von Güterwagen 
den größten Anreiz .  Die Mittel 
können dabei auf einfache Weise 
diskriminierungsfrei und effizient 
eingesetzt und die Emissionen 
innerhalb eines wirksamen und 
einfachen Anreizsystems gesenkt 
werden .  Die Neubeschaffung von 
Fahrzeugen mit K-Sohle stellt sich 
kostenneutral dar .  Hingegen muss 
bei der Umrüstung der beste-
henden Fahrzeuge die gesamte 
mechanische Bremsausrüstung 
kostenintensiv angepasst werden . 

Projekt » LEILA-Drehgestell «

Ein deutsch-schweizerisches 
Konsortium unter Beteiligung der 
TU Berlin (Fachgebiet Schienenfahr-
zeuge) und der Josef Meyer Waggon 
AG (Rheinfelden) entwickelte und 
erprobt das » LEIchte und Lärm-
Arme Drehgestell « (LEILA) .  Durch 
das Akustikdesign ,  lärmarme Räder ,  
Gummifederelemente und die Ver-
wendung von Scheibenbremsen ist 
das Rollgeräusch deutlich geringer  
als bei herkömmlichen ,  klotzgebrem- 
sten Güterwagen-Drehgestellen .  
Durch die über Kreuzanker erreich- 
te Radialeinstellung der Achsen im 
Bogen können Lärmemissionen ,  
Energieverbrauch und Verschleiß 
bei Bogenfahrt verringert werden .  
Der durch den Fahrwiderstand 
verursachte Energieverbrauch für 
die Fortbewegung des einzelnen 
Wagens verringert sich je nach 
Streckenführung um 3 bis 25 Pro- 
zent (Luft- und Steigungswiderstand  
sind bei dieser Berechnung nicht 
berücksichtigt) .  Zusätzliche wirt- 
schaftliche und energetische 
Vorteile ergeben sich u .  a .  aus der 
Massereduktion ,  die eine Erhöhung 
der Zuladung erlaubt .  Bei der 
Konstruktion wurde die Möglich-
keit berücksichtigt ,  den vorhande-
nen Wagenpark nachträglich mit 
» LEILA « auszurüsten . 

Projekt » Aktiver Lärmschutz  
an Diesellokomotiven «

Im Rahmen eines aktuellen Projekts 
unterstützt das Bundesumwelt-
ministerium (BMU) den aktiven 
Lärmschutz an Diesellokomotiven 
des Typs » Blue Tiger « der Havel-
ländischen Eisenbahn AG .  Aus dem 
Umweltinnovationsprogramm des 
BMU stehen hierfür 73 . 000 Euro 
bereit .  Das Projekt soll zeigen ,  
wie mit vergleichsweise geringem 
Aufwand an Geld und Entwicklung 
die anspruchsvollen ,  seit Juni 
2006 EU-weit für Neufahrzeuge 
verbindlichen Lärmgrenzwerte 
der TSI » Fahrzeuge – Lärm « auch 
bei Bestandsfahrzeugen erreichbar 
sind .  Dies ist zugleich ein Signal an 
die Hersteller ,  die Potenziale zur 
Lärmminderung schon bei der Ent-
wicklung neuer Schienenfahrzeuge 
besser auszuschöpfen . 

Das am Vorhaben beteiligte Fach-
gebiet Schienenfahrzeuge der TU 
Berlin hat zur Vorbereitung der 
Lärmminderungsmaßnahmen neben  
Stillstandsmessungen zunächst Vor- 
beifahrtmessungen ,  insbesondere  

bei Langsamfahrten und Anfahrten 
unter Last ,  durchgeführt ,  um die  
Ausgangssituation in den relevanten 
Betriebszuständen zu ermitteln .  
Dabei wurde festgestellt ,  dass 
die Lokomotiven die in der TSI 
» Fahrzeuge – Lärm « festgelegten 
Grenzwerte durch den Betrieb des 
Kolbenkompressors zur Bereitstel-
lung des Luftvorrats für die Bremse 
überschritten ,  was besonders bei 
hohem Rangieraufkommen und auf 
Steilstrecken ein Problem darstellt . 

Zur Verminderung des tieffrequen-
ten Ansauggeräusches des Kolben-
kompressors werden zukünftig 
Schalldämpfer eingesetzt .  Moderne ,  
luftdurchlässige Absorberjalousien 
im Kühlerraum sollen die von 
Traktionslüfter und elektrischer 
Bremse ausgehenden hochfrequen-
ten Geräusche reduzieren .  Die aus  
dem industriellen Bereich bekannte  
Technologie der Absorberjalousien 
muss dazu den besonderen Erfor-
dernissen des Schienenverkehrs ,  
wie Witterungsfestigkeit ,  Haltbar-
keit bei Erschütterungen und 
besondere Beschichtung wegen 
Abgasen ,  angepasst werden . 

Bundesratsentschließung  
zur Reduzierung des Lärms durch 
Schienengüterverkehr

In einer Entschließung hat der 
Bundesrat im Dezember 2006 die 
Bundesregierung unter anderem 
aufgefordert ,  2007 ein Sonderpro-
gramm zur finanziellen Unterstüt-
zung einer schnelleren Umrüstung 
vorhandener ,  in Deutschland zuge-
lassener Güterwagen auf lärmmin-
dernde Verbundstoff-Bremssohlen 
aufzulegen .  Um in einem Zeitraum 
von weniger als zehn Jahren den 
vorhandenen Bestand an lauten 
Güterwagen umzurüsten ,  sollen 
dazu jährlich ca .  60 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt werden . 

Dipl . - Ing .  Jürgen Mallikat

LpAeq.Tp: Erläuterung siehe Grafik links

Fahrzeug Grenzwert
 LpAeq.Tp

Elektrolokomotiven 85 dB (A)

Diesellokomotiven 85 dB (A)

Elektrotriebzüge 81 dB (A)

Dieseltriebzüge 82 dB (A)

Reisezugwagen 80 dB (A)

Fahrgeräusch-Grenzwerte 

72 Eisenbahn- und Maschinentechnik VDV-Jahresbericht 2006 / 07 73VDV-Jahresbericht 2006 / 07 Eisenbahn- und Maschinentechnik 



Bis Dezember 2006 existierten 
in Deutschland im Wesentlichen 
zwei unterschiedliche Regelwerke 
für das Bedienen und Prüfen von 
Bremsen im Betrieb : 

  Zur Anwendung auf Eisenbahn-
infrastruktur der DB Netz AG :  
» DS 915 01 Bremsen im Betrieb 
bedienen ,  prüfen und warten « ,  
das unternehmensinterne Regel- 
werk der DB AG .  Dessen Außen- 
wirkung auf andere Eisenbahn-
verkehrsunternehmen (EVU) 
entstand durch seine im 
Netzzugangsvertrag verbindlich 
vereinbarte Anwendung . 

  Zur Anwendung auf Nebenbah-
nen von nichtbundeseigenen 
Eisenbahninfrastrukturunterneh- 
men (NE-EIU) :  die Anlage 23 
» Betätigung und Behandlung 
der Bremsen im Betrieb « zur  
Fahrdienstvorschrift für nicht-
bundeseigene Eisenbahnen (FV-
NE) .  Sie ist auf der NE-Eisen-
bahninfrastruktur verbindlich ,  
da die Bundesländer dieses 
Regelwerk eingeführt haben . 

Ab 10 .  Dezember 2006 wurde die 
» Bremsvorschrift « aus der Auf-
stellung des netzzugangsrelevanten 
Regelwerks der DB Netz AG 
gestrichen .  Dies wurde damit be-
gründet ,  dass die DB Netz AG den 
Eisenbahnverkehrsunternehmen in 
Bereichen ,  die ausschließlich Fahr-
zeuge und Personal des Eisenbahn-
verkehrsunternehmens betreffen ,  
keine Vorgaben zur Abwicklung 
eines sicheren Eisenbahnbetriebes 
machen könne .  Zum gleichen Zeit-
punkt führte die DB AG für ihre 
Eisenbahnverkehrsunternehmen 
eine überarbeitete Bremsvorschrift 
unter der Bezeichnung » Richtlinie 
915 . 01 Bremsen im Betrieb bedie-
nen und prüfen (modular) « ein . 

Eigenverantwortung der 
Eisenbahnverkehrsunternehmen

Dies hat zur Folge ,  dass jedes 
Eisenbahnunternehmen nun auch 
hier für Inhalt und Umsetzung der 
Forderungen aus § 4 (1) Allge-
meines Eisenbahngesetz (AEG) und 
§ 35 (7) der Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung (EBO) selbst 
verantwortlich ist .  Daraus ergeben 
sich z .  B .  folgende Handlungsalter-
nativen für die Eisenbahnverkehrs-
unternehmen ,  die die Infrastruktur 
der DB Netz AG befahren : 

  Die Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen können die » Richtlinie 
915 . 01 (modular) « bei DB AG 
erwerben und selbst für das 
eigene Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen in Kraft setzen .  Die 
DB AG hat den freien Verkauf 
dieses Regelwerks zugesichert . 

  Die Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen könnten die Regeln 
zum Bremsbetrieb aus der 
FV-NE auch beim Befahren der 
Infrastruktur der DB Netz AG 
anwenden .  Jedoch gilt die FV-
NE nur für Nebenbahnen ,  auf 

denen laut Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung (EBO) die 
Geschwindigkeit auf 80 km/h 
(100 km/h) begrenzt ist . 

  Jedes Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen könnte eigene RegeIn 
für den Bremsbetrieb entwi-
ckeln und in Kraft setzen . 

Erhalt einheitlicher Regeln  
für den Bremsbetrieb

In jedem der genannten Fälle ist 
dann jedes einzelne Eisenbahn-
verkehrsunternehmen auch für die 
Weiterentwicklung des in seinem 
Unternehmen geltenden Regel-
werks zu » Bremsen im Betrieb 
bedienen und prüfen « selbst 
verantwortlich .  Es ist dabei nicht 
auszuschließen ,  dass die Unterneh-
men die Forderungen aus § 4 (1) 
AEG und § 35 (7) EBO unterschied-
lich auslegen ,  und somit das bisher 
einheitliche Sicherheitsniveau im 
Bremsbetrieb auseinanderbrechen 
könnte .  Die Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen Eisen-
bahnverkehrsunternehmen wird 
erschwert ,  wenn unterschiedliche 
Bremsvorschriften gelten . 

Diese Ausgangslage führte zu dem 
eingangs zitierten Auftrag der 
VDV-Verwaltungsräte aus dem 
Herbst 2005 zur Schaffung eines 
einheitlichen VDV-Regelwerks zum 
Bremsbetrieb .  Nachdem bei den 
VDV-Schriften 753 und 755 eine 
VDV-Schrift direkt ins Regelwerk 
der DB AG aufgenommen worden  
war ,  sollte bei der VDV-Schrift 757 
nun der umgekehrte Weg gegangen  
werden :  Veröffentlichung eines 
Regelwerks der DB AG auch als  
VDV-Schrift .  Damit würde sicherge-
stellt ,  dass alle Nutzer der öffent- 
lichen Schienenwege der DB Netz 
AG nach einer einheitlichen Vorga-
be den Bremsbetrieb durchführen 
würden .  Die Fachausschüsse des 
Verbandes ,  namentlich der Aus-
schuss für Eisenbahnbetrieb und 
der Ausschuss für Eisenbahnfahr-
zeuge wurden mit der Prüfung der 
Frage beauftragt ,  ob dieser Weg 
auch aus fachlicher Sicht gangbar 
ist . 

Entwurf der VDV-Schrift 7�7

Inhaltliche Grundlage der zukünfti-
gen VDV-Schrift 757 » Bremsen im 
Betrieb bedienen und prüfen « ist 
die Neuausgabe der » Richtlinie 
915 . 01 Bremsen im Betrieb bedie-
nen und prüfen « der DB AG .  Diese 

VDV-Schrift 7�7 » Bremsen im Betrieb  
bedienen und prüfen « als einheitliches Regelwerk  
für den Bremsbetrieb
Das ordnungsgemäße Funktionieren der Bremsen an Eisenbahnfahrzeugen ist eines der 
Kernelemente des sicheren Eisenbahnbetriebs .  Hierzu ist sowohl eine korrekt dimensionierte 
und funktionierende Bremsausrüstung am Fahrzeug als auch eine klare Regelung zur Bedienung 
und Prüfung der Bremsen im Betrieb erforderlich .  In Deutschland regelt(e) die so genannte 
» Bremsvorschrift « die hier erforderlichen Arbeitsschritte für das Eisenbahnbetriebspersonal – 
sofern es sich um Zugfahrten auf der Infrastruktur der DB Netz AG handelte .  Als sich im 
Jahre 200� abzeichnete ,  dass die Bremsvorschrift der DB AG Ende 2006 ihren Status als 
» netzzugangsrelevantes Regelwerk « verlieren würde ,  beschlossen die VDV-Verwaltungsräte 
» Schienengüterverkehr « und » Personenverkehr « ,  dass in Zukunft der VDV ein einheitliches 
Regelwerk » Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen « herausgeben solle . 
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Zwei Regelwerke für ein 
und dieselbe Bremse – 
differenziert nur nach der 
befahrenen Infrastruktur



schreibt das bisherige von allen 
Nutzern des Netzes der DB Netz 
AG bis 9.  Dezember 2006 obliga-
torisch anzuwendende Regelwerk 
» DS 915 01 « fort . 

Zu klären war zunächst die grund- 
sätzliche Fragestellung ,  in welcher 
Form das VDV-Regelwerk erschei-
nen solle :  als VDV-Schrift ,  die 
durch das vor dem Erscheinen 
durchzuführende Gelbdruckverfah-
ren als Stand der Technik gilt und 
somit eine Verbindlichkeit entfaltet ,  
oder als VDV-Mitteilung ,  die ledig- 
lich über einen Sachverhalt infor-
miert .  Die Entscheidung fiel hier 
klar zugunsten der VDV-Schrift aus ,  
da es gerade das Ziel ist ,  in diesem 
sicherheitsrelevanten Bereich 
einen Stand der Technik vorzuge-
ben .  Dadurch wurde jedoch eine 
zweite Frage aufgeworfen :  Kann es 
neben dem in dieser VDV-Schrift 
beschriebenen Stand der Technik 
noch ein zweites ,  zum Teil konkur-
rierendes ,  unternehmensunabhän-
giges Regelwerk zum Bremsbetrieb 
geben ,  nämlich die Anlage 23 zur 
FV-NE ?  Im Grundsatz wäre dies 
möglich ,  da § 2 (2) EBO derartige 
Abweichungen zulässt .  Allerdings 
wäre dann im Einzelfall der 
Nachweis gleicher Sicherheit zu 
erbringen .  Es ist ferner in Betracht 
zu ziehen ,  dass der Inhalt der 
Anlage 23 zur FV-NE ursprünglich 
von einer Vorgängerversion der 
» Richtlinie 915 . 01« der DB AG ab-
geleitet wurde .  Eine eigenständige 
Fortentwicklung fand nicht statt ,  es 
wurden nur fallweise neue Inhalte 
von der DB AG übernommen .  

Somit sprechen bereits formale 
Gründe gegen ein Fortbestehen 
der Regelungen zu Bremsbetrieb 
in der FV-NE .  Da eine Gegenüber-
stellung der Regelungen aus der 
Anlage 23 zur FV-NE mit denen 
des Entwurfs der VDV-Schrift 757 
ergab ,  dass auch die bisherigen 
Anwender der FV-NE durch die 
Einführung der VDV-Schrift 757 
nicht schlechter gestellt würden ,  
wurde bereits im Gelbdruckverfah-
ren zur VDV-Schrift 757 angekün-
digt ,  dass die Anlage 23 zur FV-NE 
nach einem Übergangszeitraum 
aufgehoben wird . 

Da die » Richtlinie 915 . 01 Bremsen 
im Betrieb bedienen und prüfen « 
auch einige unternehmensspezi-
fische Inhalte der DB AG enthält ,  
waren diese durch kursive Hinwei-
se in der VDV-Schrift 757 zu ergän-
zen .  Zudem wurden Vorbemer-

kungen erarbeitet ,  die den Inhalt 
allgemein anwendbar machen ,  
denn mit der VDV-Schrift 757 wird 
ein Unternehmensregelwerk zu 
einer Veröffentlichung des VDV .  
Der so eingeschlagene Weg wurde 
in der » Betrieblichen Arbeits-
gruppe « auch mit Vertretern der 
Eisenbahnaufsichtsbehörden der 
Länder und des Bundes diskutiert 
und traf dort auf Zustimmung . 

Stand der Arbeiten

Bei Start des Gelbdruckverfahrens 
zur VDV-Schrift 757 im August 
2006 war bereits absehbar ,  dass 
eine Realisierung des ursprünglich 
gesetzten Ziels ,  die VDV-Schrift 
757 bereits im Herbst 2006 zu 
veröffentlichen ,  sehr ambitioniert 
ist .  Der VDV hat deshalb die 
Empfehlung ausgesprochen ,  bis 
zum Erscheinen der VDV-Schrift 
757 die » Richtlinie 915 . 01 Bremsen 
im Betrieb bedienen und prüfen « 
der DB AG beim Befahren der 
Eisenbahninfrastruktur der DB 
Netz AG anzuwenden .  Im Gelb-
druckverfahren erreichten den 
VDV insgesamt 16 Stellungnahmen 
mit 101 Einzelpositionen .  In einer 
» Einspruchssitzung « am 18 .  Okto-
ber 2006 wurden diese Einsprüche 
gemeinsam mit Vertretern der DB 
AG diskutiert und zum Teil bereits 
gelöst .  Einsprüche technischer Art 
wurden im Bremsausschuss der DB 
AG im November 2006 beraten .  
In Ergebnis dieser Sitzung wird 
die Endfassung des Entwurfs der 
VDV-Schrift 757 erstellt ,  die dann 
den Verwaltungsräten des VDV zur 
Verabschiedung vorgelegt wird .  

Wenn keine unerwarteten Pro-
bleme mehr auftauchen ,  dürfte die 
VDV-Schrift 757 etwa zeitgleich 
mit diesem VDV-Jahresbericht 
erscheinen .  Die VDV-Schrift 757 
wird dann die bisher unterschied-
lichen Regeln zum Bedienen und 
Prüfen von Bremsen im Betrieb 
für Strecken der Eisenbahnen des 
Bundes (bisher DS 915 01 der DB 
AG) und für Strecken der nicht-
bundeseigenen Eisenbahnen (bisher 
Bremsvorschrift in der FV-NE) in 
einem einheitlichen Regelwerk 
vereinen .  

Weiterentwicklung der 
Bremsvorschrift in der Zukunft

Eine wichtige Fragestellung wartet 
bisher noch auf ihre Beantwortung :  
Wie kann gewährleistet werden ,  
dass alle interessierten Seiten 

gleichberechtigt an der zukünftigen 
Weiterentwicklung der VDV-
Schrift 757 beteiligt werden ?   
Diese Frage ist deshalb virulent ,   
da der Inhalt des überwiegenden 
Teils der VDV-Schrift 757 vom 
Bremsausschuss der DB AG erar-
beitet wurde .  Es muss also ein Weg 
gefunden werden ,  die Interessen 
der Branche insgesamt bei der 
Weiterentwicklung effizient zu 
berücksichtigen .  

Dipl . - Volksw . Götz Walther

» Bremse in Ordnung !« – 
mit dem Signal Zp 8  
wird die erfolgreiche 
Bremsprüfung angezeigt 
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Die von der ERA gegründeten 
 Arbeitsgruppen – zusammenge-
setzt aus den europäischen Eisen-
bahnverbänden und den nationalen 
Sicherheitsbehörden – erarbeiten 
die TSI .  Durch Mitgliedschaft in 
diesen Verbänden kann der VDV 
Einfluss während der Entstehung 
der TSI ausüben .  Die in den TSI 
herangezogenen Normen dienen 
der detaillierten Beschreibung und 
sind ebenso verpflichtend wie die 
TSI anzuwenden .  TSI werden nach 
einem definierten Zeitraum einer 
Revision unterzogen . 

Die Ziele der TSI sind die Verein-
heitlichung der Schnittstellen ,  die 
Gewährleistung der Sicherheit ,  der 
Zuverlässigkeit ,  der Betriebsbereit-
schaft ,  der Gesundheit ,  des Um-
weltschutzes und der technischen 
Kompatibilität .  Bei Neubestellun-
gen oder zulassungsrelevanten 
Umbauten von Fahrzeugen und 
Infrastruktur müssen die TSI zwin-
gend erfüllt werden .  Bei bereits 
geschlossenen Verträgen ,  Options-
einlösungen oder kurz vor dem 
Abschluss befindlichen Verträgen 
gelten die bisherigen Richtlinien . 

TSI für den Hochgeschwindigkeits- 
(HGV) und konventionellen Verkehr

Die HGV-TSI » Infrastruktur « ,  
» Energie « ,  » Fahrzeuge « ,  » Zug-
steuerung – Zugsicherung – Signal-
gebung « ,  » Instandhaltung « und  
» Betrieb « sind seit dem 1.  Dezem-
ber 2002 verbindlich .  Die über-
arbeiteten Versionen der TSI » Infra- 
struktur « ,  » Energie « und » Fahr-
zeuge « sind noch nicht veröffent-
licht ,  die TSI » Zugsteuerung –  
Zugsicherung – Signalgebung « gilt 
seit dem 7.  November 2006 in der 
neuen Version . 

Die TSI für das konventionelle 
transeuropäische Eisenbahnsystem 
sind in sechs strukturelle Teilsyste-
me » Infrastruktur « ,  » Energie « ,  
» Zugsteuerung – Zugsicherung – 
Signalgebung « ,  » Verkehrsbetrieb « ,  
» Verkehrssteuerung « ,  » Fahrzeuge « 
und zwei funktionelle Teilsysteme 
» Instandhaltung « und » Telematik-
anwendungen für den Personen- 
und Güterverkehr « unterteilt .  Für 
zukünftig anstehende Überarbei-
tungen strebt die EU-Kommission 
an ,  die HGV-TSI und die TSI für 
den konventionellen Verkehr – 
wenn sinnvoll – zusammenzulegen .  
Für jedes Teilsystem wird mindes-
tens eine TSI erstellt ,  weitere 
Unterteilungen sind möglich . 

Den effizienten Datenaustausch 
zwischen den Eisenbahninfrastruk-
turunternehmen (EIU) und den 
Eisenbahnverkehrsunternehmen 
(EVU) im gesamten Güterverkehrs-
eisenbahnnetz gewährleisten die 
Telematikanwendungen (TAF) für 
den Güterverkehr .  Die TAF-TSI 
formuliert auf der Basis einer 
Businessstrategie funktionale An-
forderungen in Form von Schnitt-
stellendefinitionen und bezieht sich 
auf folgende Prozesse :  Telematik-
anwendungen im Güterverkehr 
einschließlich Informationssystem 
(Zug- und Wagenverfolgung) ,  
Rangier-/ Zugbildungssysteme ,  
elektronische Begleitdokumente ,  

Buchungssysteme zur Trassen-
bestellung und Anschlüsse zu 
anderen Verkehrsträgern .  Einen 
strategischen Bereitstellungsplan 
müssen die europäischen Fachver-
bände des Eisenbahnsektors bis 
Anfang 2007 vorlegen .  Zur Verbes-
serung und Vereinheitlichung der 
Informationssysteme für Fahrgäste ,  
der Buchungs- und Zahlungssyste-
me ,  der Reisegepäckabfertigung ,  
zur Sicherstellung der Anschlüsse 
zwischen den Zügen untereinander 
und zu anderen Verkehrsträgern 
wird ab Anfang 2007 die TSI 
» Telematikanwendungen für den 
Personenverkehr « entwickelt . 

Die TSI » Infrastruktur für den kon-
ventionellen Eisenbahnverkehr « ist 
unterteilt in Streckenkategorien  
und definiert hierfür unter anderem  
das Lichtraumprofil ,  Gleismitten-
abstände ,  Neigungsverhältnisse ,  
kleinste Bogenhalbmesser ,  Überhö-
hungen ,  Weichen und Kreuzungen ,  
Verkehrslasten auf Bauwerken ,  
Seitenwindeinflüsse ,  elektrische 
Kennwerte und Bahnsteige .  Analog 
zur TSI » Infrastruktur « wird für 
die Elektrifizierungssysteme wie 
Unterwerke und Schaltstellen ,  
Oberleitungen und Stromabnahme-
einrichtungen gemäß der Richtlinie 
2004 / 884 / EG die TSI » Energie « 
erstellt .  

Für den konventionellen Verkehr 
wurde parallel zur Überarbeitung  
der HGV-TSI die TSI » Zugsteue- 
rung – Zugsicherung – Signalgebung «  
erstellt und der Auftrag zur Erstel-
lung eines Entwicklungsplanes für 
die schrittweise Verwirklichung der 
technischen Harmonisierung des 
Zugsteuerungs- und Sicherungs-
systems erteilt .  Dies beinhaltet die 
Weiterentwicklung und Einführung 
des ETCS (European Train Control 
System) .  Die TSI » Zertifizierung 
von Instandhaltungswerkstätten « 
beschreibt die Anforderungen an 
die Werkstatt und deren Einrich-
tung ,  die Personalkompetenz ,  das 
Management der Instandhaltungs-
dokumentation und das Unterauf-
tragnehmer-Management . 

Grundlegende Anforderungen der  
TSI » Verkehrsbetrieb und Verkehrs-
steuerung « sind die Zug- und Fahr-
zeugkennzeichnung ,  die Ladungs-
sicherung und -abdeckung ,  der 
Zugbildungsprozess und dessen  
Bremsleistung ,  die Vereinheitlichung  
der Schnittstellen und die Qualifi-
kation des Personals für den 
grenzüberschreitenden Verkehr .  

Technische Spezifikationen für Interoperabilität (TSI) – 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Schiene  
im internationalen Verkehrswesen 
Durch einen offenen ,  wettbewerbsorientierten Markt in Europa und die Vereinheitlichung der sehr 
unterschiedlichen technischen Einrichtungen im Bahnwesen kann die Wettbewerbsfähigkeit der 
Eisenbahnen gegenüber anderen Verkehrsträgern deutlich verbessert werden .  Hierzu ist heute die 
ERA (European Railway Agency) zuständig und definiert technische und betriebliche Rahmenbe-
dingungen ,  die durch den » Artikel-21-Ausschuss « bestätigt ,  nach bestimmten Übergangsfristen 
verpflichtend eingeführt und in nationales Recht umgesetzt werden .  Der vorliegende deutsche 
Gesetzentwurf wird zur Zeit mit den Bundesressorts und den Ländern abgestimmt . 

Stellenwert der TSI im europäischen Normenkontext

EG-Richtlinien

Gültige TSI

Europäische Normen

Ungeregelter Bereich



Im Anhang » P « dieser TSI ist fest-
gelegt ,  dass ein Fahrzeugregister 
einzurichten ist ,  welches von einer 
von einem Eisenbahnunternehmen 
unabhängigen Stelle zu führen ist 
(in Deutschland vom Eisenbahn-
Bundesamt) .  Die heute bekannte 
zwölfstellige Nummer bei Fahrzeu-
gen wird als wesentlicher Bestand-
teil dieses Registers beibehalten 
und durch weitere Informationen 
wie Herstellerland und Ersteinstel-
ler ergänzt .  Bei Fahrzeugen ohne 
zwölfstellige Nummer ist eine neue 
Nummerierung festzulegen . 

Die TSI » Fahrzeuge – Güterwagen « 
dient der Vereinheitlichung des 
heute vorhandenen Standards .  Die 
Festigkeitsanforderungen an die 
Wagen und deren Fahrwerke ,  die 
Bremsausrüstung ,  die Fahrzeugbe-
grenzungslinie und das Fahrverhal-
ten werden festgelegt .  Ein Antrag 
zur Zusammenlegung der beiden 
TSI » Fahrzeuge – Personenwagen « 
und » Fahrzeuge – Lokomotiven 
und Triebwagen « ist wegen der 
vielen Gemeinsamkeiten bei der  
ERA eingereicht worden .  Zusätzlich  
zu den bereits erwähnten Anforde- 
rungen der TSI » Fahrzeuge – Güter-
wagen « wird besonderer Wert auf  
die Schnittstelle Mensch-Maschine/
Fahrzeug gelegt (Fahrgäste ,  Zug-
führer ,  Zugbegleitpersonal) . 

In der TSI » Fahrzeuge – Geräusch-
emissionen « werden für die von 
konventionellen Eisenbahnfahr-
zeugen ausgehenden Geräusche 
Grenzwertfestlegungen für Stand- ,  
Anfahr- ,  Fahrgeräusche sowie 
Innengeräusche in Führerständen 
vorgenommen und die Messmetho-
den für Neubeschaffungen und 
Erneuerungen von zulassungsrele-
vanten Komponenten festgelegt .  
Die geprüften Werte werden im 
Fahrzeugregister dokumentiert . 

Die TSI » Personen mit einge-
schränkter Beweglichkeit « wurde 
zur Gewährleistung des Gesund-
heitsschutzes und zur besseren 
Zugänglichkeit ,  Orientierung und 
Bedienung bei der Nutzung von 
Zügen und Infrastruktur erstellt .  
Zum genannten Personenkreis 
zählen unter anderem körperlich 
in ihrer Bewegung eingeschränkte 
Personen (z .  B .  Rollstuhlfahrer ,  
ambulante Einschränkungen) ,  
Kinder (kleine Statur) ,  Schwangere ,  
Personen mit schwerem Gepäck 
oder Kinderwagen ,  alte Menschen ,  
Fremde (fehlende Sprachkenntnis-
se) ,  Menschen mit Seh- und Hör-
schäden .  Der Anwendungsbereich 
umfasst Personenfahrzeuge und 
den öffentlich zugänglichen Teil der 
Infrastruktur mit Brücken ,  Unter-
führungen ,  Aufzügen ,  Bahnsteigen ,  

Parkplätzen ,  Gebäuden ,  Toiletten ,  
Gastronomie usw .  einschließlich 
ihrer Subsysteme .  Bei historischen 
Gebäuden und Fahrzeugen sind 
die Anpassungen jeweils mit den 
nationalen / örtlichen Behörden ab-
zustimmen (z .  B .  Denkmalschutz) .  

Ziel der TSI » Sicherheit in Eisen-
bahntunneln « ist es ,  die Risiken 
beim Durchfahren von Tunneln zu 
minimieren .  Je nach Länge des Tun-
nels werden z . B .  Beschilderungen ,  
Rettungswege mit Handläufen 
und Notausgänge gefordert ,  ab 
fünf Kilometer Länge auch die 
abschnittsweise Einteilung der 
Energieversorgung der Oberlei-
tung .  Die in Tunneln betriebenen 
Fahrzeuge müssen den Brand-
schutzanforderungen genügen .  Die 
EU-weit vereinheitlichten Sicher-
heitsziele ,  Sicherheitsindikatoren 
und Sicherheitsmethoden werden 
durch die TSI » Sicherheitszertifi-
zierung « erarbeitet . 

Dipl . - Ing .  Peter Haering
 

Übersicht über die Technischen Spezifikationen für Interoperabilität (TSI)

TSI des konventionellen 
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Verkehrsbetrieb und 
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Technische Spezifikationen und Normen  
für die europaweite Ausschreibung

Die öffentlichen Verkehrsunternehmen sind durch rechtliche Vorgaben gehalten ,  Aufträge ab 
eines bestimmten Volumens europaweit auszuschreiben .  Bisher beschreibt der Auftraggeber die 
technischen Anforderungen an die Beschaffung von Bau- und Dienstleistungen sowie Lieferungen 
hauptsächlich mittels europäischer Normen .  Dieser auftrags- und leistungsbezogene Ansatz 
wurde durch die im April 200� von der Europäischen Kommission veröffentlichte Novellierung 
der Vergaberechtsbestimmungen durch einen wettbewerbsbezogenen Ansatz ersetzt ,  und die 
Beschreibungsmöglichkeiten wurden durch den Einsatz von Detailspezifikationen erweitert .   
Es erfolgte die Einarbeitung der Novellierungen in die deutschen Verdingungsordnungen ,  die  
zum 1.  November 2006 in Kraft traten .  

Die Europäische Kommission ver-
öffentlichte 1993 eine Richtlinie zur 
Koordinierung der Auftragsvergabe 
durch Auftraggeber im Bereich der 
Wasser- ,  Energie- und Verkehrsver-
sorgung sowie im Telekommunika-
tionssektor .  Deren Bestimmungen 
wurden für die Sektoren in die 
nationalen Verdingungsordnungen 
für Leistungen (VOL /A-SKR) und 
für Bauleistungen (VOB /A-SKR) 
übernommen .  Grundsätzlich 
regeln die Verdingungsordnungen ,  
dass die zu beschaffenden Waren 
sowie Bau- und Dienstleistungen 
mittels eindeutig und erschöpfend 
dargestellter Leistungsbeschreibun-
gen zu charakterisieren sind .  

Mittels technischer Spezifikationen –  
die auf europäischer Ebene abge- 
stimmt wurden – legen die Leistungs- 
beschreibungen die technischen 
Anforderungen fest .  Diese können 
eine europäische Norm ,  eine 
europäische technische Zulassung 
oder eine gemeinsame technische 
Spezifikation sein .  Ergänzend 
dazu können vom Auftraggeber 

zusätzliche Spezifikationen erstellt 
werden ,  die jedoch den tech-
nischen Spezifikationen in der 
Rangfolge unterstellt sind . 

Neue Möglichkeiten  
der Leistungsbeschreibung

Im April 2004 wurde von der 
Europäischen Kommission eine 
neue Vergaberichtlinie 2004 /17/ EG 
veröffentlicht .  2006 wurden die 
deutschen Verdingungsordnungen 
der neuen Richtlinie entsprechend 
angepasst ,  die am 1.  November 2006  
in Kraft trat .  Für den Bereich der 
Leistungsbeschreibungen erwei-
tern die neuen Verordnungen die 
Beschreibungsmöglichkeiten da-
durch ,  dass die technischen Anfor-
derungen nun mittels technischer 
Spezifikationen oder detaillierter 
Leistungs- und Funktionsanforde-
rungen oder durch eine Kombi-
nation beider dargestellt werden 
können .  Die detaillierten Leistungs- 
und Funktionsanforderungen 
ersetzten die Möglichkeit der vom 
Auftraggeber zusätzlich beigestell-
ten Spezifikationen und sind den 
technischen Spezifikationen in der 
Rangfolge gleichgestellt .  

Technische Spezifikationen

Auch im Bereich der technischen 
Spezifikationen wurden die 
Referenzierungsmittel erweitert .  
Neben den bisherigen Möglich-
keiten wurde zusätzlich erlaubt ,  
internationale Normen und andere 
technische Bezugssysteme der 
europäischen Normungsgremien 
zu verwenden .  Weiterhin können 
nationale Normen ,  Zulassungen 
oder Spezifikationen verwendet 
werden ,  wenn europäische oder 
internationale Regelungen nicht 
existieren .  Die Rangfolge der 
technischen Spezifikationen und 
Normen wurde entsprechend der 
neuen Regelung angepasst .  Wichtig 
ist dabei ,  die Erläuterung der euro-
päischen Richtlinie zu beachten ,  

wonach einzelstaatliche technische 
Vorschriften durch die technischen 
Spezifikationen nicht übergangen 
werden und somit technische 
Vorschriften in Verordnungen ,  wie 
zum Beispiel der Straßenbahn-Bau- 
und Betriebsordnung (BOStrab) ,  
nicht außer Kraft gesetzt werden 
können . 

Spezifikation von 
Umwelteigenschaften

Die deutschen Verdingungsord-
nungen ermöglichen es nun ,  in 
die Leistungs- und Funktionsbe-
schreibungen Umwelteigenschaften 
aufzunehmen ,  die insbesondere 
durch die Verwendung von Um-
weltzeichen beschrieben werden 
sollen .  Diese müssen auf Grundla-
ge wissenschaftlich abgesicherter 
Informationen ausgearbeitet ,  
in einem Verfahrensrahmen ,  an 
dem alle interessierten Kreise teil-
nehmen konnten ,  erlassen worden 
und für alle Betroffenen zugänglich 
und verfügbar sein . 

Diskriminierungsfreiheit der 
Leistungsbeschreibungen

Die Leistungsbeschreibungen haben  
den Grundsatz der Gleichbehand- 
lung der Bieter im Vergabeverfahren  
zu befolgen .  Aus diesem Grund ist 
es untersagt ,  bestimmte Unterneh-
men durch den Verweis auf eine 
bestimmte Produktion oder Her-
kunft ,  ein besonderes Verfahren ,  
bestimmte Marken ,  bestimmte 
Patente ,  bestimmte Typen ,  oder 
einen bestimmten Ursprung in den 
technischen Anforderungen zu 
bevorzugen oder auszuschließen .  
Dies bedeutet zum Beispiel ,  dass 
technische Spezifikationen eines 
bestimmten Produkts nicht bis in  
alle Einzelheiten in die Leistungs-
beschreibung übernommen werden 
dürfen ,  ohne dass dies wegen der 
Art des Auftrags notwendig ist . 

Annahme und Ablehnung 
eines Angebotes

Neben den Erweiterungen der 
Mittel für die technischen Anforde-
rungen wurde zur Erhöhung des 
Wettbewerbes der bisherige 
auftrags- und leistungsbezogene 
Ansatz in der neuen Richtlinie 
durch einen wettbewerbsbezogenen  
Ansatz ersetzt .  Dem Anbieter ist  
es nun auch ermöglicht ,  mit beiden  
gleichberechtigten Methoden – den 
technischen Spezifikationen und 
den detaillierten Beschreibungen – 

Technische Anforderungen: Beschreibungsmöglichkeiten

Technische 
Spezifikationen

Technische Anforderungen

Leistungs- und Funktions-
anforderungen

Rangfolge der technischen Spezifikationen und Normen

Europäische Normen (innerstaatlich umgesetzt)

Europäische technische Zulassungen

Gemeinsame technische Spezifikationen

Internationale Normen und
andere technische Bezugssysteme

Nationale Normen, Zulassungen 
und Spezifikationen



sein Angebot zu erläutern .  Dies 
bedeutet im ersten Fall ,  dass ein 
Auftraggeber ,  der mit der Methode 
der technischen Spezifikationen 
(z .  B .  Normen) seine technischen 
Anforderungen beschrieben hat ,  
auch ein Angebot annehmen muss ,  
welches nicht auf diesen tech-
nischen Spezifikationen beruht .  
Gleiches gilt auch im zweiten Fall ,  
dass derjenige Auftraggeber ,  der 
seine technischen Anforderungen 
mit der Methode der detaillierten 
Leistungs- und Funktionsbeschrei-
bung beschreibt ,  ein Angebot 
nicht abweisen kann ,  wenn dieses 
auf der Methode der technischen 
Spezifikation basiert .  

In beiden Fällen ist natürlich der 
Anbieter verpflichtet ,  mit geeig-
netem Mittel nachzuweisen ,  dass 
die von ihm angebotene Lösung 
den technischen Anforderungen 
genügt .  Als geeignetes Mittel wird 
von den Verdingungsordnungen 
eine technische Beschreibung des 
Herstellers oder ein Prüfbericht 
einer anerkannten Stelle angese-
hen .  Der Inhalt und Umfang einer 
technischen Beschreibung wird 
jedoch von den Verdingungsord-
nungen und der europäischen 
Richtlinie nicht beschrieben .  Was 
als geeigneter Nachweis anzusehen 
ist ,  regeln die Verdingungsordnun-
gen unterschiedlich .  Im Gegensatz 
zur Formulierung in der VOB / A-
SKR (» kann gelten «) ist nach der 
VOL / A-SKR (» gelten «) sowohl 
eine technische Beschreibung des 
Herstellers als auch ein Prüfbericht 
einer anerkannten Stelle zwingend 
als geeigneter Nachweis anzusehen . 

Chancen und Risiken  
der neuen 
Leistungsbeschreibungen

Die Erweiterungen der Leistungs-
beschreibungsmittel geben den Ver-
kehrsunternehmen einen größeren 
Spielraum ,  ihre Ausschreibungen 
zu gestalten .  Dabei ist jedoch ins- 
besondere in Bereichen der Perso-
nensicherheit darauf zu achten ,  
dass ,  wie zum Beispiel in der 
BOStrab ,  der angewandte Stand 
der Technik eingehalten werden 
muss .  Dieser wird üblicherweise 
von Normen beschrieben ,  so dass 
sich die neue gleichgestellte Metho-
de der Leistungs- und Funktions-
beschreibung nur eingeschränkt 
nutzen lässt .  Sollten Anbieter andere  
Methoden der Leistungsbeschrei-
bung verwenden ,  so muss der 
Auftraggeber die eingegangenen 

Angebote qualifiziert vergleichen 
und bewerten .  Dies kann zu einem 
erheblichen Mehraufwand führen ,  
da die Anforderungen eventuell nicht  
direkt verglichen werden können 
und eine externe Expertise notwen-
dig wird .  Auch dies ist besonders in 
den Bereichen der Personensicher-
heit zu berücksichtigen . 

VDV-Ausschuss beschreibt die 
europäische Beschaffungspraxis

Die VDV-Arbeitsgruppe » EG-
 Binnenmarkt (öffentliches Auftrags- 
wesen) « des Ausschusses für Recht 
und Wirtschaft (ARW) beobachtet 
die aktuellen Entwicklungen des 
europäischen Vergaberechtes und 

erläutert die aktuellen Verord-
nungen .  Hierzu wurden bisher die 
VDV-Mitteilungen in der Reihe 
9501 bis 9510 veröffentlicht .  Die 
aktuell erschienene VDV-Mittei-
lung 9506 » EU-Vergaberecht in der  
Beschaffungspraxis Nr .  6 – Techni-
sche Spezifikationen und Normen 
für die europaweite Ausschreibung «  
kommentiert die neuen Regelungen  
für die Erstellung der technischen 
Anforderungen und gibt darüber 
hinaus wichtige Praxistipps für die 
Anwendung .  Die weiteren Mittei-
lungen werden zur Zeit sukzessiv 
überarbeitet und zeitgerecht 
veröffentlicht . 

Dipl . - Ing .  Berthold Radermacher 

Erläuterungen der Begriffe

Europäische Norm: Norm, die von dem Europäischen Komitee für Normung (CEN) oder dem Europäischen 
Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) gemäß deren gemeinsamen Regeln als »Europäische 
Norm (EN)« oder Harmonisierungsdokument (HD)« oder vom Europäischen Institut für Telekommunikations-
normen (ETSI) entsprechend seinen eigenen Vorschriften als »Europäische Telekommunikationsnorm (ETS)« 
angenommen worden ist.
Gemeinsame technische Spezifikation: technische Spezifikation, die nach einem von den Mitgliedsstaaten 
anerkannten Verfahren erarbeitet wurde, um die einheitliche Anwendung in allen Mitgliedsstaaten sicherzu-
stellen, und die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht wurde.
Europäische technische Zulassung: positive technische Beurteilung der Brauchbarkeit eines Produkts hinsicht-
lich der Erfüllung der wesentlichen Anforderungen an bauliche Anlagen. Sie erfolgt aufgrund der spezifischen 
Produktmerkmale und der festgelegten Anwendungs- und Verwendungsbedingungen und wird von einer zu 
diesem Zweck vom Mitgliedsstaat zugelassenen Organisation ausgestellt.
Internationale Norm: Norm, die von internationalen Standardisierungsgremien wie zum Beispiel der Internatio-
nalen Standardisierungsorganisation (ISO) und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) 
gemäß deren Regeln angenommen wurde. 
Technische Bezugsgröße: jeder Bezugsrahmen, der keine offizielle Norm ist – erarbeitet von den europäischen 
Normungsgremien nach den an die Entwicklung der Bedürfnisse des Marktes angepassten Verfahren. 
Anerkannte Stellen: die Prüf- und Eichlaboratorien im Sinne des Eichgesetzes sowie die Inspektions- und 
Zertifizierungsstellen, die mit den anwendbaren europäischen Normen übereinstimmen. Auftraggeber 
erkennen Bescheinigungen von in anderen Mitgliedsstaaten ansässigen anerkannten Stellen an.

9501 EG-Binnenmarkt aktuell Nr.1 – Materialien: Rechtsgrundlagen, Übersichten, Verzeichnisse
 (nur online im VDV-Mitgliederbereich zugänglich)

9502 EG-Binnenmarkt aktuell Nr. 2 – Anwendung der Auftragsvergabevorschriften 
 im Bereich »Verkehrsversorgung«

9503 EG-Binnenmarkt aktuell Nr. 3 – Berechnung von Schwellenwerten bei Auftragsvergaben 
 im Bereich »Verkehrsversorgung«

9504 EG-Binnenmarkt aktuell Nr. 4 – Vergabeverfahren,  Bekanntmachungspflichten und Fristen

9505 EG-Binnenmarkt aktuell Nr. 5 – Auskunftspflichten und Dokumentation

9506 EU-Vergaberecht in der Beschaffungspraxis Nr. 6 – Technische Spezifikationen und Normen 
 für die europaweite Ausschreibung

9507 EG-Binnenmarkt aktuell Nr. 7 – Überwachung der Vergabeverfahren

9508 EG-Binnenmarkt aktuell Nr. 8 – Praktische Hinweise zum Beschaffungsablauf

9509 EG-Binnenmarkt aktuell Nr. 9 – Präqualifikationsverfahren und Auftragsvergabekriterien

9510 EG-Binnenmarkt aktuell Nr. 10 – Dienstleistungen
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Mit dem in den 1980-er Jahren 
begonnenen Einsatz von RBL 
(rechnergestützten Betriebsleit-
systemen) – heute besser mit 
» ITCS Intermodales Transport 
Control System « bezeichnet – hat 
die ÖPNV-Branche mit der Mög-
lichkeit der Ortung und situations-
angepassten Steuerung von ÖPNV-
Fahrzeugen schon wesentliche 
Grundlagen geschaffen ,  ohne die 
aktuelle Informationsdienste für 
den Fahrgast nicht möglich wären . 

Diese Grundlagen bzw .  reali-
sierten Systeme sind jedoch zu 
sehr auf die Bedürfnisse eines 
einzelnen Verkehrsunternehmens 
zugeschnitten .  Komponenten für 
Kooperation und Kommunikation 
mit Systemen anderer Verkehrsun-
ternehmen sind weder spezifiziert 
noch realisiert und es fehlt an Stan-
dards ,  auf denen eine Kooperation 
zwischen Verkehrsunternehmen 

und der diese repräsentierende 
Daten- und Informationsaustausch 
aufgebaut werden könnte .  Auch 
ist ein ausschließlicher analoger 
Mobilfunk ,  mit dem heute noch 
etwa 98 Prozent der Verkehrsun-
ternehmen ausgestattet sind ,  als 
Transportmedium nicht geeignet ,  
den erforderlichen Datenaustausch 
zu garantieren . 

Dies hat zur Folge ,  dass

  auch in Verkehrsverbünden 
Liniennetzdaten für Fahr- und 
Umlaufpläne der beteiligten Ver-
kehrsunternehmen zwar heute 
schon abgestimmt werden ,  
diese aber nach wie vor un-
ternehmensspezifisch struktu-
riert sind .  Ein automatischer 
Abgleich oder ein automatisier-
ter Austausch dieser unter-
nehmensspezifischen Daten ist 
derzeit nicht möglich . 

Dies hat zur Folge ,  dass

  Standortdaten von Linienfahr-
zeugen heute zeit- und ortsge-
recht für eine unternehmens-
übergreifende Kommunikation 
nicht verfügbar sind , 

  Verkehrsunternehmen ver-
schiedener » Hoheitsbereiche « 
(kommunal ,  privat ,  DB AG) ihre 
Daten aufgrund der fehlenden 
Infrastruktur für Kooperationen 
nicht für eine verkehrslagege-
rechte Anschlussinformation 
austauschen , 

  nur wenige Möglichkeiten des 
Austausches von Fahrzeugen 
der Verkehrsunternehmen 
untereinander bestehen . 

Seit Jahren unterliegen die Ver-
kehrsunternehmen einem ständig 
zunehmenden Kostendruck ,  und 
fehlende finanzielle Mittel verhin-
dern oft den zeitgemäßen Ausbau 
der Informationssysteme .  Dies 
liegt zum Teil auch an dem nur ge-
ringen Wettbewerb im Bereich der 
IT-Systeme .  Wenige Anbieter am 
Markt versuchen ,  die Bindung ihrer 
Kunden über einen monolithisch 
geprägten und kundenspezifischen 
Systemaufbau auszubauen . 

Selbst da ,  wo aufgrund von verfüg-
baren Standards (z . B .  IBIS) mehr 
Wettbewerb möglich wäre ,  wird 
dies durch eine projektspezifische 
Nutzung verhindert und dadurch 
neuen Anbietern mit kosten-
günstigeren und gegebenenfalls 
leistungsfähigeren Lösungen der 
Marktzugang erschwert . 

Das vom VDV initiierte Forschungs- 
projekt DISTEL hat sich zum Ziel 
gesetzt ,  in diesem Bereich grund-
sätzliche technische Verbesse-
rungen auf standardisierter Ebene 
zu entwickeln ,  um damit erforder-
liche Kostenreduzierungen auf 
allen Ebenen zu ermöglichen .  Die 
Gesamtkosten des Projektes be-
laufen sich auf 6 , 3 Millionen Euro .  
Es begann am 1.  November 2006 
und soll am 31.  Dezember 2008 
beendet sein .  Aus der nebenste-
henden Abbildung sind Eckdaten 
des Projekts sowie dessen Ziele 
ersichtlich . 

Dipl  .  -Ing  .    Dieter Forkert
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Forschungsvorhaben DISTEL: standardisierte digitale 
Mobilfunkkommunikation für ÖPNV-Anwendungen

Die Versorgung von Fahrgästen mit verkehrsunternehmensübergreifenden Informationen 
verlangt von der Infrastruktur der einzelnen Verkehrsunternehmen eine entsprechende 
Kooperationsfähigkeit sowohl auf Seiten der zentralen Planungs- und Betriebsführungssysteme 
und der Fahrzeuge als auch auf Seiten der installierten Informationssysteme . 

DISTEL – Ziele und Eckdaten des Projektes

Aufgaben und Ziele

� Spezifizierung einer standardisierten und zukunftssicheren, 
digitalen Mobilfunktechnik für ÖPNV- Anwendungen 

� Bereitstellung einer offenen, unternehmensübergreifenden Kommunikations-
plattform für dynamische Fahrgastinformationseinrichtungen

� Realisierung einer funktionalen Lösung für eine kostenoptimierte und 
internetfähige Sprach- und Datenübertragung auf der Basis verfügbarer 
digitaler Funktechnologien

� Entwicklung einheitlicher Kommunikationsdienste 
(Software-Applikationen) für einen zeit- und ortsgerechten, betriebs-
übergreifenden Informationsaustausch

� Erweiterung der Datenmodelle und Telegrammstrukturen der 
Netz-,Tarif- und Fahrplandaten zur Optimierung der Verarbeitungsprozesse 
und Systemtechniken

� Beschreibung einer wirtschaftlichen Systemmigration der 
unternehmensspezifischen, heterogenen Anwendungen durch Nutzung 
einheitlicher Schnittstellen und Datendienste

Laufzeit und Kosten

� Projektlaufzeit:   1.11. 2006 bis 31.12. 2008

� Gesamtkosten des Projektes:  6.290.174 � 

� Anteil des Zuwendungsgeber:  3.039.310 �

� Anteil des Zuwendungsempfängers:  3.144.864 �

DISTEL
Dienste in ÖPNV-
Verbundnetzen mit 
standardisierten 
Liniennetzdaten 



Seit der Einführung des elektro-
nischen Rundschreibendienstes im 
Januar 2006 haben die Mitarbeiter 
der VDV-Mitgliedsunternehmen 
diese im Vergleich zur Papierver-
sion aktuellere Informationsmög-
lichkeit akzeptiert und intensiv 
genutzt .  Die Zahl der Besucher 
des Mitgliederbereiches hat sich 
seitdem fast verdoppelt .  Die Rund-
schreiben werden entweder im 
Unternehmen elektronisch weiter-
geleitet oder es werden zusätzliche 
Empfängeradressen beim E-Mail-
Service von www . vdv . de einge-
tragen .  Dadurch kann jeder ohne 
Zeitverzug auf neue VDV-Rund-
schreiben zugreifen .  Es steht daher 
zu erwarten ,  dass künftig noch 
weitere Mitgliedsunternehmen 
auf einen parallelen Versand der 
Rundschreiben in Papierform ver-
zichten werden .  Der elektronische 
Informationsdienst VDV-Nachrich-
ten stellt die Aktivitäten des VDV 
als Monatsübersicht zusammen .  Er 
enthält eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Rundschreiben und 
ermöglicht damit einen kompakten 
Überblick .  Bei Bedarf kann trotz-
dem das komplette Rundschreiben 
durch einfachen Mausklick von der 
VDV-Website abgerufen werden .  
Inzwischen erhalten auch die Un-
ternehmen des VDV-Förderkreises 
diese VDV-Nachrichten und sind 
so stets auf dem neuesten Infor-
mationsstand ,  z .  B .  hinsichtlich der 
vom VDV neu herausgegebenen 
Schriften und Mitteilungen . 

www . vdv . de mittlerweile ein 
umfangreiches Archiv 

Die VDV-Website hat sich zu einem 
mächtigen Informationsarchiv 
entwickelt :  Die Informationen der 
vergangenen sechs Jahre sind bis 
heute komplett recherchierbar .  Sie 
sind je nach Fachbereich ,  Empfän-
gerkreis ,  Verbindlichkeit oder Ver-
kehrsart verschiedenen Kategorien 
zugeordnet ,  beispielsweise den Pub-
likationstypen » Rundschreiben « ,  
» Fachinfo « oder » VDV-Schrift « .  

Bisher war eine Recherche nur 
innerhalb des Publikationstyps nach 
einer oder höchstens zwei Dimen-
sionen möglich (z .  B .  Auswahl des 
Fachbereichs im Publikationstyp 
» Fachinfo «) .  Anfang 2007 wurde 
der Zugang zu den Informationen 
neu konzipiert und unter dem 
Logo » VDV-Informationswürfel « 
auf der Website positioniert . 

Ungeachtet der bewährten Eintei-
lung in Publikationstypen sollte es 
dem Nutzer ermöglicht werden ,  
übergreifend zu recherchieren .  
Bildlich gesprochen ,  soll er aus 
dem VDV-Informationswürfel 
mit den Seiten » Publikationstyp « ,  
» Verkehrsbereich « und » Fachbe-
reich « beliebige Quader heraus-
ziehen können ,  z .  B .  alle Infos zum 
Fachbereich » Bahnbau « ,  egal ob 

sie als » Rundschreiben « ,  » Fach-
info « oder » VDV-Schrift « erstellt 
worden sind .  Außerdem sollte nach 
dem Auffinden der gewünschten 
Information im Internet sofort 
sichtbar gemacht werden ,  welcher 
VDV-Mitarbeiter zu diesem Thema 
angesprochen werden kann . 

Leichterer Zugriff auf 
Verbandsinformationen

Durch die elektronische Verbands-
kommunikation konnten Umfang 
und Aktualität der Informationen 
für die VDV-Mitgliedsunternehmen 
deutlich erhöht werden .  Allein 
die jährlich rund 300 im Internet 
eingestellten Fachinfos stellen eine 
ansehnliche Informationssammlung 
dar ,  die es in Papierzeiten gar nicht 
gab .  Die Nutzung der VDV-Web-
site ,  insbesondere nach der Er-
gänzung der Zugriffsmöglichkeiten 
durch den VDV-Informations-
würfel ,  verringert noch darüber 
hinaus den Zeitaufwand für die 
Suche nach Informationen .  Dies 
betrifft die Mitarbeiter unserer 
Mitgliedsunternehmen ,  aber genau-
so auch die aller anderen Akteure 
der Branche und nicht zuletzt die 
Mitarbeiter des VDV . 

Dipl . - Kfm .  Winfried Bruns 
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Elektronische Verbandskommunikation
Die beiden Anfang 2006 eingeführten elektronischen Informationsdienste  
für die VDV-Mitgliedsunternehmen haben sich bewährt .  Jedes Mitglieds- 
unternehmen erhält als elektronischen Newsletter  wöchentlich die » VDV-
Rundschreiben «,  außerdem einmal monatlich die » VDV-Nachrichten « ,  die  
die wichtigsten Verbandsinformationen der vergangenen vier Wochen 
zusammenfassen und auf VDV-Termine hinweisen .  Basis beider Dienste ist  
die Verbands-Website www . vdv . de ,  die heute eine Kommunikations-
plattform nicht nur für Mitgliedsunternehmen darstellt .  Durch neue 
Funktionen und Recherchemöglichkeiten wird die Rolle von www . vdv . de 
als Archiv und Data-Warehouse des Verbandes weiter ausgebaut . 

Die mehrdimensionale 
Auswahl im Informations-
würfel » Elektronische 
Verbandskommunika-
tion « erleichtert die 
gezielte Suche nach 
Informationen

Informationswürfel »elektronische Verbandskommunikation«

Verkehrsbereiche

Fachbereiche

P
ub

lik
at

io
ns

ty
pe

n



82 Informationsverarbeitung VDV-Jahresbericht 2006 / 07 83VDV-Jahresbericht 2006 / 07  Informationsverarbeitung

» Standardschnittstelle Infrastruktur-Datenmanage-
ment « und » Automatische Fahrgastzählsysteme «:  
zwei neue Schriften der VDV-Schnittstelleninitiative

Im achten Jahr nach ihrer Gründung ist die VDV-Schnittstelleninitiative mit fünf eingeführten 
Spezifikationen in der Software-Landschaft der Verkehrsunternehmen präsent .  Mit zwei neu 
fertiggestellten Spezifikationen ,  dem Austauschformat für Infrastrukturdaten und der vor der 
Fertigstellung stehenden Schnittstelle für automatische Fahrgastzählsysteme werden neue 
Themenfelder angegangen .  Ungeachtet der schnellen Fortentwicklung der Informationstechnologie 
ist der Bedarf für Schnittstellen zur Verbesserung des Informationsflusses unverändert groß ,  
und die vom VDV gesetzten Standards haben eine lange Lebenszeit ,  die die Investitionen aller 
Beteiligten schützt . 

Die Schnittstelleninitiative des VDV 
wird aus unterschiedlichen Quellen 
gespeist und je nach Entstehungs-
zeitpunkt der jeweiligen Standard-
schnittstelle werden in der Spezifi-
kation unterschiedliche Techniken 
verwendet .  Allen Schnittstellen ist 
jedoch gemeinsam ,  dass durch die 
Setzung ,  Unterstützung und ggf .  
Fortschreibung eines Standards 
durch den VDV 

  der Informationsfluss zwischen 
Anwendungen ermöglicht wird , 

  Schnittstellen bezahlbar werden , 

  Lösungen überhaupt erst 
 realisierbar sind , 

  Entwicklungen und Projekte 
angestoßen werden . 

Erfolgsgeschichte  
» Solldaten-Schnittstellen «

Ausgangspunkt der Schnittstellen-
initiative war das ÖPNV-Daten-
modell ,  das 1991 als Schnittmenge 
zwischen den Datenmodellen 
existierender Software-Lösungen 
veröffentlicht wurde (VDV 450 ,  
letzte aktualisierte Version 1996) .  
Aus der pragmatischen Erkenntnis ,  
dass integrierte Systeme erstre-
benswert sind ,  die Kopplung von 
Systemen über Schnittstellen in 
vielen Fällen aber praktikabler ist ,  
wurde 1998 die » Standardschnitt-
stelle Liniennetz / Fahrplan « als 
VDV-Schrift 452 veröffentlicht .  Sie 
wurde inzwischen zum dritten Mal 
überarbeitet und erweitert .   
Heute ist sie als Basis für den 
Datenaustausch der Standard 
in Deutschland .  Von Jahr zu Jahr 
vergrößert sich die Zahl der 
Einsatzorte dieser Schnittstellen-
spezifikation ,  inzwischen auch im 
europäischen und sogar im außer-
europäischen Ausland . 

Als weitere Schnittstelle wurde 
die Standardschnittstelle Dienst-
plan als VDV-Schrift 455 aus dem 
ÖPNV-Datenmodell ausgekoppelt 
und inzwischen um einen Teil B 
mit Schnittstellen zur Weitergabe 
von Informationen zu Dienstplan ,  
Fahrerzuordnung ,  Fahrzeugabstell-
position und -ausbildung ergänzt . 

Istdaten-Schnittstellen  
eröffnen neue Möglichkeiten bei 
der Fahrgastinformation

Der zweite Bereich der Schnitt-
stelleninitiative besteht aus den 
Istdaten-Schnittstellen .  Auch hier 
war eine erhebliche » Inkubations-
zeit « zwischen dem Projektstart ,  
der ersten Veröffentlichung als 
VDV-Schrift und der Durchsetzung 
in Form von Projektinstallationen 
unvermeidlich :  Auf der Basis von 
umfangreichen Vorüberlegungen 
zwischen 1997 und 1999 im 
Rahmen von Forschungsprojekten 
des Bundesverkehrsministeriums  
konnte im Jahre 2000 die erste 
Version der VDV-Schrift 453 
» Integrationsschnittstelle RBL « 
fertiggestellt werden .  Mit der 
Version 2 und der Ergänzung 
um den Austausch von Istdaten 
für Fahrplanauskunftssysteme 
(VDV-Schrift 454) konnten alle 
namhaften Software-Anbieter 
für eine Unterstützung dieser 
 Schnittstellen gewonnen werden .  
Erst damit wurden sie wirklich zu 
einem neuen Standard .  

Weiche mit Weichenanfang

Gleisknoten und -kanten

zusammenfallende Anfangs- und 
Endpunkte 

Gleisanfangs- oder -endpunkte und Gleise 
(verschiedene Farben)

Schnittstelleninitiative – Infrastruktur-Datenmanagement 



Ein- oder Aussteiger?
Anhand paarweise 
angeordneter Licht-
schranken im Türbereich 
behält das automatische 
Fahrgastzählsystem stets 
den Überblick und liefert 
somit genauere Werte  
als jede herkömmliche 
Fahrgastzählung

Der Bedarf nach Echtzeitinforma-
tionen zur besseren Information 
der Fahrgäste und die Verfügbarkeit 
einer standardisierten technischen 
Lösung führten zu vielen Projekten 
in Deutschland und in Nachbar-
ländern .  Im Herbst 2006 konnten 
in einem international besetzten 
Workshop mit über 100 Teilneh-
mern im Bundesministerium für 
Verkehr ,  Bau und Stadtentwicklung 
der Nutzen des Einsatzes der Ist-
daten-Schnittstellen eindrucksvoll 
belegt und damit sicher weitere 
Projekte unterstützt werden : 

  Istinformationen auf dynami-
schen Fahrgastanzeigern ,  z .  B .  
an Haltestellen ,  unabhängig von 
der Zugehörigkeit der Fahr-
zeuge zu einem Unternehmen/
Leitsystem

  Anschlusssicherung zwischen 
Kursen verschiedener Verkehrs-
unternehmen (z .  B .  DB Regio 
und örtlicher Busverkehr)

  Aktualisierung der Fahrplanaus-
kunft um aktuelle Änderungen ,  
z .  B .  im Rahmen von Strecken-
sperrungen . 

Austauschformat für Infrastruktur-
daten ebnet den Weg zur 
elektronischen Verwaltung der 
Verkehrsinfrastruktur

2006 konnte eine Standardschnitt-
stelle für den neuen ,  dritten 
Bereich der Schnittstelleninitiative 
» Infrastruktur-Datenmanagement «  
verabschiedet werden .  Sie be-
schreibt ein Austauschformat für 
Informationen über die Verkehrs-
infrastruktur .  Ihre Basis ist in 
einem umfangreichen Forschungs-
vorhaben mit Beteiligung von meh-
reren Verkehrsunternehmen mit 
eigenem Gleisnetz gelegt worden .   
Die Infrastruktur von Verkehrs-
unternehmen ,  insbesondere das 
Gleisnetz und die zugehörigen 
Bauteile ,  stellt einen zentralen 
Wert der Unternehmen dar .  Eine 
effiziente Bereitstellung von 
exakten Informationen über die 
Bestandteile der Infrastruktur kann 
einschneidende wirtschaftliche 
Vorteile bewirken .  Aber auch 
aus Gründen der Sicherheit ,  z . B .  
hinsichtlich Brandgefahren ,  sind 
belastbare Informationen wichtig .  

Das Forschungsvorhaben mit 
Unterstützung des Bundesministe-
riums für Verkehr ,  Bau und 
Stadtentwicklung lieferte eine 
detaillierte Untersuchung und 
Beschreibung des Infrastruktur-
 Datenmanagements (IDM) .  Insbe-
sondere wurde eine einheitliche 
und systemneutrale Datengrund-
struktur entwickelt ,  mit der die 
Informationen über Bauteile ,  die 
aus Bestands- oder Entwurfsplänen 
hervorgehen oder im Lebenslauf 
der Infrastrukturobjekte (Planen ,  
Bauen ,  Betreiben ,  Instandhalten 
und Entsorgen) hinzukommen ,  
dokumentiert werden können .  

Auf dieser Basis konnte die VDV-
Schrift 456 » Standardschnittstelle 
Infrastruktur-Datenmanagement « 
entwickelt werden .  Sie definiert 
auf der Basis des im Forschungs-
projekt entwickelten IDM-Daten-
modells ein Datenaustauschformat ,  
mit dem Infrastruktur-Informa-
tionen zwischen Systemen eines 
Verkehrsunternehmens oder mit 
den Anwendungssystemen von 
externen Auftragnehmern ausge-
tauscht werden können . 

Perspektiven automatischer 
Fahrgastzählsysteme

Ein neues Thema wurde 2006 
in Anbetracht der steigenden 
Bedeutung von Fahrgastzählungen 
nicht nur für die Verkehrsplanung ,  
sondern auch für die Abrechnung 
der Leistungen in einem Verbund 
angegangen .  Fertiggestellt wurden 
bereits die ersten beiden Teile der 
VDV-Schrift 457 :  eine umfang-
reiche Darstellung der statistischen 
Zusammenhänge beim Einsatz von 
automatischen Fahrgastzählsyste-
men und möglicher Anforderungen 
an automatische Fahrgastzählsys-
teme in Form eines Rahmenlasten-
hefts .  Besonderer Augenmerk 
liegt dabei auf der Gewährleistung 
einer ausreichenden Qualität ,  um 
die Ergebnisse der automatischen 
Fahrgastzählung als Basis für eine 
Einnahmeaufteilung zu verwenden .  
In Arbeit ist der dritte Teil ,  der eine 
Standardschnittstelle für die Über-
gabe von Informationen im Bereich 
der Fahrgastzählung definiert .  

Dipl . - Kfm  .    Winfried Bruns 
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Mit differenzierten Bedienungsweisen  
flexibel auf den demografischen Wandel reagieren

Der demografische Wandel lässt in abgelegenen ländlichen Regionen die Bevölkerungszahl generell 
schrumpfen ,  gleichzeitig sinkt der Anteil Kinder und Jugendlicher :  Der Schülerverkehr als Rückgrat 
des ÖPNV in der Fläche droht wegzubrechen .  Mit flexiblen Bedienungsweisen lässt sich ein 
akzeptables ÖPNV-Angebot aufrechterhalten .  Eine VDV-Arbeitsgruppe überarbeitet die bekannten 
VDV-Schriften hierzu nach den neuesten Erkenntnissen . 

Deutschland zählte im Jahr 2006  
82 Millionen Einwohner – die aktu-
elle demografische Entwicklung 
führt zu einem Bevölkerungsrück-
gang auf 69 bis 74 Millionen im Jahr 
2050 .  Diese Prognose liefert die 
» 11.  koordinierte Bevölkerungsvor-
ausberechnung « des Statistischen 
Bundesamtes ,  die im November 
2006 veröffentlicht wurde .  Da die  
Bevölkerungsentwicklung auf den  
Kindern beruht ,  die heute geboren – 
oder eben nicht geboren – werden ,  
ist die zahlenmäßige Entwicklung 
relativ klar voraussehbar. 

Diese Entwicklung führt nicht zu 
einer gleichmäßigen Schrumpfung 
der Städte und Dörfer von Aachen 
bis Zittau :  Es wird weiterhin Wachs-
tumszonen geben ,  insbesondere 
die » Speckgürtel « um Städte mit 
Konzentration zukunftsträchtiger 
Arbeitsplätze ,  und es wird weitere 
dramatische Bevölkerungsrück-
gänge geben in Städten ,  die den 
Strukturwandel nicht schnell genug  
schaffen ,  vor allem aber auf 
dem Land in strukturschwachen 
 Regionen . 

Aber nicht nur die Bevölkerungs-
zahl an sich wird dort erheblich 
sinken – die Bevölkerung altert :   
Der Anteil der Alten an der Gesamt- 

bevölkerung steigt ,  und der Anteil 
der Kinder und Jugendlichen sinkt .   
Die Schüler- und Absolventen-
zahlen gehen in Deutschland von 
2003 bis 2020 um 18 Prozent von  
12 , 45 auf 10 , 26 Millionen zurück – 
in Mecklenburg-Vorpommern 
sogar um rund 34 Prozent .  Damit 
droht der Schülerverkehr als Rück-
grat des ÖPNV auf dem Lande 
wegzubrechen!

Deshalb werden die Verkehrsunter-
nehmen für den Jedermannverkehr 
in Entleerungsgebieten stärker als 
bisher alle Formen der flexiblen 
Bedienungsweisen anwenden 
müssen ,  wenn dies zu Kostenein-
sparungen führt .  Dabei soll auch 
geprüft werden ,  ob sich Synergien 
mit anderen regelmäßigen Ver-
kehren ,  beispielsweise Kranken-
fahrten ,  Betreuungsdiensten und 
Lieferfahrten (z . B .  Postdiensten) ,  
ausschöpfen lassen .  Die Kunst von 
Verkehrsunternehmen als Mobili-
tätsdienstleister auf dem Land wird 
darin bestehen ,  alle zu erfassen ,  
die irgendwelche für den ÖPNV 
verwendbaren Fahrten durch-
führen ,  die Angebote öffentlich 
bekannt und dadurch erst nutzbar 
zu machen ,  ihre Zuverlässigkeit 
zu kontrollieren und Anschlüsse 
zwischen derartigen Fahrten 
sicherzustellen . 

VDV-Arbeitsgruppe befasst sich 
mit Lösungsansätzen

Im Jahr 2005 hat sich im VDV die 
Arbeitsgruppe » Flexible Bedie-
nungsweisen und Mobilitätsmanage-
ment « reaktiviert ,  die schon ab  
1989 Planungshilfen für den Taxi-
Einsatz im ÖPNV ,  differenzierte 
Bedienungsweisen und Mobilitäts-
beratung herausgebracht hatte .  
Flexible Bedienungsweisen sind 
nachfragegesteuerte Verkehre ,  die  
nach Bedarf völlig oder teilweise 
von den Bindungen an fest vorgege- 
bene Einstiegs- und / oder Ausstiegs-
haltestellen ,  einen vorgeschrie-
benen Linienweg ,  einen veröffent-
lichten Fahrplan losgelöst sind .  Es 
handelt sich insbesondere um die 

Kategorien Anrufbus ,  Taxi-Bus 
und Anruf-Sammel-Taxi (AST) .  
Letzteres ist am meisten verbreitet .  
Das AST nimmt vorangemeldete 
Fahrgäste zu den im Fahrplan fest-
gelegten Zeiten an gekennzeichne-
ten Haltestellen auf und befördert 
sie in der Regel bis vor die Haustür .  
Für diesen Zusatzservice wird 
meist ein Komfortzuschlag zu 
dem Normaltarif erhoben .  Meldet 
niemand einen Fahrtwunsch an ,  so 
findet auch keine Fahrt statt . 

Vor Ort werden im Marktauftritt 
außer dem Begriff AST auch 
 Markennamen wie z . B .  ANDI in 
Andernach ,  ALiTa in Chemnitz ,  
ASTi in Lübeck ,  SAM in Tübingen ,  
ALT im Landkreis Waldeck-
Frankenberg ,  Anruf-Sammel-Bus in 
Rottweil ,  Anruf-Sammel-Mobil in 
der Elbmarsch ,  Ruftaxi im Verkehrs-
verbund Rhein-Neckar verwendet . 

Hinter den Begriffen Anrufbus 
oder Rufbus können zwei ver-
schiedene nachfragegesteuerte 
Betriebsweisen unterschiedlicher 
Komfortstufe stehen :  Entweder 
verkehrt ein Fahrzeug (Bus oder 
Taxi) nur nach vorherigem Anruf 
in einer Dispositionszentrale fahr-
plangemäß von der gewünschten 
Starthaltestelle zur gewünschten 
Zielhaltestelle des vorgegebenen 
Linienwegs – also ein Linienbus auf 
Anruf bzw .  ein Linienbedarfstaxi .  
Oder das Fahrzeug (Minibus oder 
Taxi) holt die Anrufer vor der 
Haustür ab und bringt sie vor die 
Haustür ihres Ziels ,  völlig losgelöst 
von Haltestellen ,  Linienwegen oder 
Fahrplänen ,  wobei die Dispositions-
zentrale sich bemüht ,  zueinander 
passende Fahrtwünsche auf ein 
Fahrzeug zusammenzulegen . 

Flexible Bedienungsweisen können 
in Zeiten und Räumen schwacher 
ÖPNV-Nachfrage bei entsprechen-
der Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen wirtschaftlicher sein als 
der Linienbus und dennoch ein 
akzeptables ÖPNV-Angebot sicher- 
stellen .  Entscheidend ist dabei 
jedoch einerseits ,  dass die 
Anforderungsquote (die Zahl der 
Fahrtwünsche) ,  die tatsächlichen 
Fahrtlängen und die Gelegenheit ,  
mehrere Fahrtwünsche auf eine 
Fahrzeugbewegung zu bündeln ,  
in der Planungsphase richtig 
eingeschätzt werden .  Wird das 
AST-Angebot von zu vielen Fahr-
gästen ,  breit verteilt auf zu viele 
jeweils schwach besetzte Fahrten 
und mit zu großer Fahrtweite 

Mit dem Anrufbus werden 
angemeldete Fahrgäste 
mit ähnlichen Reisezielen 
zusammengefasst und in 
einem Kleinbus gemein-
sam befördert – wie bei 
diesem Angebot der 
Verkehrsregion 
Nahverkehr Ems-Jade



genutzt ,  laufen die kalkulierten 
Kosten leicht aus dem Ruder und 
überschreiten die Zahlungsfähig-
keit des lokalen Aufgabenträgers .  
Zudem darf man beim Ersatz einer 
schlecht ausgelasteten Linienbus-
bedienung durch flexible Bedie-
nungsweisen nicht außer Acht 
lassen ,  wie sich die Kosten des 
übrig bleibenden Linienverkehrs 
verhalten : 

Diese steigen oft durch zusätzliche 
Aus- und Einsetzfahrten zum / vom 
Betriebshof oder in bestimmten 
Fällen durch zu bezahlende 
Füllzeiten für das Fahrpersonal 
aufgrund nicht zu überbrückender 
Restriktionen in der Dienstplan-
gestaltung .  Nicht ungewöhnlich 
sind Entwicklungen ,  wo durch 
Streichung regulärer Linienfahrten 
auf das absolute Minimum einzelner  
Schülerfahrten eine Vollbeschäfti-
gung von Busfahrern mangels aus- 
reichender Dienstlängen kaum noch  
realisierbar ist .  Zwar versuchen 
die Verkehrsunternehmen durch 
flexible Arbeitszeitmodelle und 
durch Ausbau und Erschließung 
anderer Geschäftsfelder (Gelegen-
heitsverkehre ,  Krankenfahrten ,  
Kombination mit Güterverkehren ,  

…) gegenzusteuern ,  aber schon 
allein durch die Begrenztheit der 
jeweiligen Märkte kann eine umfas-
sende Kompensation nicht immer 
sichergestellt werden .  

Letzten Endes müssen die Fixkosten  
für den Linienverkehr ,  so auch 
für die Fahrzeugvorhaltung ,  auf 
eine dann verringerte Fahrten-
menge umgelegt werden ,  was zu 
einem steigenden Vollkostensatz 
der Leistungseinheiten für die 
verbleibenden Busverkehre führt .  
Nicht jeder Ersatz einer schwach 
frequentierten Busfahrt durch ein 
Anruf-Sammel-Taxi führt daher zu 
einer höheren Gesamtwirtschaft-
lichkeit!

Liberalisierung und Technologie 
bedingen neue Aspekte

Gleichwohl sollten Aufgabenträger 
Anreize setzen ,  damit Verkehrs-
unternehmen darüber nachdenken ,  
wo es im Einzelnen sinnvoll ist ,  fle-
xible Bedienungsweisen anzuwen-
den .  Wie dies – z .  B .  bei der Vergabe 
von Verkehren – geschehen soll ,  ist 
noch ziemlich unerprobt :  Sollen 
Linienverkehre und flexible Bedie-
nungsweisen für ein und dasselbe 
Gebiet in unterschiedlichen Losen 
ausgeschrieben werden? Diese 

Frage hat verkehrsplanerische und 
vergaberechtliche Implikationen .  
Inwieweit müssen die Verkehrs-
unternehmen stimuliert werden ,  
bei Angeboten von sich aus flexible 
Bedienungsweisen anzubieten?  
Wo sind hier die Grenzen zu setzen ,  
ab welchen Randbedingungen  
flexible Bedienungsweisen zu 
 offerieren sind ,  damit Angebote 
noch vergleichbar bleiben ?  Je nach-
dem ,  wie stark ein Aufgabenträger 
ist ,  um Koordinationsfunktionen 
wahrzunehmen ,  kommt der Frage 
Bedeutung zu ,  ob Linienverkehr 
und flexible Bedienungsweisen 
aus einer Hand angeboten werden 
müssen ,  damit für die Fahrgäste ein 
einheitliches Bedienungsangebot 
erkennbar bleibt . 

Neben diesen neuen Aspekten ,  die 
die Liberalisierung des ÖPNV-
Marktes mit sich bringt ,  besteht 
auch Bedarf ,  bei der Überarbeitung 
der VDV-Papiere die Möglichkeiten 
der modernen Telematik für Pla-
nung ,  Disposition ,  Durchführung 
und Abrechnung von flexiblen 
Betriebsweisen abzuwägen .  Dazu 
gehören u .  a . 

  der Einsatz von neuen Medien 
und Telematik in den flexiblen 
Bedienungsformen , 

  die Integration flexibler 
 Bedienungsweisen in die elektro-
nische Fahrplan- und Fahrt-
routenauskunft und Buchung , 

  ein revisionssicheres Buchungs-
system über das Internet , 

  die Nutzung von Geo-Informa-
tionssystemen (GIS) und 
satellitengestützten Ortungs- 
und Navigationssystemen für 
die Steuerung und Disposition 
von Fahrzeugen , 

  sowie die Integration von 
 Taxileitsystemen in rechner-
gesteuerte Betriebsleitsysteme 
(RBL) von Verkehrsunter-
nehmen des ÖPNV . 

Andererseits ist zu berücksichtigen ,  
dass sich die moderne Technologie 
für die geringen Fahrgastmengen 
bezahlt machen muss .  Die vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderten 
Projekte » Personennahverkehr 
für die Region « konnten eine 
Reihe von aktuellen Neuerungen 
demonstrieren – das Problem 
bleibt ,  auf Dauer die Kosten für 

den Fortbestand der Maßnahmen 
aufzubringen . 

Die VDV-Arbeitsgruppe bemüht 
sich ,  die in den neuen Projekten  
gewonnenen aktuellen Erkenntnisse  
und die in nunmehr rund 20 Jahren 
Praxis mit flexiblen Bedienungs-
weisen gemachten Erfahrungen zu 
einem neuen VDV-Papier zusam-
menzufügen .  Denn unter den 
weiter erschwerten Bedingungen 
leerer Kassen ,  schrumpfender und 
alternder Bevölkerung können 
flexible Bedienungsweisen eine 
Maßnahme – aber kein Allheil-
mittel! – sein ,  ÖPNV auf dem 
Lande aufrecht zu erhalten und 
dort vorhandene Kunden zu 
binden ,  möglicherweise sogar 
neue zu gewinnen .  Für das Image 
des ÖPNV macht es sich in der 
Öffentlichkeit gut ,  der oftmals 
erhobenen Forderung nachzukom-
men ,  der ÖPNV solle sich flexibler 
zeigen und seine Angebote stärker 
individualisieren . 

Dipl .- Ing . Bernhard E  . Nickel
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Sehen ,  dass man gesehen
wird: Piktogramm für 
Videoüberwachung

Sicherheit im öffentlichen Verkehr rückt zunehmend  
in den Fokus

Die Sicherheit der Fahrgäste und Beschäftigten vor Gewalt ,  Übergriffen und Anschlägen wird für 
die Verkehrsunternehmen zu einem immer wichtigeren Thema .  Ausgehend von einem notwendigen 
Risiko- und Krisenmanagement ,  bedarf es auch eines zwischen den Verkehrsunternehmen und 
Sicherheitsbehörden abgestimmten und koordinierten Handelns . 

Die Sicherheit im öffentlichen 
Verkehr ist neben dem Service 
das zentrale Aufgabengebiet der 
Verkehrsunternehmen mit Bus und 
Bahn .  Der Begriff » Sicherheit « ist 
hierbei in zweierlei Hinsicht zu un-
terscheiden :  im Sinne von » Safety « 
und » Security « .  Unter » Safety « 
werden die Gefährdungspotenziale 
» Technisches Versagen « ,  » Mensch- 
liches Fehlverhalten « ,  » Organisa-
torische Mängel « und » Höhere 
Gewalt « gefasst .  » Security « umfasst  
die » vorsätzlichen Handlungen « 
Dritter wie beispielsweise Vandalis-
mus oder andere Straftaten .  Die 
Verkehrsunternehmen haben im 
Bereich » Safety « sehr viel Kompe-
tenz aufgebaut und viele Maßnah-
men umgesetzt ,  die den Fahrgästen 
eine sichere Nutzung von Bus und 
Bahn gewährleisten . 

In den letzten Jahren sind die Ver-
kehrsunternehmen zunehmend ge-
zwungen ,  ihr Augenmerk verstärkt 
auch auf den Bereich » Security « 

zu richten und Maßnahmen zum 
Schutz der Fahrgäste ,  aber auch 
zum Schutz der eigenen Mitarbeiter 
zu ergreifen . 

Übergriffe Dritter auf Mitarbeiter

Übergriffe Dritter auf Mitarbeiter 
von Verkehrsunternehmen kommen  
zwar nicht erst in jüngster Vergan-
genheit vor ,  aber die gestiegene 
Gewaltbereitschaft in unserer 
Gesellschaft spiegelt sich auch 
in Bedrohungen und tätlichen 
Angriffen wider ,  denen Mitarbeiter 

ausgesetzt sind .  Hauptleidtragende  
der Übergriffe sind im Wesentlichen 
die Linienbusfahrer sowie das 
Kontroll- und Sicherheitspersonal .  
Jeder zehnte bei der Berufsgenos-
senschaft der Straßen- ,  U-Bahnen 
und Eisenbahnen (BG Bahnen) 
angezeigte Arbeitsunfall ist durch 
einen Übergriff Dritter verursacht 
worden .  Die BG Bahnen hat aus 
gegebenem Anlass im Juli 2006 die 
BG-Information » Sicherheitsmaß-
nahmen gegen Übergriffe Dritter 
in Verkehrsunternehmen « in einer 
aktualisierten Fassung veröffent-
licht . 

Häufige Übergriffe auf Mitarbeiter 
von Verkehrsunternehmen beein-
trächtigen das subjektive Sicher-
heitsempfinden der Fahrgäste und 
der eigenen Mitarbeiter .  Für die 
Verkehrsunternehmen entsteht 
so ein Handlungsdruck ,  entspre-
chende Maßnahmen ,  auch in 
Abstimmung mit den örtlichen 
Polizeibehörden ,  zu ergreifen ,  

damit der öffentliche Verkehr nicht 
als » unsicher « empfunden wird .  
Dies gilt auch für die gestiegene 
Bedrohung durch Terroranschläge . 

Risiko- und Krisenmanagement

Seit dem im März 2004 in Madrid 
verübten Terroranschlag hat sich  
auch in Deutschland die Sicherheits- 
lage dahingehend verändert ,  dass 
Schadensereignisse nicht mehr aus-
geschlossen werden können ,  die 
über den Charakter einer Störung 
bzw .  eines Notfalls hinausgehen .  

Zur Hilfestellung der Verkehrsunter-
nehmen hat der Betriebsausschuss 
des VDV die VDV-Mitteilung 7018 
» Sicherheitsleitfaden für ÖPNV-
Unternehmen « veröffentlicht .  Die 
VDV-Mitteilung leistet Hilfestellung 
bei dem Erkennen der Auslöser 
von Schadensereignissen und beim 
Antizipieren der Folgen .  Erst aus 
dieser Kenntnis lassen sich dann im 
Rahmen des Risiko- ,  Notfall- oder 
Krisenmanagements individuelle 
Maßnahmenkataloge zur Vorbeu-
gung vor möglichen Schadensereig-
nissen und zur Begrenzung der 
nachteiligen Folgen bei eingetre-
tenen Schadensereignissen ableiten 
und je nach Priorität und Möglich-
keiten auch Umsetzungsszenarien 
mit den verantwortlichen Stellen 
für mehr Sicherheit entwickeln . 

Terrorismus gefährdet  
den öffentlichen Verkehr

Die fehlgeschlagenen Kofferbomben- 
Anschläge in Dortmund und Kob-
lenz haben deutlich gemacht ,  dass 
auch der ÖPNV in Deutschland 
durch Terrorismus gefährdet ist .  
Aufgrund der offenen Struktur des 
öffentlichen Personennah- und 
-fernverkehrs kann eine hundert-
prozentige Sicherheit nicht gewähr- 
leistet werden .  Daher sind Präven-
tionsmaßnahmen für terroristische  
Anschläge ,  die zudem hauptsächlich  
in der Zuständigkeit der Sicher-
heitsbehörden liegen ,  nur sehr 
beschränkt möglich .  Reaktions-
maßnahmen hingegen sind planbar .  

Zum Beispiel wird die enge 
Zusammenarbeit zwischen allen 
zuständigen Stellen (Verkehrsunter-
nehmen ,  Rettungsdiensten und 
Sicherheitsbehörden) weiter opti-
miert .  Regelmäßige Übungen mit 
allen Beteiligten sind hierfür ein 
wichtiger Bestandteil des Sicher-
heitsmanagements im öffentlichen 
Verkehr .  Darüber hinausgehende 
Sicherheitsmaßnahmen sind in Zu-
sammenarbeit mit allen relevanten 
Stellen unter Berücksichtigung 
der Situation vor Ort und der 
unterschiedlichen Risiken lokal 
zu entwickeln .  Ein Beispiel hierfür 
ist die von der VAG Nürnberg ge-
schaffene Funktion des » Einsatzlei-
ters « .  Der Einsatzleiter ist vor Ort 
für die Abwicklung einer Störung ,  
eines Notfall o .  Ä .  verantwortlich .  
Die VAG Nürnberg hat als Teil des 
Krisenmanagements den Rahmen-
lehrplan » Einsatzleiter « für die 
Weiterbildung von Verkehrsmeis-
tern entwickelt .  Bei der Schulung 

86 Betrieb VDV-Jahresbericht 2006 / 07 87VDV-Jahresbericht 2006 / 07 Betrieb 



sind auch Feuerwehr und Polizei 
beteiligt . 

Als weiteres Beispiel sei eine ,  wenn 
auch kleine ,  aber nicht minder 
bedeutsame Maßnahme aufgezeigt .  
Es handelt sich um die Beantragung 
einer Vorrangschaltung von be-
trieblich notwendigen Mobil- und 
Festnetznummern .  Durch diese 
Vorrangschaltung ist eine Kom-
munikation auch bei überlasteten 
Netzen weiterhin möglich . 

Forderung nach  
Ausbau der Videoüberwachung

Zum Schutz vor Terroranschlägen 
gegen den öffentlichen Personen-
verkehr wird verstärkt auf Video- 
überwachung gesetzt ,  wohl wissend ,   
dass diese Maßnahme nur eine 
begrenzte Abschreckung bietet .  
Bereits im Vorfeld der Fußball-
Weltmeisterschaft sind zentrale  
Haltestellen mit Videoüberwachung  
nachgerüstet worden .  In vielen 
Fahrzeugen und Haltestellen der 
Verkehrsunternehmen wurden in 
den letzten Jahren aufgrund der 
stark gestiegenen Vandalismus-
schäden bereits Videokameras 
installiert .  Hilfestellung bot hierbei 
auch die im Mai 2002 veröffentlich-
te VDV-Mitteilung 7015 » Einsatz 
der Videotechnik in Verkehrsunter-
nehmen « .  Polizeibehörden greifen 
immer häufiger auf die Videobilder 
der Verkehrsunternehmen auch bei 
Straftaten zurück ,  die im Umfeld ,  
also nicht direkt im Haltestellen-
bereich oder in Fahrzeugen ,  statt- 
gefunden haben .  Um den personel-
len Aufwand zu begrenzen ,  gehen 
Verkehrsunternehmen dazu über ,   
den Polizeibehörden einen direkten 
Zugriff auf Videobilder von Halte-
stellen einzurichten . 

Ein Ausbau der Videoüberwachung 
im Nahverkehr wird seit dem 
fehlgeschlagenen Kofferbomben-
anschlag verstärkt von der Politik  
als Sicherheitsmaßnahme gefordert .   
Für einen Ausbau der Videoüberwa-
chung in ober- und unterirdischen 
Haltestellen sowie Fahrzeugen 
des öffentlichen Verkehrs bedarf 
es aber zusätzlicher Finanzmittel ,  
die von Seiten des Bundes und 
der Länder zur Verfügung gestellt 
werden müssen . 

Im Zusammenhang mit dem 
Ausbau der Videoüberwachung 
werden auch hohe Ansprüche an 
die Qualität der Videobilder ge-
stellt ,  da so eine Auswertung durch 

eine Bildinterpretationssoftware 
ermöglicht wird .  Derzeit läuft das 
vom Kriminalistischen Institut des 
Bundeskriminalamtes (BKA) ge-
startete Projekt » Foto-Fahndung « 
im Mainzer Hauptbahnhof .  Bei dem  
Projekt werden drei verschiedene 
Gesichtserkennungssysteme ,  die  
Gesichter in Echtzeit aus Menschen-
mengen herausfinden können ,  auf 
ihre Eignung getestet .  Außerdem 
wird geprüft ,  ob es in Echtzeit 
möglich ist ,  gewonnene Gesichts-
muster mit einer Datenbank 
abzugleichen . 

Die im Dezember 2005 vom Aus-
schuss für Telematik und Informa-
tionssysteme veröffentlichte VDV-
Mitteilung 3313 » Entwicklungen 
und Trends der Sicherheitstechno-
logien im Umfeld des ÖPNV « geht 
auch auf Software zur Bildinterpre-
tation ein .  Darüber hinaus verdeut-
licht sie den aktuellen Ausbaustand 
zum Thema » Sicherheit « in den  
20 größten Verkehrsunternehmen . 

Sensibilisierung der Mitarbeiter

Während in den vergangenen 
Jahren viele Mitarbeiter von Ver-
kehrsunternehmen ein Deeskala-
tionstraining absolviert haben ,  um 
kritische Situationen zu meistern ,  
die durch pöbelnde oder gewalt-
tätige Fahrgäste entstehen ,  bedarf 
es nunmehr einer entsprechenden 
Sensibilisierung der Mitarbeiter 
beispielsweise im Umgang mit 
» herrenlosen « Gepäckstücken .  Die  
Polizei hat in diesem Zusammen-
hang die im Frühjahr 2006 ge-
startete Kampagne » Aufmerksam 
unterwegs « gestartet .  Mitarbeiter 
und Fahrgäste des öffentlichen 
Personenverkehrs sollen mit 
Posterinformationen ,  Durchsagen 
und Videospots an Haltestellen 
für den Umgang mit verdächtigen 
Gegenständen und sonstigen 
 verdächtigen Beobach- 

tungen im Zusammenhang mit  
Terroranschlägen sensibilisiert 
werden ,  ohne jedoch Panik zu 
verbreiten .  Die Wirkung der den 
Fahrgästen vor Augen und Ohren 
geführten Hinweise ,  aufmerksam 
zu sein ,  ist jedoch kritisch zu 
hinterfragen ,  da das subjektive 
Sicherheitsempfinden beeinträch-
tigt wird .  Der Betriebsausschuss 
des VDV hat sich aufgrund 
terroristischer Bedrohungen und 
Anschläge vorgenommen ,  mögliche 
Schulungsinhalte zum Verhalten der 
Mitarbeiter in Not- bzw .  Krisen-
fällen zu benennen .  Besonderes 
Augenmerk soll auf die Zuständig-
keiten in Not- oder Krisenfällen 
gelegt werden ,  damit beim 
Auftreten eines Notfalls oder einer 
Krise ein koordiniertes Handeln 
gefördert wird . 

Dipl . - Geogr .     
Hartmut Reinberg-Schüller

Sicherheitspersonal 
erhöht das subjektive 
Sicherheitsempfinden  
der Fahrgäste

Der ÖPNV verkehrt in
zentralen Bereichen ,  eine 
hundertprozentige 
Sicherheit gegenüber 
Anschlägen kann nicht 
gewährleistet werden
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Innerstädtische Verbindungen

Das Netz der Straßenbahn – 
 genauer :  das Metro-Netz der 
» MetroTram « – in Berlin ist etwas 
länger geworden :  Die Strecke der 
Linie M 10 wurde vom bisherigen 
Endpunkt » Eberswalder Straße « 
zum S-Bahnhof » Nordbahnhof « 
verlängert ,  wodurch der geplante 
Straßenbahnring weiter nach 
Westen fortgesetzt und eine durch 
die langjährige Teilung der Stadt 
bedingte Lücke im ÖPNV geschlos-
sen wurde .  Für die kommenden 
Jahre ist die weitere Verlängerung 
zum neuen Hauptbahnhof vor-
gesehen . 

In der Innenstadt von Bochum 
ist nach Inbetriebnahme zweier 
unterirdischer Streckenabschnitte 
die schon lange angestrebte 
Unabhängigkeit der Straßenbahn 
vom sonstigen Straßenverkehr nun 
erreicht ,  womit allerdings der Bau 
von Tunneln für die Stadtbahn oder 
die Straßenbahn als abgeschlossen 
gilt .  Der Tunnel zwischen der 
Rampe Alleestraße / Jahrhundert-
halle und der Rampe Wittener 
Straße / Lohring ermöglicht den 
Linien 302 und 310 das Unterfahren 
des gesamten Stadtzentrums .  Der 
Tunnel zwischen der Rampe Hans-
Böckler-Straße / Rathaus und dem 
Hauptbahnhof führt die Linie 306 
unmittelbar an diesen heran ;  die 
Haltestelle Hauptbahnhof ist nun 
der zentrale Umsteigepunkt in 
der Stadt .  Städtebaulich bringt die 
Trennung der Verkehrsarten eine 
wesentlich größere Gestaltungs-
freiheit für die Innenstadt mit sich . 

In Bremen erhielt das im Entstehen 
begriffene Wohn- und Gewerbe-
gebiet » Überseestadt « in der 
Hafenvorstadt – hier befand sich 
früher ein nun zugeschüttetes 
Hafenbecken – durch eine neue 
Verbindung zwischen den beste-
henden Haltestellen » Doventor « 
und » Hansator « der Linie 3 ,  die 
» Hafen-Straßenbahn « ,  schon jetzt 
einen leistungsfähigen Anschluss 
an den ÖPNV .  Ein Teil des neuen 

Streckenabschnitts wird zur Bedie-
nung von Gewerbebetrieben im 
Europahafen mit Güterwagen auch 
von der Hafenbahn befahren . 

Das Netz der Stadtbahn in Gera 
wurde durch den Bau einer neuen ,  
weitgehend auf besonderem 
Bahnkörper liegenden Strecke zwi-
schen den Stadtteilen Untermhaus 
und Zwötzen über die zentrale 
Umsteigestation » Heinrichstraße « 
um fast 50 Prozent erweitert ,  
wodurch 27 . 000 Einwohner – ein 
Viertel der ganzen Stadt – (wieder) 
angeschlossen wurden .  Der Haupt-
bahnhof wird in einem 70 Meter 
langen Tunnel unterquert und ist 
nun wesentlich besser angebunden .  
Die beiden Standorte der Bundes-
gartenschau ,  die 2007 in Gera 
stattfindet ,  sind durch die neue 
Strecke miteinander verbunden . 

In Halle (Saale) wurde der im 
Frühjahr 1998 begonnene Bau der 
Strecke vom Hauptbahnhof nach 
Halle-Neustadt mit Inbetrieb-
nahme des letzten Teilstücks auf 
der Franckestraße zwischen dem 
Franckeplatz und dem Riebeckplatz 
abgeschlossen .  Der Riebeckplatz ,  
der verkehrsreichste Platz in den 
neuen Bundesländern ,  wurde im 
Zusammenhang damit gänzlich 
neu gestaltet :  Die Verkehrsarten 
wurden entflechtet ;  die Straßen-
bahn fährt nun in der Ebene » –1 « . 

In Mannheim gab es zwei wichtige 
Inbetriebnahmen zu feiern : 

  In Mannheim-Neckarstadt 
wurde zwischen der Kurpfalz-
brücke / Brückenstraße und der 
Friedrich-Ebert-Brücke / Fried-
rich-Ebert-Straße von der Alten 
Feuerwache zum Universitäts-
klinikum eine Querverbindung 
durch den Straßenzug » Schaf-
weide « gebaut ,  wodurch der 
Mannheimer Norden besser an 
die Innenstadt angeschlossen 
wird . 

  Nach Eröffnung des ersten 
Abschnitts der neuen Stadtbahn-
Strecke Mannheim Ost von 
Neuostheim bis zum Rangier-
bahnhof im September 2005 
konnte nun auch der quer dazu 
verlaufende zweite Abschnitt 
von der SAP-Arena bis zum 
Planetarium / Europaplatz in 
Betrieb genommen werden .  
Diese Strecke hat mehrere 
wichtige Funktionen und ist 
daher von großer Bedeutung für 
die Stadt :  Sie dient der ÖPNV-
Anbindung des jungen und noch 
wachsenden Stadtteils Neu-
hermsheim ,  mehrerer Veran-
staltungszentren (insbesondere 
des Maimarkt-Messegeländes 
und der Multifunktionshalle 
» SAP-Arena «) und des Gewer-
begebietes Fahrlach .  Ferner 
verbessert sie die Verknüpfung 
des innerstädtischen Stadtbahn-
Netzes der MVV Verkehr AG 
mit der Regional-Stadtbahn der 
MVV OEG AG und dem Regio-
nalverkehr der DB AG .  Die 
neue Strecke bildet zusammen 
mit der bestehenden zwischen 
Planetarium und Neuostheim 
den » Stadtbahnring Ost « . 

In Rostock wurde mit dem Schlie-
ßen der Lücke im Straßenbahnnetz 
am westlichen Rand der Innenstadt 
durch die neue ,  am Schröderplatz 
abzweigende und über den Goethe-
platz bis zum Anschluss am Platz 
der Freundschaft in der Südstadt 
verlaufende Strecke (» City-Verbin-
dung «) das neue Netz komplett in 
Betrieb genommen .  Der Dobera-
ner Platz ist nun ,  verkehrsberuhigt 
und städtebaulich neu gestaltet ,   
ein zentraler Umsteigepunkt für 
Bahn und Bus .  Damit ist das 1993 
beschlossene Straßenbahn-Ausbau-
programm (14 Kilometer neue 
 Strecken) zum Abschluss gekom-
men . 

Schienenanbindung  
von Stadtteilen und Vororten

In Braunschweig war schon lange 
ein direkter Schienenanschluss der 
südlichen Stadtteile Melverode und 
Stöckheim mit insgesamt ca . 10 . 000 
Einwohnern an die Innenstadt 
und den Hauptbahnhof geplant .  
Er konnte nun – nach dem dafür 
notwendigen Umbau der Sachsen-
dammbrücke – durch den Bau 
einer neuen Stadtbahnstrecke ,  die 
am Sachsendamm von der Strecke 
nach Heidberg abzweigt ,  herge-
stellt werden . 

Schienennetze des ÖPNV und des regionalen 
Stadtbahnverkehrs stark erweitert

Nachdem schon in den Jahren zuvor die Strecken des schienengebundenen ÖPNV deutliche 
Zuwächse verzeichnen konnten ,  war 2006 diesbezüglich ein besonders » starkes « Jahr .  
Bemerkenswert ist ,  dass es sich in mehreren Fällen um Verbindungen handelt ,  die schon einmal 
bestanden hatten ,  im Zuge der » Straßenbahn-Stilllegungswelle « zwischen 19�0 und 1970 
aber aufgegeben worden waren .  Auch der regionale Mischbetrieb (Straßenbahn / Stadtbahn auf 
Eisenbahnstrecken) wurde erheblich ausgeweitet . 



Der neue Stadtteil Vauban ,  der 
derzeit im Süden von Freiburg auf 
dem ehemaligen Gelände einer 
französischen Kaserne entsteht ,  
ist weitgehend autofrei geplant 
und soll in erster Linie durch die 
Stadtbahn erschlossen werden .  Zu 
diesem Zweck wurde eine neue 
Strecke gebaut ,  die in Haslach an 
der Heinrich-von-Stephan-Straße 
von der Strecke der Linie 5 ab-
zweigt .  Mit ihrer Eröffnung wurde 
das Stadtbahnnetz neu geordnet . 

Die seit Jahren gepflegte kontinuier-
liche Erweiterung des Stadtbahn-
netzes in Hannover wurde auch 
2006 fortgesetzt ,  nämlich durch 
Verlängerung der Strecke A-Nord 
(Linie 3) von Hannover-Lahe in 
den Ortsteil Altwarmbüchen der 
Nachbargemeinde Isernhagen . 

In Heidelberg wurde der südliche 
Stadtteil Kirchheim mit 17. 000 
Einwohnern nach 34 Jahren wieder 
an das Netz der Straßenbahn ange-
schlossen .  Die neue Strecke (Linie 
26) zweigt am Römerkreis in der 
Weststadt ab und liegt zu 85 Pro-
zent auf besonderem Bahnkörper . 

In Karlsruhe konnten – schon 
traditionell – wieder mehrere 
Erweiterungen gefeiert werden : 

  bei der Straßenbahn (VBK) die 
Eröffnung der neuen Strecke 
vom Mühlburger Tor in die 
Nordstadt ,  ein ehemaliges 
Wohnquartier der US-Armee ; 

  bei der Stadtbahn (AVG) die 
Verlängerung der Strecke 
der Linie S 2 in Stutensee 
von Blankenloch Nord über 
 Friedrichstal nach Spöck . 

Im Raum Kassel ist der 1997 be-
gonnene abschnittsweise Ausbau 
der Lossetalbahn ,  einer früheren 
Strecke der DB AG ,  für die Benut-
zung durch die Straßenbahn (Linie 
4) mit Inbetriebnahme des vierten 
Bauabschnitts zwischen Helsa und 
Hessisch Lichtenau nun komplett 
abgeschlossen . 

Zur Verbesserung des ÖPNV im 
Westen von Köln – u .  a .  bezüglich 
der Erreichbarkeit des Stadions 
auch von stadtauswärts her –  
wurde an der S-Bahn-Strecke 
der DB AG nach Düren ein neuer 
Haltepunkt » Weiden West « einge-
richtet und die Stadtbahn-Strecke 
der Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
von Weiden aus bis zu diesem 

verlängert ;  zudem wurde dort 
ein P+R-Platz angelegt .  Die Zahl 
der Fahrgäste hat dadurch stark 
zugenommen .  Und auf der von der 
Linie 18 der KVB AG befahrenen 
Regional-Stadtbahn-Strecke Köln – 
Brühl – Bonn (Vorgebirgsbahn) der 
Häfen und Güterverkehr Köln AG 
konnte durch zweigleisigen Ausbau 
zwischen Roisdorf  West und Alfter 
der Betriebsablauf erheblich ver-
bessert werden . 

Die Strecke der U-Bahn-Linie U 6 ,  
die von München in die nördlich 
davon liegende Stadt Garching 
ausgreift ,  wurde von deren Stadt-
teil Hochbrück zum Forschungs-
zentrum der Universität München 
verlängert .  Auch der neue ,  zum Teil 

oberirdisch verlaufende Abschnitt 
befindet sich im Eigentum der 
Stadt Garching .  Der » alte « Teil der 
Strecke war schon vorher moder-
nisiert worden ,  um nach Eröffnung 
des neuen Stadions (» Allianz-
Arena «) im Stadtteil Fröttmaning 
den zu erwartenden Transport-
bedarf der Besucher befriedigen zu 
können . 

Starke Ausweitung des 
Mischbetriebs mit Zweisystem-
Fahrzeugen

Die gemeinsam mit der Eisenbahn 
auch von Stadtbahn-Fahrzeugen 
genutzten Strecken der DB AG 
im Umland großer Städte wurden 
2006 erheblich erweitert : 

Der Riebeckplatz in Halle 
war der verkehrsreichste 
Platz der DDR mit 
�2 Kreuzungsoptionen für 
den Individualverkehr 
und zehn Überquerungen 
durch die Straßenbahn .  
Ziel des Umbaus war die 
Verknüpfung des 
historischen Zentrums 
mit dem Hauptbahnhof 
als Portal zur Innenstadt .  
Dafür wurden die Raum-
folgen vom Bahnhofsplatz 
über den Riebeckplatz  
bis zur Fußgängerzone 
Leipziger Straße 
konsequent aufgewertet . 

Der Austausch von vier
massiven Betonstützen 
der den Platz überspan-
nenden Hochstraße durch 
jeweils zwei schlanke 
Stahlrohrstützen war 
eine in jeder Hinsicht 
anspruchsvolle Ingenieur-
leistung – durchgeführt 
unter laufendem Verkehr . 

Die überraschende 
Wirkung des Innenrings 
beruht auf seiner plötz-
lichen Weitung in drei 
Richtungen – nach rechts ,  
links und oben .  Die Über-
sichtlichkeit des Platzes 
und seine Grundhelligkeit 
vermeiden das Entstehen 
von Angsträumen .  Ein 
technisches Highlight ist 
die Seilringkonstruktion 
des Glasdaches . 
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Typ bzw. Lage 
der Strecke 

Spurweite Maßnahme Länge des 
Strecken-
abschnitts

Anzahl 
neuer 
Haltestellen

Datum der
Inbetrieb-
nahme

Berlin

Bochum

Braunschweig

Bremen

Freiburg

Gera

Halle

Hannover

Heidelberg

Karlsruhe

Kassel

Köln

Mannheim

München

Rostock

Straßenbahn

Straßenbahn

Straßenbahn

Stadtbahn

Straßenbahn

Stadtbahn

Stadtbahn

Straßenbahn

Stadtbahn

Straßenbahn

Straßenbahn

Regional-Stadtbahn

Eisenbahn (DB AG)

Eisenbahn (DB AG)

Eisenbahn (DB AG)

Eisenbahn (DB AG)

Stadtbahn

Regional-Stadtbahn

Stadtbahn

Stadtbahn

U-Bahn

Straßenbahn

1.435 mm

1.000 mm

1.000 mm

1.100 mm

1.435 mm

1.000 mm

1.000 mm

1.000 mm

1.435 mm

1.000 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.435 mm

1.000 mm

1.000 mm

Verlängerung

neue Strecke (unterirdisch)

neue Strecke (unterirdisch)

neue Strecke

neue Strecke (andere Trasse)

neue Strecke

neue Strecke

Neuerstellung

Verlängerung

neue Strecke

neue Strecke

Verlängerung

Elektrifizierung für Stadtbahn

Reaktivierung für Straßenbahn

Elektrifizierung für Stadtbahn

Umbau, Linienverbesserung

Verlängerung

zweigleisiger Ausbau

neue Strecke (Querverbindung)

neue Strecke (Ringschluss)

Verlängerung

neue Strecke (Verbindung)

1,7 km

3,0 km

0,6 km

3,2 km

1,9 km

2,5 km

6,0 km

0,9 km

4,4 km

3,1 km

7,0 km

30,0 km

11,0 km

33,0 km

30,0 km 

1,0 km

1,3 km

0,6 km

3,1 km

4,4 km

1,1 km

5

3

1

7

2

5

12

1

6

9

6

5

5

7

(2 geplant)

(3 geplant)

1

–

1

6

2

2

28.05.

29.01.

29.01.

14.10.

02.12.

29.04.

04.11.

29.10.

11.06.

09.12.

27.05.

24.06.

10.12.

28.01.

23.06.

10.12.

28.05.

16.10.

30.06.

09.12.

14.10.

14.10.

1) davon 1,1 Kilometer eingleisig · 2) Mischbetrieb · 3) teilweise oberirdisch

Stadt 
bzw. Region

4,6 km

1)  

2)  

2)  

2)  

3)  

Neue Strecken 2006

Die Stadtbahn-Linie S 41 (Murgtal-
bahn) der AVG ,  Karlsruhe ,  die 
bisher in Freudenstadt Hauptbahn-
hof endete ,  fährt nach Ertüchtigung 
(Erneuerung der Gleisanlagen ,  
Elektrifizierung) der anschließen-
den Strecke der DB AG nun im 
Mischbetrieb mit deren Regional-
bahn (Linie R 43 nach Offenburg) 
weiter bis Eutingen im Gäu . 

Im Raum Kassel sieht das Konzept 
der RegioTram zur besseren 
Anbindung der Region an das 
Oberzentrum eine Verknüpfung 
des innerstädtischen Straßenbahn-
netzes mit den Eisenbahnstrecken 
im Umland vor .  Das Netz der 
RegioTram hat 2006 bereits einen 
großen Teil seines geplanten Um-
fangs erreicht .  Zusätzlich zu der 
seit 2005 befahrenen Strecke nach 
Warburg befährt die RegioTram  
nun auch zwei weitere von Kassel 
Hauptbahnhof ausgehende Regional- 
strecken der DB AG ,  nämlich : 

  die Strecke nach Fulda (Fuldatal-
bahn) bis Melsungen als Linie  
RT 5 mit Zweisystem-Triebwagen 
(15 kV ~~  / 600 V =) ; 

  die Strecke nach Korbach ,  die 
ab Vellmar nicht elektrifiziert 
ist ,  bis Wolfhagen als Linie RT 4 
mit Dieselhybrid-Fahrzeugen 
(dieselelektrischer Antrieb / 
600  V =) . 

Folgerungen

Auf den neuen Strecken ist die 
Zahl der Fahrgäste – teilweise 
sogar stark – angestiegen .  Dies 
zeigt ,  dass ein verbessertes An-
gebot von der Bevölkerung auch 
angenommen wird .  Es bleibt zu 
hoffen ,  dass trotz der Finanzknapp-
heit der öffentlichen Haushalte 
auch künftig noch genug Mittel zur  
Verfügung stehen werden ,  um den 
Ausbau des schienengebundenen 
ÖPNV weiter fortsetzen zu 

können .  Dies würde auch einen 
wichtigen Beitrag zum dringend 
notwendigen Umweltschutz leisten . 

Dipl .- Ing . Herbert Sladek 
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Auf der Vertragsstaatenkonferenz 
von Kyoto im Jahr 1997 (» Kyoto-
Protokoll «) wurde von der deut-
schen Regierung eine Reduzierung 
der Emissionen der sechs wichtig-
sten Treibhausgase um 21 Prozent – 
bezogen auf das Jahr 1990 – bis 
zum Jahr 2012 zugesagt ,  ebenso 
die Verdopplung des Anteils an 
erneuerbaren Energien bis zum 
Jahr 2010 .  Doch damit nicht genug :  
Im November 2006 wurde auf dem 
Weltklimagipfel in Nairobi bereits 
über ein Nachfolgeabkommen für  
das Kyoto-Protokoll beraten .  Die  
Bundesregierung will demnach die  
Anstrengungen gegen den Klima-
wandel während der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft in der ersten 
Hälfte des Jahres 2007 verstärkt 
vorantreiben und dabei vor allem 
auf umweltschonende Mobilität 
setzen .  Ziel ist es nunmehr ,  die 
CO2-Emissionen in Deutschland 
bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent  
im Vergleich zu 1990 zu senken .  Der  
bisher eingeschlagene Weg zur  

Sicherung von Mobilität im privaten 
Bereich stößt zunehmend an Gren- 
zen .  Ein weiterer Zuwachs des 
Individualverkehrs ist aus ökologi-
scher Sicht bedenklich .  Mobilitäts-
anspruch ,  Umweltzustand ,  Modal- 
Split ,  fossile Ressourcen und An-
triebstechnologien sind in unserer 
Gesellschaft daher zunehmend im 
engen Kontext zu betrachten .  

Der Treibhauseffekt und  
seine Folgen

Bei der Verbrennung fossiler – also :  
kohlenstoffhaltiger – Kraftstoffe 
(wie Erdöl ,  Erdgas ,  Kohle) entsteht 
neben den lokal wirksamen Schad-
stoffen insbesondere das global 
wirksame Kohlendioxid (CO2) ,  ein  
farb- und geruchloses Gas mit 
einem schwach säuerlichen Ge-
schmack ,  das mit weiteren ,  noch 
stärker klimarelevant wirkenden 
Gasen wie Methan (CH4) ,  Distick-
stoffoxid (N2O ;  Lachgas) und den 
Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen 

(FCKW) zum » CO2-Äquivalent « 
zusammengefasst wird .  Diese klima-
relevanten Gase ,  auch » Treibhaus-
gase « genannt ,  beschleunigen die  
globale Erderwärmung signifikant –  
mit heute bereits spürbaren Folgen .  
Experten rechnen mit dramatischen  
Änderungen des heutigen Klimas ,  
einer Verschiebung der landwirt-
schaftlich ertragreichen Zonen ,   
einem Temperaturanstieg der Meere  
mit dem daraus folgenden Abschmel- 
zen der Polarkappen und dem 
Anstieg der Meeresspiegel sowie 
einer Zunahme der Wirbelstürme .  

Bereits seit den 1980er Jahren ist 
ein exponentieller Anstieg der 
volkswirtschaftlichen Schäden 
aufgrund von Naturkatastrophen 
belegt .  Die fiktiven volkswirt-
schaftlich relevanten Schadens-
werte (» externe Kosten «) liegen 
im Bereich von 20 bis 50 Euro  
je Tonne CO2 .  Das entspricht welt-
weit jährlichen volkswirtschaft-
lichen Schäden in Höhe von 640 
bis 1. 600 Milliarden Euro .  Im Sinne 
einer präventiven ,  nachhaltigen 
Entwicklung ist es daher unmittel-
bar erforderlich ,  den Ausstoß von 
Treibhausgasen weltweit signifikant 
einzuschränken .  Hauptquellen an-
thropogenen Ursprungs bilden der 
Industriesektor ,  die Heizungen pri-
vater Haushalte und der Verkehrs-
bereich ,  der in Deutschland rund 
ein Fünftel der global wirksamen 
Emissionen verursacht .  

Linienbusse – wichtige Partner für  
die Erfüllung von » Kyoto « und » Nairobi «

Nach der in Folge der Einführung von EU-Luftqualitätsrichtlinien geführten  
» Feinstaub «-Diskussion ,  die durch die vorbildliche Ausrüstungsquote der 
VDV-Linienbusse mit Partikelfiltern den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) in Deutschland als essenziellen » Teil der Lösung « ausgewiesen hat ,  
konzentriert sich die Umweltpolitik aktuell verstärkt auf die Reduzierung 
klimarelevanter Emissionen .  Auch für diese Aufgabe stehen der ÖPNV – und  
insbesondere der Linienbus – der Politik als wertvolle Verbündete zur Seite . 

Diesel, schwefelarm

Diesel-elektrisch

Otto (Erdgas)

Otto (GH2 aus Erdgas)

Brennstoffzelle (GH2 aus Erdgas)

Brennstoffzelle (Methanol aus Erdgas)

Brennstoffzelle (Erdgas)

Diesel, Sunfuel (BtL)

Brennstoffzelle (GH2, Biomasse-Farming)

Brennstoffzelle (LH2 , Photovoltaik)

Klimarelevante Emissionen von Linienbusantrieben (CO2-Äquivalent in kg /100 km)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Mineralöl
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Regenerative Energie

*

Erzeugung und
Transport Betrieb

* entspricht 11g /km/Fahrgast in der Spitze, 56g /km/Fahrgast im Flottenmittel
zum Vergleich: 148g /km im Mittel bei neuen Pkw



Der Bus als Problemlöser

Der VDV und seine Mitgliedsunter-
nehmen sind sich seit jeher ihrer 
besonderen Verantwortung sowohl 
für einen attraktiven als auch um-
weltfreundlichen ÖPNV bewusst ,  
dessen Realisierung angesichts zu- 
nehmender ökonomischer Zwänge 
im liberalisierten Verkehrsmarkt 
sorgfältiger Analysen und Optimie-
rungen bedarf .  Vielfach konnte –  
insbesondere in Ballungszentren – 
gezeigt werden ,  dass ein attraktiver 
ÖPNV das durch den Individualver-
kehr verursachte Verkehrsaufkom-
men und die damit verbundenen 
lokalen und globalen Emissionen 
deutlich reduzieren kann .  Aufgrund 
der direkten Abhängigkeit der CO2-
Emission vom Kraftstoffverbrauch 
einzelner Verkehrsträger sind 
die Fahrzeugbestandszahlen und 
Beförderungsleistungen (z . B .  Perso-
nenkilometer ,  Wagenkilometer) 
bei der Beurteilung der globalen 
Emissionen entscheidend . 

Der Primärenergieverbrauch von 
Linienbusmotoren konnte in den 
letzten zehn Jahren durch die Wei-
terentwicklung der Dieseltechnik  
noch weiter gesenkt werden .  Dieser  
grundsätzlichen Verbrauchsreduzie-
rung haben jedoch die signifikant 
verschärften EU-Grenzwerte für 
die Abgasemissionen schwerer 
Nutzfahrzeuge – durch die Zwänge 
aufgrund des dieseltypischen Ziel-

konflikts – entgegengewirkt .  Auch  
durch Gewichts- und Energiebedarfs- 
zunahmen ,  die verbesserter sicher- 
heitstechnischer Ausstattung und 
komfortgetriebenen Ausstattungs-
merkmalen (Klimaanlagen ,  Kneeling ,   
Fahrgastinformations- und Kommu-
nikationssystem) zum Wohle der 
Fahrgäste geschuldet sind ,  wurde  
die positive Verbrauchsentwicklung  
zum Teil wieder ausgeglichen .  Den- 
noch bleibt der Dieselantrieb ,  der 
sich seit Jahrzehnten aufgrund 
seiner Robustheit ,  Wirtschaftlich-
keit und Zuverlässigkeit als Antriebs- 
aggregat im ÖPNV und Schienen-
güterverkehr bestens bewährt hat ,  
die Verbrennungskraftmaschine 
mit dem höchsten Wirkungsgrad 
und im Hinblick auf die CO2-Emis-
sion der konkurrenzlos günstigste 
» konventionelle « Antrieb .  Daher 
beträgt der Anteil an Dieselbussen  
in der rund 38 . 000 Linienomnibusse 
(davon etwa 24 . 000 eigene) umfas-
senden VDV-Linienbusflotte mehr 
als 98 Prozent . 

Bei Auswertung der VDV-Statistik 
unter Berücksichtigung der Wagen- 
kilometer der VDV-Linienbusflotte  
lässt sich bei einer durchschnittli-
chen Platzausnutzung von 20, 3 Pro- 
zent über 24 Stunden ein Flotten-
verbrauch der VDV-Linienbusse 
von rund 2 , 5 Litern Dieselkraft-
stoff pro 100 Kilometer und Fahr-
gast ermitteln :  Das im Pkw-Bereich 
für zukünftige Kleinwagen seit 

geraumer Zeit versprochene Drei-
literauto ist im VDV bereits seit 
langem flottenweite Realität .  Dem-
gegenüber beträgt der flottenweite 
Durchschnittsverbrauch aller Pkw 
heute noch etwa 6 , 6 Liter pro 100 
Kilometer und Fahrgast bei einem 
mittleren Besetzungsgrad eines 
Pkw mit 1,2 Personen ,  obwohl der 
Individualverkehr im Gegensatz 
zum ÖPNV bedarfsorientiert und 
nicht angebotsorientiert betrieben  
wird .  In der Verkehrsspitze benötigen  
Linienbusse im Stadtverkehr sogar  
weniger als einen halben Liter Diesel- 
kraftstoff pro 100 Kilometer und 
Fahrgast .  Dies dokumentiert ein- 
drucksvoll die ÖPNV-Überlegen-
heit bezüglich des spezifischen Ener- 
gieverbrauchs und der damit direkt 
verbundenen globalen Emissionen . 

Bei der Betrachtung der spezifischen  
CO2-Emissionen (pro Fahrgast) im  
Stadtverkehr wird die Überlegen-
heit des Linienbusses als Vermeider 
globaler Emissionen noch evidenter.   
So emittiert ein konventioneller 
Linienbus bei durchschnittlicher 
Platzausnutzung von 20 , 3 Prozent  
pro Fahrgast weniger als ein Drittel  
der Treibhausgase eines durch-
schnittlich mit nur 1,2 Personen be- 
setzten Pkw .  In der Verkehrsspitze 
beträgt die CO2-Emission eines 
Linienbusses (pro Fahrgast und 
100 Kilometer) sogar nur etwa 
fünf Prozent der vergleichbaren 
Pkw-Emission .  Oder anders ausge-
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drückt :  Jeder ,  der in der Rushhour 
anstelle eines Pkw den Linienbus 
nimmt ,  vermeidet mehr als 95 
Prozent CO2 .  Dies impliziert das 
enorme Potenzial zur CO2-Vermei-
dung durch die forcierte weitere 
Verbesserung des Modal-Split zu-
gunsten öffentlicher Verkehrsträger. 

Verbesserung durch neue 
Kraftstoff- und Antriebskonzepte

Trotz seiner heute bereits heraus- 
ragenden Stellung im Umweltschutz  
besitzt der Linienbusantrieb 
weiteres Potenzial zur Vermeidung 
globaler Emissionen .  Eine Option 
ist der Einsatz synthetischer Diesel- 
kraftstoffe aus Biomasse (BtL = Bio- 
mass-to-liquids) .  Hierunter versteht  
man synthetische ,  hochreine – d .  h .  
aromaten- und schwefelfreie – flüs-
sige Kraftstoffe ,  die z .  B .  auf Basis 
des Fischer-Tropsch-Verfahrens 
hergestellt werden können ,  ein in 
der Regel zweistufiges Verfahren .  
Hierbei wird zunächst ein Synthese-
gas erzeugt ,  das anschließend in 
flüssigen Kraftstoff umgewandelt 
wird .  Aufgrund der regenerativen 
Komponente Biomasse spricht 
man auch von » Sunfuel « .  Im Unter-
schied zu heutigen ,  umgeesterten 
Pflanzenölen (» Biodiesel « ;  z .  B .  
RME) ist von den Biokraftstoffen 
der zweiten Generation bei unver-
dünnter Anwendung eine Redu-
zierung der CO2-Gesamtemission 
von etwa 90 Prozent gegenüber 

herkömmlichem Dieselkraftstoff 
zu erwarten . 

Eine weitere aussichtsreiche Option  
stellt der Hybridantrieb mit Zwi-
schenspeicher zur Bremsenergie-
rekuperation dar.  Aufgrund der 
Verbrauchsvorteile des Hybridsys-
tems ,  die – wie von ausgewählten 
VDV-Mitgliedsunternehmen als 
Vorreiter im Praxisversuch bereits 
verifiziert – im Stadtverkehr rund 
30 Prozent betragen können ,  ist 
von analoger Reduzierung der 
CO2-Emission auszugehen .  Die 
Kombination der Optionen 
» Diesel-Hybrid « und » BtL « würde 
theoretisch eine weitere Vermin-
derung der CO2-Emission um etwa 
97 Prozent ermöglichen . 

In den Mittelpunkt der Bemühungen  
der VDV-Mitgliedsunternehmen 
zur weiteren Verbesserung der 
verkehrsbedingten Emissionen ist 
zudem bereits der Wasserstoff als  
kohlenstofffreier Kraftstoff gerückt ,   
da er das Potenzial einer gleicher-
maßen lokalen wie globalen Emis- 
sionsfreiheit bietet .  Aus Gründen 
der Ressourcenschonung der heute 
verwendeten fossilen Primärener-
gieträger und angesichts des stetig 
wachsenden Energiebedarfs durch  
das Ansteigen der Weltbevölkerung 
ist ein zumindest langfristiger Über- 
gang auf nichtfossile Kraftstoffe 
erforderlich .  Die mögliche Erzeu-
gung des Sekundärenergieträgers 

Wasserstoff aus regenerativen 
Primärenergien verstärkt die 
zukünftige strategische Bedeutung 
dieses schadstofffreien Energie-
trägers mit quasi unbegrenzter 
Verfügbarkeit gerade für mobile 
Anwendungen .  Wasserstoff wird 
von ausgewählten VDV-Mitglieds-
unternehmen sowohl in Verbindung 
mit Brennstoffzellen als auch in 
Wasserstoff-Verbrennungsmotoren 
erprobt .  Der Wirkungsgrad der 
Brennstoffzelle ,  verbunden mit 
einem elektrischen Fahrantrieb ,  ist 
von allen Antriebsarten am höchs-
ten ,  während jedoch der Wasser-
stoff-Verbrennungsmotor heute 
noch kosteneffizienter herstellbar 
ist .  Die Betriebshofgebundenheit 
der VDV-Unternehmen ist ein 
entscheidender Vorteil für die 
Einrichtung einer Betankungsinfra-
struktur für Wasserstoff und seine 
regenerative Erzeugung . 

Die Unternehmen des VDV – allen 
voran jene Mitgliedsunternehmen ,  
die sich im schwierigen Umfeld des 
liberalisierten Verkehrsmarktes 
als Innovationspioniere bereits 
heute dem Einsatz der beschrie-
benen noch umweltfreundlicheren 
Zukunftstechnologien widmen – 
tragen als unverzichtbare Partner 
der Umweltpolitik entscheidend zu 
einer ökologischen und ökono-
mischen Nachhaltigkeit bei . 

Dipl .- Ing . Ralph Pütz 
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Die Instandhaltung (IH) moderner 
Linienbusse erfordert einer-
seits den Einsatz verschiedener 
Instandhaltungsmethoden und 
andererseits den Umgang mit 
neuen Technologien .  Die VDV-
Mitteilung 8802 » Instandhaltungs-
systeme in Linienbusbetrieben 
des ÖPNV « ,  die Anfang 2007 
erschienen ist ,  widmet sich dieser 
Thematik .  Sie beginnt bei den all-
gemeinen Grundlagen und Zielen 
der Instandhaltung .  Dazu wird auf 
eine Reihe von technischen und 
betrieblichen Rahmenbedingungen 
(Bild 1) eingegangen und die 
Voraussetzungen für eine optimale 
IH werden erläutert .  Schließlich 
werden Maßnahmen zur Optimie-
rung der IH vorgestellt . 

Pflichten bei der Instandhaltung

Dem klassischen ÖPNV-Unter-
nehmer werden eine Reihe von 
Pflichten auferlegt .  Er hat : 

	  den ihm genehmigten Betrieb 
während der Geltungsdauer der 
Genehmigung dem Stand der 
Technik entsprechend aufrecht-
zuerhalten , 

	  die erforderlichen Maßnahmen 
zur Verhütung von Arbeits-
unfällen ,  Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren sowie für eine 
wirksame Erste Hilfe  
zu treffen , 

	  seine Fahrzeuge auf seine 
Kosten in regelmäßigen Zeitab-
ständen untersuchen zu lassen . 

Neben diesen Pflichten sind 
weitere Vorgaben der Straßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung 
(StVZO) ,  der BOKraft ,  der 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ,  
der Betriebssicherheitsverordnung 
sowie betriebliche und Vorgaben 
der Hersteller und zu beachten .  

Bestandteile und Ziele  
der Instandhaltung

Die Bestandteile der Instand-
haltung : 

	  Wartung , 

	  Inspektion , 

  Instandsetzung und

  Verbesserung

sind in der DIN 31051 definiert . 

Sie dienen dazu ,  den Linienbus 
während seiner Nutzungsdauer in 
einem funktionsfähigen Zustand zu 
erhalten oder diesen wiederher-
zustellen .  

In der Praxis können diese Ziele 
nur erreicht werden ,  wenn die 
IH genau auf das jeweilige Objekt 
zugeschnitten wird .  Die umfang-
reiche Familie der Linienbusse 
reicht dabei vom Midibus bis 
hin zum Doppelgelenkbus mit 
sämtlichen dazwischen liegenden 
Bauformen .  Die Art des Fahrzeugs 
und dessen Ausstattung beein-
flusst Planung ,  Durchführung und 
Aufwand der IH .  Darüber hinaus 
spielen Einsatzbedingungen (z . B .  
Überland- ,  Stadt- und schwerer 
Stadtverkehr) ,  Alter und Lauf-
leistung eine wichtige Rolle .  Die 
erforderlichen Aufwendungen für 
die IH stehen demnach bereits 

Grundlagen der Instandhaltung  
in Linienbusbetrieben des ÖPNV

Die Erfüllung gesetzlicher Pflichten und eine weitere Reduzierung der Kosten stehen bei der 
Instandhaltung von Bussen im Vordergrund .  Gleichzeitig haben moderne Technologien und 
gestiegene Anforderungen an die Abgasnachbehandlung die Komplexität der im ÖPNV eingesetzten 
Linienbusse stetig erhöht .  Die Instandhaltung muss auf diese gestiegene Komplexität reagieren und 
befindet sich gleichzeitig in einem Spannungsfeld zwischen Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit .  
Dabei darf keines dieser Ziele aus den Augen verloren werden .  Die VDV-Mitteilung 8802 des 
Fachausschusses für Betriebshöfe und Werkstätten unterstützt den Instandhalter bei der 
Bewältigung dieser Aufgaben . 
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bei der Busbeschaffung zu einem 
bedeutenden Teil fest .  Wichtige 
Anhaltspunkte liefert hier auch 
die VDV-Schrift 881 » Verfahren 
zur Ermittlung von Personal-Kenn-
zahlen für die Instandhaltung und 
Bereitstellung von Linienbussen « ,  
die eine an den Einsatzbedingungen 
orientierte differenzierte Berech-
nung des IH-Aufwandes ermöglicht . 

Instandhaltungsstrategien

Linienbusse sind komplexe 
technische Systeme ,  für deren 
Instandhaltung Regeln aufzustel-
len sind ,  die angeben ,  zu welchen 
Zeitpunkten welche Tätigkeiten an 
welchen Aggregaten und Bauteilen 
vorzunehmen sind .  Dabei unter-
scheidet man folgende Instandhal-
tungsstrategien : 

	  Ausfallorientierte Strategie

	  Vorbeugende Strategie

	  Zustandsabhängige bzw .   
inspektive Strategie

  Kombinierte Strategie . 

Jede dieser Strategien hat für sich 
betrachtet Vor- und Nachteile .  Eine 
qualitative Betrachtung der bei der 
IH entstehenden Gesamtkosten – 
unterteilt nach Kosten für Werk-
statt und Personal ,  Ersatzteile 
und bei Betriebsausfall – zeigt bei 

der inspektiven IH die niedrigsten 
Gesamtkosten (siehe Bild oben) .  
Aufgrund der angesprochenen 
Komplexität eines Linienbusses 
und des sehr unterschiedlichen 
Verschleiß- und Ausfallverhaltens 
vieler seiner Bauteile kommt in 
der Regel nur eine kombinierte 
IH-Strategie zum Einsatz ,  bei der 
festzulegen ist ,  welche der Einzel-
strategien für das jeweilige Bauteil 
vorteilhaft ist . 

Optimierungsansätze

Die Optimierung der IH und deren 
Anpassung an sich wandelnde 
Anforderungen stellt einen perma-
nenten Prozess dar : 

  Ein Veränderungsmanagement 
steuert diesen Prozess . 

  Mit einer Fremdvergabe von 
Teil- oder Komplettleistungen 
kann eine Anpassung an geän-
derte Anforderungen erfolgen .  
Vor einer solchen Entscheidung 
sind jedoch sämtliche Faktoren 
sorgfältig zu bewerten . 

  Ein Benchmarkingprozess  
kann wertvolle Optimierungs-
hinweise liefern . 

  Ein konsequentes Prozess-
management hilft ,  die Prozesse  
im Unternehmen zu steuern 
und anzupassen .  

  Der Einsatz leistungsfähiger 
Diagnosesysteme zur perma-
nenten Bereitstellung aktu-
eller Informationen über den 
Zustand des Fahrzeugparks wird 
unverzichtbar zur Steuerung der 
IH-Prozesse . 

  Eine Betrachtung der Lebens-
zyklus-Kosten (LCC) ermöglicht 
eine weitreichende Kosten-
transparenz ,  durch die die 
Gesamtkosten über die Lebens-
dauer der Fahrzeuge wesentlich 
besser kalkulierbar sind . 

Eine sorgfältige ,  möglichst detail-
lierte Kostendokumentation ist die 
wesentliche Voraussetzung für die 
Einleitung erfolgreicher Verbesse-
rungsmaßnahmen . 

Dipl .- Ing . Alexander Koch
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vorbeugendausfall-
bedingt

Vergleich der Instandhaltungskosten der einzelnen Strategien
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Reges Interesse der Gäste:
Bei der parallel zur 
Fachtagung angebotenen 
Ausstellung konnte über 
mangelnden Zuspruch 
nicht geklagt werden – 
ein voller Erfolg für 
Aussteller und Teilnehmer

Vorbereitung und Durchführung 
von Tagungen ,  Symposien ,  Work-
shops etc .  gehören seit langem zur 
Arbeitspalette des Ausschusses für  
elektrische Energieanlagen .  So 
beteiligte sich der Ausschuss in den 
1990er Jahren an der Konzeption 
der Symposienreihe » Gleichstrom-
bahnen « der Dresdner Hochschule 
für Technik und Wirtschaft (HTW 
Dresden) ;  als Verbindungsmann fun- 
gierte damals Prof .  Bernd Hellige ,   
der einerseits an dieser Hochschule  
tätig und andererseits ständiger 
Mitarbeiter des Ausschusses war .  
Die HTW war dabei der eigentliche  
Veranstalter ,  der AEE wirkte bei 
der Festlegung der jeweiligen 
Themen und Referenten mit .  Die 
Symposien dauerten ca . 1½ Tage 
und wurden mit einer Fachausstel-
lung der entsprechenden Industrie 
und Ingenieurbüros abgerundet .  

An diesen Veranstaltungen nahmen 
jeweils bis zu 200 Personen teil ,  
was bei einem Spezialthema wie 

» Elektrische Anlagen für Gleich-
strombahnen « bemerkenswert 
ist .  Einer der Erfolgsgründe dieser 
Veranstaltungsreihe war sicherlich 
die geringe Teilnahmegebühr von 
ca . 100 DM ,  die dadurch möglich 
wurde ,  weil keine Raummiete 
anfiel und die Referenten auf ihr 
Honorar verzichteten . 

Neues Konzept für Fachtagungen

Trotz der guten Resonanz dieser 
Symposien musste deren Konzep-
tion geändert werden ,  denn durch  
die Beteiligung eines Ingenieurbüros  
als Mitveranstalter bestand die 
Gefahr eines Interessenkonflikts .  
Der AEE nahm daher den Wechsel 
von Prof .  Hellige in den Ruhestand 
zum Anlass ,  folgende Konzeption 
für zukünftige Veranstaltungen zu 
beschließen : 

  Der AEE führt alle zwei Jahre 
eine Fachtagung zum Thema 
» Elektrische Energieanlagen 
von Gleichstrom-Nahverkehrs-
bahnen « für ca .  200 Teilnehmer 
durch .  Jede Fachtagung findet 
im ersten Quartal des Jahres 
statt und dauert 1½ Tage . 

  Es findet eine begleitende Fach-
ausstellung statt .  Die Aussteller 
finanzieren die Abendveranstal-
tung . 

  Die Referenten treten 
 ehrenamtlich auf . 

  Das Arbeitsteam (AT) » Fach-
tagung « des AEE ist für die 
Festlegung der Themen ,  die 
Auswahl der Referenten und 
den Ablauf der Fachtagung zu-
ständig .  Dieses AT nimmt seine 
Arbeit jeweils ca . 1¼ Jahr vor 
dem Veranstaltungstermin auf . 

  Als Veranstalter fungiert die 
VDV-Akademie e .V.,  unterstützt 
von der beka GmbH . 

  Die Berufsgenossenschaft 
der Straßen- ,  U-Bahnen und 
Eisenbahnen (BG Bahnen) 
 kooperiert mit dem AEE bei der 
Durchführung dieser Veranstal-
tung und ist deshalb personell 
im AT » Fachtagung « vertreten .  
Mindestens ein Vortrag wird 
von einem Vertreter der BG 
Bahnen gehalten . 

Erfolgreiche Kooperation  
mit der BG Bahnen

Durch die Kooperation mit der 
BG Bahnen ergaben sich günstige 
Randbedingungen zur Durchfüh-
rung der Fachtagungen .  Durch Jörg 
Weymann ,  stellv .  Leiter Prävention 
der BG und ständiger Mitarbei-
ter im AEE ,  wurde der Kontakt 
zur Berufsgenossenschaftlichen 
Akademie für Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz hergestellt ,  
die in einem denkmalgeschützten 
Gebäudekomplex in Dresden 
residiert ,  zu dem auch ein Hotel 
und eine Mehrzweckhalle gehören .  
Dadurch waren Übernachtungs-
möglichkeiten für Tagungsteilneh-
mer und Präsentationsflächen für 
Fachausstellungen am Veranstal-
tungsort vorhanden . 

Die erste Fachtagung nach diesem 
neuen Konzept fand am 5 .  und 6 .  
Februar 2004 statt .  210 Teilnehmer 
und 15 Fachaussteller waren zu ver-
zeichnen .  Das Hauptthema dieser 
Fachtagung » Stromversorgungs-  
und Oberleitungsanlagen « gliederte  
sich in drei Vortragsblöcke : 

  Stromversorgungsanlagen :  
Vorstellung der neuen VDV-
Schriften 505 ,  506 und 507 ; 

  Oberleitungsanlagen :  
 Vorstellung der VDV-Schrift 
550 und der Schutzmaßnahmen 
bei Arbeiten an Fahrleitungs-
anlagen ; 

  Gastvorträge aus Hochschulen 
und Industrie zu den Themen 
» Überspannungsableiter « ,  
» Elektromagnetische Verträg-
lichkeit / Elektromagnetische 
Felder « und » Energiespeicher « . 

In den Pausen blieb genug Zeit für 
einen Besuch der Fachausstellung .  
Ein Teil der beteiligten Firmen 
stellte dort Neuheiten in Kurz-
vorträgen vor . 
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Fachtagungen » Elektrische Energieanlagen  
von Gleichstrom-Nahverkehrsbahnen « als Ausdruck 
erfolgreicher Ausschussarbeit
Eines der Hauptziele des Ausschusses für elektrische Energieanlagen (AEE) ist es ,   
seine Arbeit einer breiten Fachöffentlichkeit zu präsentieren .  Die Schlüsselrolle spielen hierbei 
seine im zweijährigen Zyklus stattfindenden Fachtagungen . 



Positive Bilanz  
der Fachtagung 200�

Der AEE zog nach dieser Tagung 
eine überwiegend positive Bilanz : 

  Die Anzahl der Teilnehmer 
übertraf alle Prognosen ,  der 
Vortragssaal war bis auf den 
letzten Platz gefüllt .  Rund die 
Hälfte der Teilnehmer waren 
Vertreter von Verkehrsunter-
nehmen .  

  Die Räumlichkeiten und die 
Organisation vor Ort wurden 
positiv beurteilt . 

  Die Fachausstellung war in 
den Pausen immer gut besucht .  
Manche Ausstellungsstände 
sollten konzeptionell dem 
Charakter der Fachtagung 
besser angepasst werden .  Alle 
Aussteller äußerten sich positiv 
über die an den Ständen geführ-
ten Gespräche ,  wünschten aber 
längere Pausen . 

  Die Kurzvorträge während 
der Ausstellungsbesichtigung 
wurden nicht so angenommen 
wie erwartet ;  sie beeinträchtig-
ten teilweise die Diskussionen 
an den Ständen . 

  Die Fachvorträge sollten sich 
mehr aktuellen Diskussionen im 
AEE und nicht hauptsächlich der 
Vorstellung fertiger AEE-Publika-
tionen widmen . 

  Bei Gastvorträgen von Industrie-
vertretern sollte nicht nur die 
Werbung für ein spezielles 
Produkt im Mittelpunkt stehen . 

Thema » Energie « im Mittelpunkt 
der Fachtagung 2006

Mit diesem Resümee begann der 
AEE mit der Vorbereitung der 
Fachtagung 2006 .  Diesmal lautete 
das Hauptthema » Energie :  Bedarf ,  
Versorgung ,  Recht und Manage-
ment « .  Die Veranstaltung fand am 
30 .  und 31.  März 2006 wieder in 
der Berufsgenossenschaftlichen 
Akademie Dresden statt .  

Im ersten Themenblock wurden 
der wachsende Energiebedarf von 
Straßen- ,  Stadt- und U-Bahn-Fahr-
zeugen und die Auswirkungen auf 
die Fahrstromversorgungsanlagen 
kritisch betrachtet .  Projekte des 
AEE und die europäische Normung 
auf dem Gebiet der ortsfesten 

elektrischen Bahnausrüstung 
wurden im zweiten Themenblock 
vorgestellt .  Der dritte Themen-
block behandelte das neue Ener-
gierecht und seine Auswirkungen 
auf den Strommarkt sowie das 
Energiemanagement am Beispiel 
der elektrischen Betriebsanlagen .  
Abgeschlossen wurde die Fachta-
gung 2006 mit einem Vortrag über 
die Neuerungen im Arbeitsschutz-
recht . 

Hervorragende Beurteilung  
der Fachtagung 2006

Organisatorisch wurden die Erfah- 
rungen aus der letzten Veranstaltung  
berücksichtigt .  Es wurden keine 
Kurzvorträge mehr angeboten .  Die 
Beurteilung des AEE war daher im 
Vergleich zu der ersten Veranstal-
tung noch besser : 

  Die Fachtagung hat sich 
 etabliert und erfüllte alle 
 Erwartungen . 

  Die Kapazitätsgrenzen der vor-
handenen Räumlichkeiten mit 
über 220 Teilnehmern und 25 
Fachausstellern sind erreicht . 

  Die Vorträge über den (Fahr-
zeug-)Energiebedarf und die 
Auswirkungen auf die Fahr-
stromversorgungsanlagen 
waren bewusst provozierend 
konzipiert und verfehlten ihr 
Ziel bei den Zuhörern nicht . 

  Die Vorträge über neue AEE-
Publikationen ,  BOStrab-Richtli-
nien und Normen veranlassten 
einige Zuhörer ,  über eine Mit-
arbeit in den entsprechenden 
Gremien nachzudenken . 

  Besonderen Zuspruch fanden 
auch die Vorträge über das Ener-
gierecht und seine praktische 
Anwendung in Energieverträgen . 

  Die Erläuterung des » neuen « 
Arbeitsschutzrechts und der 
teilweise drastischen Auswir-
kungen auf die Berufsgenossen-
schaften einerseits und die Un-
ternehmen andererseits machte 
den Zuhörern klar ,  welche Ver-
änderungen auf diesem Gebiet 
bevorstehen inklusive der 
Übertragung einiger Aufgaben 
der Berufsgenossenschaften auf 
die Verantwortlichen vor Ort . 

  Die Fachausstellung war 
rundum gelungen .  Die Stände 
waren diesmal deutlich besser 
gestaltet .  Viele Aussteller 
präsentierten interessante 
Exponate . 

Planung für Fachtagung 2008 
gestartet

Nach dem Erfolg der zweiten 
Fachtagung begann der AEE unver-
züglich mit ersten Planungen für 
die dritte Veranstaltung dieser Art ,  
die voraussichtlich am 31.  Januar 
und 1.  Februar 2008 in Dresden 
stattfinden wird .  Diesmal soll der 
Schwerpunkt auf der laufenden 
Arbeit in den Unterausschüssen 
und Arbeitsteams des AEE liegen .  
Das zuständige Arbeitsteam » Fach-
tagung « ist ab Januar 2007 wieder 
aktiv . 

Die Fachtagungen des Ausschusses 
für elektrische Energieanlagen sind 
eine Art » Tag der offen Türen « 
des AEE ,  um seine Arbeit nicht nur 
den VDV-Mitgliedsunternehmen ,  
sondern auch einer breiteren Fach-
öffentlichkeit zu präsentieren .  Die 
rege Teilnahme aus Mitgliedsunter-
nehmen und Fachöffentlichkeit 
verdeutlicht die Richtigkeit dieser 
Konzeption . 

Dipl .- Ing . Udo Stahlberg

Auch die Pausen während
der Fachtagung waren 
geprägt von angeregten 
Diskussionen unter  
den Teilnehmern
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Anfang der neunziger Jahre des  
20 .  Jahrhunderts wurde die Nieder-
flurtechnik bei Straßen- und 
Stadtbahnen eingeführt ,  um die 
Zugänglichkeit dieser Verkehrs-
systeme für alle Fahrgastgruppen 
zu verbessern ,  insbesondere für 
Mobilitätsbehinderte .  Sehr oft 
wurden u .  a .  unter politischem 
Druck umfangreiche Fahrzeugliefe-
rungen vereinbart ,  ohne dass eine 
vorherige ausreichende Erprobung 
durchgeführt wurde oder detail-
lierte Erfahrungen mit der neuen 
Fahrzeugtechnik vorlagen .  Diese 
übereilten Entscheidungen führten 
zwangsläufig auch zu negativen 
Entwicklungen : 

  Wegen des von klassischen Ge-
lenkfahrzeugen abweichenden 
Lichtraumbedarfs von Nieder-
flurfahrzeugen ,  besonders vor 
und nach Kurven ,  mussten u .  a .  
die Gleislagen ,  die Bahnsteige 
und Maststandorte geändert 
werden . 

  100 Prozent niederflurige Fahr-
zeuge weisen einen sehr kom-
pakten Antriebsstrang auf ,  der 
viele Wälzlager und mehrere 
Getriebe umfasst .  Im Vergleich 
zu Fahrzeugen mit klassischem 
Längs- oder Querantrieb sind 
deshalb bei diesen Fahrzeug-
typen deutlich mehr Teile bei 
schlechterer Zugänglichkeit 
instand zu halten . 

  Speziell bei 100 Prozent nieder-
flurigen Fahrzeugen treten im 
Vergleich zu klassischen Gelenk-
fahrzeugen erheblich höhere 
Kräfte in den Wagenkästen auf ,  
die darauf zurückzuführen sind ,  
dass der Wagenkasten neben 
den Längskräften zwischen den  
einzelnen Fahrwerken bzw .  
Gelenken auch Quer- und 
Vertikalkräfte übertragen 
muss .  Bei einem Fahrzeugtyp 
führten diese hohen Kräfte zu 
signifikanten Schäden ,  die ein 
aufwändiges ,  kostenintensives 
Sanierungsprogramm erforder-
lich machten . 

  Die niedrige Einstiegshöhe 
führt auch zu dünneren Fuß-
böden und folglich zu teilweise 
innen lauteren und kälteren 
Fahrzeugen . 

 
Trotz der o .  g .  negativen Begleit-
erscheinungen sei erneut auf den 
Hauptvorteil aller Bauarten von 

Niederflurfahrzeugen hingewiesen :  
deutlich bessere Ein- und Ausstiegs-
verhältnisse für alle und nicht nur 
für mobilitätsbehinderte Fahrgäste .   
Dafür mussten aber die Haltestellen  
baulich verändert ,  d .  h .  Lage und 
Höhe der Bahnsteige entspre-
chend der Fahrzeugkonzeption 
angepasst werden .  Denn nur durch 
das richtige Zusammenspiel von 
Fahrzeug und Infrastruktur wird 
der optimale Ein- und Ausstieg für 
Fahrgäste ermöglicht . 

Aktivitäten des Schienenfahrzeug-
ausschusses im Hinblick auf die 
neue Niederflurtechnik

Der Schienenfahrzeugausschuss 
begleitete von Anfang an aktiv die 
Entwicklung der Niederflurtechnik 
und verfasste neue Publikationen 
zu diesem Thema oder überarbei-
tete vorhandene Schriften :  

  Mitarbeiter dieses Ausschusses 
beteiligten sich am Forschungs-
vorhaben » VÖV-Niederflur-
Stadtbahn « . 

  Die VDV-Mitteilung 1501 
» Grundlagen für den Einsatz 
von Niederflur-Stadtbahnfahr-
zeugen « wurde 1993 veröffent-
licht ,  in der u .  a .  die Abhängig-
keiten zwischen Fahrzeug 
und Infrastruktur eingehend 
betrachtet werden . 

  Die 1995 erschienene über-
arbeitete Fassung der VDV-
Schrift 150 » Typenempfehlung 
Stadtbahn-Fahrzeuge « schließt 
auch die Niederflurfahrzeuge 
mit ein .  Drei Standardausfüh-
rungen werden empfohlen ,  die 
bis heute noch überwiegend 
beschafft werden : 

  dreiteiliges Gelenkfahrzeug mit 
je einem Fahrwerk unter den 
Endteilen und zwei Fahrwerken 
unter dem Mittelteil ; 

   mehrteiliges Gelenkfahrzeug 
mit je einem Fahrwerk mittig 
unter den jeweiligen Fahrzeug-
teilen ; 

   mehrteiliges Gelenkfahrzeug 
mit kürzeren Fahrzeugteilen 
mit Fahrwerken und längeren 
Fahrzeugteilen ohne Fahrwerke 
(Multi-Gelenkfahrzeuge) . 

  Mit der Erstellung der VDV-
Schrift 156 » Typenempfehlung 
Niederflur-Straßenbahn-Bei-
wagen « im Jahre 1998 wurde 
das Bestreben der Verkehrs-
unternehmen unterstützt ,  die 
einerseits relativ moderne ,  nur 
wenige Jahre im Betrieb befind-
liche Hochflur-Triebwagen 
besaßen und andererseits 
ihren Fahrgästen niederflurige 
Einstiegsmöglichkeiten anbieten 
wollten . 

Niederflur-Straßen- und Stadtbahnfahrzeuge  
in Deutschland – eine Erfolgsgeschichte

Seit mehr als 1� Jahren werden Niederflurfahrzeuge in deutschen Straßen- und Stadtbahnnetzen 
eingesetzt .  Bei einigen Verkehrsunternehmen ist mittlerweile die zweite Fahrzeuggeneration in 
Betrieb ,  deren Entwicklung auf zahlreichen Betriebserfahrungen der Betreiber und Hersteller 
basiert .  Der Schienenfahrzeugausschuss leistete dazu einen vielfältigen Beitrag . 
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Der sechsachsige Leoliner 
wurde entwickelt und 
konstruiert von einer 
Tochtergesellschaft der 
LVB, der Leoliner 
Fahrzeug-Bau Leipzig 
GmbH (FBL). Diese 
preiswerte Straßenbahn 
besitzt einen Niederflur-
anteil von 60 Prozent und 
verfügt über 39 Sitzplätze 
und rund 80 Stehplätze



Die Weiterentwicklung dieser 
Fahrzeugtechnik wurde auch durch  
Zusammenschlüsse von Fahrzeug-
herstellern beeinflusst .  Die dabei 
entstandenen so genannten System-
häuser entwickelten modular 
aufgebaute Fahrzeugkonzepte .  Mit 
Letzteren sollten der hersteller-
seitige Entwicklungsaufwand 
pro Fahrzeugbestellung und die 
Beschaffungskosten für die Ver-
kehrsnehmen reduziert werden ;  
diese Bemühungen der Hersteller 
wurden durch zum Teil umfang-
reiche Bestellungen der Betreiber 
honoriert . 

Rückkehr zu 
Drehgestellfahrzeugen

Aber auch von Seiten der Verkehrs-
unternehmen fand ein Umdenken 
statt ,  soweit dies von politischer 
Seite nicht behindert wurde .  Beson- 
ders auffällig ist der eindeutige 
Trend zurück zum Drehgestellfahr-
zeug .  Typisch hierfür sind mehr-
teilige Fahrzeuge ,  die klassische 
Antriebsdrehgestelle mit konventio-
nellen Radsätzen und Einzel-Quer-
antrieb aufweisen .  Die Laufdreh-
gestelle sind überwiegend mit 
Losrädern ausgestattet .  Beispiel-
haft sei auf die 45 Meter langen 
Fahrzeuge für Dresden und Leipzig 
verwiesen :  Das Fahrzeugkonzept 
für die Straßenbahnnetze dieser  
beiden Städte basiert auf teilnieder-
flurigen Großraumwagen ,  die 
durch kurze Fahrzeugteile mitein-
ander verbunden sind .  Sowohl das 
Verkehrsunternehmen als auch die 
Fahrgäste geben diesen Fahrzeug-
typen gute Noten . 

Wie schon oben erwähnt ,  ermög-
licht diese Fahrzeugkonzeption 
nur teilniederflurige (70 Prozent) 
Fahrzeuge .  Trotzdem entschieden 
sich auch solche Verkehrsunterneh-
men für diese Bauart ,  die vorher 
100 Prozent niederflurige Fahr-
zeuge beschafften ,  z .  B .  in Bremen 
und Frankfurt / Main .  Die relativ 
problemlose Inbetriebnahme und 
Instandhaltung dieser Fahrzeug- 
typen bestätigten die Verkehrsunter-
nehmen in ihrer Entscheidung . 
 
Hersteller haben Fahrzeug-
konstruktion verbessert

Die Hersteller führten signifikante 
Verbesserungen in der Konstruktion  
der Fahrzeuge durch ,  beispiel-
haft sei auf folgende Maßnahmen 
verwiesen : 

	 	Umfangreiche Rechnerprogram-
me zur Berechnung der Wagen-
kastenfestigkeit ermöglichen 
es ,  die besondere Belastung der 
Wagenkästen bei so genannten 
Multigelenkfahrzeugen und  
bei den Fahrzeugen zu berück-
sichtigen ,  bei denen sich Fahr- 
werke mittig unter relativ langen  
Wagenkästen befinden .  Auch 
wurde die Anbindung der Fahr-
werke an die Wagenkästen und 
die Kopplung der Wagenkästen 
untereinander neu gestaltet ,  um 
die Spitzenkräfte an den Ver-
bindungspunkten bzw .  Befesti-
gungskonsolen zu vermindern . 

  Neue Materialien für den 
Fußbodenaufbau verbesserten 
deutlich die Wärmedämmung .  
Außerdem führten geänderte 
Warmluftführungen ,  z .  B .  
Warmluftaustritt knapp über 
dem Fußboden besonders im 
Türbereich ,  oder elektrische 
Fußbodenheizungen zu ange-
nehmeren Temperaturen im 
Fahrzeug . 

Die erste Maßnahme wird durch 
ein Forschungsvorhaben des 
Bundesministeriums für Verkehr ,  
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 
unterstützt ,  das vom Schienenfahr-
zeugausschuss initiiert und fachlich 
begleitet wird .  Die zweite Maß-
nahme wird ein wichtiger Punkt 
bei der geplanten Überarbeitung 
der VDV-Schriften 180 ff .  über Hei-
zungs- und Lüftungseinrichtungen 
für Nahverkehrsschienenfahrzeuge 
sein . 

Dipl .- Ing . Udo Stahlberg 
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Harmonie von Kulturerbe
und Moderne: eine von 
insgesamt 32 Bahnen vom  
Typ NGT D12 DD der Dresd-
ner Verkehrsbetriebe AG 
auf der Augustusbrücke 
vor historischer Kulisse. 
Mit einer Länge von �� m 
bietet dieser Typ 107 Sitz- 
und 1�3 Stehplätze. 
Weitere 2� Bahnen dieses 
Typs werden in Leipzig 
eingesetzt – mit gering-
fügigen Anpassungen an 
die lokalen Gegeben-
heiten.

Die Erfolgsgeschichte der
Niederflurfahrzeuge in 
Bremen wird fortgesetzt: 
Der Stadtbahntyp GT8N-1, 
vorgestellt zur Jahres-
wende 200�/2006, löst 
die rund 30 Jahre alten 
Fabrikate der Firma 
Wegmann ab. Damit ist 
bald die gesamte Bus- 
und Bahnflotte der 
Bremer Straßenbahn AG 
niederflurig. Steigende 
Fahrgastzahlen beweisen, 
wie gut dieses Angebot 
bei den Kunden ankommt. 



In Baden-Württemberg haben in 
einem ersten Versuch 115 Personen ,  
die nach Stuttgart gezogen sind ,  
ein Tagesticket ,  Informationen zu 
Abfahrtszeiten an ihrer Haltestelle 
sowie einen Netzplan erhalten .  
Sechs Wochen nach dem Umzug 
lag der ÖPNV-Anteil dieser 
Personen bei ihren Wegen sechs 
Prozent über dem einer Kontroll-
gruppe ,  und acht Monate nach dem 
Umzug war immer noch ein Unter-
schied von vier Prozent messbar .  
Besonders bemerkenswert war ,  
dass acht Monate nach dem Umzug 
infolge dieser Maßnahme der 
ÖPNV-Anteil bei Freizeitwegen bei 
27 Prozent statt bei sechs Prozent 
in der Kontrollgruppe lag .  

Eine anschließende repräsentative 
Marktforschungsstudie durch das 
Institut für Energiewirtschaft und 
Rationelle Energieanwendung (IER) 
der Universität Stuttgart belegt :  
Ein Umzug ist eine gute Möglich-
keit ,  Neubürger von Anfang an für 
den öffentlichen Nahverkehr zu ge- 
winnen .  Basis ist eine Erhebung mit 
rund 500 Zuzüglern ,  die nach den 
Gründen ihrer Umzugsentscheidung  
und nach ihren Mobilitätsgewohn-
heiten befragt wurden .  Diese Befra- 
gung wurde dreimal durchgeführt 
und zwar vor dem Umzug ,  unmittel- 
bar nach dem Umzug und mehrere 
Monate danach nochmals .  Dabei 
wurden die Zuzügler in drei Grup-
pen eingeteilt .  Die erste Gruppe 
erhielt nur ein ÖPNV-Infopaket ,  
die zweite Gruppe zusätzlich ein 
Testticket und die dritte Gruppe 
überhaupt keine Informationen 
(Kontrollgruppe) . 

Die wichtigsten Ergebnisse waren : 

  Bei der Wohnungswahl spielen 
Aspekte ,  die mit Verkehr zu tun 
haben ,  eine große Rolle . 

  Der Umzug ist eine Situation ,  in 
der eine Änderung des eigenen 
Mobilitätsverhaltens wahr-
scheinlich ist . 

  Der Nahverkehr wird von den 
Neubürgern als bequem ,  sicher 
und stressfrei wahrgenommen . 

  Die Versorgung mit Informatio-
nen und Testtickets hat einen 
deutlich positiven Effekt auf die 
Nutzung des Nahverkehrs . 

Auf diesen Ergebnissen wurde 
zunächst bei der Stuttgarter 
Straßenbahnen AG das SSB-Zuzüg-
lermarketing aufgebaut .  Zwischen-
zeitlich übernehmen immer mehr 
Verkehrsunternehmen in Baden-
Württemberg ,  unterstützt durch 
die VDV-Landesgruppe Baden-
Württemberg ,  diesen Ansatz . 

Initiative statt abwarten

Neubürger haben meist ein enor-
mes Informationsdefizit ,  über die 
Stadt selbst sowie über das städ-
tische Nahverkehrsangebot .  Dabei 
befinden sie sich in einer Situation ,  
in der sie mehr Gewohnheiten 
ändern als zu irgendeinem anderen 
Zeitpunkt .  Diese ungewohnte und 
belastende Situation kann man 
erleichtern und zugleich auch für 
die Zwecke des Unternehmens 
nutzen .  Nicht abwarten ,  dass die 
neuen Mitbürger den Weg zum 
Verkehrsunternehmen finden ,  son-
dern zugehen auf mögliche neue 
Kunden ,  so die Idee .  Die Verkehrs-
mittelwahl der Neubürger soll 
durch eine gezielte Motivation und 
intensive Betreuung von Anfang an 
zugunsten des ÖPNV beeinflusst 
werden .  Darüber hinaus ist das 
Zuzüglermarketing ein Element der 
Kunden- und Serviceorientierung .  
Insbesondere ist es nicht nur für 

das einzelne Verkehrsunternehmen ,  
sondern auch für die Kommune  
sowie für das Land Baden-Württem- 
berg ein nicht zu unterschätzendes 
Element zur Imageförderung .  

Die Zielgruppe beim Pilotprojekt 
der SSB bildeten zunächst sämt-
liche Zuzügler nach Stuttgart .  Die 
Umzügler innerhalb der Stadt 
(Binnenwanderer) wurden in der 
ersten Stufe nicht mit einbezogen .  
Zusammenfassend werden mit 
diesem Konzept insbesondere 
folgende Wirkungen angestrebt : 

  Kundenbindung durch 
 individuelle Kontaktaufnahme , 

  Deckung der generellen Informa- 
tionsdefizite von Neubürgern 
im Bereich Nahverkehr , 

  nähere ÖPNV-Informationen 
entsprechend der Kunden-
bedürfnisse ,  

  Motivation zur Nutzung und 
Erkundung des Nahverkehrs 
(Haltestellen ,  Linien ,  Netz) ,  

  Abbau von Nutzungs-
hemmnissen und Vorurteilen ,  

  Beeinflussung bei der Verkehrs-
mittelwahl durch individuelle 
Betreuung ,  

  positive Einstellung zum ÖPNV 
(Sympathie ,  positive Mund-
propaganda) , 

  Aufbau einer Datenbank als 
Basis für Folgeaktionen zur 
Kundenpflege und -bindung ,  

  Neukundengewinnung  
und Bildung einer dauerhaften 
Kundenbeziehung ,  

  sowie Auswertung der Daten 
für statistische Fragen und 
 laufendes Marketingcontrolling . 

Zuzüglermarketing konkret :   
das Willkommenspaket

Das kleine und handliche Paket 
enthält wichtige Informationsmate-
rialien und eine Willkommensbro-
schüre ,  in der sich das Verkehrs-
unternehmen den neuen Bürgern 
kurz vorstellt .  Die Prospekte Ver-
kehrslinienplan ,  Verbundfahraus-
weise und Preise sind zusammen 
mit der Willkommensbroschüre 
bereits in diesem Paket enthalten .  
In der Broschüre werden zudem 
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Zuzüglermarketing: Willkommen in einer neuen Stadt!
Wo ist der nächste Supermarkt? Wie kommen die Kinder am schnellsten in die Schule? Wo ist das 
Einwohnermeldeamt? Wie komme ich zu meiner neuen Arbeitsstelle? Menschen ,  die neu in eine 
fremde Stadt ziehen ,  müssen sich neu orientieren und diese Fragen für sich neu beantworten .  Das 
Verkehrsverhalten und die Verkehrsmittelwahl von Menschen ist oftmals langfristig festgelegt und 
nur schwer veränderbar .  Eine gute Gelegenheit zur Veränderung bisheriger Verhaltensmuster bietet 
hier ein solcher Umzug ,  wenn also individuell neue Wege beschritten werden müssen .  Möchte man 
die Neubürger als ÖPNV-Kunden gewinnen ,  bietet sich die Gelegenheit ,  die Zuzügler rasch von der 
Attraktivität des ÖPNV zu überzeugen ,  bevor sich die Fahrt mit dem eigenen Auto als eingeübtes 
Verhaltensmuster etabliert hat .  Einen vielversprechenden Ansatz bietet hierbei ein Zuzüglermar-
keting in Form eines Willkommenspaketes ,  das Zu- und Umzügler direkt bei der Anmeldung im 
Einwohnermeldeamt oder einem Bürgerbüro erhalten .  Es beantwortet vor allem die wichtigste 
Frage :  Wie kann man die neue und noch unbekannte Stadt am einfachsten und komfortabelsten 
ohne Auto entdecken? Das Willkommenspaket soll den Anfang in einer neuen Umgebung und den 
Einstieg in den ÖPNV einfach machen .  Den Zuzüglern werden attraktive Informations- ,  Beratungs- 
und Testangebote als eine erste Orientierungshilfe an die Hand gegeben .  



die folgenden kostenlosen Begrü-
ßungsgeschenke näher erläutert : 

Die InfoCard

Über die InfoCard können bei 
Bedarf zusätzliche Informationen 
gratis angefordert werden .  Zur 
Auswahl stehen ein persönlicher 
Fahrplan ,  Linienfahrpläne ,   Prospekte 
mit Bestellkarten für Verbundpässe ,  
die Servicegarantie ,  die Sicherheits -
broschüre ,  ein Prospekt über Natur-
schutzgebiete ,  ein S-Bahn-Fahrplan-
Merker sowie ein Netzplan für 
behinderte Fahrgäste . 

Die FreeCard

Als besonderen Service lädt diese 
Karte die Zuzügler zum Probe-
fahren ein .  Wer sie ausgefüllt an 
das Verkehrsunternehmen schickt ,  
erhält eine kostenlose Monats-
wertmarke und kann daraufhin 
einen Monat lang gratis mit allen 
Bussen und Bahnen im  gesamten 
Verbundgebiet fahren .  Diese 
FreeCard hat sich zum » Star « des 
Paketes entwickelt . 

Zusatznutzen – das 1�-Tage-
Gratis-Abo der Stuttgarter Zeitung

Durch eine Kooperation mit der 
Stuttgarter Zeitung ist es möglich ,  
den neuen Mitbürgern in Stuttgart 
als zusätzlichen Anreiz ein Abonne-
ment der Stuttgarter Zeitung anzu-
bieten .  Mit diesem Abonnement 
können die Neubürger die Zeitung 
zwei Wochen lang kostenlos testen . 

Damit die potenziellen Kunden 
die Angebote nutzen ,  sind die 
InfoCard und die FreeCard in der 
Broschüre leicht heraustrennbar 
gestaltet und mit der Aufschrift 
» Bitte ausreichend frankieren ,  falls 
Briefmarke zur Hand « versehen .  
Aus Datenschutzgründen werden 
die Neubürger außerdem ausdrück-
lich auf die Speicherung der Daten 
für Marketingzwecke sowie auf ihr 
Widerspruchsrecht nach dem Bun-
desdatenschutzgesetz hingewiesen . 

Die Verteilung

Die Willkommenspakete werden 
über die Einwohnermeldeämter 
oder Bürgerbüros direkt bei der 
Anmeldung an die sich  anmeldenden 
Zuzügler ausgehändigt .  Um den 
Mitarbeitern der Einwohnermelde-
ämter oder der Bürgerbüros die 
Ziele und Einzelheiten des Konzepts 
nahezulegen und sie für diese Auf-

gabe zu gewinnen ,  wurden sie vor 
Beginn der Aktion detailliert infor-
miert .  Mit dem Zusammenstellen 
der Auslieferung der Pakete an die 
Bürgerbüros wurde ein externes 
Unternehmen beauftragt .  Die Zen-
trale für die Rücklaufbearbeitung 
der Bestellkarten und der Versand 
der angeforderten Informationen 
bzw .  Testtickets wird intern im Un-
ternehmen eingerichtet .  Ein Pool 
aus engagierten Mitarbeitern küm-
mert sich dann um die Abarbeitung 
der Kundenanforderungen .  

Für die Dateneingabe und Auswer-
tung wird die Marketingdatenbank 
FahrMIT der Hamburg-Consult 
GmbH verwendet .  Die Speicherung 
der Kundendaten erfolgt zentral 
auf Oracle .  Bestandteil von Fahr-
MIT ist eine Auswertungsfunktion ,  
um die Resonanz der Zuzügler auf 
die Angebote regelmäßig in Form 
von Statistiken erstellen zu können 
(Marketing-Controlling) .  Damit 
kann dann das Verkehrsunterneh-
men genaue Zahlen über den 
Erfolg der Marketingaktion z . B .  in 
Form von Verkaufstatistiken liefern . 

Nachbearbeitung

Durch die Erfassung sämtlicher 
Daten besteht die Möglichkeit ,  die 
Zielgruppe auch im Nachhinein 
individuell weiterzubearbeiten .  So 
werden die Zuzügler von einem 
externen Callcenter über ihre Er-
fahrungen und zu ihrer Zufrieden-
heit mit dem ÖPNV befragt .  Auch 
werden ihnen zusätzliche Infor-
mationen und Service  angeboten .  
Denn schließlich wollen die Ver-
kehrsunternehmen alles tun ,  damit 
den Neubürgern der Einstieg in 
Busse und Bahnen so einfach wie 
möglich gemacht wird .  Letztlich 
kann man als Verkehrsunterneh-
men auf diese Art dem Ziel ,  den 
Fahrgästen und den möglichen 
Kunden einen umfassenden Service 
zu bieten ,  noch näher kommen . 

Dass die Unternehmen mit ihrem 
Zuzüglermarketing auf dem rich-
tigen Weg sind ,  bescheinigte das 
Innenministerium Baden-Württem-
berg .  Die SSB erhielt bereits einen 
Preis von 30 . 000 Euro im Rahmen 
des Direktmarketing-Landeswett-
bewerbs .  Das Ministerium möchte 
die Verkehrsunternehmen des 
Landes durch Prämierung der 
 Marketingkonzepte auf dem Weg 
in den Wettbewerb im ÖPNV 
begleiten und unterstützen . 

Wer auf dem Markt vor der 
Konkurrenz bestehen möchte ,  
muss auch die Werbetrommel 
rühren können .  Mit dem Direkt-
marketingkonzept können die 
Verkehrsunternehmen zeigen ,  
dass sie im Hinblick auf die eigene 
Zukunft und die sich wandelnden 
Bedingungen im ÖPNV kreativ 
und selbstbewusst reagieren – und 
auch erfolgreich . 

Rechtsanwalt Harald Dobelmann 
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Zuzügler in Stuttgart: Entwicklung der Bestellungen von Testtickets und Infomaterial
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Neubürgern soll der Ein-
stieg in Busse und Bahnen 
so einfach wie möglich 
gemacht werden – ein 
Testticket sowie weiter-
gehende Informationen 
kommen auf Anforderung



Die Attraktivität des ÖPNV 
bemisst sich auch an der 
Modernität von Halte-
stellen und Infrastruktur: 
Fallen notwendige 
Modernisierungen aus 
den Förderkatalogen 
heraus, erwächst daraus 
rasch ein negatives Image 
von Bus und Bahn
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Handlungsbedarf

Im Rahmen der Föderalismusreform 
wurden bestimmte Mischfi nanzie-
rungen nach dem bisherigen Art . 
104a (4) Grundgesetz (GG) abge-
schafft .  Betroffen war davon auch 
die Förderung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Verkehrsverhält-
nisse der Gemeinden nach dem 
Gemeindeverkehrsfi nanzierungs-
gesetz (GVFG) .  Nach Art . 125c GG 
galten die Regelungen nach dem 
GVFG – mit Ausnahme der beson-
deren Programme nach § 6 Abs. 1 
(Bundesprogramm für Schienen-
vorhaben über 50 Millionen Euro) – 
nur noch bis zum 31.  Dezember 
2006 .  Für die künftig zur  Verfügung 
stehenden Finanzmittel ,  die bisher 
im Rahmen der jeweiligen Länder-
progamme ausgereicht wurden ,  
galt es binnen kurzer Zeit auch im 
Freistaat Bayern eine neue recht-
liche Basis zu fi nden .  

Überlegungen

Die beiden fachlich betroffenen 
Staatsministerien hatten schon früh-
zeitig begonnen ,  Meinungsbildung 
unter Einbezug betroffener Verbän-
de ,  so auch der VDV-Landesgruppe 
Bayern ,  zu betreiben .  Aus Gründen 
der Rechts- und Planungssicherheit 
bestand schnell Konsens darüber ,  
das GVFG in diesem Teilbereich 
durch ein Bayerisches Gemeinde-

verkehrsfi nanzierungsgesetz 
(BayGVFG) zu ersetzen .  Eine För-
derung auf der Grundlage von Ver-
waltungsrichtlinien in Verbindung 
mit den Vorschriften des Haus-
haltsrechts wäre zwar prinzipiell 
auch möglich gewesen ,  hätte aber 
den Nachteil wesentlich geringerer 
Rechtssicherheit .  Immerhin ging es 
um knapp 200 Millionen Euro p . a . ,  
die für Zwecke des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) 
und des kommunalen Straßenbaus 
(KStB) möglichst lange gesichert 
werden sollten .  Mit Blick auf den 
für das Gesetzgebungsverfahren 
zur Verfügung stehenden Zeitraum 
handelte es sich dabei um ein sehr 
ehrgeiziges Unterfangen ,  musste 
der Gesetzesentwurf neben dem 
federführenden Wirtschafts- und 
Verkehrsausschuss allein fünf 
weitere mitberatende Ausschüsse 
durchlaufen .  Schon in der ersten 
Lesung im Landtag machten Abge-
ordnete aller Fraktionen deutlich ,  
dass sie sich mit diesem Thema ein-
gehend befassen würden und auch 
eigene Akzente setzen wollten . 

Ende gut – alles gut?

Nur knapp sechs Wochen später 
wurde das Gesetz vom Landtag in 
der zweiten Lesung  verabschiedet .  
Termingerecht konnte es zum 
1.  Januar 2007 in Kraft treten .  Ein 
Blick in das neue Gesetz  offenbart 

Licht und Schatten .  Positiv ist zu 
vermerken ,  dass man sich sehr eng 
an das bewährte Bundes gesetz an-
gelehnt und in einem Bereich sogar 
noch eine wichtige Verbesse rung 
vorgenommen hatte :  Geändert 
wurde der Höchstförder satz von 
bisher 75 Prozent auf jetzt 80 Pro-
zent für bestimmte Infrastruktur-
vorhaben .  Dieses war angesichts 
der eklatanten Finanzschwäche 
einiger Kommunen geboten ,  um 
diesen die Erfüllung ihrer Pfl icht-
aufgaben (z .  B .  bei Eisenbahn-
kreuzungsmaßnahmen) zu 
ermöglichen .  Durch eine Kom-
plementärförderung nach Art . 13c 
FAG (Härtefonds) wird künftig 
eine Maximalförderung von 
90 Prozent möglich .  

Die einmalige Chance ,  den Förder-
katalog sachgerecht zu ergänzen ,  
wurde jedoch vertan! Die VDV-
Landesgruppe Bayern hatte sich 
gemeinsam mit dem Bayerischen 
Städtetag intensiv dafür eingesetzt ,  
den Katalog um den wichtigen 
Fördertatbestand » Sanierungs-/ 
Ersatzinvestitionen « zu erweitern 
und hierzu auf die Ergebnisse der 
STUVA-Studie zum » Investitions-
bedarf des ÖPNV 2003–2012 « aus 
dem Jahr 2004 verwiesen .  Da die 
Studie keine detailliert länderspezi-
fi schen Aussagen zu Sanierungs-/ 
Erneuerungsinvestitionen enthielt ,  
war im Zuge einer Umfrage vorab 
ermittelt worden ,  dass  altersbedingt 
in den nächsten Jahren in den 
Verdichtungsräumen mit Schienen-
verkehr ein Sanierungsbedarf in 
dreistelliger Millionengröße an-
steht .  Für die betroffenen Kommu-
nen und ihre Verkehrsunter nehmen 
allein ein (zu) großer Brocken .  

Unter Hinweis auf Höhe der zur 
Verfügung stehenden Mittel ist das 
Land dem Votum der  Verbände 
nicht gefolgt .  Damit wird jetzt die 
Situation eintreten ,  dass im Rand-
bereich bestehender Netze neue 
und moderne U- und Straßenbahn-
Stationen entstehen ,  der Bestand 
im Innenstadtbereich jedoch 
zusehends technisch und optisch 
veraltet bzw .  nur verzögert moder-
nisiert werden kann .  Angesichts 
der Tatsache ,  dass zahlreiche 
U-Bahnhöfe in den siebziger Jahren 
gebaut wurden und dringend 
moder nisierungsbedürftig wären ,  
ist diese Entscheidung nicht nach-
zuvollziehen .  Die Attraktivität des 
Gesamtsystems wird im wahrsten 
Sinne des Wortes sichtbar darun-
ter leiden . 

Neues Bayerisches GVFG in Kraft; gemeinsame Tagung 
mit dem Landesverband Bayerischer Spediteure e .  V .  
weckt Brancheninteresse

Als Nachfolgeregelung für das am 31.  12 .  2006 ausgelaufene GVFG trat im Freistaat Bayern am 
1. Januar 2007 ein neues Bayerisches Gemeindeverkehrsfi nanzierungsgesetz in Kraft .  Bedauerlicher-
weise wurde mit der Nichtaufnahme des Fördertatbestandes » Sanierungs-/Erneuerungsinvestitio-
nen « eine große Chance vertan ,  bestehende Verkehrssysteme im Bereich U- und Straßenbahn 
attraktiv zu halten .  Im Schienengüterverkehr bildete eine erfolgreiche Tagung mit dem Landesver-
band Bayerischer Spediteure e .  V .  (LBS) einen viel versprechenden Auftakt für künftige Aktivitäten 
dieser Art .  



Güterverkehr auf der Schiene :   
eine interessante Alternative

Neue Marktteilnehmer bringen 
frischen Wind in jede Branche .  
Diese eher triviale Feststellung 
hat sich nicht nur im Bereich 
der Telekommunikation oder im 
Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) erwiesen ,  sondern zeigt 
sich zunehmend auch im Bereich 
des Schienengüterverkehrs .  So ist 
der Marktanteil der nichtbundes-
eigenen Eisenbahnen (NE) im 
Schienengüterverkehr in den 
letzten Jahren signifikant angestie-
gen und lag im Jahr 2005 bezogen 
auf die Verkehrsleistung bei über 
15 Prozent .  Auch deshalb ,  weil 
viele NE heute entlang der Trans-
portkette Leistungen anbieten ,  die 
weit über den reinen Transport auf 
der Schiene hinausgehen . 

Das Thema Schienengüterverkehr 
hat in der Arbeit der VDV-Landes-
gruppe Bayern traditionell einen 
hohen Stellenwert .  Auf der Agenda  
stand deshalb schon seit längerer 
Zeit der Plan ,  im Rahmen einer 
Gemeinschaftsveranstaltung mit  
dem Landesverband Bayerischer 
Spediteure e .  V .  (LBS) den bayeri-
schen Spediteuren den Gütertrans- 
port auf der Schiene als interessante  
Alternative zum Transport auf der 
Straße vorzustellen .  In diesem 
Sinne trafen sich Anfang November 
2006 Vertreter und Mitgliedsunter-
nehmen beider Verbände zu einer 
Tagung in Augsburg ,  die unter der  
Überschrift » Qualifizierte Partner-
schaften zwischen Eisenbahn-
verkehrsunternehmen und Spedi-
teuren in Bayern « stand .  

Best-practice-Beispiele  
zur Anschauung

Anhand von Best-practice-Beispie-
len aus dem Bereich verschiedener 
Eisenbahnverkehrs- ,  Speditions- 
und Logistikunternehmen wurde 
deutlich ,  welche Möglichkeiten der 
Gütertransport auf der Schiene 
heute bietet ,  aber auch welchen 
Grenzen das System Schiene 
insgesamt unterliegt .  Für manchen 
Vertreter des Speditionsgewerbes 
war es überraschend ,  welche 
 Entwicklung in den letzten Jahren  
in diesem Markt eingetreten ist 
und wozu – wie es das Koopera-
tionsmodell » eccocargo « zeigt –  
die bisher eher regional agierenden 
NE mittlerweile fähig sind .  Fern-
verkehr ist für viele NE schön 
längst kein Fremdwort mehr .  

Mit der Bayerischen Cargobahn 
GmbH und der Augsburger 
Localbahn GmbH konnten zwei 
bedeutende Eisenbahnverkehrs-
unternehmen der Landesgruppe 
Bayern anhand ihrer Konzepte 
und Referenzen überzeugend 
 darstellen ,  dass Eisenbahnverkehr 
auf der Schiene erfolgreich und mit 
Zeit- und Kostenvorteilen für alle 
Beteiligten gestaltet werden kann .  
Als hochinteressantes Beispiel 
für eine erfolgreiche Kooperation 
zahlreicher Unternehmen aus den 
Bereichen Spedition ,  Logistik und 

Transport konnte der Geschäfts-
führer der Augsburger Localbahn 
GmbH auf ein Projekt verweisen ,  
bei dem Holztransporte der Firma 
Heggenstaller aus Unterbernbach 
über die Schiene bis nach Kasach-
stan abgewickelt wurden .  

In einem eindrucksvollen Vortrag 
beleuchtete ein Vertreter der 
Firma ARS Altmann AG nachfol-
gend Probleme und Lösungen ,  die 
sich einem europaweit agierenden 
Automobillogistiker stellen und 
anbieten .  » Wer die Wagen besitzt ,   
macht das Geschäft . « Die Aussage 
klingt trivial ,  macht aber das 
altbekannte Dilemma deutlich ,  in 
dem sich viele Spediteure und 
Eisenbahnverkehrsunternehmen 
nahezu regelmäßig befinden :   
Auf der Suche nach geeignetem 
Equipment stehen sie vor der 
Alternative ,  zu mieten ,  zu kaufen 
oder auf eigenes Risiko neu bauen 
zu lassen .  Miete und Kauf fallen 
häufig als Alternative aus ,  da es 
keine oder nur sehr enge Märkte 
gibt .  Neu bauen zu lassen ist in der 
Regel sehr kapitalintensiv ,  nimmt 
bei einer Neukonstruktion mindes-
tens zwei Jahre in Anspruch und 
ist mit einem hohen Investitions-
risiko bei einem vergleichsweise 
geringen  »Return on investment « 
(ROI) verbunden . 

Ein Besuch bei der in Augsburg 
ansässigen Spedition Nuber 
GmbH rundete die Tagung ab .  
Auch wenn zwischendurch so 
manches kritische Wort über die 
Zuverlässigkeit und die zeitliche 
Flexibilität von Eisenbahnver-
kehrsunternehmen fiel ,  nahmen 
einige Tagungsteilnehmer am Ende 
der Veranstaltung gerne das neue 
VDV-Branchenbuch » Schienen-
güterverkehr 2006 « mit nach 
Hause .  Und zwischen den beiden 
Veranstaltern bestand zu diesem 
Zeitpunkt längst Konsens darüber ,  

die Mitgliedsunternehmen beider 
Verbände künftig im Jahresturnus 
zusammenzubringen .  

Dipl .-Volksw .  Gerrit Poel

Mancher Spediteur setzt
schon heute erfolgreich 
auf die Gleise: Das stark 
angestiegene Verkehrsauf-
kommen bei der Spedition 
Nuber in Augsburg-
Lechhausen hat dazu 
geführt, dass der eigene 
Gleisanschluss mittler-
weile ausgebaut wurde; 
Ende 2006 wurde eine 
zusätzliche Seitenrampe 
zum Umschlag von 
Langmaterial geschaffen
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Mit der cantus Verkehrsgesellschaft 
mbH ging zum Fahrplanwechsel 
am 10 .  Dezember 2006 ein neues 
Verkehrsunternehmen zwischen 
Kassel ,  Göttingen ,  Bebra ,  Fulda 
und Eisenach an den Start .  Eine be-
sondere Rolle spielt dabei das neue 
Fahrzeug » FLIRT « (flinker ,  leichter ,  
innovativer Regionaltriebzug) der 
Firma Stadler .  Das hochmoderne 
Fahrzeug ist auf den ersten Blick 
am auffälligen Design erkennbar .  
Von den 20 neuen Zügen sind 
14 dreiteilige und sechs vierteilige 
Triebwagen auf den Strecken unter-
wegs .  Die Fahrzeuge verfügen 
über modernste Technik ,  bequeme 
Sitze und Klimatisierung .  Dank des 
geräumigen Mehrzweckbereiches 
besteht in jedem Zug ausreichend 
Platz für Fahrräder ,  Kinderwagen ,  
Rollstühle und große Gepäckstücke . 

Touristisches ÖPNV-Erfolgsmodell :  
der AusflugsBus Werra-Meißner

Zwischen dem 29 .  April und dem 
3. Oktober 2006 verkehrte er an 
allen Samstagen sowie an Sonn- 
und Feiertagen im Werra-Meißner-
Kreis :  Der AusflugsBus mit Fahrrad- 
anhänger ,  ein gemeinsames Ange-
bot der Nahverkehrsgesellschaft 
Werra-Meißner (NWM) und dem 
Nordhessischen Verkehrsverbund 
(NVV) in Zusammenarbeit mit 
dem Regionalverkehr Kurhessen 
(RKH) ,  hat sich in den vergangenen 
drei Jahren zu einem touristischen 
ÖPNV-Erfolgsmodell entwickelt – 
ein positives Beispiel der guten 
Verknüpfung von Tourismus und 
ÖPNV auch im ländlichen Raum . 

Nach Frankfurter Initialzündung :  
umweltfreundliche EEV-Busse 
bundesweit im Kommen

EEV steht für » Enhanced Environ-
mental Friendly Vehicle « ,  also 
 besonders umweltfreundliches 
Fahrzeug .  EEV ist der derzeit 
schärfste Umweltstandard für 
Busse in Europa ,  der sogar die 
erst ab 2009 gesetzlich vorge-
schriebene Norm » Euro 5 « weit 
unterbietet .  Die Frankfurter 
Nahverkehrsgesellschaft traffiQ 
gab mit der Ausschreibung des so 
genannten Buslinien-Bündels A und 
der Aufforderung zum Einsatz von  
über 50 EEV-Bussen im Frankfurter 
Netz eine Initialzündung für den 
Einsatz solcher » Öko-Busse « .  
Inzwischen haben weitere Verkehrs-
unternehmen in Deutschland 
Busse mit diesem hohen Umwelt-
standard in Auftrag gegeben .  

Als Pilotprojekt zur Förderung 
umweltfreundlicher Technologien 
unterstützte das Bundesumwelt-
ministerium die Ausschreibung mit 
1, 4 Millionen Euro .  Zum damaligen 
Zeitpunkt war noch nicht abzu-
schätzen ,  ob die Bushersteller 
überhaupt Fahrzeuge mit dieser 
fortschrittlichen Technologie lie-
fern können .  Mit mehr als 50 Fahr-
zeugen kam ab dem 10 .  Dezember 
2006 in Frankfurt die europaweit 
größte Flotte an Dieselbussen mit 
EEV-Standard zum Einsatz . 

Sicher und zuverlässig  
mit Bussen und Bahnen zur WM

Freude und gute Stimmung überall 
trotz Niederlage der deutschen 
Mannschaft im Halbfinale :  Die Fuß-
ball-WM-Stadt Frankfurt hatte sich 
den Gästen aus der ganzen Welt als 
hervorragende Gastgeberin prä-
sentiert .  Das Angebot für Fans und 
Mannschaften war weltmeisterlich .  
Mehr als eine Viertelmillion Men-
schen nutzten während der WM 
die öffentlichen Verkehrsmittel 
allein für die Fahrt zu den Spielen 
im Frankfurter Stadion .  Auch zum 
Public Viewing in der MainArena 
funktionierten An- und Abreise 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
reibungslos . 

Das Angebot des öffentlichen Nah-
verkehrs war rundum gelungen ,  
die umfangreichen zusätzlichen 
Leistungen auch in den Nacht-
stunden stellten jederzeit ein 
ausreichendes Angebot dar .  Nicht 
nur in Bezug auf die Planung im 

Flink ,  leicht ,  innovativ :  
mit diesen Attributen 
wirbt der auffällig gestal-
tete Regionaltriebzug 
» FLIRT « um die Gunst  
der Fahrgäste

ÖPNV in Hessen bleibt in Bewegung
Auch in 2006 bewältigten die Betreiber und Aufgabenträger des hessischen ÖPNV verschiedene 
Anforderungen ,  die in ihrer Gesamtheit die Leistungsfähigkeit der VDV-Mitgliedsunternehmen 
unterstreichen .  So ist mit dem Unternehmen cantus eine neuer Marktteilnehmer im SPNV auf die 
Schienen gesetzt worden ,  die Fußballfans haben sicher und komfortabel mit Bussen und Bahnen 
den Weg zu den Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft gefunden und die Idee des Konzeptes » Green  
Goal « – der umweltfreundlichen Fußball-WM – findet sich auch im alltäglichen Verkehr wieder .   
Die Unternehmen kooperieren sowohl im Tourismus als auch bei der umfangreichen Erneuerung 
von Infrastrukturen .  Nicht zuletzt wurden noch neue ÖPNV-Vorschriften erlassen . 

Neuer EEV-Dieselbus der
Firma Alpina (Veolia) ,  die 
den Betrieb der Buslinien 
im A-Bündel in Frankfurt 
übernommen hat



Vorfeld verlangte die WM den Nah-
verkehrsplanern einiges ab .  Auch 
während des über fünf Wochen 
dauernden » Ausnahmezustandes « 
mussten die Verantwortlichen viel 
Flexibilität beweisen .  So wurde bei-
spielsweise an einigen Tagen das 
Angebot der zusätzlichen S-Bahnen 
auf einzelnen Linien nochmals aus-
geweitet ,  der Beginn des gesamten 
Sonderverkehrs vorverlegt oder 
die Dauer des Straßenbahn-Sonder-
verkehrs vom Stadion über die 
geplante Zeit hinaus verlängert ,  als 
deutlich wurde ,  dass sich die Fans 
früher als erwartet zum Stadion 
begaben und erst später zurück-
fuhren . 

traffiQ und VGF bieten  
Alternativen bei Sperrung des City-
Tunnels der S-Bahn 

Nach der WM 2006 wartete so-
gleich die nächste große Heraus-
forderung auf die Nahverkehrsun-
ternehmen in Frankfurt .  Während 
der Sommerferien wurde der 
S-Bahn-Tunnel in der City wegen 
Weichenarbeiten für drei Wochen 
komplett gesperrt .  Damit die 
Fahrgäste während dieser Zeit 
dennoch zuverlässig ans Ziel 
kamen ,  wurde ein zwischen allen 
Partnern abgestimmtes Konzept 
mit umfangreichen Zusatzleistun-
gen bei U-Bahnen ,  Straßenbahnen 
und Bussen entwickelt . 

Vom 31.  Juli bis 18 .  August 2006 
hatte die Deutsche Bahn AG (DB 
AG) den S-Bahn-Tunnel zwischen 
Hauptbahnhof und Hauptwache 
komplett gesperrt, um in dieser  
Zeit die 30 Weichen auf dieser 
Strecke zu erneuern .  Viele S-Bahnen  
wurden an der Stadtgrenze 
gestoppt ,  teilweise mussten auch 
Fahrten entfallen .  Am Ende stellten  
alle Beteiligten fest ,  dass der 
angebotene Ersatzverkehr gut 
angenommen und dieser unmittel-
bar nach der WM folgende zweite 
Kraftakt hervorragend gestemmt 
wurde . 

Jahr der Jubiläen

2006 war auch das Jahr der Jubiläen  
im hessischen Nahverkehr .  
Während sich in Darmstadt der 
Straßenbahnbetrieb zum 120 .  Mal 
jährte ,  wurden in Frankfurt die 
 Jubiläen der lokalen Nahverkehrs-
organisation traffiQ (zehn Jahre) 
und des Verkehrsunternehmens 
VGF (fünf Jahre) gefeiert . 

Mit Dampf betrieben fauchten 1886 ,   
genau vor 120 Jahren ,  in Darmstadt 
die ersten Vorortbahnen nach 
Griesheim und Eberstadt .  Obwohl 
damit die Anfänge der Straßenbahn 
einige Jahre über die Geschichte 
der HEAG hinausreichen ,  hat die 
HEAG mobilo mit einer Reise in 
die Vergangenheit an die Anfänge 
der Darmstädter Straßenbahn 
erinnert .  

Das Kürzel » VGF « für » Verkehrs-
gesellschaft Frankfurt am Main « 
gibt es seit Sommer 1996 ,  bis dahin 
firmierten Frankfurter Busse und 
Bahnen in der Öffentlichkeit als 
Verkehrsbetrieb der Stadtwerke .  
Die VGF beschäftigte 2006 rund 
2 . 200 Mitarbeiter .  Zum VGF-Kon-
zern gehören Tochterunternehmen 
wie MainMobil Frankfurt GmbH 
(MMF) ,  In-der-City-Bus GmbH 
(ICB) und die VIAS GmbH .  

Am 30 .  August 2001 hatte die 
Stadtverordnetenversammlung die 
Gründung einer Lokalen Nahver-
kehrsgesellschaft (LNG) beschlos-
sen .  Bereits am 1.  September nahm 
die neue städtische Gesellschaft 
ihre Arbeit auf .  Seit September 
2002 tritt die Lokale Nahverkehrs-
gesellschaft unter dem Namen 
traffiQ auf .  2006 beschäftigte sie 
69 Frauen und Männer ,  davon 
sechs Teilzeitkräfte . 

Neue Vorschriften  
für den ÖPNV in Hessen

Mit Datum vom 17.  Februar 2006 
gab das hessische Ministerium für 
Wirtschaft ,  Verkehr und Landes-
entwicklung einen weiteren Erlass  
zur hessischen Ausschreibungs- 
und Genehmigungspraxis – 
 bekannt als » Güttler-II-Erlass « –  
heraus .  Neu ist die Option einer 
Inhouse-Vergabe ,  die in Idee und 
Ansatz dem zum Zeitpunkt des 
Erlasses bekannten Stand des Ent-
wurfes der Novelle der VO (EWG) 
Nr . 1191/69 entnommen war .  
Hierzu hatte die Landesgruppe 
Hessen im VDV schon im Vorfeld 

umfangreiche Anmerkungen 
formuliert .  Durch den » von oben « 
verordneten Wettbewerb in 
Hessen hatten die hessischen VDV-
Mitgliedsunternehmen in den letz-
ten Jahren unterschiedliche Wege 
eingeschlagen .  Deshalb konnte 
die Landesgruppe mit der Stellung-
nahme gerade bei der Anwendung 
einer Inhouse-Vergabe keinesfalls 
die Situation aller möglicherweise  
betroffenen Unternehmen abbilden .   
Dies gilt für die Unternehmen wie 
für die Aufgabenträgerorganisa-
tionen .  

Mit seinem Inkrafttreten nach 
Bekanntgabe sieht der Erlass vor ,  
dass Verkehrsunternehmen bzw .  
Aufgabenträger ,  die von einer 
solchen Option Gebrauch machen 
wollen ,  in direkten Gesprächen 
mit dem Ministerium bzw .  der Ge-
nehmigungsbehörde diese ausloten 
sollen .  Zu beachten ist ,  dass diese 
Erlasslage nach dem am 19. Okto-
ber 2006 ergangenen Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichtes 
in Leipzig zur rechtssicheren 
Teilbereichsausnahme nicht mehr 
aufrechtzuerhalten sein wird und 
das Ministerium eine Reaktion 
nach Vorlage der Urteilsbegrün-
dung angekündigt hat (vgl .  hierzu 
Beitrag S .  48) . 

Dipl  .-Verwaltungw .    Matthias Jost
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Nach langen Verhandlungen zwi-
schen VDV und dem Verband der 
privaten Omnibusunternehmen 
mit dem Land konnte ein Vertrags-
muster ausgehandelt werden ,  das 
den Nahverkehrsunternehmen 
finanzielle Planungsübersicht und 
-sicherheit bis zum Jahr 2010 bieten 
soll .  Das Land sieht daher keinen 
Anlass ,  in der laufenden Legislatur-
periode von der im Bundesrecht 
geltenden Öffnungsklausel zu § 45a 
PBefG zum Nachteil der Verkehrs-
unternehmen Gebrauch zu machen .  
Das vorliegende Vertragsmuster 
fand Zustimmung auch im nieder-
sächsischen Landtag .  

Bis zum 31.  Januar 2007 müssen die 
Unternehmen verbindlich erklären ,  
ob sie der Regelung zustimmen .  
Voraussetzung für das Inkrafttreten 
des Vertrages ist ,  dass 90 Prozent 
der § 45a-Ausgleichsbeträge über 
die neue Regelung abgegolten 
werden .  Inhalt des Vertrages ist 
u .  a .  die jährlich bis zum Jahr 2010 
ausgewiesene Ausgleichszahlung 
an das jeweilige Unternehmen .  
Des Weiteren wird geregelt ,  wie 
die Fahrplankilometer ,  Berech-
nungstage (unterteilt in Montag bis 
Freitag ,  Samstag sowie Sonn- und 
Feiertag) und der unternehmens-
spezifische Eurosatz pro Kilometer  
festgestellt werden .  Die vertragliche  
Regelung sieht eine Kündigungs-

frist von zwölf Monaten erstmalig 
zum 31.  Dezember 2010 vor .  Da- 
rüber hinaus hat das Ministerium  
schriftlich bekräftigt ,  dass eine 
eventuelle Folgeregelung wiederum 
gemeinsam zwischen dem Ministe-
rium und den Verbänden erarbeitet 
wird . 

100 Jahre Nahverkehr  
in Osnabrück :  Stadtbus ist 
» beliebtester Einkaufswagen «

Das Jubiläum » 100 Jahre Nahverkehr  
in Osnabrück « war für die Stadt-
werke Osnabrück AG Anlass ,  mit 
20 . 000 Gästen ein großes Familien-
fest auf dem neuen Betriebshof zu 
feiern .  Der neue Busbetriebshof 
wurde mit Außengelände und 
Abstellhalle für einen Tag zum 
» Familienhaus « ,  in dem sich die 
Stadtwerke und ihre Partner auf 
unterhaltsame Art präsentierten .  
Gleich am Eingang erwartete die 
Gäste ein eigens aufgeschütteter 
Sandstrand mit Strandkörben und 
Informationen von der NordWest-
Bahn zur Insel Langeoog .  Weitere  
Attraktionen :  Oldtimer-Ausstellung  
und das » rollende Gästebuch « .  

Das Osnabrücker City Marketing 
(OCM) und die Stadtwerke sehen 
ihre Strategien zur Attraktivitäts-
steigerung der City durch Aus-
wertung einer Ende 2006 durch-

geführten Untersuchung bestätigt .  
Demnach kommen deutlich mehr 
als ein Drittel der Kundinnen und 
Kunden aus Osnabrück mit dem 
Bus in die Innenstadt zum Einkau-
fen .  Damit ist der Bus » beliebtes-
ter Einkaufswagen « der Osnabrü-
cker .  Auch auf der » grünen Wiese « 
ist man erfolgreich :  Eine zukunfts-
weisende Kooperation gelang bei 
der Neuansiedlung von Ikea in 
Osnabrück .  Über die finanzielle 
Beteiligung an der ÖPNV-Anbin-
dung hinaus bestellte das Möbel-
haus im vergangenen Jahr zusätz-
liche Fahrten an verkaufsoffenen 
Sonntagen und Eventverkehre zur 
Weihnachtszeit .  In der regelmäßig 
für alle Bereiche der Stadtwerke 
durchgeführten Haushaltsbefra-
gung zur Kundenzufriedenheit 
konnte sich der Nahverkehr weiter 
verbessern .  Gute Noten erhielten 
vor allem Pünktlichkeit ,  Takt- und 
Netzdichte sowie die Information 
an den Haltestellen .  Ergebnis :  
Stadt und Stadtwerke werden nach 
100 Jahren auch künftig gemeinsam 
für einen attraktiven Nahverkehr 
in Osnabrück sorgen . 

RBB investiert in Fuhrpark-
beschaffung und verlässt die 
intalliance-Familie

Im Verkehrsgebiet der Regionalbus 
Braunschweig GmbH (rbb) gab es 
zahlreiche » Bewegungen « im Be-
richtsjahr :  So wurde die Verkehrs-
gemeinschaft Peine (VGP) zum 
1.  August 2006 in ihrer bisherigen 
Form aufgelöst .  Die rbb hat ihren 
bisher größten Kauf von neuen 
Fahrzeugen getätigt .  Am 12 .  Sep-
tember 2006 fand die Übernahme 
von insgesamt 14 Linienbussen des 
Herstellers Irisbus statt .  Zum Ende 
des Jahres erfolgte die einvernehm-
liche Beendigung der Partnerschaft 
der üstra Hannoversche Verkehrs-
betriebe AG und der Deutschen 
Bahn AG in der intalliance AG .  
Mit der Auflösung der intalliance 
AG ist die rbb seit 1.  Januar 2007 
wieder eine 100-prozentige Tochter 
der DB Stadtverkehr .  

SFT weiterhin auf Erfolgskurs

Auch im 16 .  Jahr konnte das Schü-
lerFerienTicket (SFT) bei den Ver-
kaufszahlen punkten :  Während der 
Sommerferien nutzten im Sommer 
2006 genau 92 . 482 Schülerinnen 
und Schüler in Niedersachsen und 
Bremen das attraktive Tarifange-
bot für Bus und Bahn .  Damit ließ 
sich die Nachfrage erneut um 

ÖPNV-Finanzierung nimmt neue Wege:  
Unternehmen müssen sich im Wettbewerb behaupten – 
Einschnitte beim Verkehrsangebot
Bei der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Schienenpersonen- 
nahverkehrs (SPNV) zeigen sich nachhaltig veränderte Rahmenbedingungen :  Zum einen führten  
die Reduzierungen der Regionalisierungsmittel seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2006  
vielerorts zu Dezimierungen der Fahrplanangebote im Zugverkehr .  Und auch der Busverkehr in der 
Eigenschaft als Zu- und Abbringer wird dort unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen .  Die Folge :   
Das Angebotsnetz bei Bus und Bahn bekommt seine ersten für den Kunden spürbaren Brüche .   
Zum anderen ist die VDV-Landesgruppe mit ihren Mitgliedsunternehmen bei den Ausgleichsleistungen  
im Ausbildungsverkehr (§ ��a PBefG) initiativ geworden ,  ab 2006 eine vertragliche Regelung mit 
den Behörden auszuhandeln . 

Erfolgreiche Kooperation
auf der »grünen Wiese«: 
Sogar an verkaufsoffenen 
Sonntagen und in der 
Weihnachtszeit wird der 
Ikea-Markt von den 
Bussen der Stadtwerke 
Osnabrück angefahren



11 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
steigern .  Die Mobilität der Schüler 
ist beachtenswert :  Das Ticket wird 
regelrecht als Urlaubsticket für 
» große Touren « in Niedersachsen/
Bremen bis in die benachbarten 
Bundesländer unter Zukauf dor-
tiger Tickets genutzt .  

Bremer Straßenbahn AG :  
Netzausbau und neue Fahrzeuge

Im Berichtsjahr wurde das Straßen-
bahnnetz in Bremen weiter ausge-
baut :  Seit dem 2 .  Dezember fährt 
die Linie 3 auf neuen Wegen durch 
die Überseestadt .  Die Hafen-Stra-
ßenbahn leistet damit einen we-
sentlichen Beitrag zur Entwicklung 
dieses zukunftsträchtigen Gebietes .  
Auf den Linien 6 und 1 sind die 
neuen Niederflur-Straßenbahnzüge 
im Einsatz .  Außerdem hat die 
Bremer Straßenbahn AG (BSAG) 
im November neun neue Nieder-
flur-Gelenkbusse mit höchstem 
Umweltstandard (EEV) in Betrieb 
genommen und die UITP-Nachhal-
tigkeits-Charta unterzeichnet .  

EVB :  » Großer Bahnhof «  
zum Jubiläum

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums  
der Eisenbahnen- und Verkehrs-
betriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) 
am 30 .  September /1. Oktober 2006 
kam Niedersachsens Landwirt-
schaftsminister Hans-Heinrich Ehlen  
zu Besuch nach Zeven .  Das junge 
und expandierende Unternehmen 
nahm das Jubiläum zum Anlass ,  
Tage der offenen Tür mit vielen 
Attraktionen durchzuführen .  Der  
EVB-Busbetrieb mit seinem 
Hauptstandort in Zeven sorgt mit 
80 Linienbussen dafür ,  dass jährlich 
vier Millionen Fahrgäste zufrieden 
an ihr Ziel kommen .  Die Verkehre 
erstrecken sich mit 17 öffentlichen  
Linien auf die Landkreise Osterholz ,   
Rotenburg (W . ) ,  Stade ,  Harburg 
sowie bis in die Freie Hansestadt 
Bremen .  

Metronom weiter im Vormarsch

Die metronom Eisenbahngesell-
schaft mbH hat in zwei Ausschrei- 
bungswettbewerben die SPNV-
Leistungen auf den Strecken 
Hamburg – Cuxhaven und Tostedt –
Hamburg – Lüneburg gewonnen .  Sie 
hat damit begonnen ,  die nötigen 
Maßnahmen zur pünktlichen und 
störungsfreien Aufnahme des 
Betriebes im Dezember 2007 
einzuleiten . 

SPNV-Leistungsreduktionen 
eingeleitet

Als Reaktion zur Kürzung der 
 Regionalisierungsmittel mussten 
Reduktionen des Angebotes im 
Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) zum Fahrplanwechsel am 
10 .  Dezember 2006 in Niedersach-
sen vollzogen werden .  Im Zustän-
digkeitsbereich des Zweckverban-
des Großraum Braunschweig (ZGB) 
wurden 9 Prozent der Leistungen 
abbestellt ,  das bedeutet für den 
Fahrplan 2007 eine Minderung um 
520 . 000 Zugkilometer .  Im Zustän-
digkeitsbereich der Landesnahver-
kehrsgesellschaft Niedersachsen 
mbH (LNVG) betrug die Kürzung 
0 , 9 Prozent ;  d .  h .  rund 300 . 000 
Zugkilometer wurden im Vergleich 
2006 zu 2007 weniger bestellt .   
Im Bereich des Großraumverkehrs 
Hannover (GVH) gab es noch 
keine Kürzungen .  

VPS-Kalkverkehr zwischen 
Rübeland und Salzgitter ,  Transport 
von Düngekalk und Erz mit neuen 
Falns-Wagen

Seit Anfang Dezember 2005 kommt 
aufgrund eines Vertrages der 
Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter 
GmbH (VPS) mit der Havelländi-
schen Eisenbahn (HVLE) und 
der Firma Fels Kalkwerke Goslar 
eine langfristige Beförderung 
der Kalkzüge von Blankenburg 
nach Salzgitter zustande .  Möglich 
wurde diese Einigung ,  die VPS 
einen Transportauftrag bis zum 
Sommer 2015 mittels Regel- und 
Sonderzügen sichert ,  durch den 
Rückzug des Eisenbahnunterneh-
mens Railion von der Steilstrecke 
zwischen Blankenburg und 
Rübeland .  Die HVLE übernimmt 
nunmehr im Auftrag der Firma Fels 
den gesamten Steilstreckenbetrieb .  
Damit ist die Kapazität der drei so 
genannten  » Blue Tiger « der HVLE 
in Verbindung mit HVLE-eigenen 
regelmäßigen Zugleistungen von 
Rübeland in die Lausitz voll aus-
geschöpft .  

Ein weiterer wichtiger Baustein der 
Einigung mit HVLE und Fels ist die 
Gestellung von Wagen der Firma 
Falns für den Kalkverkehr zur 
Sinteranlage durch die VPS .  Dazu 
wurden bei dem Eisenbahnausrüs-
ter OnRail 42 Wagen angemietet .  
Die Wagen werden wiederum in 
Bulgarien gebaut .  Der Einsatz der 
neuen Wagen im Kalkverkehr wird 
ab Januar 2007 die derzeitigen ,  

schadensanfälligen Falns-Wagen 
ersetzen .  Die VPS transportiert 
nunmehr rund 100 . 000 Tonnen 
Düngekalk von Scharzfeld bzw .  
Salzhemmendorf zu verschiedenen 
Zielpunkten in Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern .  
Am 3 .  Oktober 2005 verließ der 
erste VPS-Erzzug 80472 mit 30 
neuen Falns-Wagen und der Lok 
185 530-8 den Übergabebahnhof 
Salzgitter-Beddingen in Richtung 
Hamburg-Hansaport .  Mit 1.923 , 9 
Tonnen Erz für die Sinteranlage 
in Salzgitter an Bord kehrte der 
Zug zurück .  Seit der Lieferung der 
restlichen 35 Falns-Wagen werden 
zehn Erzzüge pro Woche gefahren .  

Kontroverse Diskussionen zur 
Aufsicht der Ländereisenbahnen

Mit Sorge beobachten die Eisen-
bahnunternehmen die anhaltend 
kontrovers geführte Diskussion 
über eine künftig zentral/dezentral 
organisierte Aufsicht der Länder-
eisenbahnen .  Die in Niedersachsen 
langjährig geübte Praxis einer 
Landeseisenbahnaufsicht hat sich 
aus deren Sicht hervorragend be-
währt .  Räumliche Nähe ,  Augenmaß ,  
örtliche Sachkompetenz und klare 
Zuständigkeiten sind die hervorzu-
hebenden Vorteile .  Den regionalen 
Bahnen ist damit die erforderliche 
Flexibilität und Innovationskraft 
erhalten geblieben – auch unter 
Beachtung der erforderlichen 
Sicherheitsstandards .  Einer ange-
dachten Abschaffung der Landes-
eisenbahnaufsicht erteilte die Lan-
desgruppe Niedersachsen / Bremen 
im VDV daher eine klare Absage .  

Ulrich Bethke
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Ob Erz oder Düngekalk – 
die neuen Falns-Wagen 
holen jede Menge 
Transportgut von der 
Straße auf die Schiene



Im Vergleich zu den norddeutschen 
Flächenländern ist die ÖPNV-
Welt in der Metropole Hamburg 
noch in Ordnung :  Schienen- wie 
Busverkehre haben einen hohen 
politischen Stellenwert ,  fi nanzielle 
Reserven ermöglichen trotz Kür-
zung der Regionalisierungsmittel 
den konsequenten Ausbau von 
Infrastruktur und Angebot .  

Kein Sommermärchen ohne 
Busse und Bahnen

Das Sommermärchen Fußball-WM 
hätte es ohne einen funktionie-
renden ÖPNV nicht gegeben .  Auch 
der Austragungsort Hamburg 
mit fünf Spielen ,  zu denen jeweils 
50 . 000 Zuschauer ins Stadion 
anreisten ,  und dem Fanfest auf 

dem Heiligengeistfeld mit bis zu 
70 . 000 Fans stellte die Stadt und 
die Verkehrsunternehmen vor 
besondere Herausforderungen .  
Sie wurden mit Bravour gemeistert .  
So wurden zwei Busshuttle-Linien
an das Schnellbahnnetz angebun-
den ,  bestehende Linien verstärkt ,  
in enger Zusammenarbeit mit der 
Polizei situationsabhängig Verkehrs-
umlenkungen vorgenommen und 
schon im Vorfeld für ein gutes 
Klima mit den Fans gesorgt .  

Hierzu gehörten umfangreiche 
Schulungsmaßnahmen des Perso-
nals ,  Ansprechpartner für fremd-
sprachige Gäste ,  eventbezogene 
Infobroschüren des Hamburger 
Verkehrsverbundes (HVV) und 
Marketingmaßnahmen wie der Ein-
satz zweier Doppelgelenkbusse in 
aufwendig gestaltetem WM-Design .  
Am Gänsemarkt wurde sogar 
eine eigens zur Weltmeisterschaft 
entworfene WM-Bushaltestelle 
errichtet .  Der Fahrgastunterstand 
wurde in einem WM-Design zu 
einem Tor mit Trainerbank umge-
staltet .  Im gesamten Innenstadt-
bereich erhielten die Sitzbänke 
der Bus haltestellen Bezüge mit 
Fußball-Motiven .  Mitten in der 
City konnten die Fans also schon 
 Stadionatmosphäre schnuppern . 

Hamburg: Projekt CUTE bis 
Juli 2008 verlängert

Die Hochbahn hat dazu beigetra-
gen ,  dass sich Hamburg zu einem 
der führenden Standorte der 
Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technik entwickelt hat .  Weltweit 
werden die Rahmenbedingungen 
für den Energieverbrauch konti-
nuierlich auf eine nachhaltigere 
Politik umgestellt .  Treiber sind die 
begrenzte Verfügbarkeit fossiler 
Ressourcen sowie sinkende Grenz-
werte für Emissionen und Immis-
sionen .  Vor diesem Hintergrund 
erhält die Brennstoffzelle vor allem 
im Zusammenhang mit Wasserstoff 
als Energieträger eine hohe Bedeu-
tung ,  da sie als einzige Technologie 
im Betrieb völlig schadstofffrei 
arbeitet .  Seit 2003 betreibt die 
Hochbahn drei Brennstoffzellen-
busse im Linienverkehr mit einer 
eigenen Wasserstofftankstelle auf 
dem Betriebshof Hummelsbüttel .  

Aufgrund der erfolgreichen 
Erprobungsphase wurde das 
Projekt CUTE unter dem Namen 
HyFLEET : CUTE zunächst bis 
Anfang 2007 erweitert und verlän-
gert .  Durch die Übernahme von 
jeweils drei technisch identischen 
Fahrzeugen aus Stuttgart und 
Stockholm wurde der Busbestand 
auf nunmehr neun Brennstoffzel-
lenbusse erhöht .  Diese weltweit 
größte Flotte von Brennstoffzellen-
bussen läuft praktisch störungsfrei 
täglich im Linienverkehr .  Geplant 
ist der Einsatz bis Mitte Juli 2008 
unter der Prämisse ,  dass die Über-
prüfung der Fahrzeuge am Ende 
des ersten Verlängerungsjahres 
keine fahrzeugseitig unakzeptablen 
Aufwendungen ergibt . 
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Doppelgelenkbusse in 
aufwendig gestaltetem 
WM-Design

Finanzierung ,  Kommunalisierung ,  Konsolidierung, 
aber auch Fußball-WM ,  Neubauten und innovative 
Technik markieren die Entwicklung im Norden
Während die Verkehrsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein von 
Regionalisierungsmittelkürzungen ,  Einsparmaßnahmen bei den § ��a-Mitteln und Umstellungen 
bei der Schülerbeförderung hart getroffen werden ,  stehen die Zeichen in Hamburg auf Ausbau 
und Modernisierung .  

Preisgekrönte Architektur: 
der neue ZOB ist nicht 
nur »Hamburgs schönstes 
Bauwerk 2003«, sondern 
im Herbst 2006 auch mit 
einer international 
renommierten Auszeich-
nung honoriert worden. 
Wie das Modell, so mutet 
auch das Realbild 
geradezu futuristisch an.



Beispiele für Infrastrukturprojekte 
sind neben dem Jahrhundertbau-
werk Hafen-City einschließlich 
einer neuen U-Bahn-Strecke die 
Neubauten der Busanlagen in 
Barmstedt und Poppenbüttel ,  die 
dritte Baustufe des Fahrgastinfor-
mations- und Managementsystems 
FIMS im Digitalfunk und die Einfüh-
rung von Video-Aufzeichnungssys-
temen in Bussen . 

Eine besondere Auszeichnung 
wurde dem Hamburger ZOB zuteil .  
Er erhielt nach dem Preis des 
Architekten- und Ingenieurvereins 
Hamburg als » Schönstes Bauwerk 
der Freien und Hansestadt Ham-
burg 2003 « im September 2006 
in Budapest den » Outstanding 
Structure Award « ,  verliehen durch 
die » International Association for 
Bridge and Structural Enginee-
ring – IABSE « ,  gemeinsam mit den 
Jahrhundertbauwerken » The Millau 
Viaduct ,  France « und » The Rion 
Antirion Bridge ,  Greece « . 

Mecklenburg-Vorpommern 

Über die beiden Haushaltbegleit-
gesetze und die sich daraus für 
die öffentliche Hand und die 
Verkehrsunternehmen ergebenden 
Probleme in der Finanzierung 
öffentlicher Personenbeförderung 
tauschten sich die Mitglieder der  
Landesgruppe zunächst intern aus .   
In einer gemeinsamen Veranstaltung  
zur Schüler- und Auszubildenden-
beförderung erörterten im 
November 2006 alle Verkehrsunter-
nehmen des Landes dann auf 
Einladung der Landesgruppe mit 
Politik ,  Verwaltung ,  Verbänden und 
Wissenschaft Entwicklungen und 
Perspektiven dieses Themenkreises . 

Im Juni 2006 beschlossen die 
Mitgliedsunternehmen der VDV-
Landesgruppe die Bildung einer 
Arbeitsgruppe mit der Aufgabe ,  
Situation und Wirkungen zu analy-
sieren und praktikable Lösungs-
vorschläge zu entwickeln ,  die die 
Politik in die Lage versetzt ,  ihre 
öffentlichen Aufgaben zu erfüllen ,  
und den Verkehrsunternehmen 
 Planungssicherheit und Sicherung 
der Leistungserbringung liefern .  
Diese Arbeitsgruppe hatte weiter-
hin den Auftrag ,  einen breiten Kon-
sens der Verkehrsunternehmen des 
Landes ,  egal ob sie in den beiden 
großen Verbänden des Landes – 
VDV und Verband Mecklenburg-
Vorpommerscher Omnibusunter-
nehmen e .V .  (mVo) – oder nicht 
organisiert sind ,  herbeizuführen ,  
damit alle Verkehrsunternehmen 
mit einer gemeinsamen Stimme 
auftreten und sich in den Vorschlä-
gen wiederfinden .  

In einem ersten Schritt entwickelte 
die Arbeitsgruppe einen praktika-
blen Vorschlag zur Finanzierung 
des Schüler- und Auszubildenden-
verkehrs .  Dieser abgestimmte und 
von allen mitgetragene Vorschlag 
umfasst die Jahre 2007 bis 2011 und

  schafft Planungssicherheit für 
das Land Mecklenburg-Vor-
pommern ,  die Aufgabenträger 
für den ÖPNV und für die 
Verkehrsunternehmen , 

  sichert stabile Erlöse für die 
Verkehrsunternehmen im 
 Zeitraum bis 2011 auch bei 
sinkenden Schülerzahlen , 

  erfordert keinen höheren ,  
sondern einen gezielt abge-
senkten Finanzbedarf bei den 

Surrogaten des Schüler- und 
Auszubildendenverkehrs , 

  sichert den ÖPNV  
in der Region , 

  schafft einen Zeitgewinn für 
die Verkehrsunternehmen zur 
Optimierung und Anpassung 
des Angebotes , 

  generiert gegenüber dem bis- 
herigen bundeseinheitlichen 
Procedere ein wesentlich ver-
einfachtes Verfahren ,  das zudem 
auf Daten zurückgreift ,  die dem 
Land bereits in einem anderen 
abgestimmten ,  gesetzlich gere-
gelten Verfahren (FAG-Verfah-
ren) bereitgestellt wurden , 

  schafft Zeitgewinn für das Land 
und die Verkehrsunternehmen 
zur Analyse dieser Übergangs-
regelung und Findung und 
Verhandlung eines ab 2012 
geltenden Verfahrens . 

Ein gemeinsames Verhandlungs-
team aus Vertretern von Landes-
gruppe und mVo hat – beginnend 
mit dem dargestellten Thema – die 
Gespräche mit dem Verkehrsminis-
terium aufgenommen .  Das Land 
signalisierte freundliches Entgegen-
kommen und Interesse an dieser 
Lösung . 

Nach einem Schreiben der Landes-
gruppe vom Frühjahr 2006 an den 
ehemaligen Wirtschafts- ,  heutigen 
Verkehrsminister Mecklenburg-
Vorpommerns ,  Dr .  Ebnet ,  konnten  
weitere Mittel des Landeshaushaltes  
für die Förderung der Fahrzeug-
beschaffung bereitgestellt werden .  
Das Land erwägt – wie 2005 – die 
wiederaufgenommene Busförde-
rung in den Folgejahren weiter-
zuführen .  SPNV-Fahrzeuge werden 
im Rahmen des Ausschreibungs-
konzeptes gefördert . 
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Und fährt und fährt:
Nach der erfolgreichen 
Erprobung geht CUTE,  
das gemeinsame Projekt 
von Hamburger Hochbahn 
und Vattenfall, zunächst 
bis voraussichtlich Mitte 
2008 in die Verlängerung
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Schleswig-Holstein:  
Eckpunkte zur künftigen ÖPNV-
Struktur im Lande

Ende 2005 haben das Land ,  die 
ÖPNV-Aufgabenträger sowie VDV-
Nord und der Omnibus Verband 
Nord e . V .  (OVN) ein Eckpunkte-
papier vorgelegt ,  das gemeinsame 
Überlegungen zur künftigen Struk-
tur des ÖPNV im Lande beschreibt .  
Darin wird u .  a .  ausgeführt ,  dass 
eine Bündelung der Aufgaben- und 
Ausgabenverantwortung für den 
ÖPNV (Busverkehr) bei den zustän- 
digen kommunalen Aufgabenträgern  
mit folgenden Zielen angestrebt 
wird : 
 
  Sicherung ausreichender 

 Finanzierungsmittel  
für zunächst sechs Jahre , 

  transparenter und  
effizienter Mitteleinsatz , 

  sowie Wahrung von  
 Gestaltungsmöglichkeiten  
für Verkehrsunternehmen  
und Aufgabenträger . 

Das Jahr 2006 stand im Zeichen 
der Umsetzungsvorbereitungen 
und wurde überlagert von den 
Kürzungsabsichten des Landes bei 
der Abgeltung gemäß § 45a PBefG ,   
der Einführung einer obligatorischen  
Elternbeteiligung an den Schüler-
beförderungskosten sowie der 
Kürzung der Regionalisierungsmit-
tel durch den Bund – 106 Millionen 
Euro weniger bis 2011.  

In diversen Sitzungen des Arbeits-
kreises Landesweiter Nahverkehrs-
plan (LNVP) – unter Beteiligung 
des Verkehrsministeriums ,  der Lan- 
desweiten Verkehrsservicegesell-
schaft mbH (LVS) ,  des HVV ,  des 
Landkreistags ,  des Städteverbandes 
und der ÖPNV-Verbände sowie 
der Zentralen Abrechnungsstelle 
Schleswig-Holstein-Tarif (ZAST) – 
und speziell eingerichteter Unter-
arbeitskreise wurden Entwürfe 
erarbeitet

  eines Gesetzes zur Kommunali-
sierung der ÖPNV-Mittel (Bus) , 

  eines novellierten ÖPNVG-SH , 

  einer Verordnung über die 
Finanzierung des straßen-
gebundenen ÖPNV und 

  einer Mustervereinbarung zwi-
schen ÖPNV-Aufgabenträgern 
und Verkehrsunternehmen . 

Diese Arbeiten sind inzwischen 
weitgehend abgeschlossen .  Aller-
dings stand bei Redaktionsschluss 
ein weiteres Gespräch der Verbän-
de mit Minister Austermann aus ,  
das gemeinsam mit Landkreistag 
und Städteverband mit dem Ziel 
geführt werden wird ,  die vorge-
sehenen § 45a-Mittel noch einmal 
aufzustocken und die Gesamt-
finanzmasse im künftigen ÖPNVG-
SH festzuschreiben und nicht in 
der – unter jeweiligem Haushalts-
vorbehalt stehenden – Verordnung 
über die Finanzierung des straßen-
gebundenen ÖPNV .  Die Finanz-
planung des Ministeriums ist der 
Tabelle zu entnehmen .  

Ursprünglich bestand sogar die 
Absicht des Landes ,  die § 45a-
Mittel ab 2007 auf 44 , 7 Millionen 
Euro oder (infolge der Regionali-
sierungsmittelkürzung) gar auf 
40 , 3 Millionen Euro abzusenken .  In 
einer beispiellosen Kraftanstren-
gung hat die Landesgruppe gemein-

sam mit dem OVN hiergegen bei 
Politik ,  Regierung ,  Verwaltung und 
in der Öffentlichkeit gekämpft und 
schließlich mit Unterstützung der 
» kommunalen Familie « insoweit  
einen Erfolg erzielt ,  als das Kabinett  
im November zur Kompensation 
der Regionalisierungsmittelkürzung  
für die Jahre 2007 bis 2009 insge- 
samt 17,5 Millionen Euro aus 
 Landesmitteln bereitgestellt hat .   
Dies ist angesichts der mehr als 
angespannten Haushaltslage des 
Landes und berechtigter Begehrlich- 
keiten anderer Interessengruppen 
sehr beachtlich ,  löst aber – wie 
ein Blick auf die Tabelle Finanzpla-
nung zeigt – noch längst nicht alle 
Probleme .  Hinzu kommt ,  dass die 
Einführung einer obligatorischen 
Elternbeteiligung an den Schülerbe-
förderungskosten von mindestens 
30 Prozent sowie sich verlagernde 
Schulstandorte infolge der bevor-
stehenden Schulreform zusätzliche 
Herausforderungen für Verkehrs-
unternehmen und Aufgabenträger 
mit sich bringen werden . 

Kommt die Kommunalisierung der 
ÖPNV-Finanzierung – wofür trotz 
aller damit verbundener,  noch 
nicht abschließend gelöster Frage- 
stellungen einiges spricht –, werden  
sich alle Partner neu ausrichten 
und das Verkehrsangebot auch 
unter Finanzierungsgesichts-
punkten auf den Prüfstand stellen 
müssen .  Zwangsläufig wird hierbei 
die Frage auftauchen ,  welche 
Verkehre unter Effizienzgesichts-
punkten künftig mit der Bahn und 
welche mit dem Bus bzw .  mit 
nachfrageorientierten alternativen 
Bedienungsformen erbracht 
werden sollen . 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

§ 45a-Mittel 52,30 (50,20) 48,00 46,50 45,50 45,50 45,50 45,50
Hamburg-Rand-Mittel 9,50 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70
Aufwandspauschale 1,15 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
Haltestellenpauschale 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Summe 64,95 59,76 58,26 57,26 57,26 57,26 57,26

nachrichtlich: ÖPNV-Mittel aus       
Kreisschlüsselzuweisung (FAG-alt) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Finanzplanung des Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr (Stand Ende 2006, in Mio. Euro) 



Weitere Themen in Stichworten

  Anhebung des SH-Tarifs um 
2,5 Prozent zum 1.  August 
und zum 1.  Januar 2007 für 
die längeren Reiseweiten um 
 weitere 2,25 Prozent . 

  Die Änderungen beim SH-Tarif 
hat die LVS in einer neu aufge-
legten Broschüre erläutert und 
mittels einer Plakatkampagne 
noch einmal die zentralen 
Vorteile des SH-Tarifs thema-
tisiert :  Fahrgäste erhalten eine 
Fahrkarte für Bus und Bahn 
und können diese schon beim 
Busfahrer kaufen . 

  Seit April 2006 betreibt die 
Nord-Ostsee-Bahn eine neue 
Schnellbuslinie zwischen 
Brunsbüttel und Glückstadt 
im Zweistundentakt .  Die 
Erfahrungen mit den bisherigen 
Schnellbuslinien im Land sind 
nach Auffassung der Verkehrs-
unternehmen positiv . 

  Seit dem Frühjahr läuft das  
 Interessenbekundungsverfahren  
für das Bahnnetz Ost .  Zu 
Beginn des Jahres 2007 will 
Verkehrsminister Austermann 
entscheiden ,  welcher der beiden 
Bieter (DB Regio und Veolia 
Verkehr) den Zuschlag erhält . 

  Seit Herbst 2006 gibt es Geneh- 
migungswettbewerb auf der 
Buslinie Niebüll-Tondern und 
einen » wettbewerblichen 
Dialog « für den Busverkehr im 
gesamten Landkreis Dithmar-
schen .  Hier erhalten bis zu 
einem bestimmten Zeitraum 
alle Bewerber die Angebote 
aller Mitbewerber und damit 
die Möglichkeit der Nachbesse-
rung des eigenen Angebots .  
Eine ausgesprochen fragwürdige 
Methode ,  Innovations- und 
Preispotenziale abzuschöpfen . 

  Seit 2006 bieten die SPNV-
 Unternehmen Nord-Ostsee-
Bahn (NOB) und Regionalbahn 
Schleswig-Holstein bundesweit 
erstmalig besondere Kunden-
rechte bei Verspätungen im 
Nahverkehr .  Die NOB erstattet 
SH-Tarif- und HVV-Kunden bei 
mehr als 30 Minuten Verspätung 
50 Prozent des Fahrpreises ,  die 
Regionalbahn erstattet SH-Tarif 
und DB-Tarif-Kunden bei mehr 
als 60 Minuten Verspätung 
25 Prozent des Fahrpreises . 

  Seit Mai 2006 haben NOB und 
Regionalbahn alle ihre Züge zu 
Nichtraucherzügen gemacht .  
Da in den Triebwagen der ande-
ren SPNV-Unternehmen schon 
seit Jahren ein Rauchverbot galt ,  
sind nun alle Nahverkehrszüge 
in Schleswig-Holstein (mit 
Ausnahme der RE-Leistungen 
Hamburg – Rostock) rauchfrei . 

  Seit dem Herbst 2006 bereitet 
die LVS den neuen landesweiten 
Nahverkehrsplan (LNVP) vor 
und hat den laut ÖPNV-Gesetz 
zu beteiligenden Institutionen 
das Konzept des LNVP und die 
Schwerpunktthemen vorgestellt .  

Rechtsanwalt   Walter Koch 

Änderungen beim SH-Tarif:
Eine neue Broschüre und 
eine Plakatkampagne 
kommunizieren die 
zentralen Vorteile des SH-
Tarifs:  eine Fahrkarte für 
Bus und Bahn, die schon 
beim Busfahrer gekauft 
werden kann
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NRW :  Der Kuchen wird kleiner –  
wie soll er zukünftig verteilt werden? 

Das Jahr 2006 war geprägt einerseits von Kürzungen der Mittel für den öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) und andererseits von der Diskussion um eine Neuordnung seiner Organisation 
und Finanzierungssystematik .  Anfang 2007 legte die Landesregierung den Entwurf eines neuen 
ÖPNV-Gesetzes vor .  

Die Zuweisungen des Bundes an das  
Land nach dem Regionalisierungs-
gesetz (RegG) sind durch das Haus-
haltsbegleitgesetz 2006 gekürzt 
worden .  Im Jahr 2006 musste in 
Nordrhein-Westfalen eine Lücke 
von 16 , 7 Millionen Euro geschlossen 
werden .  Diese Kürzung konnte 
erfreulicherweise noch durch Rest- 
mittel aus dem Haushalt 2005 aus-
geglichen werden .  2007 betragen 
die Mittel für NRW 1, 057 Milliarden 
Euro,  damit fehlen 87 Millionen Euro  
an Bundeszuweisungen gegenüber 
dem früheren RegG .  Dies führt zu 
Kürzungen im Finanzierungsplan 
für den Schienenpersonennahver-
kehr (SPNV) ,  der für das SPNV-
Leistungsangebot 2007 nunmehr 
781 Millionen Euro statt ursprüng-
lich geplanter knapp 797 Millionen 
Euro vorsieht .  

Daneben wird vor allem bei 
der Infrastrukturförderung für 
den öffentlichen Verkehr massiv 
gespart .  Der im entsprechenden 

Haushaltstitel genannte Rückgang 
von über 52 Millionen Euro soll 
teilweise durch Vorjahresmittel 
von voraussichtlich 19 Millionen 
Euro ausgeglichen werden .  Auch 
die ÖPNV-Fahrzeugförderung 
wird im Haushalt 2007 statt mit 
111 Millionen Euro nur noch mit 
105 Millionen Euro ausgewiesen 
werden .  Weitere Programme sind 
ebenfalls von Kürzungen betroffen .  

SPNV-Leistungsangebot
 
Das Leistungsangebot im SPNV 
konnte 2007 mit Kürzungen von 
etwas mehr als 0 , 4 Millionen Zug- 
Kilometern (Zug-km) bei insgesamt  
über 100 Millionen Zug-km im 
 Wesentlichen beibehalten werden .   
Im Jahr 2008 drohen jedoch massive  
Leistungskürzungen ,  wenn die 
fehlenden Regionalisierungsmittel 
nicht aus allgemeinen Haushalts-
mitteln des Landes ausgeglichen 
werden .  Für Umschichtungen 
innerhalb des ÖPNV-Haushaltes 
besteht kein Spielraum mehr .  Die 
Zuweisungen nach dem Regionali-
sierungsgesetz werden 2008 noch- 
mals sinken :  für NRW auf 1, 052 
Milliarden Euro .  Erst ab 2009 wird 
es wieder zu einer Steigerung um 
1,5 Prozent kommen ,  wenn der 2006  
im Bundesrat gefundene Kompro-
miss im RegG umgesetzt wird .  

Für die Unternehmen des Bus- und 
Stadtbahn-/Straßenbahnverkehrs  

wirken sich 2007 die Kürzungen bei 
den Ausgleichsleistungen im Aus-
bildungsverkehr (§ 45a Personen- 
beförderungsgesetz) aus ,  die bereits  
Anfang 2006 beschlossen worden 
waren .  Der einmalig im Jahr 2006 
eingerichtete » Sondertopf « bei 
der ÖPNV-Fahrzeugförderung 
von 20 Millionen Euro kann die 
Kürzungen durch Bundes- und Lan-
desregelungen nicht kompensieren .  

Über mehrere Jahre betrachtet 
ergibt sich folgendes Bild :  Im Jahr 
2002 wurden 194 Millionen Euro 
für die Ausgleichsleistungen im 
Ausbildungsverkehr aufgewandt .  Im 
Haushalt 2007 sind lediglich noch 
113 Millionen Euro vorgesehen .  Ab 
2008 werden die Leistungen nach 
Schätzungen des Landes bei ca . 
130 Millionen Euro liegen ,  wenn 
man von unveränderten Schüler-
zahlen usw .  ausgeht .  

Die VDV-Landesgruppe wandte 
sich in diversen Gesprächen und 
mit Eingaben an die Landesregie-
rung ,  an den Haushaltsausschuss 
des Landtags und an einzelne 
Landtagsabgeordnete mit der 
Bitte ,  die Kürzung der Regionali-
sierungsmittel zumindest teilweise 
aus allgemeinen Haushaltsmitteln 
auszugleichen .  Dies wurde jedoch 
bisher u .  a .  mit dem grundsätz-
lichen Argument abgelehnt ,  dass 
eine vom Bund geschaffene Lücke 
nicht mit Landesmitteln gefüllt 
werden dürfe ,  da sonst der Bund 
immer wieder kürzen würde .  

ÖPNV-Organisation 

Neben der Frage der Höhe der 
Mittel wurde im Berichtsjahr vor 
allem die ÖPNV-Organisation 
diskutiert .  Ende September 2006 
beschloss das Kabinett ein Eck-
punktepapier zur Novellierung 
des ÖPNVG .  Ende Januar 2007 
legte das Ministerium für Bauen 
und Verkehr (MBV NRW) einen 
Referentenentwurf vor .  

Einer der Hauptstreitpunkte war 
die Zahl der Kooperationsräume .  
Bisher gibt es neun Kooperations-
räume ,  die für die Bestellung der 
Leistungen im Schienenpersonen-
nahverkehr (SPNV) zuständig sind .  
Nach dem Referentenentwurf sol-
len drei große Kooperationsräume 
als Zweckverbände oder Anstalten 
öffentlichen Rechts gebildet 
werden .  Eine Auflösung der beste-
henden Zweckverbände ist dabei 
jedoch nicht zwingend vorgesehen .  
So wird es möglicherweise dazu 
kommen ,  dass diese unter dem 
Dach von drei großen Koopera-
tionsräumen weiter bestehen .  

Pauschalen

Die Finanzierung des ÖPNV soll 
nach den Plänen des MBV NRW 
weitgehend über Pauschalen 
erfolgen .  Eine Pauschale für das 
SPNV-Leistungsangebot soll an die 
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drei Kooperationsräume gezahlt 
werden .  Dabei ist ein Betrag von 
800 Millionen Euro vorgesehen ,  
der künftig gegebenenfalls entspre-
chend der Erhöhung der Bundes-
regionalisierungsmittel steigen soll .  
Davon ist zunächst das so genann-
te SPNV-Landesnetz zu finanzieren ,  
das vom MBV NRW im Einverneh-
men mit dem Verkehrsausschuss 
des Landtags festgelegt werden soll .  
Gedacht ist dabei – sehr verein-
facht gesprochen – an das heutige 
Netz der Regional-Express-Linien .  
Auch das als » Rhein-Ruhr-Express « 
(RRX) geplante zukünftige Schnell-
verkehrsnetz soll zum Landesnetz 
gehören .  Über das Landesnetz 
hinaus können die Kooperations-
räume nach eigener Entscheidung 
SPNV-Leistungen bestellen ,  wobei 
auch eine Verwendung der Mittel 
zur Finanzierung von straßengebun-
denen ÖPNV-Verkehrsleistungen 
rechtlich zulässig sein soll .  

Eine Betriebskostenpauschale für 
den ÖPNV soll in einem ersten  
Schritt von 2008 bis 2010 110 Millio-
nen Euro umfassen und an die 
kommunalen Aufgabenträger 
gezahlt werden ,  die diese Mittel 
für Zwecke des ÖPNV verwenden 
müssen .  Dabei müssen 80 Prozent 
der Mittel an Verkehrsunternehmen 
weitergeleitet werden .  Es handelt 
sich dabei um die Mittel ,  die bisher 
für die ÖPNV-Fahrzeugförderung 
sowie die Aufgabenträgerpauschale 
verwendet wurden .  

Die Ausgleichsleistungen im Aus-
bildungsverkehr nach § 45a PBefG 
sollen bis einschließlich 2010 
gezahlt werden .  Zur Vereinfachung 
sollen dabei die Werte für die mitt-
lere Reiseweite ,  die Fahrten pro 
Tag ,  die Gültigkeitstage sowie die 
Zuordnung zu den Kostensatzgrup-

pen und ggf .  der Verbundzuschlag 
auf den Wert für das Kalenderjahr 
2006 festgeschrieben werden .  Än-
derungen bei der Zahl der verkauf-
ten Fahrausweise bzw .  bei den Ein-
nahmen führen weiterhin zu einer 
Änderung des Ausgleichsbetrages .  
Ab 2011 sollen die § 45a-Mittel in 
der ÖPNV-Pauschale aufgehen ,  die 
2011 auf 210 Millionen Euro und ab 
2012 auf 240 Millionen Euro erhöht 
werden soll .  

Eine Investitionspauschale von 
150 Millionen Euro soll an die 
drei Kooperationsräume gezahlt 
werden ,  die über die Verwendung 
entscheiden .  Die Bewilligung von 
Investitionsmaßnahmen wird 
damit von den Bezirksregierungen 
auf die Kooperationsräume 
übergehen .  Diese müssen dazu 
Förderprogramme aufstellen .  Für 
die nächsten Jahre würde bei 
dieser Pauschale tatsächlich nur 
wenig Spielraum bestehen ,  da der 
wesentliche Teil der Mittel bereits 
durch laufende oder bewilligte 
Vorhaben gebunden ist (Landes-
programm nach dem ehemaligen 
Gesetz über Finanzhilfen des 
Bundes zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse der Gemein-
den – GVFG) .  

Außerhalb dieser Investitionspau-
schale soll noch die Förderung von  
Maßnahmen im besonderen Landes- 
interesse möglich sein .  Dazu zählen  
insbesondere das GVFG-Bundes-
programm einschließlich der Kom-
plementärfinanzierung durch das 
Land (rund 90 Millionen Euro) ,   
aber auch einzelne große Bahnhöfe 
sowie Investitionen in neue Tech-
nologien .  In Einzelfällen können 
weitere Maßnahmen im Einverneh-
men mit dem Verkehrsausschuss 
des Landtags aufgenommen 

werden .  Die verwaltungsmäßige 
Abwicklung der Zuwendungen 
soll über die Kooperationsräume 
erfolgen .  

Verteilungsschlüssel 

Die Verteilung der Pauschalen auf  
die Kooperationsräume bzw .  die 
Aufgabenträger soll sich bis 2010 
nach der jetzigen Verteilung derjeni- 
gen Mittel richten ,  die in der jeweili- 
gen Pauschale aufgehen .  So wird 
die ÖPNV-Betriebskostenpauschale  
nach der Verteilung der Fahrzeug-
förderung 2007 und der bisherigen 
Aufgabenträgerpauschale verteilt .  
Für die Investitionspauschale soll 

der durchschnittliche prozentuale 
Anteil der alten Zweckverbände an 
der Infrastrukturförderung in den 
Jahren 2002 bis 2006 (abgesehen  
u .  a .  vom GVFG-Bundesprogramm) 
als Maßstab angewendet werden .  
Ab 2011 sollen neue Verteilungs-
schlüssel gebildet werden ,  die 
folgende Parameter enthalten :  
Betriebsleistungen ,  Einwohnerzahl 
und Fläche .  Der Gesetzentwurf 
legt zwar fest ,  dass diese drei Fak-
toren zu berücksichtigen sind ,  eine 
genaue Schlüsselung soll jedoch 
vorläufig noch nicht fixiert werden .  

Die VDV-Landesgruppe NRW 
begleitet das Gesetzgebungs-
vorhaben schon seit den ersten 
Ankündigungen im Jahr 2005 mit 
Anregungen und Kritik .  Ein wich-
tiges Anliegen ist dabei ,  dass mit 
möglichst wenig bürokratischem 
Aufwand möglichst viele Verkehrs-
leistungen realisiert werden 
können ,  um den Fahrgästen ein 
 optimales Angebot im ÖPNV  
zu bieten .  

Ass .  jur.  Martin Schäfer
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Kooperationsräume in NRW 

Münsterland

Die heutige und die zukünftige »ÖPNV-Landschaft« in NRW ?
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Nieder-
rhein

Aachen

Ruhr-
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Paderborn, 
Höxter

Die Zukunft der
ÖPNV-Finanzierung ist 
auch im Landtag ein 
wichtiges Thema



Im Jahre 2004 wurde gemeinsam 
begonnen ,  dieses ehrgeizige Pro-
jekt für einen Probelauf vorzube-
reiten .  Das Bediengebiet der vier 
ansässigen Verkehrsunternehmen 
in drei Landkreisen umfasst 6 . 894 
Quadratkilometer und ist damit 
etwa zweimal so groß wie das Saar- 
land .  Mit 408 Bussen werden auf 
181 Linien 3.565 Haltestellen be-
dient .  Dazu leisten die Fahrzeuge 
rund 18 , 5 Millionen Fahrplankilo-
meter und befördern dabei rund 
25 , 4 Millionen Fahrgäste pro Jahr.  
Dazu kommen die Leistungen des  
SPNV,  die das Bediengebiet sowohl 
mit RE- als auch mit RB-Zügen 
durchfahren .  

Die Region mit einer relativ großen  
Fläche wird durch eine geringe 
Bevölkerungsdichte geprägt ,  in 
der vorwiegend Regionalverkehr ,  
insbesondere der Schülerverkehr 
angeboten wird .  In den Städten 
Eberswalde ,  Templin und Schwedt 
gibt es separate Stadtverkehre .  
Besondere Schnittstellen zur Bahn 
bestehen in Fürstenberg ,  Schwedt 
und Prenzlau .  Der Regionalverkehr 
sieht es als eine seiner wichtigsten 
Aufgaben an ,  die Beförderung der 
Fahrgäste von und zum Bahnhof so- 
wie in die Städte zu verantworten . 

Die vier Busunternehmen waren 
sich frühzeitig einig ,  dass ein gemein- 
sames RBL Vorteile für alle bringt 
und dass die eingesetzten Investi-
tionen inkl .  der Landesförderung 
in Höhe von etwa 7,5 Millionen 
Euro zum größten Nutzen führen 
wird .  Nicht nur die Unternehmen 
selbst ,  sondern auch die Fahrgäste 
sollen von dieser gemeinsamen 
Investition profitieren und künftig 
nur positiv über die Entwicklung 
des ÖPNV/SPNV in dieser Region 
berichten .  Hintergrund für diese 
deutschlandweit erstmalige 
Verknüpfung von Bordcomputern 
war der Wille ,  umfassende und 
gesicherte Anschlussverbindungen 
für die Fahrgäste im Nordosten  
Brandenburgs zu gewährleisten .  Bei  
der Planung war bereits klar ,  dass 
die VDV-Schnittstelle 453 zur Aus-
schöpfung aller Vorteile genutzt  
werden sollte und somit ein zentra- 
les Bindeglied zwischen den System- 
komponenten darstellen würde . 

Technische und  
qualitative Merkmale

Der Vorteil der angestrebten Lösung  
für die Verkehrsunternehmen 
besteht auch darin ,  dass es eine 
Reihe gemeinsamer Komponenten 
des Systems gibt ,  was sich finanziell 
günstig auswirkt .  Zur Steuerung des  
Gesamtsystems gibt es nur eine 
RBL-Zentrale in Angermünde und 
nur einen zentralen Server sowie 
die gemeinsame VDV-Schnittstelle 
453 zu anderen Systemen ,  z .  B .  zur 
Anschlusssicherung zur und von 
der DB AG .  Zusätzlich stellen die 
Unternehmen eigene Komponen-
ten zur Verfügung . 

Die Fahrzeuge werden mit den 
entsprechenden Bordrechnern und 
Fahrscheindruckern ausgerüstet ,  
die für die gesamte Fahrgastinfor-
mation (Innen- und Außenanzeigen ,   
Haltestellenansagen) verantwortlich  
sind .  An den wichtigsten Lichtsignal-
anlagen im Bediengebiet gibt es 
Funkempfänger ,  die eine Ansteue-
rung und ÖPNV-bevorrechtigte  

Schaltung ermöglichen .  An allen 
Übergansstellen und den wichtigs-
ten Haltestellen sind zwischenzeit-
lich 54 dynamische Fahrgastinfor-
mationsanlagen installiert .  Die 
beteiligten Verkehrsunternehmen 
gewährleisten über einen abge-
setzten Arbeitsplatz die ständige 
Versorgung des Gesamtsystems 
mit aktuellen Daten .  Somit werden 
die Systemvorteile auch für die 
Disposition konsequent genutzt .  
Es gibt von jedem der abgesetzten 
Arbeitsplätze Kontakt zu jedem 
im Bediengebiet befindlichen Fahr-
zeug ,  eine genaue Kenntnis seines 
jeweiligen aktuellen Standortes 
sowie eine aktuelle Übersicht über 
die Fahrplanlage oder etwaige 
Störungen .  Jede Leitstelle (jeder 
abgesetzte Arbeitsplatz) kann mit 
jedem Fahrzeug unternehmens-
übergreifend kommunizieren .  

Neben allen finanziellen Aspekten 
ist es den Verkehrsunternehmen 
besonders wichtig ,  dass sich die 
Beförderungsqualität für die Fahr-
gäste spürbar verbessert .  In den  
Unternehmen wird das Störfall-
management als Teil der Qualitäts-
offensive nach DIN ISO 13 816 zur  
tragenden Säule der Arbeit .  Das 
System erlaubt ein schnelles Rea- 
gieren auf Abweichungen und Stö-
rungen im Betriebsablauf sowie die  
umgehende und umfassende 
Information der Fahrgäste .  Auch 
die Sicherheit des Betriebsablaufes 
wird somit wesentlich verbessert . 

Dynamische Fahrgastinformations-
anlagen werden an den damit 
ausgerüsteten Haltestellen mit 
konkreten Ist-Daten versorgt und 
ermöglichen so dem wartenden 
Fahrgast eine korrekte Prüfung und 
Beurteilung der realen Wartezeit .  
Die Anschlusssicherung Bus/Bus 
wird durch das System selbst ge-
währleistet ,  in dem der Fahrer auf 
dem Display seines Bordrechners 
die entsprechende Information und 
die erforderlichen Daten erhält 
und ablesen kann .  Das ermöglicht 
ihm ,  sein Handeln innerhalb der 
vorgegebenen Toleranz zu gestal-
ten .  Über die VDV-Schnittstelle 
453 ist es nun künftig auch möglich ,  
die Anschlusssicherung zum SPNV 
zu gewährleisten . 

Kommt eine Regionalbahn am Ziel-
ort mit Verspätung an ,  wird diese 
Verspätung an den Rechner der DB 
AG geleitet und dieser leitet die In-
formation an den RBL-Rechner in 
Angermünde weiter .  Bisher haben 
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Unternehmensüberschreitendes rechnergestütztes 
Betriebsleitsystem (RBL) im Nordosten Brandenburgs

Wenn sich Verkehrsunternehmen in der heutigen Zeit erfolgreich am Markt behaupten wollen ,   
müssen sie in moderne Leit- und Kommunikationssysteme investieren .  Im Nordosten Branden-
burgs beweisen jetzt vier Verkehrsunternehmen ,  wie ein RBL mit Hilfe der VDV-Schnittstelle ��3 
zwischen ihnen und zukünftig auch gemeinsam mit der DB AG neben anderen Effekten gleichfalls 
für die Anschlusssicherung zwischen Bus und Bahn beitragen kann .  Mit dem Fahrplanwechsel 
am 10 .  Dezember 2006 wurde das gemeinsam geschaffene und genutzte System nach einem 
sechsmonatigen Probelauf jetzt erfolgreich in Betrieb genommen . 
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die von der Verspätung betroffenen 
Fahrgäste ihren Anschluss nicht 
mehr erreicht und mussten daher 
eine spätere Busverbindung nutzen .  
Dass dies im bereits erwähnten 
dünn besiedelten Nordosten 
Brandenburgs nicht immer nur mit 
kurzen Wartezeiten realisierbar 
war ,  versteht sich von selbst .  Be-
troffene Fahrgäste brachten ihren 
Ärger gegenüber den Verkehrs-
unternehmen dann auch unmiss-
verständlich zum Ausdruck .  

Die jetzige Möglichkeit durch 
Nutzung der VDV-Schnittstelle 
gewährleistet ,  dass der Busfahrer 
auf seinem Bordrechner von 
der voraussichtlichen Verspätung 
erfährt und durch das Warten auf 
den SPNV den fahrplanmäßigen 
Anschluss sichern kann .  Die 
Wartezeiten an den Haltestellen 
sind so definiert ,  dass nicht in 
jedem Fall auf einen verspäteten 
Zug gewartet werden kann .  Dies 
ist dann nicht der Fall ,  wenn durch 
eine starke Verzögerung des Zuges 
der weitere gesamte Fahrplan des 
jeweiligen Verkehrsunternehmens 
gefährdet werden würde .  Treten 
derartige Verspätungen auf ,  wird 
die Anschlussverbindung durch 
den RBL-Rechner aufgehoben und 
der Fahrer erhält durch den Bord-
computer die Information ,  dass die 
Verbindung aufgehoben ist .  Er kann 
dann mit der Linienfahrt beginnen .  
Wichtig ist in solchen Fällen jedoch ,  
dass auch der Rechner bei der 
DB AG diese Information erhält 
und die Fahrgäste schon lange vor 
Erreichen des Zielbahnhofs über 
den Sachverhalt aufgeklärt werden 
können . 

Bei leichten Verzögerungen im 
Fahrplan erhält der Fahrer die 
Information ,  dass der Anschluss 
zeitlich leicht gefährdet ist und 
er die vordefinierte Zeit auf den 
Zubringer (SPNV) warten muss .  
Derartige Hinweise an die Busfah-
rer werden alle fünf Minuten vor 
der im Fahrplan vorgesehenen Ab-

fahrtszeit gegeben .  Alle 30 Sekun- 
den wird die tatsächliche Ankunfts-
zeit des SPNV auf dem Bordcom-
puter im Bus aktualisiert .  Diese 
technischen Möglichkeiten ,  die 
das RBL-System unter Nutzung 
der VDV-Schnittstelle 453 bietet ,  
werden im Interesse der Fahrgäste 
zur Verbesserung der Beförderungs- 
qualität umfassend genutzt . 

Weitere betriebliche Effekte 
bei konsequenter Nutzung des 
RBL-Systems

Neben den bereits beschriebenen 
Effekten werden auch in den vier 
Verkehrsunternehmen inner-
betriebliche Rationalisierungen 
möglich .  Diese tragen im Wesent-
lichen auch dazu bei ,  dass die im 
Pflichtenheft ermittelten Einspa-
rungen in den Unternehmen auch 
tatsächlich erreicht werden .  Nur 
so können der Einsatz der hohen 
Investitionsmittel und die Förder-
mittel des Landes Brandenburg 
gerechtfertigt werden .  Rationali-
sierungsmöglichkeiten bestehen 
u .  a .  darin ,  dass

  Netz- und Abrechnungsdaten 
vereinfacht von und zu den 
Fahrzeugen übermittelt werden 
können (WLAN ,  GPRS) ,  

  eine zentrale Erfassung der 
Fahr- und Lenkzeiten für die 
Fahrerstatistik möglich ist , 

  die Überwachung der korrekten 
Leistungserbringung der Sub-
unternehmer ermöglicht wird , 

  dem Busfahrer die erforder-
lichen Arbeitsabläufe ,  wie z . B .  
Steuerung der Anzeigen ,  akusti-
sche Ansagen ,  Weiterschaltung 
der Haltestellen ,  wesentlich 
erleichtert wird , 

  bei Bedarf die Ansteuerung von 
LSA möglich ist , 

  die Einsatzsteuerung wechsel-
seitig durch die beteiligten 
Unternehmen erfolgen kann , 

  ein Rund-um-die-Uhr-Einsatz 
mit geringerem Aufwand für die 
Unternehmen eine 24-stündige 
Bereitschaft für die Fahrgäste 
ermöglicht . 

Insgesamt haben die Akteure vom 
Planer über die Realisierer bis 
zum Nutzer ganze Arbeit geleistet 
und ein System geschaffen ,  das 
neben Rationalisierungseffekten 
im Unternehmen auch wesentliche 
Vorteile für die Fahrgäste bringt .  
Damit haben sie einen wichtigen 
und richtigen Schritt in Richtung 
umfassender Mobilitätsanbieter 
getan und sorgen dafür ,  dass in 
der schwach besiedelten Region 
im Nordosten Brandenburgs nach 
dem Motto » Damit Deutschland 
mobil bleibt « nachhaltig spürbar 
gehandelt wird . 

Jürgen Prinzhausen
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Das Schülerferienticket ist in den 
letzten Jahren immer mehr zu 
einem Gemeinschaftsprodukt der 
Unternehmen des schienen- und 
straßengebundenen öffentlichen 
Personennahverkehrs dieser drei 
Länder geworden .  Damit haben die 
jungen Fahrgäste die Möglichkeit ,  
in den Sommerferien neben Spaß 
und Spiel auch zu günstigen Bedin- 
gungen ländergrenzenübergreifende  
Mobilität zu genießen .  Sie haben 
die Gelegenheit ,  das System des 
ÖPNV zu erkunden und Fertig-
keiten in seiner Nutzung zu entwi-
ckeln .  In den letzten Jahren wurde 
das Schülerferienticket durch ein 
Gutscheinheft weiterer Koope-
rationspartner komplettiert .  Es 
berechtigt in den darin aufgeführ-
ten Freizeiteinrichtungen zu freiem 
Eintritt bzw .  zum Kauf ermäßigter 
Eintrittskarten .  Daneben enthält 
es die notwendigen Informationen 

zu den Nutzungsmöglichkeiten und 
zum Geltungsbereich des Schüler-
ferientickets sowie einen Frage-
bogen ,  der an ein Gewinnspiel 
gekoppelt ist .  Das Ticket gilt für die  
gesamte Zeit der Sommerferien 
in Sachsen-Anhalt sowie in den 
Freistaaten Sachsen und Thüringen .  
Sein Preis betrug 2006 17 Euro . 

Die Akteure und die Vorbereitung

Bei der NASA besteht eine Arbeits-
gruppe ,  die alle Vorbereitungen 
plant ,  organisiert ,  koordiniert 

und die Ergebnisse abrechnet .  Ihr 
gehören neben der NASA auch der 
MDV,  Vertreter der Landesregie-
rung Sachsen-Anhalt ,  der Verbände 
und ausgewählter Verkehrsunter-
nehmen an .  

Schon nach dem Ende der Schulfe-
rien und der Phase der Abrechnung 
der Ergebnisse beginnen immer 
die Vorbereitungen für das nächste 
Jahr .  Eine nach einer Ausschrei-
bung ausgewählte Agentur wird 
mit der Herstellung der Entwürfe 
für die Werbematerialien ,  das 
Schülerferienticket selbst und das 
Gutscheinheft beauftragt .  Auf dem 
Ticket und den begleitenden Werbe-
materialien sind Schülerinnen und 
Schüler abgebildet ,  die aus einem 
landesweiten Modelwettbewerb 
als Sieger hervorgehen .  In dem 
Wettbewerb bewerben sich 
jährlich zwischen 1. 600 und 1. 800 

Schülerinnen und Schüler um den 
Platz auf Flyer ,  Ticket und Plakaten ,  
die durch eine Casting-Tour bis 
zum Finale begleitet werden .  25 
der Bewerberinnen und Bewerber 
erreichen das Finale .  In dieser 
Finalveranstaltung als Höhepunkt 
des Wettbewerbs werden die drei 
bis fünf jungen Leute ausgewählt ,  
die dann das Schülerferienticket 
im nächsten Jahr repräsentieren .  
Schon diese Veranstaltungen im 

Rahmen des Model-Castings 
stellen einen Höhepunkt für viele 
Schülerinnen und Schüler dar .  Die 
landesweiten Veranstaltungen sind 
sehr gut besucht und machen so 
das Schülerferienticket auch in den 
ländlichen Regionen der Länder 
bekannt und immer beliebter . 

Nach Freigabe der Werbemateria-
lien durch die Arbeitsgruppe erfolgt 
der Druck .  Flyer ,  Großflächenpla-
kate sowie Plakate im Format A1  
bis A4 werden hergestellt und 
werben auf Bahnhöfen ,  in Fahrzeu-
gen ,  an Bus- und Straßenbahnhalte-
stellen ,  in Schulen und Institutionen 
sowie in den Empfangsbereichen 
der Landes- und Kreisbehörden 
für das Schülerferienticket .  Den 
Verkehrsunternehmen steht als 
Unterstützung für ihre Werbung 
auch das » Mobilteam « der DB AG 
zur Verfügung . 

Als Kooperationspartner konnten 
attraktive Unternehmen gewonnen 
werden wie z .  B .  Nautica Magde-
burg ,  die Sachsen-Therme in Leip-
zig ,  der Elbauenpark in Magdeburg ,  
Seilbahnen Thale ,  » Maya mare « in 
Halle ,  die Sommer- und Winter-
rodelbahn Wippra ,  die Köthener 
Badewelt ,  » U.S.  Play « in Leipzig 
oder die UCI-Kinowelt in Dessau ,  
die für das Gutscheinheft zum 
Schülerferienticket verlockende 
Angebote für Spaß ,  Spiel und 
Unterhaltung bereithalten .   Alle 
Partner tragen durch ihr Arrange-
ment wesentlich dazu bei ,  dass im 
Jahre 2006 bereits über 36 . 000 
Schülerferientickets in den drei 
Ländern verkauft wurden .  Auch 
das begleitende Gewinnspiel ,  an 
dem im letzten Jahr etwa 1. 400 
Schülerinnen und Schüler teil-
genommen haben ,  erfreut sich 
großer Beliebtheit .  Per Internet 
oder Post müssen 17 Fragen rund 
um das Schülerferienticket beant-
wortet werden .  Aus den richtigen 
Einsendungen werden dann zehn 
Preisträger ermittelt .  Der Haupt-
gewinner erhält immerhin einen 
attraktiven Einkaufsgutschein in 
Höhe von 250 Euro . 

Viele Verkehrsunternehmen  
tragen mit zum Erfolg bei

Ist die Frage der Nutzungszeit 
wegen der unterschiedlichen Ferien- 
termine in den drei Bundesländern 
noch relativ leicht zu lösen ,  so 
sieht die Arbeitsgruppe eine ganz 
wichtige Aufgabe darin ,  die Inter-
essen der Länder und der jugend-
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Der Minister für Landes-
entwicklung und Verkehr 
in Sachsen-Anhalt ,   
Dr .  Karl-Heinz Daehre ,  
präsentiert gemeinsam 
mit den Models das Groß-
flächenplakat für das 
Schülerferienticket 2006

Elf Jahre erfolgreiches grenzüberschreitendes 
Schülerferienticket in Mitteldeutschland

Was vor elf Jahren als kleiner Spross gepflanzt wurde ,  hat sich dank guter Pflege bis heute zu einer 
kräftigen Pflanze entwickelt :  das ländergrenzenüberschreitende Schülerferienticket .  Zu den Vätern 
des Erfolges zählen vor allem die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) im Auftrag des 
Landes ,  der VDV und die DB AG .  Der Mitteldeutscher Verkehrsverbund (MDV) ist seit dem Jahr 2000 
an der Aktion beteiligt .  Das Schülerferienticket ,  das im Gesetz zur Familienförderung des Landes 
Sachsen-Anhalts verankert ist ,  gilt heute in den Teilen der Länder Sachsen und Thüringen ,  die durch 
den MDV erfasst werden ,  sowie im gesamten Land Sachsen-Anhalt . 



lichen Nutzer auf der einen Seite 
sowie die berechtigten Anliegen 
der Verkehrsunternehmen auf der 
anderen Seite in Einklang zu brin-
gen .  Es geht hier auch um den Preis 
des Schülerferientickets .  Nicht 
zuletzt ist es so erfolgreich ,  weil 
der Preis von jetzt 17 Euro dank  
eines Zuschusses aus Landesmitteln  
und Mitteln des gemeinsamen 
Marketingbudgets von NASA und 
DB Regio AG in Höhe von 140 . 000 
Euro unterstützt wird .  Auch der 
MDV beteiligt sich in angemessener 
Höhe an den Kosten für Werbung 
und Logistik .  Seit Sommer 2002 
kostet das Ticket unverändert 17 
Euro .  Die Länder bekunden immer 
wieder ein großes Interesse an der 
Beibehaltung des geringen Preises ,  
da nach ihrer Aussage und nach 
den Abrechnungsergebnissen der 
letzten Jahre die Preisstabilität 
auch ein Teil der Erfolgsgeschichte 
des Schülerferientickets ist .  Alle 
Beteiligten sind sich in dieser 
Aussage einig und deshalb darum 
bemüht ,  dass die gegenwärtige 
Umbruchphase der ÖPNV-Finan-
zierung durch Preisanhebungen im 
Bereich des Schülerferientickets 
nicht vorbelastet wird . 

Die an der Aktion in den drei Län-
dern beteiligten 58 kommunalen 
und privaten Verkehrsunternehmen 
auf Straße und Schiene betrachten 
neben der sicherlich wichtigen 
wirtschaftlichen Seite auch die 
Werbeeffekte für sich positiv .  

Anerkannt wird das Ticket in Sach-
sen-Anhalt und im sächsischen  
und im thüringischen Teil des Mittel-
deutschen Verkehrsverbundes .  
Darüber hinaus können mit dem 
Schülerferienticket auch festgelegte 
Strecken der Deutschen Bahn AG 
genutzt werden ,  die sogar bis in 
die Nachbarländer Brandenburg 
und Niedersachsen führen .  So 
können z .  B .  die Busse der Kraft-
verkehrsgesellschaft Braunschweig 
und der Wernigeröder Verkehrs-
betriebe auf deren gemeinsam 
betriebenen Buslinien zwischen 
Wernigerode und Braunlage bzw .  
Bad Harzburg genutzt werden .   
Für den Streckenbereich Schierke – 
Brocken der Harzer Schmalspur-
bahn berechtigt das Schülerferien-
ticket zu einer einmaligen Hin- und 
Rückfahrt zum Vorzugspreis von 12 
Euro .  Bei der Deutschen Bahn AG ,  
der Veolia Sachsen-Anhalt GmbH 
und der Veolia Sachsen GmbH 
berechtigt das Ticket zur Nutzung 
von Nahverkehrszügen jeweils in 

der zweiten Klasse .  Eine Nutzung 
von Fernverkehrszügen ist aller-
dings nicht möglich .  

Für alle Nutzer ist ganz wichtig ,  
dass das Schülerferienticket 
auch mit dem gleichen Ticket 
benachbarter Bundesländer ,  z . B .  
Niedersachsen und Brandenburg 
kombiniert werden kann .  Alle 
Regelungen über die Tarifbestim-
mungen und Beförderungsbedin-
gungen sind in einer Vereinbarung 
zwischen den Partnern geregelt ,  
die jährlich neu unterzeichnet wird . 

Öffentliche Erfahrungsberichte

Zum Schülerferienticket hat die 
NASA einen Internetauftritt  
eingerichtet ,  in denen nochmals 
alle wichtigen » W-Fragen « –  
wer? ,  wie? ,  wann? und wo? –  
nachgelesen werden können .  Inter-
essant ist aber auch sicherlich ,  dass 
sich auf vielen anderen Internet-
seiten Test- und Erfahrungsberichte 
von Schülerinnen und Schülern 
finden lassen .  Diese teilweise auch 
mit Hinweisen für das nächste Jahr 

eingestellten Berichte lassen die 
Vielfalt der Erlebnisse erahnen ,  die 
die Nutzer mit dem Schülerferien-
ticket und dem Gutscheinheft erle-
ben .  Viele reisen mit dem ÖPNV/
SPNV zum ersten Mal in Gegenden 
ihrer weiteren Heimat ,  genießen 
dabei die besonderen Angebote 
des Gutscheinheftes und haben 
viel Spaß in der Gemeinschaft .  Die 
Erlebnisberichte schließen meist 
mit dem Wunsch ,  dass die Erfolgs-
geschichte des Schülerferientickets  
weitergehen solle .  Eine Auswertung 
lässt die Macher des Schülerferien-
tickets erkennen ,  dass im Interesse 
der zahlreichen Nutzer weiter 
daran gearbeitet werden muss . 

Jürgen Prinzhausen
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Seit Jahren beklagt das Land Rhein- 
land-Pfalz steigende Ausgaben 
im Bereich des § 45a des PBefG .  
Obwohl es eindeutige Erklärungen 
hierfür gibt (Einbezug der Bundes- 
busbetriebe ,  Integration freige-
stellter Schülerverkehre usw . ) ,  ver-
suchte das Land bereits in den 90er-
Jahren ,  den Anstieg der Ausgaben 
durch Kürzung der Nutzungstage 
zu dämpfen .  Legalisiert wurde eine 
solche Praxis allerdings erst im 
Jahre 2003 durch eine Änderung 
des § 45a .  Für die Zeit davor hatte 
die restriktive Haltung des Ver-
kehrsministeriums zu erheblichen 
Nachzahlungen des Landes an die 
Verkehrsunternehmen geführt . 

Seit 2005 machte das Ministerium 
keinen Hehl mehr daraus ,  eine 
grundlegende Neuregelung des 
§ 45a anzustreben .  Neben dem 
Versprechen ,  die dem ÖPNV über 
§ 45a zufließenden Mittel nicht 
kürzen zu wollen ,  kündigte man 
eine radikale Vereinfachung des 
Verfahrens an .  Drei Alternativen 
schweben der Verkehrsabteilung im 
Wirtschaftsministerium vor : 

1.   Übertragung der Mittel an die 
Aufgabenträger zur Weitergabe 
an die Verkehrsunternehmen 
(Modell Hessen) , 

2 .   Aufgabe verbilligter Fahrkarten 
und direkte Bezuschussung 
nur noch der Schüler über die 
Schulverwaltungen oder

3 .   Preis-Preis-Ausgleich ;  hierbei 
würde lediglich der Rabatt 
der Auszubildendenzeitkarten 
gegenüber dem Jedermanntarif 
durch das Land erstattet .  

Der Abteilungsleiter im Verkehrs-
ministerium hat den Verkehrsunter-
nehmen angeboten ,  sie an der 
Entscheidungsfindung zu beteiligen  
und bat um konkrete Vorschläge für  
eine Neuregelung .  Auf eine einheit-
liche Meinung der privaten wie der 

öffentlichen Verkehrsunternehmen 
wurde dabei großer Wert gelegt .  
Die VDV-Landesgruppe Südwest  
hat deshalb eine bereits beste-
hende interne Arbeitsgruppe zum 
Thema » Fortentwicklung des 
§ 45a PBefG « erweitert .  Neben 
dem VDV nehmen seit April 2006 
hieran auch Vertreter der privaten 
Omnibusverbände teil ,  so dass die 
gesamte Bandbreite von Regional-
busunternehmen über kommunale 
Betriebe und private mittelständi-
sche Verkehrsunternehmen bis hin 
zu den Global Playern vertreten 
sind .  

In einer gemeinsamen Sitzung 
mit dem Abteilungsleiter und der 
zuständigen Referatsleiterin im 
Verkehrsministerium konnte darge-
stellt werden ,  dass das Modell des 
Preis-Preis-Ausgleichs wegen der 
sich fortentwickelnden Fahrpreise 
wieder zu ansteigenden Zahlungen 
des Landes führen werde .  Danach 
kühlte sich die Begeisterung des 
Ministeriums für dieses Modell 
deutlich ab .  Im gleichen Gespräch 
bot man an ,  die Verkehrsunter-
nehmen an einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe mit dem Landes-
betrieb Straßen und Verkehr 
(Ausgleichsbehörde) zu beteiligen .  
Man sei für konkrete Vorschläge für 
eine Neugestaltung offen . 

In den darauf folgenden Versamm-
lungen der Landesgruppe Südwest 
äußerte der Abteilungsleiter im 
Verkehrsministerium immer wieder 
seine Sympathie für das hessische 
Modell ,  ohne jedoch konkret seine 
Einführung vorzuschlagen .  Statt-
dessen erweiterte er die Zahl der 
Varianten um die Beibehaltung der 
alten Regelung des § 45a Personen-
beförderungsgesetz .  Anscheinend 
haben Musterberechnungen 
aufgezeigt ,  wie sich die Ausgleichs-
zahlungen im Ausbildungsverkehr 
aufgrund steigender Fahrpreise im 
ÖPNV und abnehmender Schüler-
zahlen entwickeln werden . 

Die gemeinsame Arbeitsgruppe des 
VDV mit den privaten Verbänden 
des Omnibusgewerbes hatte sehr 
heterogene Interessenlagen zu 
berücksichtigen .  Dabei wurde klar ,  
dass die Verkehrsunternehmen 
sowohl absolut als auch relativ be-
trachtet in sehr unterschiedlicher 
Weise an den Ausgleichszahlungen 
teilhaben .  Manche Verkehrsange-
bote werden ohne diese Finanz- 
mittel nicht aufrechtzuerhalten sein  
und einzelne Unternehmensexisten-
zen wären bedroht .  Dennoch ge-
lang es im Verlauf des Jahres 2006 ,  
einen konkreten gemeinsamen 
Vorschlag der Verkehrsunterneh-
men zu erarbeiten .  Fünf Ziele 
sollten für die neue Regelung eines 
Ausgleichs im Ausbildungsverkehr 
Berücksichtigung finden : 

1.   Die Ausgleichsleistungen im 
Ausbildungsverkehr sind als 
Finanzierungsinstrument für den 
ÖPNV unverzichtbar .  

2 .   Es wird Planungssicherheit im 
Bezug auf das Finanzvolumen 
sowohl für das Land Rheinland-

Seit Jahren beklagt das
Land Rheinland-Pfalz 
steigende Ausgaben im 
Bereich des § ��a des 
PBefG

Weichenstellung für den regionalen ÖPNV –  
Rheinland-Pfalz will den Ausgleich im Ausbildungs-
verkehr landesspezifisch neu regeln
Durch die auf Bundesebene im Jahre 2006 beschlossene Öffnungsklausel für abweichendes Landes-
recht bei § ��a Personenbeförderungsgesetz wurden den Ländern neue Gestaltungsmöglichkeiten 
beim finanziellen Ausgleich des Ausbildungsverkehrs im ÖPNV eingeräumt .  Während im Saarland 
der Ausgleich in Zusammenhang mit der Gründung des saarländischen Verkehrsverbundes (SaarVV) 
auf fünf Jahre festgeschrieben wurde ,  hat das Land Rheinland-Pfalz erklärt ,  von der Öffnungs-
klausel Gebrauch machen zu wollen .  Der Schwerpunkt der Arbeiten der Landesgruppe lag 2006 
auf der einvernehmlichen Entwicklung von Gestaltungsvorschlägen zusammen mit den privaten 
Linienverkehrsunternehmen . 

Ausgleichszahlungen des Landes Rheinland-Pfalz im Ausbildungsverkehr

200820072006*200520042003

47,7 49,2

34,9

49,2

38,0 38,0

* ab 2006 Haushaltsansätze

Zahlungen nach § 45a PBefG und § 6a AEG in Mio. Euro  



Pfalz als auch für die Verkehrs-
unternehmen angestrebt .  Ein 
dauerhaftes ÖPNV-Angebot 
erfordert mittel- bis langfristige 
Investitionen und Angebots-
konzepte .  

3 .   Eine Neuregelung des Aus-
gleichs muss landeseinheitlich 
sein ,  um regionalen Wett-
bewerb um Ausgleichsmittel zu 
vermeiden . 

4 .   Die Verkehrsunternehmen 
streben ein stark vereinfachtes 
Antragsverfahren an ,  um die 
bislang recht hohen Verwaltungs-
aufwendungen reduzieren zu 
können (Bürokratieabbau) .  

5 .   Eine Neuregelung muss das 
Beihilferecht der Europäischen 
Union berücksichtigen . 

Auf der Grundlage dieser Ziele 
hat die gemeinsame Arbeitsgruppe 
einen zweistufigen Vorschlag 
erarbeitet : 

  In einem ersten Schritt sollen 
die Ausgleichsbeträge pro 
Verkehrsunternehmen festge-
schrieben werden .  Als Basis 
wird das Abrechnungsjahr 2005 
vorgeschlagen .  Die Festschrei-
bung soll für die Jahre 2007 
bis 2010 gelten .  Der demogra-
fischen Entwicklung bei den 
Schülern und Auszubildenden 
kann dadurch Rechnung getra-
gen werden ,  dass der Ausgleich 
an die Verkaufsstückzahlen 
geknüpft wird . 

  Die Verkehrsunternehmen 
bieten an ,  gemeinsam mit dem 
Land 2007 eine Nachfolgerege-
lung zu entwickeln .  Sie wären 
mit der Einschaltung eines 
gemeinsamen Gutachters zur 
Bewältigung der schwierigen 
Materie einverstanden . 

Die Position der VDV-Landesgrup-
pe wurde dem Staatssekretär im 
Verkehrsministerium ,  Dr .  Karsten 
Kühl ,  am 23 .  Oktober 2006 
übermittelt .  In einem angenehmen 
Gespräch gab es Einigkeit über die 
gemeinsame Entwicklung einer 
Nachfolgeregelung 2007 .  Jedoch 
fand die Festschreibung für eine 
Übergangsphase keine Gegenliebe .  
Seitens des Ministeriums bestehen 
hiergegen beihilferechtliche Beden-
ken und man möchte sich lieber an 
der derzeit gültigen Rechtslage des 
§ 45a orientieren .  

Somit hat auch der Regierungs-
wechsel in Mainz nicht zu der 
gewünschten Klarheit geführt –  
weder für die Ausgleichsbehörden 
noch für die Verkehrsunternehmen .  
Als wichtige Finanzierungskompo-
nente des regionalen ÖPNV wird 
das Thema auch im Jahre 2007 im 
Fokus der Landesgruppenarbeit 
bleiben . 

Erster parlamentarischer Abend 
der VDV-Landesgruppe Südwest

Neuland betrat die Landesgruppe 
mit einem parlamentarischen 
Abend .  Ende November 2006 
waren die Verkehrspolitiker des 
Landtags Rheinland-Pfalz wie auch 
der Verkehrsminister zum Gedan-
kenaustausch mit den Verkehrs-
unternehmen eingeladen .  Dass 
schließlich Ministerpräsident Kurt 
Beck selbst zu den Anwesenden 
sprach ,  war nicht zuletzt seiner 
Neigung zum ÖPNV zu verdanken .  
In einem launischen Vortrag ,  ge-
spickt mit eigenen Erinnerungen 
an Bus und Bahn ,  unterstrich 
er die klare Position des Landes 
zur Stärkung des ÖPNV .  Dabei 
spiele der vorbildliche Rheinland-
Pfalz-Takt eine maßgebende Rolle .  

Schließlich sei es gelungen ,  die 
ursprünglich vom Bund geplanten 
herben Einschnitte in die Finanzie-
rung abzumildern .  Darüber hinaus 
gleiche das Land den Löwenanteil 
der Kürzungsbeträge in den Jahren 
2007 und 2008 aus .  Dankbar 
nahmen die Verkehrsunternehmen 
auch die Ankündigung des Verkehrs-
ministers Hendrik Hering entgegen ,  
bei Auslauf des Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetztes eine Förde-
rung des ÖPNV seitens des Landes 
anzustreben .  

Im Anschluss bot sich ausreichend 
Gelegenheit zu ersten vertiefenden 
Gesprächen mit den zahlreich 
anwesenden Parlamentariern des 
Verkehrs- und Finanzausschusses .  
Der Anfang einer hoffentlich langen 
Tradition ist geschafft .  Für 2007 ist 
der erste parlamentarische Abend 
im Saarland geplant . 

Dipl  .- Ing .  Frank Birkhäuer 

Der Einladung zum parla-
mentarischen Abend 
folgten Hendrik Hering ,  
Minister für Wirtschaft ,  
Verkehr ,  Landwirtschaft 
und Weinbau des Landes 
Rheinland-Pfalz ;  Gunter 
Rebahl ,  Vorsitzer der VDV-
Landesgruppe Südwest ;  
Hannelore Klamm ,  Vize-
präsidentin des Landtages 
Rheinland-Pfalz ,   
Prof .  Dr. -Ing .  Adolf Müller-
Hellmann ,  Hauptgeschäfts-
führer des VDV ,  sowie 
Kurt Beck, Minister-
präsident von Rheinland-
Pfalz (v.  l.  n .  r. )

Finanzbedarf gemäß § 45a PBefG und Preis-Preis-Ausgleich

geschätzter Finanzbedarf auf der Basis bisheriger Zahlungen
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Preisausgleich zu 87,5%

Preisausgleich zu 100%

Finanzbedarf gemäß § 45a PBefG

20122011201020092008200720062005

 Mio.

Das Modell des Preis-
Preis-Ausgleichs würde 
wegen der sich fort-
entwickelnden Fahrpreise 
wieder zu ansteigenden 
Zahlungen des Landes 
führen
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VDV-Nr  .     Ausgabe VDV-Schriften

712-1  04/2006 Anhang 1: Rahmenlehrplan zur Grundqualifi kation und 
Weiterbildung von Omnibusfahrern nach Richtlinie 2003/59/EG und 
Berufskraftfahrer-Qualifi kations-Gesetz (BKrFQG)

714  04/2006 Leitlinien für die Beurteilung der Betriebsdiensttauglichkeit 
in Verkehrsunternehmen

719  04/2006 Empfehlungen für die Zulassung, Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern 
der Betriebssteuerung nach BOStrab – ZAW Betriebssteuerung

824  04/2006 Empfehlungen für die Gestaltung von U-Bahn-Werkstätten

713  05/2006 Fahrgastinformation an Haltestellen und Fahrzeugen

881  05/2006 Verfahren zur Ermittlung von Personalkennzahlen 
für die Instandhaltung und Bereitstellung von Linienbussen

826  06/2006 Vorhaltekosten von Betriebshofanlagen – 
Leitfaden zur Kapital- und Betriebs-Kostenermittlung

753  07/2006 Richtlinie über die Erteilung, Einschränkung und Entziehung der Erlaubnis 
zum Führen von Eisenbahnfahrzeugen bei Benutzung der Schienenwege von öffentlichen 
Betreibern der Schienenwege – Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie

111  11/2006 Anforderungen an den Einklemm- und Verletzungsschutz an Türen und Trittstufen 
von Nahverkehrs-Schienenfahrzeugen

456  12/2006 Standardschnittstelle Infrastruktur-Datenmanagement (IDM)

VDV-Nr  .     Ausgabe VDV-Mitteilungen

2303  03/2006 Empfehlungen zur Verhinderung von Brandschäden bei Linienbussen

9037  07/2006 Begriffsdefi nitionen bei Lenk- und Ruhezeiten im Busverkehr – 
eine Übersicht der Defi nitionen aus dem europäischen und dem deutschen Recht

9913  08/2006 Erträge und Aufwendungen 2004 im Personenverkehr – 
Ergebnisse der Verbandserhebung

10011  09/2006 Grenzüberschreitender Personenverkehr an den Grenzen der 
Bundesrepublik Deutschland zur Republik Polen und zur Tschechischen Republik

9716  11/2006 Empfehlungen zur Gestaltung von Kombitickets

9506  12/2006 EU-Vergaberecht in der Beschaffungspraxis Nr. 6 – 
Technische Spezifi kationen und Normen für die europaweite Ausschreibung

 

Schriften
713

05/06

Fahrgastinformation an 
Haltestellen und Fahrzeugen

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 
Kamekestraße 37–39, 50672 Köln, Tel. (0221) 57979-0, Fax 5142 72 

Gesamtbearbeitung:
Ausschuss für Kundenservice, -information und -dialog (K3)

Sachbearbeitung:
AT Fahrgastinformation
Christian Gontard, Hamburg
Michael Grube, Berlin
Dr. Günter Habich, Hannover
Dirk Kühnert, Gelsenkirchen
Eberhardt Kurtz, Stuttgart

Wolfgang Legath, Nürnberg
Hartmut Reinberg-Schüller, Köln
Ingo Wortmann, Ulm
Heiko Wroblewski, Berlin
sowie
Stefan Luft, Urbanus GbR, Lübeck

Mitteilungen

Empfehlungen zur Gestaltung 
von Kombitickets

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 
Kamekestraße 37–39, 50672 Köln, Tel. (0221) 57979-0, Fax 5142 72 

Nr. 9716

Dietmar Albrecht, Gelsenkirchen
Georg Bayer, Hofheim/Taunus
Mario Bönicke, Leipzig
Steffen Bork, Hamburg
Hans-Peter Frittgen, Dortmund

Jutta Glowatzky, Berlin
Dr. Manfred Knieps, Köln

Gesamtbearbeitung:
Arbeitsgruppe Kombiticket-Empfehlungen 
des Unterausschusses Verbundtarife und -kooperationen 
des Ausschusses für Preisbildung und Vertrieb

Sachbearbeitung:
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